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I.

Ueberstcht
der im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts vom
Jahre 1940 enthaltenen Gesetze, Verordnungen, Bekanntmachungenund Erlasse

Datum Betreff Nr. Seite

I. Erlasse des Retchsministeriums für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung

Aus Heft 24 des Reichsministerialamtsblattes 1939 :
Nr. 630 „Anweisung über die Wiedereinführung von Urlaub"
von Gefolgschaftsmitgliedern 2 11

Aus Heft 1 des Reichsministerialamtsblattes 194V:
Nr. Ist „Reife- und Abgangszeugnisse an Höheren Schulen" . . 5 39

Aus Heft 2 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 17 „Richtlinien für die Beurlaubung vou Behördenange-
hörigen aus besonderen Anlässen" 5 39

Aus Heft 3 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 41 „Sammlungen in Diensträumen öffentlicher Behörden und
Betriebe" 6 41

Nr. 42 „Lockerring des Sammelverbots zugunsten des Winter-
hilfswerkes" 6 41

Nr. 48 „Berufslenkung in wen Schulen" 6 41

Nr. 53 „SoNdernnterricht für Mädchen, die Oberschulen sür
Jungen besuchen" 6 41

Aus Heft 5 Äes Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 103 „Verordnung der Schallplatte im Unterricht der Höheren
Schule" 11 89

Nr. 114 „Aufnahme in das Fridericianum in Davos" 11 89

Ans Heft 7 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 172 „Berufswahl und Volksschule" 12 97

Nr. 174 „Lateinnnterricht für Mädchen in Jungenschulen" . . . 12 97

Nr. 175 „Reichsprüfstelle für Lehrmittel des naturwissenschaftlichen
nnd mathematischen Unterrichts" 12 97

Aus Heft 8 Äes Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 134 „Beurlaubung Werktätiger Fraueu während des Front-
nrlanbs »er Ehemänner" 12 97

Str. 193 „Abgeltung des Bereitschaftsdienstes von Angestellten" . 12 97

Nr. 2st2 „Grundsätze für die Lieferung von Schulbüchern" . . . 12 97

Sir. 239 „Freigabe des Verkaufs von Schulranzen und Schüler¬
mappen ans Volleder" 12 97

Aus Heft 9 >des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 224 „Bekleidnng der Austaltsiusassen" 14 119



Datum Betreff Nr. Seite

Ztr. 235 „Zusätzliche Znteilnug von Lebensinittelu für den haus¬
wirtschaftlichen Unterricht in öffentlichen und privaten Schulen
sowie Kochknrsen des Deutschen Frauenwerks uud der DAF" . . 14 119

Aus Heft 10 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 253 „Papiereinsparung" 14 119

Aus Heft 11 'des Reichsministerialamtsblattes:
Str. 290 „Berbrauchsregelung für Schreibmaschinen" 15 127

Nr. 297 „Lehrbücher für Schüler ans kinderreichen Familien" . . 15 127

Nr. 302 „Mathematische Lehrbücher für Höhere Schulen" .... 15 127

Nr. 303 „Biologielehrbücher für Höhere Schulen" 15 127

Nr. 304 „Chemielehrbücher der Höheren Schulen für Mädchen" . 15 127

Aus Heft 9 des Reichsmiuisterialaintsblattes:
Nr. 234 „Mitteilung bon Unfällen, die sich im chemischen und phy¬
sikalischen Unterricht ereignet haben" 16 131

Ans Heft 12 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 324 „Jahrbuch des deutschen Zentralinstituts für Erziehung
nnd Unterricht 1940" 16 131

Nr. 327 „Durchführung der hallswirtschaftlichen Erziehung der
weiblichen Jugend und Serfenversorgung" 16 131

Nr. 332 „Vergütung für nach § 5 des Reichsleistungsgesetzes in
Anspruch geuommene nicht Erwerbszwecken dienende Räume und
Gebäude der öffentlichen Hand" 16 131

Ans Heft 14 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 378 „Heranziehung Jugendlicher zu Dienstleistungen im Not¬
dienst und im Luftschutz" 16 131

Ans Heft 15 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 398 „Beschaffung von Abstammungsurkuuden aus dem Pro¬
tektorat Böhmen und Mähren" 17 141

Nr. 414 „Richtlinien für die Beschaffung von uaturwissenfchaftli-
chen Lehrmitteln für die Schulen" 17 141

Nr. 415 „Ausbildungsbeihilfen ans Mitteln der Reichsfinanzver-
Wallung" 17 141

Ans Heft >6 des Neichsministerinlumtsblattes:
Nr. 424 „Führung der Bezeichnung „Frau" durch unverheiratete
weibliche Personen" 17 141

Nr. 434 „Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung" 17 141

Ans Heft 17 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 542 „Sammlungen in Diensträumen öffentlicher Behörden
und Betriebe" 18 149

Aus Heft 18 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 482 „Bezugscheiue für Ersatzbereifungen von Fahrrädern" . 19 155

Nr. 489 „Deutsche Kolonialschule in Witzeilhausen" 19 155

Aus Heft 19 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 500 „Winterhilfswerk 1940/41"

-

19 155
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Datum Betreff Nr. Seite

Nr. 505 „Einsatz der Unterrichtsfilm- und Bildorganisation für
Zwecke der Technischen Nothilfe" 19 155

Ans Heft 19 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 509 „Kriegs-Waschfibel der deutschen Hausfrau" 20 163

Aus Heft 20 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 520 „Nachweis der deutschblütigen Abstammung" 20 163
Nr. 534 „Tag der deutschen Hausmusik" 20 163

Aus Heft 16 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 429 „Versicherung von Frachtsendungen der Reichsbehörden" 21 169
Aus Heft 21 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 555 „Schulbeihilfe für die Erziehung der Kinder von Beam¬
ten und nichtbeamteten Gefolgschaftsmitgliedern des öffentlichen
Dienstes außerhalb des Elternhauses" (vgl. auch Reichshaushalts-
uud Besolduugsblatt 1940 Nr. 32 S. 240 (Deutsch. Wiss. Erziehg.
Volksbildg. 1940 S. 493) 22 173

1939 II. a.) Verordnungen des Reichsministers des Innern

29. November Polizeiverorduuug über die Fernhaltung Jugendlicher von öffent¬
1940 lichen Tanzlustbarkeiten 1 1

9. März Polizeiverordnuug zum Schutze der Jugend 9 66

b) Verordnungen des Badischen Ministers des Kultus
1939 und Unterrichts als höhere Naturschutzbehörde

13. Dezember Verordnung über das „Naturschutzgebiet Taubeuried" in der Ge¬
1940 markung Burgweiler, Landkreis Überlingen 2 1

26. Januar Verordnung über das „Naturschutzgebiet Orchideenwiese Neckar-
burkeu" in der Gemarkung Neckarburken, Landkreis Mosbach . . 5 35

26- .. Verordnung über das „Naturschutzgebiet Margaretenschlucht" in der
Gemarkung Neckargerach, Landkreis Mosbach 5 35

19. Februar Verordnung über das „Naturschutzgebiet Hohloh - See bei Kalten¬
bronn" in der Gemarkung Reichental, Landkreis Rastatt .... 6 42

27. .. Verordnung über das „Naturschutzgebiet Hoher Geisberg" in der
Gemarkung Schweighauseu, Landkreis Lahr 6 43

13. April Verordnung über das „Naturschutzgebiet Henschelberg" in der Ge¬
markung Mosbach, Landkreis Mosbach 12 104

20. Verordnung über das „Naturschutzgebiet Reiherkolonie Zwerreu-
berg" in der Gemarkung Zwiugenberg, Landkreis Mosbach . . . 12 105

11. Oktober Verordnung über das „Naturschutzgebiet Urs«" in der Gemarkung
Lenzkirch, Landkreis Neustadt im Schwarzwald 19 156

11. Oktober Verordnung über das „Naturschutzgebiet Schlüchtsee" in der Gemar¬

kung Grafenhansen. Landkreis Neustadt im Schwarzwald . . . 19 157
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Datum Betreff Nr. Seite

II, Oktober Verordnung nber das „Naturschutzgebiet Weingartener Moor" in
der Gemarkung Weingarten, Landkreis Karlsruhe 19 158

24, .. Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Bereich des
Wehratales in den Landkreisen Säckingen uM Lörrach .... 20 164

24, Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen um deu Uberg bei
Baden-Baden iu den Gemarkuugeu Neuweier, Steinbach, Varn¬
halt, Landkreis Bühl uud der Gemarkung Baden-Baden .... 20 165

4, November Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen in den Landkreisen
Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt 20 166

S. Verordnung über das „Naturschutzgebiet Seefelder Aach-Mündung"
in den Gemarkungen Unteruhldingen und Oberuhldingen, Land¬
kreis Merlingen am Bodensee 20 167

1939
III. Runderlasse des Reichsministers des Innern

21. Dezember Erholungsurlaub der Beamten 2 11
1940

25, April Erholungsurlaub für das Urlaubsjahr 1940 14 120

IV. Runderlaß des Reichsführers LL u. Khefs der

deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern

9. Mai Beginn und Ende der Verdunkelung 14 119

V. Runderlaß des Reichsministers der Lustfahrt und

Oberbefehlshaber der Luftwaffe

22. April Wiederinbetriedsnahme der öffentlichen Feuermelder in Luftschutz¬
orten , , 14 120

VI. Bekanntmachungen
1939

des Badischen Ministers des Kultus und Unterrichts

6, Dezember Buch „Ewiges Deutschland" 1 2
15, „ Sammlung von Knochen nnd Altmaterial in den Schulen .... 1 1
20, Physikalische Schülerübungen 1 3

21. „ Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gewerbeschulen 2 14
29. Zusätzliche Lebensmittelznteilung für den hauswirtschaftttqen Unter¬

richt in öffentlichen und privaten Schulen sowie Kochkurseu des
Deutschen Frauenwerks und der DAF 1 3

29. Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Schulen,
Spätjahr 1939 2 13
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Datum Betreff Nr. Seite

19L0
4, Januar Auslese für das Musische Gymnasium iu Frankfurt a. M 1 ^ 3
5-'

„ Deutschlehrbücher für Höhere Schulen 2 12
5. „ Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer im Rechnungsjahr 1939 und

19-10 für die Altkatholische Kirche in Baden 2 14
5, Meisterschulen des deutschen Handwerks, h ier : Fachschule für das

Kraftfahrzeughandwerk in Mannheim 3 22
12, Geschwisterermäßigung beim Schulgeld 3 18

13. „ Richthofen-Schule, Oberschule für Jungen in Kenziugen 3 19
17.

„ Die Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen 2 11
18.

„ Umwandlung der Bürgerschule Neckarbischofsheim iu eine Ober¬
schule für Jungen (Zubringeschule) 3 19

18. „ Lernmittelbeiträge während des Krieges 2 13

19. „ Aushebung der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) Stetten a.k.M. 3 21

22.
„ Aufhebung der Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen) Meersburg

und Salem 3 21

22. Verbot privater Fortbildungskurse für Lehrer 3 17

22. „ Einrichtung von Haushaltungsfchuleu und Schulen für Kinderpflege-
und Haushaltsgehilfinnen (Berufsfachschulen) 3 22

23. „ Aufnahme von Schülern in die Mittelschulen 3 18

23. „ Aufnahme von Schülern in die Höheren Schulen 3 19

23. '' Ausbildung und Prüfung der Lehrerinnen, die an Volksschulen, mitt¬
leren Schulen und Berufsschulen auf dem Lande den Unterricht
in Hauswirtschaft und Leibesübungen erteilen 3 20

24. Aufhebung der Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen) Aglaster-
hausen, Oberschafflenz und Strümpfelbrunn 3 21

24. Aufhebung der Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen) Birkendorf,
Jestetten und Stühlingen 5 38

29. Prüfung für den gehobenen Finanzverwaltungsdienst 3 17

2S. Vollzug des Besoldungsgesetzes 5 33

30. Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) Grünsfeld . 3 21

31. Reichseinheitliche Benennungeil im Berufs- und Fachschulwesen . . 3 22

31. Lehrgänge an Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen 3 23

31. Berufsausbildung der Lehrlinge des Gaststätten- und Beherber-
guugsgewerbes an den Handelsschulen in Baden ö 36

31. Staatliche Meisterschule für das Deutsche Edelmetall- und Schmuck¬
gewerbe Pforzheim . 5 37

2. Februar Aufnahme in das Staatstechnikum — Staatsbauschule und Staatli¬
che Ingenieurschule — in Karlsruhe zum Sommerhalbjahr 1940 . 5 37

3. Schülerunfallversicherung 5 34

3. Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung an den Grund- und
Hauptschulen 5 38

6. Griechische Lehrbücher 5 34

6. Meisterschule für Mechanik, Vorrichtnngs- und Werzengbau, Fach¬
schule an der Gewerbeschule I (Gewerbl. Berufsschule) Pforzheim 5 37
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Datum Betreff Nr. Seile

8. Februar Staatsprüfung für das Lehramt an Handelsschulen Januar 1940 . S 38

9.
" Aufnahme in die Staatliche Ingenieurschule — Fachschule für Leicht¬

bau, Maschinenbau und Elektrotechnik — in Konstanz zum Som¬
mersemester 1940 5 37

12, Lern- und Lehrmittel der landwirtschaftlichen Berufs- und Fach¬
schulen . 6 44

14, Ableben des Ministers des Kultus und Unterrichts Dr. Wacker . . 4 31

14. „ Verleihung von Stipendien aus der Pfarrer Alexander Haslach-
Stiftung , 6 48

20, Jugenddienstpflicht 6 42

26.
„

' Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt in Musik an Höheren
Lehranstalten 1940 6 44

I. März Einrichtung einer städtischen Fraueufachschule in Karlsruhe . . . 6 48

6. Errichtung von Aufbaulehrgängen zur Sicherstellung des Nachwuch¬
ses der Hochschule für Lehrerbildung 6 41

6. „ Errichtung von Mittelschulen 7 55

6. „ Staatliche biologische Anstatt auf Helgoland 9 71

10, „ Unteroffizierschulen und Unteroffiziervorschulen 6 42

11. „ Ordnung der Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung des Ab¬
schlußzeugnisses einer anerkannten Mittelschule . 7 51

11. „ Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung des Abschlußzeugnisses
einer anerkannten Mittelschule 7 54

II, Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) Erlbigheim . 9 71
12. Lernbücher für die Klasse 1—3 der Mittelschulen 7 54
13, Schulsparwesen 9 68
14. „ Sammlung der Altmaterialien 9 68
IS. Benützung von Übungsbüchern für den Unterricht in der deutschen

Sprache an der Volksschule 9 66
18. „ Unterrichtsbeginn im Sommerhalbjahr 9 68
20.

'' Ausnahmeerlaubnis für das Sammeln von Weinbergschnecken in
der Schonzeit 9 70

26. „ Behandlung der Behördenbedienstete des Freimachungsgebiets . . 8 57
26, Krankenversicherung der Angestellten 11 92
28. Erziehung und Unterricht in der Volksschule 9 63
28. „ Schulen auf dem Gebiete des Berufs-, Berufsfach- und Fachschul¬

wesens 10 73
29, Anerkennung privater höherer Schulen 9 70
30. Arbeitszeit der Dienststellen 9 68
30. „ Neuregelung der Beschäftigungsvergütung und der Trenimngsent-

schädigung 9 68
30.

" Entschädigung für stillgelegte eigene — auf Veranlassung der vor¬
gesetzten Behörde oder im überwiegenden Interesse des Dienstes
angeschaffte oder benutzte — Kraftfahrzeuge 9 69
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Datum Betreff Nr. Seite

8. April Zusätzliche Zuteilung von Lebensmitteln für den hauswirtschaftli¬
chen Unterricht in öffentliche» und privaten Schulen sowie Koch¬
kursen des Deutscheu Frauenwerks und der DAF 11 91

9. „ Verhalten der Behörden bei kirchlichen Veranstaltungen 11 91
S. „ Einrichtung her Höheren Schule II 93

10. „ Lehrbücher für die zweite lebende Fremdsprache der Oberschule . . >1 93
12.

" Berufsausbildung der Lehrlinge im Dienste !der Gemeinden und
sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften an Handelsschulen
(Kaufmännischen Berufsschulen) 11 91

12. .. Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerkt. Berufsschule) Mudau . . 11 93
13. .. Gemeinschaftsempfang in den Schulen 11 90
15.

» Entrichtung der Beiträge zu den Sozialversicherungen während des
besonderen Einsatzes der Wehrmacht 11 92

16. ,, Sicherung der Nahrnngsfroiheit II 90
16. » Beginn des Winterhalbjahres 1940/41 am Staatstechnikum iu

Karlsruhe 11 92
18.

,, Prüfung für Schwimmeister und Schwimmeisterinnen 1940 . . . 11 93
20. Unterrichtsbeginn und Sommerzeit 11 90
20.

,, Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Schulen
— Sondertermin Januar/Februar 1940 — 12 108

23. „ Arbeit des Volksbunds für das Deutschtum im Ausland (VDA.) iu
den Schulen 11 89

23. „ Volksbund für das Deutschtum im Ausland II 90
24. Aufgabe» der Berufs- uNd der Berufsfachschulen während des

Krieges 12 108
3. Mai Verleihung von Stipendien aus der Pfarrer Alexander Haslach-

Stiftung 12 109
7. „ Schulische Ausbildung der Kinder von Wehrmachtsangehörigen . . 12 108
9,

» Die Angliederuug einer Berufsfachschule für Hotel- uud Gaststät¬
tengehilfinnen an die Fachschule für das Hotel- und Gaststätten¬
gewerbe in Heidelberg 12 106

9.
„ Sammlung der Altmaterialieu 12 108

11. Besuchstag im Ministerium des Kultus und Unterrichts 12 103

14.
„ Behandlung der Behövdenbodieusteten des Freimachungsgebiets,

hier: Familienhilfe 12 104

14. „ Pädagogische Prüfung — Jauuar/Febrnar/ März 1940 — . . . . 12 108

15. „ Ferienpraxis der Lehrpersonen an Bernfs- und kaufmännischen
Bcrufsfachschnlen 14 122

15.
„ Dr. Jakob-Johann-Ohler-Stiftnng 14 122

15.
„ Prüfung für das wissenschaftliche Lohramt au Höheren Schnlen . . 14 122

16. „ Staatsprüfung für vas künstlerische Lehramt im Zeichnen und in
Musik au höheren Lehranstalten im Jahre 1940 12 103

17. Schulferien , 12 103
23.

" Schutz der Jugend 12 98



— X —

Datum Betreff Nr. Seite

29. Mai Errichtung der Heinrich-Lanz-Gewerbeschnle (Gewerbl. Berufsschule)
14 122

120
Mannheim

4. Juni Heranziehung von Lohrern und Lehrerinnen zum Notdienst. . .
14

5. Nebenamtlicher Kirchendienst >der Volksschullehrer
14 l21

5. Obstbaulehrgang für Lehrer an 'der Landwirtschaftsschule Augusten-
berg ,

14 l22

7. Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gewerbe¬
schulen (Gewerbl. Berufsschulen) 14 123

10. Erntedienstlager der badischen Erzieherinnen 14 120

18. „Deutscher Bilderdienst" für die Schulen IS 129

26. Einsatz der Jugend für landwirtschaftliche Bestell-, Pflege- und
113Erntearbeiten im Schuljahr 194V 13

26. „ Errichtung einer Bergmännischen Berufsschule in Zollhaus-
Blumberg 16 135

23. „ Dienstprüfung für Lehrerinnen mit Fortbildungsschullehrerinnen-
121ausbildung an Berufsschulen 14

1. Juli Beginn des Winterhalbjahres 1940/41 an der Staatl. Ingenieur¬
schule Konstanz 15 128

3. „ Lehrbücher für Höhere Schulen 15 129

4. k» Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung des Abschlußzeugnisses
einer anerkannten Mittelschule IS 127

5. Beschaffung von Abstammungsurkunideu aus dem Protektorat Böh¬
men und Mähren 15 127

II. Die Ordnung der Prüfung an Höheren Lehranstalten 16 132

11. Bezeichnung der Grund- und Hanptschule in Renchen 16 135

IS. Einrichtung der Höheren Schulen 16 13S

18. Einrichtung der Höheren Schulen 16 13S

25. Gedenkstunde für Johannes Gutenberg 16 13S

26. Nebentätigkeit der Lehrer an öffentlichen Schulen 16 132

26. Geschichtslehrbücher für Höhere Schulen 16 134

26. Bezeichnung der Grund- und Hauptschule in Hockenheim .... 16 135

26. Sammlung von Altmaterialien 16 13S

26. Pädagogische Prüfung — Juni 1940 — 16 136

26.
»

Die Einrichtung von Berufsschullehrgängen für Lehrlinge des Gast¬
stätten- und Beherbergnngsgewerbes an der Fachschule für das
Hotel- und Gaststättengewerbe in Heidelberg 16 136

26. ,, Vorlage von Tätigkeitsberichten in den kaufmännischen Berufs¬
schulen , , 16 137

26. „ Schutz der Waldungen vor Brandgefahr 16 137

31. „ Versorgung der Fachschulen, Berufsfach- und Berufsschulen mit
Stoffen, die der Bewirtschaftung durch Reichsstellen unterliegen . 16 136

31.
,, Bedarf von Bastfasern für den Unterricht 16 136

31.
„ Schutz der Enzianwiese ans Allmende Löffingen, Landkreis Neu¬

stadt im Schwarzwald 17 144
21. August Benennung der neuen Universitätskliniken in Freiburg i. Br. . . 17 144



Datum Betreff Nr. Seite

21. August Verhütung von Brandschäden 17 144
22, „ Verleihung von Stipendien aus der von Reischachschen Stistrmg . 17 145

4. September Pädagogische Staatsprüfung für das Lehramt der landwirtschaft¬
lichen Haushaltuugskunde 17 144

5, „ Urlaub 17 142
9, „ Wintevhilfswerk 1940/41 17 141

13. ,, Anerkennung privater höherer Schulen 17 144
It. „ Ausbildung der Hauswirtschafts- und Turnlehrerinnen, hier:

Aufnahme an die Staatliche Ausbildungsstätte in Karlsruhe . . 17 143
1. Oktober Vergütung der nichtbeamteten Nebenlehrer an Fach-, Bernfsfach-

und Berufsschulen 19 155
7. „ Mietbeihilfe für Behördebediettstete iu den teilweise geräumten

westlichen Grenzgebieten 18 149
11. Schulsammlung für das Deutschtum im Ausland 19 159
21. k» Deutscher Spartag am 30. Oktober 1940 19 156
23. Altstoffsammlung durch die Schuljugend 19 156
25. Einrichtung der Höheren Schulen 20 164
30. Die Berufsausbildung der Lehrlinge im Dieuste der Gemeinden

und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften; hier: Besuch
der Kaufmnänischeu Berufsschule (Handelsschule) 20 168

31. Amtliches Verkündigungswesen 20 163

5. November Einführung neuer Lernbücher an Mitteschulen 20 164

6. Englische Lernbücher für Mittelschulen 21 170
8. „ Schulsammlung des Volksbundes für das Deutschtum im Ausland 20 163

8. „ Meldung für die Aufnahme in das Musische Gymnasium in Frank¬
furt a. M. auf 1. Januar 1941 20 164

14. „ Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gewerbeschu¬
len (Gewerbl. Berufsschulen) 22 174

15. „ Dieustprüfuug für Lehrerinnen an Berufsschulen 21 171

20. „ Fer>ienordnung 21 169

2V. „ Schulfremdenreifeprüfung an den Höheren Schulen im Frühjahr 1941 21 170

25. Beginn des Sommer^Semesters 1941 am Staatstechnikum in
Karlsruhe 23 177

25. Einrichtung von Haushaltsschulen (Berufsfachschulen) durch den
Bund deutscher Mädel 22 174

25. Lateinische Lehrbücher 22 174

27. »f Beschädigungen an Personenwagen der Deutschen Reichsbahn und
ihren Einrichtungen 22 174

3. Dezember Schuljahrbeginn 22 173

3. „ Schuljahrbeginn, hier: Prüfungen und Schulzeugnisse 22 173

4. „ Prüfung für Schwimmeister und Schwimmeisterinnen 23 178

ö. „ Preis des Amtsblattes für 1941 23 178
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Adelberger, Or. med. habil. Ludwig, Dozent . 94

Ahles, Berta, Berufsschullehrerin 72

Aichele, Erwin, Studienrat 124

Aigner, Maria, Handarbeitshauptlehrerin . . 139
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Albert, Valentin, Hauptlehrer a. D. -j- . . . 160
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Alker, Or. Ing. Hermann, a. o. Professor . . 15

Allweyer, Frieda, Berufsschullehrerin ... 10

Alt, Walter, Hauptlehrer 129

Alter, Otto, Rektor a. D.-j- 147
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B
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Barck, Wilhelm, Zeichenlehrer 48
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Vellinghausen, May, Hauptlehrerin .... 146
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Bender, Luise, Hauptlehrerin 146

Berlis, Max, Hauptlehrer 49

Berner, Karl, Hauptlehrer -j- 124

Bernion, Toni, Hauptlehrerin 10

Berthold, Amalie, Hauptlehrerin 175

Bertsch, Oskar, Studieurat -j- 153

Bickel, Hans, Hauptlehrer 71
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Blauk, Toni, Berufsschullehreriu 119

Bläß, Hans, Studienrat 9

Blau, Margarete, Studienrätin 171

Blechner, Wilhelmine, Techn. Lehrerin . . . 168

Blum, Or. Otto, Studienrat 72

Bock, Rudolf, Studieurat 19

Bockhorn, Elisabeth, Berufsschullehrerin . . 153
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Bögli, Oskar, Rektor 152
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Bozenhardt, Friedrich, Hauptlehrer ^ ... 10

Brakhaus, Ursula, Lehrerin 72

Bräuninger, Margarethe, Studienrätin . . . 171

Braun, Alois, Hauptlehrer 39

Braun, Anna, Handarbeitshauptlehrerin . . 10

Braun, L>r. Anton, Direktor i. R 95
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Braun I, Friedrich, Hauptlehrer 29
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Brenner, Gotthilf, Schulamtsbewerber . . . 138

Brenzinger, Irma, Handarbeitshauptlehreriu . 139
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II. Personalnachrichlen.

III. Slellenausschreiben.

I Bekanntmachungen und Verordnungen.

Sammlung von Knochen und Altmaterial in den

Schnlen.

An die Leiter und Lehrer aller unterstellten

Schulen.

Ich verweise auf die im Amtsbl. Deutsch.

Wiss. Erziehg. Volksbildg. zur Veröffentlichung

gelangenden Erlaß des Herrn Neichsministers für

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung Vom24. No¬

vember 1939 — L IIa 3006, L III —. Die badische

knochenverarbeiteude Industrie ist in der Lage,

weitere Altknochen aufzunehmen. Ich ersuche daher

die Leiter und Lehrer der Schnlen, die Sammlung

von Altkuocheu durch die Schuler uud Schülerinnen

zu fördern. Im übrigen verweise ich auf den Auf¬

schriftserlaß vom 9. Februar 1937 Nr. L 4428,

wegen der Knochenlehrkarte vgl. Dcutfch.Wifs. Er¬

ziehg. Volksbildg. 1938 Seite 430/31.

Karlsruhe, !deu 15. Dezember 1939.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. ö 4411(1 Im Auftrag

Gärtner

Polizeiverordnung über die Fernhaltung Jugend¬

licher von öffentlichen Tanzlnstbarkeiten.
Vom L9. November 1939.
Meichsgesetzblatt I Seite 2374.>

Auf Grund der Verordnung über die Polizei-

verordnungen der Reichsminister vom 14. Novem¬

ber 1938 (Reichsgefetzbl. I S. 1582) wird folgendes
verordnet:

s 1

(1) Der Aufenthalt in Räumen, in denen öffent¬

liche Tanzlustbarkeiten stattfinden, und die Teilnah¬

me an Tanzlustbarkeiten ist weiblichen Jugendlichen

unter 16 Jahren und männlichen Jugendlichen un¬

ter 18 Jahre» uur iu Begleitung des Erziehungs¬

berechtigten oder einer von ihm beauftragten voll¬

jährigen Person, und auch dann nur bis 23 Uhr,

gestattet.

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht für Ange¬

hörige der Wehrmacht und des Reichsarbeitsdien¬

stes.

s 2

Die Unternehmer von öffentlichen Tanzlnstbar¬

keiten und von Tanzlnstbarkeiten im Freien haben

auf das Verbot des § 1 durch einen deutlich sicht¬

baren Aushang hinzuweisen.

§ 3

Ausnahmen von -dem Verbot des K 1 können

durch die Ortspolizeibehörden bei besonderen An¬

lässen, insbesondere an nationalen Feiertagen, zu¬

gelassen werden.

s 4

Mit einer Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark, in

besonders schweren Fällen mit Haft bis zu sechs

Wochen, werden bestraft:

1. Jugendliche, die vorsätzlich gegen das Verbot

des K 1 verstoßen,

2. Erziehungsberechtigte, die vorsätzlich oder fahr¬

lässig durch Verletzung ihrer Aufsichtspflicht

Jugendlichen entgegen dem s 1 den Aufent¬

halt in Räumen, in denen öffentliche Tanzlust-

barkeiten stattfinden, oder die Teilnahme an

Tanzlustbarkeiten im Freien ermöglichen,

3. Unternehmer von öffentlichen Tanzlustbarkei¬

ten, die vorsätzlich oder fahrlässig den Aufent¬

halt von Jugendlichen entgegen dem s 1 iu

Räumen dulden, in denen öffentliche Tanzlust-



barkeiten stattfinden, oder die die Teilnahme

Jngen^ucher an Tanzlustbarkeiten im Freien

gestatten,

4. Unternehmer von Tanzlustbarkeiten, die vor-

sätzlich oder fahrlässig gegen den Z2 verstoßen.

Berlin, den 29. November 1939.

Der Reich min ister des Innern

Flick

Buch „Ewiges Deutschland".

Nachstehend wird ein Erlaß zum Abdruck ge¬

bracht, den der Herr Neichsminister für Volksauf¬

klärung und Propaganda an die Reichspropaganda¬

ämter gerichtet hat.

Das Hausbuch „Ewiges Deutschland" wird dar¬

nach Schulbehörden und Lehrern zur Anschaffung

empfohlen.

Karlsruhe, den 6. Dezember 1939.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 1 7605 Im Auftrag

Gärtner

Betrifft: Buch „Ewiges Deutschlaud"

Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes gibt

anch in diesem Jahre wieder das deutsche Haus¬

buch „Ewiges Deutschland" heraus. Das Buch ist iu

Ganzleinen gebunden, hat eine Stärke von 350 Sei¬

ten und ist mit vielen hochwertigen Zeichnungen

und Holzschnitten ausgestattet. Das Buch enthält Ge¬

dichte und Kurzgeschichten auserwählter deutscher

Dichter und Schriftsteller, sowie ein Vorwort von

Reichsminister Dr. Goebbels und wird allen deut¬

schen Volksgenossen, die das Buch gerade iu den

Weihnachtstagen lesen, Freude bescheren. Der Preis

des Buches beträgt NM. 3.— zuzüglich Porto- uud

Verpackungsspesen. Der Vertrieb des Buches ist von

der Auslieferungsstelle John Jahr, Berlin 35.

Großadmiral vou Koester Ufer 59, übernommen.

Die Sammellisten zur Bestellung liegen bei den

Dienststellen des Kriegs-WHW ans und sind dort

zu haben.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Taube»'

ried" in der Gemarkung Burgweiler, Landkreis

Überlingen.

Auf Grund der 4, 12 Abf. 2, 13 Abs. 2, 15

und 16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26.

Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des K 7 Abs. 1

nnd 5 der Durchführungsverordnung vom 31. Ok¬

tober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zustim¬

mung der obersten Naturschutzbehörde folgendes

verordnet:

§ 1

Das rund 31cm östlich von Pfnllendorf in der

Gemarkung Burgweiler, Landkreis Überlingen,

liegende Taubenried wird in dem im K 2 Abs. 1

näher bezeichneten Umfange mit dein Tage der Be¬

kanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnatur¬

schutzbuch eingetragen und damit unter den Schutz

des Reichsnatnrschutzgesetzes gestellt.

§ 2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von

47,29 da und umfaßt iu der Gemarkung Burgwei¬

ler, Gewann Taubeuried, die Grundstücke Lager¬

buchnummer 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1760,

^ 1762, 1763, 1772/1, 1774, 1776, 1787, 1794, 1826 bis

1334, sowie Teile der Grundstücke Lagerbuchnum¬

mer 1748, 1770, 1772, 1777, 1731, 1803, 1806, 1807,

1809, 1811, 1314, 1825, 1835 bis 1843.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes siud iu eine

Karte 1 :25 000 und eine Katasterhandzeichnung

1 :10 000 r o t eingetragen, die bei der obersten Na-

inrschutzbehörde iu Berlin niedergelegt sind. Wei¬

tere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei

der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der

höheren Naturschutzbehörde iu Karlsruhe, der un¬

teren Naturschutzbehörde in Überlingen und dem

Bürgermeisteramt in Bnrgweiler.

s 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszu¬

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬

schneiden oder abzureißen,

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig

zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬

richtungen anzubringen, sie zu sangen oder zu

töleu, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester

und sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere

fortzunehmen oder zn beschädigen, unbeschadet

der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Unl-

tnrschädlinge und sonst lästige oder blntsaugeude

Insekten,

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) eine andere als die nach H 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

s) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf andere Weise zn beeinträchtigen,

k) Bodeubestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Bodenbe¬

standteile einzubringen oder die Bodengestalt

einschließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen

auf andere Weise zn verändern oder zn beschäoi-

gen, soweit nicht durch s 4 die Gewinnung von

Torf zugelassen ist. Die Neuanlage von Torf¬

stichen und die Torfgewinnung im maschinellen

Großbetrieb ist jedoch untersagt,



s) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

§ 4

(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

d) die forstliche Nutzung unter Wahrung des Cha¬

rakters als Naturschutzgebiet,

e) die landwirtschaftliche Nutzung in dem bisheri¬

gen Umfange und unter Beibehaltung der bis¬

herigen Wirtschaftsform (Streu- und Futterwie¬

sen, Torfstich im Kleinbetrieb).

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

§ 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den 21 und 22 des

Reichsnaturschutzgesetzes und den KZ 15 und 16

der Durchführungsverordnung bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬

tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 13. Dezember 1939.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Nr. s 17600 Wacker

Physikalische Schülerübnngen.

Au die Direktionen der Höheren Schulen.

Ich verweise auf den Aufsatz „Vereinheitlichung

der physikalischen übsammluug und Gestaltung der

Schülerübungen" im nichtamtlichen Teil von Heft

23 des Neichsministerialamtsblatts Deutsche Wissen¬

schaft, Erziehung und Volksbildung Seite 235 ff.

Die Direktionen werden ersucht, die Fachlehrer

auf den Aufsatz noch besonders aufmerksam zu ma¬

chen.

Karlsruhe, den 2V. Dezember 1939.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 4t731 Im Auftrag

Gärtner

Auslese für das Musische Gymnasium
in Frankfurt a. M.

An die Leiter der Volksschulen und der Oberschulen
für Jungen.

Ich verweise ans den Aufsatz „Merkblatt für die
Erzieher der Volksschulen und der Oberschulen für
Jungen" im nichtamtlichen Teil des Reichsministerial-

aintsblatts Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volks¬

bildung, Heft 24 vom 2V, Dezember l 939, Seite 245/246.

Karlsruhe, den 4 Januar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ö 45744 Im Austrag

Asal

Zusätzliche Lebensmittelzuteilung für den hauswirt¬

schaftlichen Unterricht in öffentlichen und privaten

Schulen sowie Kochkursen des deutschen Frauenwerks

und der DAF.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs¬

ministers für Ernährung und Landwirtschaft bekannt

gegeben.

Schulauffichtsbehörden erster Instanz in Baden

find -die Kreis- und Stadtschulämter für alle Schu¬

len, ausgenommen die gewerblichen und kaufmänni¬

schen Berufsschulen sowie die Oberschulen für Mäd¬

chen hauswirtschaftliche Form, für die das Ministe¬

rium des Kultus und Unterrichts selbst unmittelbar

zuständig ist.

Karlsruhe, den 29. Dezember 1939.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 45863 Im Auftrag

Gärtner

der Reichsminister

für Ernährung und Landwirtschaft

Geschäftszeichen: II L! 4 — 1104

Berlin W 8, den 22. Dez. 1939.'

Betrifft: Zusätzliche Zuteilung von Lebensmit¬

teln für de» hauswirtschaftlichen Unterricht in öffent¬

lichen und privaten Schulen sowie Kochknrfen des

deutschen Frauenwerks und der DAF.

Die planmäßige Durchführung der hauswirt¬

schaftlichen Erziehung der weiblichen Jugend ist

während des Krieges von besonderer Bedeutung.

Über den normalen Aufgabenkreis des hauswirt¬

schaftlichen Unterrichts (Hauswerkunterricht) hinaus

ist es notwendig, durch eine zeitgemäße Ausgestal¬

tung des Unterrichts kriegsernähruugswirtschastliche

Maßnahmen weiten Kreisen der Bevölkerung zu¬

gänglich zu machen. Auch ist es erforderlich, die Aus¬

bildung des Nachwuchses in den lehrenden und lei¬

tenden Berufen «der Hauswirtschaft sachgemäß zu

fördern. Aus diesem Grunde wird eine zusätzliche

Belieferung der Schulen und Kochkurse mit Lebens¬

mitteln zur Durchführung des hauswirtschaftlichen

Unterrichts in begrenztem Umfange zugelassen.

I. Zuteilung an Schulen.

Bei der Zuteilung der Lebensmittel an Schulen

ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:

1.) Die Schulen erhalten je Schülerin und Koch¬

tag (— Kocheinheit) eine bestimmte Menge an

Lebensmitteln.



4 — Nr. I -

Mit Rücksicht auf die Verschiedenheiten der den

einzelnen Schularten zufallenden Aufgaben auf dem

Gebiete des Kochunterrichts und den sich daraus er¬

gebenden unterschiedlichen Bedarf an Lebensmitteln

werden die verschiedenen Schularten zn 3 Gruppen !

zusammengefaßt. Die Schulen erhalten je Kocheinheit

(1 Schülerin X 1 Kochtag) die nachstehend genann¬

ten Höchstmengen an Lebensmitteln:

Gruppe^.

1. Volksschulen,

2. Mittelschulen,

3. Hauswirtschastliche, gewerbliche, kaufmännische

und landwirtschaftliche Berufsschulen:

Höchstmengen:

Speck oder Schweineschmalz ... 7 s

Butter oder Margarine (einschl.

Speiseöl) 7 Z

Fleisch 10 s

entrahmte Frischmilch ...... 1

Eier V» Stück

Zucker 20 Z

Mehl 33 s

(davou bis zu V- Nährmittel)

Brot 10 s

Marmelade. 10 s

Weißkäse . . 10 Z

Gruppe L.

1. Haushaltungsschulen, Kinderpflegerinnenschulen,

Staatl. anerkannte hauswirtschaftliche Lehrgänge,

2. Deutsche Oberschule, hauswirtschaftliche Form.

Höchstmengen:

Speck oder Schweineschmalz .... 10 Z

Butter oder Margarine (einschl.

Speiseöl) 12 K

Fleisch .... 15 A

entrahmte Frischmilch ...... ^/i» I

Eier Stück

Zucker 35 s

Mehl 50 s

Brot lv

Marmelade. 10 Z

Weißkäse 15 s

Gruppe (?.

1. Frauenfachschulen,

2. Landfrauenschulen,

3. Hauswirtschaftsschulen,

4. Berufspädagogische Institute zur Ausbildung der

Gewerbelehrerinnen,

5. Hochschulen für Lehrerinenansbildung:

s,) für die allgemeine Ausbildung,

b) für die Sonderausbildung der Hauswirtschafts¬

und Turnlehrerinnen,

Lehrgänge zur Ausbildung der Meisterhausfrauen,

Höchstmengen:

Speck oder Schweineschmalz . . . . 12 x

Butter oder Margarine (einschl.

Speiseöl) l6 Z

Fleisch 30 s

entrahmte Frischmilch ...... V-« 1

Eier '/» Stück

Zucker 60 Z

Mehl 75 A

Brot 10 K

Marmelade. 10 Z

Weißkäse 20 s

2.) Für die Zuteilung der Lebensmittel an die

genannten Schulen wird im Einvernehmen mit dem

Herrn Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung folgende Regelung getroffen:

Die Schulen haben nach dem in der Anlage bei¬

gefügten Muster einen Zuteilungsantrag in doppel-N,^^
ter Ausfertigung auszufüllen. Die Ausfüllung

folgt zunächst für die Zeit bis zum 31. März 1940.

Die Zahl der Schülerinnen ist nach dem Stanoe zur

Zeit der Ausfüllung einzutragen. Spätere Zn- und

Abgänge werden nicht berücksichtigt. Der ausgefüllte

Zuteilungsantrag ist vom Schulleiter mit Unter¬

schrift und Dienstsiegel zn versehen. Die Richtigkeit

der Angaben ist von der zuständigen Schulaufsichts¬

behörde erster Instanz zu bescheinigen, für die .doch¬

schulen für Lehrer- und Lehrerinnenausbildung

durch den Direktor der Hochschule.

Schulen, die mit Internaten verbunden sind, er

halten eine Sonderzuweisung nur für diejenigen

Schülerinnen, die nicht in Jnternatsverpflegnng find.

Es sind deshalb bei der Ausfüllung des Zuteilungs¬

antrages nur diese Schüleriuuen zu berücksichtigen.

3.) Gegen Vorlage des Zuteilungsantrags er¬

teilt das zuständige Ernährungsamt Berechtigungs¬

scheine zum Bezüge der benötigten Lebensmittel. Die

Berechtigungsscheine sind gegliedert nach den einzel¬

nen Lebensmittelarten (Fleisch und Schlachtfette,

Milcherzeugnisse, Ole und andere Fette usw.) jeweils

für einen Monat nach anliegendem Muster (vgl. Bei¬

spiel in der Anlage 2) auszustellen. Die Erteilung

der Berechtigungsscheine ist auf der Rückseite des'^^

Zuteilungsantrages unter Beifügung des Ausgabe¬

datums durch das Ernährungsamt zu vermerken.

Eine Ausfertigung des Zuteilungsantrags verbleibt

bei dem Ernährungsamt.

II. Zuteilungen an Kochkurse der Parteigliederungen.

Für die Sonderzuteilung von Lebensmitteln an

Kochknrfe der Parteigliederungen (Deutsches Frauen-

Werk und DAF.) wird die nachstehende Sonderrege¬

lung getroffen:

Nuter Zugruudeleguug der für die Schulen der

Gruppe ^ festgesetzten Höchstmengen find dem

Deutscheu Frauenwerk und der DAF., Zentralbüro,



Gesamtkontingente an Lebensmitteln für die Zeit bis

zum 1. AprU 1940 zur Verfügung gestellt worden.

Für die Einhaltung der Kontingente sind je¬

weils folgende Stellen verantwortlich:

1.) Die Neichsstelle des Deutschen Frauenwerks,

Verlin W 35, Dersslingerstr. 21, (für die Kurse

der Hauptabteilungen Volkswirtschaft —

Hauswirtschaft und Mütterdienst).

2.) Die DAF., Zentralbüro, Verlin W 35, Pots¬

damer Str. 180—182,

g,) für die Kurse der Reichsfachgrnppe Haus¬

gehilfen im Reichsheimstättenamt der

DAF.,

d) für die Kurse des Jugendamtes der DAF.

in Gemeinschaft mit dem VDM.-Werk

„Glaube und Schönheit".

Die Zuteilungsanträge für die Kurse der Reichs¬

fachgruppe Hausgehilfen und des Jugendamtes der

DAF^ werden von den betreffenden Reichs dienst-

stellen der DAF. (Reichsfachgruppe Hausgehilfen;

Jugendamt) unterschrieben. Für die Kochkurse des

Deutschen Frauenwerks werden die Zuteilungsan¬

träge von"der Gau frauenschaftsleiterin ümerzeich-

net. Die Zuteilungsanträge sind nach dem anliegen¬

den Muster auszustellen.

Die Ernährungsämter erteilen für die Kochkurse

der Parteigliederungen Berechtigungsscheine ans ^

Gruud der Zuteilungsanträge. Bei der Berechnung'

der Gesamtlebensmittelmengen ist von den für die

Schulen der Gruppe ^ festgesetzten Höchstmengen

auszugehen.

Die Berechtigungsscheine sind nach Prüfung der

Zuteilungsanträge auf die Richtigkeit der errechneten

Lebensmittelgesamtmengen, getrennt nach Lebens¬

mittelarten, nach dem Muster der Anlage 2 anszu-

stetten. Die Zuteilungsanträge sind bei Erteilung der

Berechtigungsscheine durch die Ernährungsämter

einzubehalteu.

Die Ernährungsämter haben über die auf Grund

von Zuteilungsanträgen des Deutschen Frauenwerks

und der DAF. zugewiesenen Lebensmittelmengen

gesondert Buch zu führen.

Im Auftrage:

Dr. El außen.
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- Nr. > -

2lnlage 1

Antrag auf Zuteilung von Lebensmitteln

in der Zeit vom bis -

für die . - Schule in . . . - . . .

(Schule der Gruppe im Sinne des Erlasses des Reichsministers für

W sseujchafl, Erziel)..ng und Volksbildung vom

k I b Nr. . . )

l

Menge der Lebensmittel
in Gramm je Kocheinheit

>d. h. Menge für eine Schülerin
und Kochtag)

gemäß Ellajz v.

Zahl der
Schülerinnen

Zahl der
Kochtage

je
Schülerin

Zahl der
Kocheinheit, n
lSpalte2u3i

Gesamtmenge
der der Schnle

zuzuteilendenHöchstmenge
an Lebensmitteln
(Spalte I und 4)

Monatlicher
Bedarf

Speck oder Schweineschmalz, »

Butter oder Margarine

einschl. Speiseöl) ^

Fleisch s

Entrahmte Frischmilch ... I

Eier S:ück

Zucker 8

Mehl ß

Brot x

Marmelade x

Weißkäse x

Ausgefüllt , den Tie Richtigkeit wird bestätigt

Der Schulleiter: , den . . .

Schulaufsichtsbehörde



<
Z„ n e 4 — 1W4

- Nr. 1 - 7

Anlage 2

Berechtigungsschein für Fleisch und Schlachtfette

(gültig bis zum

Die , , , .

ist zum Bezüge von

berechtigt.

in

(genaue Bezeichnung der Schule)

KZ Fleisch

KZ Speck

KZ Schmalz

(Datum) (Ernährungsamt)

(Stempel)



8 Nr. 1 —

Zu II e 4 — 11N4 Nnlaa- 3

(Kopfbogen der betreffenden Parteigliederung)

Antrag auf Zuteilung von Lebensmitteln

für den vom bis

stattfindenden Kursus mit Abenden (Kursuseinheiten)

und Teilnehmerinnen.

Schweineschmalz oder Speck'

Butter oder Margarine (einschl. Speiseöl):

Fleisch -

Mehl:

Brot: '

Nährmitlel:

Zucker:

Entrahmte Frischmilch:

Eier:

Weißkäse:

Marmelade:

Unteischnft der Gaufraukuschaftsleiterin,

bezw. der Reichsdienststellm TAI.



II. Personalnachrichten.

1. Veröffentlichungen.

auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe

vonGrnennnngs- uuoBeföroeruugserlasseu (RGBl.l

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

siuo —.
Ernannt:

Zu Dozenten: Dr.-Jng. habil. Heinrich Roß¬

bach in der Allgemeinen Fakultät der Technischen

Hoch,chule in Karlsruhe — Dr. Phil, habil. Harald

Volkmauu in der Allgemeinen Fakultät der Tech¬

nischen Hochschule Karlsruhe.

Zum planmäßigen Bibliothekinspektor: Hans

Fehringer an der Universitätsbibliothek Heidel¬

berg.

Zu Studieuräteu: Reallehrer Wilhelm Weber

an der Benderschule, Oberschule für Jungen, in

Weinheim — Zeichenlehrer Alfred Wißler an der

Fürstenberg-Schule, Oberschule für Jungen, in

Donaneschingen.

Zum Musiklehrer: Musiklehrkandidat Erwin

Stieß an der Lessingschule, Oberschule für Jungen,

in Mannheim.

Zu Gewerbelehrern mit der Amtsbezeichnung

Stud ienrat: die (sewerbejchulassejsoren Adolf Äihl

an oer Geweroe>aMe in Millingen — Hans Blas;

an der ^ewerve>ciMe 1 in Pforzheim — HeinrM)

Ding an ver Zu>erner-Siemens-(Äewerbeschule in

Mannheim — Paul Gerhardt au der Gewerbe¬

schule m Haslach i. K. — Felix Schlatter er au

der Gewerbeschule in Singen a. H. — Gustav

Schult an der Gewerbeschule in Weinheim — Max

Zell er an der Gewerbeschule in Waldshut — Al¬

bert Zopf an der Werner-Siemens-Gewrbeschnle

in Mannheim.

Zu Hauptlehrern: Die Lehrer: Oskar Andres

in Neuhaujen, Ldkr. Villingen — Edwin Bau¬

in a u u in Gutach — Martin Böhmer in Sonder¬

riet — Georg Damm in Hohentengen — Erich

Deierling in Wagenschwend — Walter Fath

(Furtwangen) in LottMten — Otto Flamm in

Untereggingen — Berthold Fuchs in Großrinderfeld

— Oskar Fuchs in Renchen — Bruno G e i g e r in

Ballenberg — Fritz Keller in Kluftern — Ernst

Klein in Bleibach — Franz Schwarz in Ett¬

lingenweier — Gustav Walter in Freibnrg (Um-

wandluugsstelle).

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:

Oberlehrer Ludwig N o u u e u m acher in Het¬

lingen — die Hauptlehrer Anton Hammer in

Mannheim — Josef Helbling in Bambergen —

Alfred Herbst in Altglashütten — Karl Herr¬

mann in Raitbach — Karl Hng in Niesern —

Reinhard Ifelin in Vögisheim — Emil Kapp -

l e r in Rastatt — Eugen Kranterin Burgberg —

Ludwig Kuuzelmauu in Stockach — Wilhelm

Lorenz in Sasbachried — Hans Made r in Jöh-

lingen — Heinrich Maier in Fischbach, Ldkr. Vil¬

lingen — Ludwig Michel in Waldhausen-Einbach,

Ldkr. Buchen — Ludwig Moos in Hngsweier —

Lorenz Müller in Schuttertal — Otto Neuert

in Krozingen — Franz Nied in Harheim — Her¬

mann Ni schwitz in Mörtelstein —- August

Romacker in Durmersheim — Ernst Nöttin¬

ge r in Stadelhofen — Karl Ruf in Büßlingen —

Hermann Schaum in Odenheim — Karl Schä¬

fer in Rheinfelden — Albert Scher er in Adel-

Hansen — Walter Schmidt in Ochsenbach — Al¬

fred Schopfer in Mietersheim — Emil Schork

in Stein a. K., Ldkr. Mosbach — Josef Schüly in

Haslach i. K., Ldkr. Wolfach — Emil Schwarz in

Gresgen — Richard Schwarz in Freiolsheim —

Walter Stadelhofer in Schönwald — Friedrich

Stein in Wössingen — Robert Stiefel in Her¬

bolzheim, Ldkr. Emmendingen — Karl Stürz in

Eppingen — Adolf Thoma in Unterbränd —

Friedrich Vanfelow in Tengen — Emil Weber

in Bietigheim — Wilhelm Wechlin in Endenburg

— Ernst Zimmermann in Zell i. W, Ldkr.

Lörrach — Friedrich Zobeley in Bruchsal.

Ernannt unter Berufung in das Beamtenverhältnis:

Zu Dozenten: Dr. Phil. Dr. med. habil. Ernst

Horstmann in der Medizinischen Fakultät der

Universität Heidelberg — Dr. med. habil. Rolf

Schmidt in der Medizinischen Fakultät der Uni¬

versität Freibnrg.

In das Beamtenverhältnis berufen:

Die Studienassessoren Dr. Martin D i e tz an der

Zeppelin-Schule, Oberschule für Jungeu, in Konstanz

— Alfons Fleig an der Albert-Leo-Schlageter-

Schnle, Oberschule für Jungen, in Schopfheim -

Dr. Hans Rückl in am Kurfürp Friedrich-Gymna-

sinm in Heidelberg — Alfons Seubert au der

Wolfram von Eichenbach-Schule, Oberschule für

Jungen, in Wertheim — Karl Büttner an her

Handelsschule in Heidelberg — Walter Fischer an

der Handelsschule in Freiburg — Karl Kraft au

der Handelsschule in Bühl — Schulamtsbewerber

Fritz Wörner in Michelbach, Ldkr. Rastatt.

2. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt

Zur planmäßigen Bibliotheksinspektorin: Die

außerplanmäßige Bibliotheksinspektorin: Margarete

Die hl au der Universitätsbibliothek Heidelberg.

Zu Sindieni äteu: Tie -keallebrer F>anz Buhl er

in d^r '^oelckeschule — O^erimule für Jungen in

Ausbausorm — in Lahr — O>to Egle an der

Fichte-Schule — Oberschule für Madchen — in Karls¬

ruhe — Emil Konrad an der Kraichgauschule

- Oberschule für Jungen — in Sinsheim -- Valen¬

tin Müller am Ludwig Wilhelm-^ymuasium in

Rastatt — Konrad Schmitt am Kurfnist Friediich-

Gymuasium in Heidelbe! g,

Tie Zeichenlehrer: Emil Ebner an der Frei¬

herr Vvm Stein-Schule — Oberschule für Jungen —

in Bruchsal — Artur Ehlgötz am Friedrichs-

gymiiasium >n Freiburg — Johannes Tremper an

der Kant-Schule — Obers.^ule für Jungen — in

Karlsruhe.

Die Studienassessoren: Dr. Hans Appel an der

Handelsschule in Heidelberg — Dipl.-Jag August

Für st an der Gewerbeschule n> Weiuheim — Tipl.-Jng.

Erich Weindel an der Werner Sumens-Gewerbe-

schule in Mannheim.

Die Musiklehrer: Adals Müller an der Hölder¬

lin-Schule — Oberschule für Mädchen — in Heidel¬

berg — Richard Wagner an der Schiller-Schule
— Oberschule für Jungen — in Offenburg.



Zu Zeichenlehrern: Die Zeichenlehrkandidaten:

Hans Dietrich an der Odenwaidschule — Ober¬

schule für Jungen iu Ausvauform — in Buchen —

Oliv Kail an der Oitenanschule — Oberschule für

Mädchen — in Ofstuburg.

^u Gewervelehrern mit der Amtsbezeichnung

Studienrat: Die Gewerbeschulassessoren: Rudolf

Bock uu der iÄvldichimedelchute ^-»ew rvl Beniss¬

schule) in Pforzheim — Hermann Schaab an der

Werner-Siemens-Gewerbejchule in Aiannheim —

August V i e r l i n g an der Gewerbeschule in Schwet¬

zingen.

Zum Gewerbelehrer: Gewerbelehrkandidat Haus

Rotte au der Gewerbeschule iu Tauverb schofsheim.

Zum planmäßigen technischen Lehrer: Ter außer¬

planmäßig Fachlehrer Rudolf Buchheimer an der

Uhrmach ischme in Für waugen.

Zam Oberlehrer: Hanp.lehrer Heinrich Ganter

in WmiersuU,eu,

Zu Hanptlehrerulinneii): Tie Lehrersinnen):

Toni B e r n i o n in Weinheim — Marianne Dah¬

lem in Nordweil — Robert Kölling, z. Zt. in

Waldshut — Wilhelm Längin in Donaueschingen

— Eugen Meyer in Bernau-Jnnertal — Josef

Ruf in Untermünstertal — Karl Schmitt II in

Zell i. W., Ldkr. Lörrach.

Zu Ä russichullehrerinnen: Die außerplanmäßigen

Beruisschullehreririiien: Frieda Allweyer in Helm¬

stadt — Anneliese Fingado iu Otwichmaudeu —

Anna Suhm in Haslach, Ldkr. Wolfach.

Z^Hansarve>tsi>a>>pltehreriilneii- dleHaudarbeits-

lchreriniieu Anna Braun iu Karlsruhe — Elisabeth

F ickiuger, Maria Mast und Lnise Schiruska

in Mannheim.

Ernannt zu Beamten aus Lebenszeit:

Berussschullehrer Josef Rutsch mann in Ober-

schesslenz — die Hauptlehrer Friedrich Becker in

Mannheim — Wilhelm Kraft in Neckarzimmern —

Adam Lenz in Kembach — Wilhelm Lichten¬

thaler in Sinsheim a. d. E. — Wilhelm Löff¬

le r in Zell a. A., Ldkr. Überlingen — Josef Maier

in Mnyic/auien, Ldtr. Kvuiiunz — Jvs^ Mariiu >n

N.edböhriiigen — Gnnav Mayer in Schlatt a, N.

— Ludwig Metzger in Altenbach — Josef Mos -

mann in Oberprechtal — Erich Müller in

Buhlertal — Ferdinand Müller in Assamstadt

— Envin Ott Iii Tanum'üii — E-nil Alois Per er

iu Herzogenweiler — Bernhard Rebel in Malschen-

berg — Paul Römer in Oberbalbach — Karl

Rösch in Hohentengen — Friedrich Roth in

Bohlsbach — Josef Saur in Lobenfeld — Her¬

mann Saurer in Weitenung — Norbert Sieber

in Lellwangen — Karl Scheurer in Wiesloch —

Oskar Schiementz in Talheim — Emil Schil¬

lin g in Sulzfeld — Georg Schmehling in Ron-

nenweier — Leopold Steidle in Rohrdorf —

Pirmin Teufel in Weiterdingen — Otto

Tritschler in Feldberg — Wilhelm Vieser in

Mietersheim — Franz Wehrle in Richen — Hans

Welz in Unteröwisheim — Georg Wenzel i ' Tri-

berg - Emil Meßbecher in Ringsbeim - Eberhard

Witt in er in Oberried — Christoph Zilly in Pforz¬
heim.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Die Haupilehrer: Ludwig Dornas in Trienz

nach Reiliiigen — Adolf Hertlein in Bahlingen

nach Uttenlioien - Heiniich Kirsch in Eypingeu nach

Baden Baden — Alfred Wölk in St. Margen nach

Zell i. W.

Berufsschullehrerin Lina Lang in Mer heim

nach Eberbach.

In den Rnhestand versetzt:

Professor Dr. Gustav König au der Liselotte-

Schule—Oberschule für Mädchen-iu Mannheim.

Rektor F anz Pfenning in Maiiuhlim.

Berufsschullehrerin Barbara Gutfleisch in

Sandhausen.

Regierungssekretär Theodor Zoll er beim Mini¬

sterium des Kulms und Unter-ichts.

Die Haupilehrei(inuen : Hermann Degen,

Malhilde Durler, Kathaiina Guudel uud .ttail

Krämer >u Mannheim — Ernst Ruf in Karls¬

ruhe — Educnd Schule i» Heidelberg.

Die Lehrer(in) Elisabeth Genazinoin Mann¬

heim — Emil Spieler in Herbolzheim, Ldkr.

Mosbach.

Gestorben:

Hanptlehrer a, D. Kail Stein in Mannheim

am 17. Oktober 1939 — Haupilehrer a. D, Wilhelm

Grämlich, zuletzt in Karlsruhe, am 24. Okivber

1939. — Hauptlehrer a. D. Kail Sex auer, zuletzt

in Britziiigen, am 9, Rovember 19^9. — Technischer

Sekretär a. D Jakob Maüenhälder an der

Technischen Hochschule Karlsruhe am 16. Nvvember

1939 — Oberlehrer Einst Klumpp in Waibstadt

am 26. Nvvember 1939. — Hanp>lehrer Fr ed,ich

Bozenhardt in Otlvschwanden am 1. Dezember
1939.

HI Stellenausschretben.

I. An Fachschulen:

Zum I .Januar 194i wiid für die Slädt. In¬

genieurschule — Fachschule für Maschinenbau und

Eleklroi'chnik — in Mannheim ein -Lipl.-Jugenieur

für Elekiroiechnik als Lehrer der Fachrichtung
„Elektrische Maschinen und Gerät e" aeincht.

Mindestens 5jährige Praxis wird zur Bedingung

gemacht.

Ausführliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeug-

riisabfchnfi'M. Lichibild. Gehalisfvrdernngen und Rach¬

weisen über arische Abstammung (falls verheiratet

auch für die Ehefrau) und bei dem Herrn Ober¬

bürgermeister der Stadt Mauuheim einzureichen.

II. An Grund- und Hauptschulen:

Ob,rlehrerflelle in Menzin gen, LdKr. Bruchsal.

Hauptlehreistellen iu: Brenden, LdKr. Walds¬
hut — E r d m a u u s w e i l e r, L^Kr, Billinuen —

Häg, Ldkr. Lörrach — Treschklingen Ldkr.

Sinsheim — Trienz, Ldkr. Mosbach.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬

amt einzureichen.

Druck uud Berlag von Malsch 6 Vogel in Karlsruhe.
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I. Erlasse des Reichsministerimus siir Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 24 des Retchsmintsterialamtsblattes:
Nr. 630 „Anordnung über die Wiedereinführung von Urlaub" von Gesolgschastsmitgliedern

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1939 S. 591) Nr. ^ I 39/40.

II Bekanntmachungen.

Erholungsurlaub der Beamten.
RdErl. d. RMdJ. zgl. i. N. d. RFM. u. d. PrMPräs.

v. 21. 12. 1939 — II SL 5060/39-6460.

Nachdem für die Arbeiter und Angestellten der
freien Wirtschaft die erlassenen Urlaubseinschränkun¬
gen aufgehoben sind, soll auch für die Beamten
die Urlaubssperre gelockert werden.

1. Es kann ihnen für besondere Anlässe (Fami¬
lienereignisse u. dgl.) Urlaub wie früher bewilligt
werden.

2. Restlicher Erholungsurlaub aus dem Jahre
1S39 kann bis zum 30. 6. 1940 gewährt werden. Eine
volle Ausnutzung des nach den Urlaubsrichtlinien
zuständigen Urlaubs ist jedoch mit Rücksicht auf die
starke Beanspruchung der Verwaltungen nicht ohne
weiteres möglich. Daher soll zunächst der restliche
Urlaub nur insoweit gewährt werden, als er zusam¬
men mit dem etwa bereits früher erteilten Urlaub
zwei Drittel des zuständigen Urlaubs nicht übersteigt.
Ob der alsdann noch verbleibende Urlaub später ge¬
währt iverden kann, wird allein von der nach der
Geschäftslage gegebenen Möglichkeit abhängen.

3. Für das Urlaubsjahr 1940 bleibt die Rege¬
lung des Erholungsurlaubs vorbehalten.

4. Die Vorschriften des § 19 der Kriegswirt-
schasts-VO. vom 4. 9. 1939 (RGBl. I S. 1609) werden
hierdurch uicht berührt.
Nr. ä, 1102. — RMBliV. S. 2549.

Die Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen

Am Staatlichen Handarbeitslehrerinnenseminar
in Karlsruhe beginnt voraussichtlich am 15. Februar
1940 ein weiterer zweijähriger Ausbildungslehrgang
für Handarbeitslehrerinnen.

Unterrichtsgeld wird nicht erhoben. Dagegen ist
für Benützung der Nähmaschinen und anderer Lehr¬
mittel eine monatliche Gebühr von 2 Ml zu entrich¬
ten. Für das während der Ausbildungszeit benötigte
Arbeitsmaterial haben die Teilnehmerinnen des
Lehrgangs selbst aufzukommen.

Voraussetzungen für die Aufnahme sind:
1. ein Alter von mindestns 17 bis höchstens 23

Jahren,
2. der Nachweis voller Gesundheit,
3. in praktischer Hinsicht: tüchtiges Können in Nähen

(Flicken), Stricken und Häkeln,
4. eine gute Allgemeinbildung und sportliches

Können.
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Die Arbeit im Lehrgang setzt grundsätzlich den
Bildungsstand voraus, der durch den Besuch vou
6 Klassen einer Höheren Schnle erworben wird.
Doch können auch Bewerberiunen mit anderer
Vorbildung, insbesondere auch begabte Schülerin¬
nen der Volksschule, zugelassen werden, wenn sie
in der Aufnahmeprüfung den Nachweis erbringen,
daß sie sich die erforderlichen Kenntnisse auf ande¬
rem Wege (private Weiterbildung, Handelsschule,

höhere Handelsschule, Gewerbeschule, Hausfrauen
schule, Fraueuarbeitsfchule usw.) angeeignet haben.

Aufuahmegcsuche sind bis zum 5. Februar
19 4 0 unmittelbar an die Direktion des Staatlichen
Handarbeitslehrerinnenseminars in Karlsruhe, Rüp¬
purrer Straße 29, eiuzureicheu. Dem Ausuahmegesuch
sind beizufügen:
1. eine von der Bewerberin selbstverfaßte und selbst¬

geschriebene Darstellung des Lebens- und Bil
dungsganges mit Angabe des Bekenntnisses, sowie
von Name, Berns und Wohuort der Eltern,

2. beglaubigte Abschriften sämtlicher Zeugnisse über
Schul- und Fortbildung, über abgelegte Prüfun¬
gen und über eine etwaige bisherige praktische
Arbeit,

3. ein Leumundszeugnis,
4. zwei Lichtbilder (Seiten- uud Vorderausicht), die >

mit dem Namen zu versehen sind,
5. sportliche Leistungszeugnisse (HJ.-Leistnngsabzei-

cheu, Reichsjugeudsportabzeichen u. ä.),
lZ. Nachweis über die Mitarbeit innerhalb der

NSDAP, und ihrer Gliederungen (BDM.) und
gegebenenfalls eine Bescheinigung über die Ab¬
leistung des halbjährigen Arbeitsdienstes.

Die Zulassung zum Lehrgang hängt vom Be¬
stehen einer Aufnahmeprüfung ab. In der Aufnahme¬
prüfung wird verlangt:
1. in Handarbeiten: fehlerloses Häkeln uud Stricken

(anch Formen), einwaudsreies Nähen von Säumen
und Nähten mit der Hand uud Maschine, Annähen
des Knopfes und Anfertigen von Wäscheknopfloch,
einfacher Schlitzverschluß, Wäsche-, Trikot- uud
Kleiderflick, Wäsche- und Strümpsestopsen,

2. eine Turu- uud Sportprüfung zur Feststellung der
Eignung zur Erteilung des Unterrichts in Leibes¬
übungen,

3. eine Prüfung der Allgemeinbildung der Be¬
werberinnen.

Die Entscheidung über die Zulassung zum Lehr¬
gang trifft auf Grund der Aufnahmeprüfung das
Unterrichtsministerinm. Die Aufuahme in das Hand¬
arbeitslehrerinnenseminar wird aber erst nach Be¬
währung während des ersten Semesters des Aus¬
bildungslehrganges endgültig.

Am Ende des zweijährigen Lehrganges wird
eine Abschlußprüfung abgehalten, die die Voraus¬
setzung ist für die Übernahme der Bewerberin als

Handarbeitslehrerin an Volks- und Fortbildnngs
schulen sowie an Höheren Schulen, aus deren Be¬
stehen aber ein Rechtsanspruch auf Verwettdung als
Handarbeitslehrerin an staatlichen Schulen nicht ab¬
geleitet werden kann.

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam ge¬
macht, daß zu dieser Abschlußprüfuug ausschließlich
Teilnehmerinnen des Lehrgangs am staatlichen Hand
arbeitslehrerinnenfeminar zugelassen werden.

Karlsruhe, Ken 17. Januar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 1213 Im Austrag
Gärtner

Deutschlchrbücher für Höhere Schulen.

Der Herr Neichsminister für Wissenschaft, Er
ziehung und Volksbildung hat für den Dentschuuter
richt an den grundständigen Oberschulen, an den
Oberschulen in Aufbauform sowie für die 6., 7. uud
8. Klasse an den Gymnasien die im nachstehenden
Verteilungsplan genannten Lehrbücher für Baden
zum Gebrauch vorläufig zugelassen.

Verlag Braun in Karlsruhe:

1. Deutsches Lesebuch für Höhere Schulen. Heraus¬
gegeben von Dr. Ernst Bender. 6. Klasse. Aus¬
gabe .H. für Juugeu. Bearbeitet von Dr. Ernst
Bender, Wilhelm Etzel und Noland Vnlpins. 1939.

2. Desgleichen. 7. Klasse. Ausgabe ^ für Jungen.
1939.

3. Desgleichen. 8. Klasse. Ausgabe ^ für Jungen
Von Dr. Ernst Bender unter Mitarbeit von Wil¬
helm Etzel. 1939.

4. Deutsches Lesebuch für Höhere Schulen. Heraus
gegebeu von Dr. Ernst Bender. 6. Klasse. Aus¬
gabe L für Mädchen. Bearbeitet von Dr. Ernst
Bender, Wilhelm Etzel und Roland Vnlpins. 1939.

5. Desgleichen. 7. Klasse. Ausgabe L für Mädchen.
Herausgegebeu von Dr. Ernst Bender unter Mit¬
arbeit von Wilhelm Etzel n. Roland Vulpius. 1939.

6. Desgleichen. 8. Klasse. Ausgabe L für Mädchen.
Herausgegeben von Dr. Ernst Bender unter Mit¬
arbeit von Rolaud Vulpius. 1939.

Verlag Hirt in Breslau:

1. Hirts Deutsches Lesebuch. Herausgegeben von Jo¬
hannes Eilemann. Dr. Walther Gehl, Dr. Walther
Jantzen, Dr. Hans Bnrsch, Dr. Alfred Schmidt
nnd Emil Wittig. 6. Klasse. Ausgabe ^ für
Jungen. 1939.

2. Desgleichen. 7.Klasse. Ausgabe^ für Juugeu. 1939.
3. Desgleichen. 8. Klasse. Ausgabefür Jungen. 1939
4. Desgleichen. 6. Klasse. Ausgabe 1Z für Mädchen. 1939.
5. Desgleichen. 7.Klasse. AusgabeL sürMädchen.1939.
6. Desgleichen. 3. Klasse. Ausgabe L für Mädchen. 1939,
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Verlag Teubner in Leipzig:

l. TeubnerS Deutsches Nnterrichtswerl. Deutsches
Lesebuch für Höhere Schulen. Herausgegeben von
Professor Dr. Walther Baetke. 6. Klasse. 1939.

Bände für die 7. und 8. Klasse erscheinen nicht.

V e rt e i l u u g s p l a u:

für die 6. Klasse der gruudstäudigen Oberschuleu und
der Oberschulen in Aufbauform sowie der Gymnasien

Landeskommifsär-
bezirk

Baden:

Bez. Konstanz
Bez. Freiburg
Bez. Karlsruhe
Bez. Mannheim

An den Schulen
für Jungen für Mädchen

Verlag

Braun
Teubner
Hirt
Hirt

Braun
Braun
Hirt
Hirt

Verteilungsplan:
für die 7. und 8. Klasse der grundständigen Ober-
schulen und der Oberschulen in Ansbansorm sowie
der Gymnasien

An den Schulen
Landeslominifsär- für Jungen für Mädchen

bezirk Verlag

Baden:

Bez. Koustauz Braun Braun
Bez. Freiburg Braun Braun
Bez. Karlsruhe Hirt Hirt
Bez. Mannheim Hirt Hirt
Karlsruhe, den 5. Jannar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. s 45SI4 Wacker

Lernmittclbeiträgc während des Krieges.

Im folgenden werden die derzeitigen Bestim¬
mungen über die Erhebung der Lernmittelbeiträge
auf Grund der Erlasse des Herrn Reichserziehungs¬
ministers und der Anordnungen der Neichsstelle für
den Unterrichtsfilm in Berlin bekannt gegeben:

Die Lernmittelbeiträge sind in allen Schule», in
denen Unterricht abgehalten wirb, zu erheben.

Der Lernmittelbeitrag beträgt 80 im Jahr.
Er ist in vier Raten so rechtzeitig zu erhebe», daß
diese bis zum IS. Februar, 15. Mai, 15. August
(bzw. 15. September) und 15. November voll abge¬
führt sind. Die Erhebung des Lernmittelbeitrages
wird von den Schulleitern bzw. den von ihnen be¬
auftragten Lehrern durchgeführt.

Für die Befreiung von den Lernmittelbeiträgen
gilt folgendes:

1. Beitragsfrei sind dritte und weitere (jüngere) Kin¬
der. Bei kinderreichen Familien (mit vier und
mehr Kindern) genießt bereits das zweite Kind
Beitragsfreiheit.

Bei dieser Berechnung zählt als Kind, wer
eine öffentliche oder private Volks«, mittlere,
höhere, Berufs-, Fach- oder Hochschule besucht
oder noch nicht im schulpflichtigen Alter steht.

2. Die Kinder Arbeitsloser sind ebenfalls beitrags
frei.

Als arbeitslos gelten die Erziehnngsberech^
tigteu, die beim Arbeitsamt als arbeitslos gezählt
oder vom Sozialamt laufend unterstützt werden.

3. Kinder eines zum Wehrdienst (oder Sicherheits-
uud Hilfsdienst) Eingezogenen entrichten keinen
Lernmittelbeitrag, falls der Familie Familien¬
unterstützung gewährt wird. Kinder von Einge¬
zogenen, die ihre bisherigen Bezüge weiter er¬
halten, z. B. alle Gefolgschaftsmitglieder öffent¬
licher Betriebe, sind also beitragspflichtig.

4. Kinder von Erziehuugsberechtigtcn, welche durch
behördliche Anordnuug über Räumung oder Frei¬
machung gefährdeter Gebiete betroffen sind, leisten
keinen Lernmittelbeitrag, wenn sie auf Grund von
Z 1 der Anordnung über Familienunterstützung
bei Räumung usw. vom 1. 9. 39 (RGBl. I S. 1761)
Familiennnterstütziing beziehen. Erhalten sie keine
Familienunterstützung, so liegen auch die Gründe
für eine Befreiung vom Lernmittelbeitrag nicht vor.

5. In besonderen Fällen kann die Schulleitung Er¬
mäßigungen bis zu höchstens 10°/» des Gesamt-
Sollaufkommens für besonders Bedürftige von sich
aus gewähren.

6. Größere Ermäßigungen (bis zu weiteren 10'/°)
sind nur mit vorheriger Genehmigung der Schul¬
aufsichtsbehörde zulässig.

Die Erhebung der Lernmittelbeiträge — im
Rahmen der geltenden Richtlinien — ist im Hinblick
auf die Wehrwichtigkeit der gesamten Film- und
Bildorganisation auch weiterhin notwendig, um die
finanziellen Voraussetzungen für die Weiterführung
der Film- und Bildarbeit zu gewährleisten.

Karlsruhe, den 13. Januar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. « 41769 Im Auftrag
Gärtner

Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an
Höheren Schulen, Spätjahr 1939.

Folgende Bewerber haben die im Spätjahr 1939
abgeschlossene Prüfung für das wissenschaftliche Lehr
amt an Höheren Schulen bestanden:

1. Ju der altsprachlichen Abteilung:
B i l l i n g e r, Dr. Martin, von Konstanz
von Levetzow, Elisabeth Charlotte, von

Gossow
Sieß, Emil, von Karlsruhe
Steurer, Gertrud, von Lahr.
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2. In der n e n s p r a ch l i ch - g e s ch i ch t l i ch e n

Abteilung:

Becker, Oskar, von Hochstetten

Braukmauu, Gisela, von Königsfeld

Egner-Walter, Max, von Sulzliach

Geitzler, Gertrud, von Grünstadt (Rheiupsalz)

H anser, Eberhard, von Freiburg

Holoch, Maria, von Mannheim

Inndt, Ernst von Badenweiler

K rayer, Rudolf, von Johannisberg (Rheingan»

Lipp, Hildegard, von Mannheim

Müller, Friedrich, von Lebach (Saarland)

Nagel, Lotte, von Pforzheim

Oest, Guido, von Heidelberg

Pander, Leo, von Altcosel (Oberschlesien)

Reck, Edgar, von Baden-Baden

Ritter, Gerhard, von Bremen

Siegel, Hermann, von Zazenhausen

Stegling, Adelheid, von Berlin-Niederschön-

hansen

Storck, Hedda, von Lübeck

Thierack, Günther, von Wollstein

Walb, Hellmut, von Dießenhofen (Schweiz)

Weber, Margarete, von Freiburg i. Br.

Wur m, Hans, von Bühl

Zeedeu, Ernst Walter, von Berlin.

3. In der mathematisch-naturwissen¬

schaftlichen Abteilung:

B ü h n, Werner, von Ludwigshafen

Ehavoen, Gabriele, von Wolfen bei Bitterfeld

Feis, Franz, von Saarbrücken

Knecht, Sigrid, von Freiburg i. Br.

Karlsruhe, den 29. Dezember 1S39.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 3U15, Im Austrag

Gärtner

Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt au

Gewerbeschulen.

Die außerordentliche Staatsprüfung für das

Lehramt an Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen)

vom 11. bis 15. Dezember 1939 haben bestanden:

a) die Maschineningenieure

Haas, Robert, von Karlsruhe

Stock er, Wilhelm, von Weizen

k) der E l e k t r o i n g e n i e n r

Bächle, Leopold, von Allmendshofen

<z) die K n n st g e w e r b l e r

Heinz, Adolf, von Karlsruhe

Stichling, Fritz, von Rastatt.

Karlsruhe, den 21. Dezember 1939.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I> A794 Im Auftrag

Gärtner

r. 2 —

Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer

im Rechnungsjahr 1939 und 1940

für die Altkatholische Kirche in Baden.

Auf Grund des Landeskirchenftenergesetzes vom

30. Juni 1922 hat die Altkatholische Kirchensteuer-

Vertretung in ihrer Tagung am 29. November 1939

beschlossen, daß zur Bestreitung !der allgemeinen

kirchlichen Bedürfnisse für die Altkatholische Kirche

im Lande Baden in den Rechnungsjahren 1939 nnc>

1940 bei der Einkommensteuer ein Kirchensteuer

Zuschlag von 9 v. H. erhoben wird.

Das Staatsministerium hat mit Beschluß vom

27. Dezember 1939 Nr. 7657 hierzu die Staatsgeneh¬

migung erteilt.

Karlsruhe, den 5. Januar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 18166 Im Auftrag

Dr. Asal

III. Personalnachrichten.

1. Veröffentlichungen

auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe

von Ernennnngs- und Beförderungserlassen (RGBl. 1

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind.

Ernannt:

Zum Regieruugs-Jnfpektor: Äer a.p. Verwal-

tuugs-Jnfpcktor Georg Latt beim Ministerium des

Kultus uud Unterrichts.

Zum Zeichenlehrer: Assessor sür das künstlerische

Lehramt Rudolf Dischinger an der Schwarzen¬

bergschule, Oberschule für Jungen, in Waldkirch.

Zum Studieurat: Studienassessor Fritz Sitzler

au der Gewerbeschule iu Rastatt.

Zum planmäßigen Technischen Lehrer: der a.p.

Fachlehrer Dr. Joses Schmid an der Handels¬

schule I in Karlsruhe.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer: August Böh l e r in

Präg-Herrenschwand — Franz Brod m a n n in Det¬

tingen — Karl G a s s e n m a n n in Eckartsweier — Fritz

! Dörflinger in Konstanz — Rudolf Krämer

in Oberndorf, Ldkr. Buchen — Erwin Münz in

Haltingen — Robert Schädler in Krautheim —

Aruold Schröter in Pfohren — Willy Streif

in Wolfach — Karl Wester m a n n in Baltersweib

Berwangen ^ Friedrich Z ü r n in Rot.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:

Die Professoren Dr. Eugen Danneker an

der Scheffelschule, Oberschule für Junge», iu

Säckiugeu — Josef Schütz am Gymnasium

Hoheubaden in Baden-Baden.

Die Hauptlehrer Walter Fiedler iu Nicken¬

bach — Theodor Heiuzle in Biesendorf

— Friedrich Herr in Hnndsbach — Josef

Kr am er in Kirchen-Hansen — Hans Lanel

in Altenheim — Kurt Löhr in Rietheim

— Franz Anton Maie r in Bellingen — Karl

Otto Meister in Adelshofen — Josef Milden-

berger in Obersasbach — Friedrich Nagel in
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Sitzenkirch — Hermann Neef in Oberweier, Ldkr.
Lahr — Nndolf Ochs in Herowangen — Reinhard
Pfeifer in Emmendingen — Karl Polikeit in
Seelfingen — Klemens Retter in Freudental —
Karl Rößle in Wöschbach — Otto Sattler in
Badenweiler — Adolf Schachtle in Göggingen —
Paul SchmiÄ in Dingelsdorf — Friedrich
Schneider in Karlsruhe-Dnrlach — Dominik
Schönig in Breitnau — Karl Schorle in Oest-

H" riugeu — Wilhelm Schul m erich in Obermünster-
tal — Wilhelm Schürer in Schönau, Ldkr. Heidel¬
berg — Eugen Schwald in Eimeldingen — Ger¬
hard Sieber in Brühl — Wilhelm Sindlinger
in Höllstein — Anton Steinhart in Ettenheim-
münster — Josef Stumpf in Linach — Rudolf
Thoma in Fröhnd-Jttenschwand — Karl Weber
in Schlierigen — Karl Willmann in Söllingen,
Ldkr. Rastatt — Franz Winter in Rohrhardsberg
— Friedrich Winterhalter in Oberweier, Ldkr.
Karlsruhe.

Ernannt unter Berufung in das Beamtenverhältnis:
Zu außerplanmäßigen Verwaltungsinspektoren:

die Ftnanzgehilfen Jo>ef Haus und Max Heiz¬
mann beim Ministerium des Kultus und Unter¬
richts.

Zu außerplanmäßigen Berufsschullehrern: die
Anwärter für den gewerblichen Schuldienst Robert
Haas an der Gewerbeschule II Karlsruhe, Adolf
Th. Heinz und Josef Lein grub er an der
Gewerbeschule III Karlsruhe,

In das Beamtenverhältnis berufen:
Die Studienassessoren Ernst Mülle r, Assistent

am Hochjchuliustitnt für Leibesnbnngen der Univer¬
sität Heioelberg — Hans Hanser an der Fürsten-
bergschule, Oberschule für Jungen, in Donaneschin-
gen — Karl Ludwig Weitzel am Friedrich-Gym¬
nasium in Freiburg — Dr. Joseph Eckerle au der
Handelsschule in Baden-Baden — Lehrer Othmar
Stehle in Mannheim.

2. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

N.b.a.o. Professor, Stadtbaurat a. D. Dr.-Jng.
Hermann Alker zum ordentlichen Professor für
Architektur an der Technischen Hochschule in Karls¬
ruhe.

Handelsschuldirektor Dr. rer. Pol. Richard M a l -
teur zum Houorarprofeffor an der Universität
Heidelberg.

ZuStudieurätcn(innen)dieStudienassesforen(innen)
Dr. Julius Koberue an der Markgräflerschule,
Oberschule für Jungen, in Müllheim — Autouie
Nenn inger an der Hans-Thoma-Schnle, Ober¬
schule für Mädcheu, in Mannheim — Dr. Fritz
von Reiche an der Freiherr vom Stein-
Schule, Oberschule für Juugeu, in Bruchsal —
Alice Schuhmacher an der Hebel-Schnle, Ober¬
schule für Jungen, in Schwetzingen — Reinhold
Weitzell am Bismarck-Ghmnasinm in Karlsruhe
— die Zeichenlehrer Friedrich Schäfer an der Lessing¬
schule, Oberschule für Mädchen, in Karlsruhe —
Julius Lehmann an der Hölderlinschule, Ober¬
schule für Mädchen, in Heidelberg — Studienassessor
Walter Braun an der Handelsschule in Lörrach —

Zur Zeichenlehrerin: Assessorin für das künstle¬
rische Lehramt Anna Pockels an der Hans-
Thoma-Scyule, Oberschule für Mädchen, in Mann¬
heim.

Zum Direktor: Studienrat Albert Elfenhans
an der Gewerbeschule, Gewerbl. Berufsschule, in
Haslach i. K.

Zum Professor: der vertragsmäßige Fachlehrer
Wilhelm Seidelan der Meisterschule der deutschen
Eoelmetall- und Schmnckindnstrie in Pforzheim.

Zum Schulrat beim Kreisschulamt Konstanz:
Rektor Robert Rübberdt in Mannheim.

Zur Berufsschullehrerin: die a.p. Berussschu!-
lehreriu Marie Naegele, geb. Settel, in Kehl.

Zum Oberlehrer: Hauptlehrer Moritz Rühle
in Hilsbach.

Zu Hauptlehreru(iunen): die Lehrer(innen)
Werner Alb in in Scherzheim — Wilhelm Er¬
Hardt in Liedolsheim — Karl Haus er, z. Zt.
beurlaubt. — Hilde Henn in Neuweier — Erich
Himinelfehe r in Zoznegg — Hans Schlimm
in Friedrichstal — Werner Weis in Hartschwand.

Zu Handarbeitshauptlehrerinnen: die Hand¬
arbeitslehrerinnen Gertrud Förderer und Erika
Herlan in Karlsruhe.

Ernannt zum Beamten auf Lebenszeit:
Fortbildungsschulhauptlehrer i. R. Karl Fene r

sie in an der ^arl-Benz-Gewerbe>chule in Mann¬
heim unter Ernennung zum Berussschnllehrer.

Die BernfsschullehreriM) Eugen Reiß in Hil-
zingen, Ldkr. Konstanz — Martha Weberin Denz¬
lingen.

Die Hanptlehrer(innen) Artnr Kopfma n n ui
Oberacker — Ernst Kremer in Brännlingen —
Hermann Mattern in Götzingen — Karl Mül-
l e r II. in Oberschefflenz — Paul Ochs in Wällbach
— Karl Oh neck in Helmstadt — Anton Pflau¬
mer in Neuhausen, Ldkr. Pforzheim — Albert
Reinbold in Sandhausen — Klara Rothwei -
l e r in Buchheim — Oskar Rübenackerin Wags-
hurst — Guido Rügger in Karlsruhe — Josef
Schäfer in Eßlingen — Erwin Schmitt in
Heidelberg — Ludwig Schnabel in Sulzfeld —
Alfred Schön ig in Tiefenbach — Karl Schnn-
Äelmeier in Märkt — Josef Schupp
in Pfnllendorf — Albert Schwarz in Hondingen
— Josef Stadel mann in Bernau-Außertal —
Frieonch Niebel in Leimen — Reinhold
Stöckigt in Linkenheim — Richard Vogt in
Münchweiler — Edmund Volz in Rüdigheim —
Friedrich Weize necker in Stetten — Karl Wig -
gen Häuser in Bohlingen — Ludwig Willi«
an der St. Josefsanstalt in Herten — Oskar Witt-
m annin Bermersbach — Adolf Schwarzmann
in Wittenschwand.

Handarbeitslehrerin Hedwig Beichert in
Mannheim nnter Ernennung zur Handarbeitshaupt-
lehrerin.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Hauptlehrer Eberhard Wittmer in Oberried

nach Freiburg.

Aus Antrag in den Ruhestand versetzt:
Professor Vinzenz Mülbert an der Tnlla-

schnle, Oberschule für Jnngen, in Mannheim.
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HandarbeitShanptlehrerin Else Kraus an der
Staatlichen Blindenschule mit Heim in Ilvesheim,

In den Ruhestand versetzt:
Rektor Oskar Klor in Mannheim.
Die Hauptlehrerinnen: Ida Rottengatter

in Freiburg — Henriette Reihing in Konstanz.
Handarbeitshanptlehrerin Sofie Siesert in

Karlsruhe.
Oberin Marie Zentmayer in Mannheim.

Entlassen auf Ansuche«:

Fortbilduugsschullehrerin Gertrud Belzner,
zuletzt in Wolfartsweier.

Lehrerin Katharina Schweitzer in Oppenau.

Entlasse«
durch übertritt in den Dienst der Heeresverwaltung:

Hauptlehrer Julius Drechsler in Heidelberg.

Gestorben:
Studienassessor Emil Franz an der Lange-

marck-Schule, Oberschule für Jungen, in Singen a. H.
am 11. Dezember 1939 — Hauptlehrer Theodor
Lipp in Offenburg am 15. Dezember 1939 —
Studienrat i. R. August Meinze r, zuletzt am Bis¬
marck-Gymnasium in Karlsruhe, am 15. Dezember
1939 — Handarbeitshauptlehrerin Maria Lauer
in Heidelberg am 16. Dezember 1939 — Hauptlehrer
Karl Müller II. in Oberschesslenz am 25. Dezem¬
ber 1939.

IV. Stelleuausschrelbeu.

ii) An Grund- und Hauptschulen:
Oberlehrerstelle in: Münz es heim, Ldkr.

Bruchsal.
Hauptlehrerstellen in: Bahlingen, Ldkr. Em¬

mendingen — Eppingen, Ldkr. Sinsheim —
St. Märgen, Schulabtlg. Schweighöfe — Senn- j
seid. Ldkr. Buchen — Wertheim.

>?) An ländlichen Berufsschulen
für Mädchen:

Hauptlehrerstelle in: Sand Hausen, Ldkr.
Heidelberg.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis« oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.
A l t in a n n - G ä d k e , Leichtes Kochen nach Grund¬

rezepten. Kochbüchlein für Berufs-, Haushaltuugs-
und Frauenschulen. 5. erweiterte Auflage 1939.
38 S. In Steifdeckel 0.90 NM. Verl. Julius Klink-
Hardt, Leipzig.

Klinkhardts N a ch f ch l a g e l i st e n für So ^
zialver sicher ung, Steuern, Verkehr.
Zum Gebrauch in berufsbildenden Schulen. 4. Aufl.
1939. 16 S. geh. 0.25 RM. Verl. Julius Klink¬
hardt. Leipzig.

L. Für die Lehrer.
Broschüre „Wie sie lügen". Im Nibelungen»

Verlag G. m. b. H., Berlin W 9, Potsdamer
Straße 17, ist soeben im Einverständnis mit dem
StdF. eine Broschüre mit dem Titel „Wie sie
lügen" erschienen. Sie stellt an Hand von Bildern
und Dokumenten dar. wie unsere Gegner ihre
Greuel- und Lügenpropaganda schon im Weltkrieg
betrieben haben und sie jetzt in gleicher Weise fort¬
setzen. Die Broschüre ist ein wirksames Gegenmittel
gegen die feindliche Propaganda und daher eine
besonders geeignete Waffe für die innere Front.
Der Bezug dieser Broschüre wird deu Beamten,
insbesondere auch den Lehrern, empfohlen.

Heinz Kindermann, „Du stehst in großer
Schar". Junge deutsche Dichtung aus dem Warthz-
und Weichselland. Verl. Ferdinand Hirt K Sohn.
Breslau. Preis geh. 1.— RM., in Ganzl. 1.40 RM.

Druck und Verlag vo» Malsch Vogel in KarlsruHe,
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tzerau-sgegeben vom Ministerium dezs AulruA und AnrerrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe, den 5. Februar 1940

Inhalt.
I Bekanntmachungen.

Prüfung für den gehobenen Finanzverwaltnngsdienst.

Verbot privater Fortbildungskurse für Lehrer.

Geschwisterermäßigung beim Schulgeld-

Aufnahme von Schülern in die Mittelschulen.

Aufnahme von Schülern in die Höheren Schulen.

Umwandlung der Bürgerschule Neckarbischossheim in eine

Oberschule für Jungen (Zubrinaeschule).

Nichtbosenschule, Oberschule für Jungen, in Kenzingen,

Ausbildung und Prüfung der Lehrerinnen, die an Volks¬

schulen, mittleren Schulen und Berufsschulen auf dem Lande den

Unterricht in Hauswirtschaft und Leibesübungen erteilen.

Aufhebung der Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufsschulen)

Meersburg und Salem.

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule)

Grünsfeld.

Aufhebung der Gewerbeschulen lGewerblichen Berufsschulen)

Aglasterhausen, Oberschefflenz und Strümpfelbrunn.

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule)
Stetten a k. M.

Meisterschulen des Deutschen Handwerks, hier: Fachschule

für das Krastsahrzeughandwerk in Mannheim.

Einrichtung von Haushaltungssckmleu und Schulen für Kin¬

derpflege- und Haushaltsgehilfinnen (Bcrufsfachfchuleu)

Reichseinheitliche Benennungen im Berufs- und Fachschul¬

wesen.

Lehrgänge an Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen.

II. Personalnachrichtcn.

III. Stellenausschrciben.

IV. Eingesandte Druckwerks und Lehrmittel.

I. Bekanntmachungen.

Prüfung für den gehobenen Finanzverwaltungsdienst.

Die diesjährige Prüfung für den gehobenen

Finanzverwaltungsdienst (Jnspektorenprüsnng) fin¬

det in der Zeit vom Montag, den -1. März 1940 bis

voraussichtlich Freitag, den 8. März 1940 im Finanz-

uud Wirtschaftsministerium statt. Sie beginnt jeweils

vormittags 8 Uhr. Die schriftliche Prüfung endet am

Donnerstag, den 7. März 1940, die mündliche Prü¬

fung beginnt am Freitag, den 3. März 1940.

Die Beamten, die es angeht, sind hiervon zn

verständigen.

Die Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung

sind aus meinem Verwaltuugsbereich bis spätestens

8. Februar 1 940 auf dem geordneten Dienstweg

vorzulegen.

Bei Vorlage der Gesuche haben die Dienstvor¬

stände einen ausführlichen Bericht über den Stand

der Ausbildung, die Befähigung und die Leistungen

des Gesuchstellers beizufügen.

K arls r u h c, den 29. Januar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. ^ I IM Im Auftrag

Gärtner

Verbot privater Fortbildungskurse für Lehrer.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs¬

ministers für Wissenschast, Erziehung und Volks¬

bildung vom 23. Dezember 1939 zur besonderen

Beachtung bekannt gegeben.

Karlsruhe, den 22. Januar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. k 1030 Im Auftrag

Gärtner

Der Reichsminister

für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung

L Ib 619.

Berlin W. 8, den 23. Dezember 1939.

Mir ist bekannt geworden, daß von Lehrmittel¬

firmen Fortbildungskurse (Ferienkurse) für Lehrer

Höherer Schulen veranstaltet werden.

Die Ausrichtung der Lehrer im Sinne nnd

Dienste der Neuordnung des höheren Schulwesens ist

eine wichtige Aufgabe der Fortbildung, die ich priva

ten Stellen (insbesondere Lehrmittelfirmen) weder

übertragen kann noch überlasse» darf. Ich ersuche

daher, dafür zu sorgen, daß solche privaten Ausbil¬

dungskurse in Zukunft von den Lehrern uud Leh¬

rerinnen der Höheren Schulen nicht mehr besucht

werden.



Der Erlaß wird auch im Amtsbl. Deutsch. Wiss,

Erziehg. Volksbildg. veröffentlicht.

Im Auftrage: gez. Holfelder.

Au die Nnterrichtsverwaltnngen der Länder.

Geschwisterermiißigung beim Schulgeld.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er

Ziehung und Volksbildung hat bestimmt, daß — nach'

dem besondere Vorschriften über die Bewilligung

des Kinderzuschlags bei Ableistuug des

weiblichen Pflichtjahres ergaugeu sind —

diese Vorschriften bei der Bewilligung bon Ge-

schwisterermäßignngen künftig sinngemäß anznwen

den sind.

Von einer rückwirkenden Nnwendung der Vor¬

schriften wird abgesehen.

Wenn also ein Kind aus eiuer Familie mit schul¬

geldpflichtigen Kindern das weibliche Pflichtjahr bei

einer Stelle, die vom zuständigen Arbeitsamt aner¬

kannt ist, ableistet, so ist dieses Kind vom 1. Januar

1940 an bei Berechnung der Geschwisterermäßigiing

mitzuzählen.

K arls r n h e, den 12. Jannar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. k 45749 Im Auftrag

Gärtner

Aufnahme von Schülern in die Mittelschulen.

An die Schnlbehörden und Lehrer der Volks¬

schulen und Mittelschulen sowie der Bürgerschulen

i. A.

Es wird folgendes bekannt gegeben:

1. Als Tag der A n m e l d u n g für die unterste

Klasse der Mittelschulen wird der 11. M ärz,

als Tag der Aufnahmeprüfung der

l 4. M ärz l f. I s. festgesetzt. Das zweite Zeugnis

der Volksschule ist für die in Betracht kommenden

Schüler ans den 9. März auszustellen.

2. Voraussetzung für die Aufnahme ist der

erfolgreiche Besuch der vier untersten Klassen der

Volksschule, jedoch sind auch besonders begabte

Schüler und Schülerinnen nach Zurücklegung des

3. Volksschnljahrganges nicht ausgeschlossen.

Die Aufnahme findet auf Grund einer schrift¬

lichen, mündlichen uud körperlichen Eignungs¬

prüfung an der Mittelschule statt.

Ein Schüler kann von der mündlichen Prüsnng

befreit werden, wenn sein Volksschulzengnis im

Dnrchschnitt mindestens gut ist und kas Ergebnis

der schriftlichen Prüfung dem entspricht.

Die Prüfung ist bestanden, wenn das Gesamt¬

ergebnis voll genügend ist und gegen die körperliche

Eignung keine Bedenken bestehen.

3. Die Prüfung wird abgenommen dnrch einen

P r ü f n n g s a n s f ch u ß. Er besteht ans folgenden

Mitgliedern:

-r) Dem Schulleiter als Vorsitzer. An den Bürger

schulen i. A. wird der Leiter dieser Schnle zum Vor

sitzer bestimmt.

d) Den vom Vorsitzer zu berufenden Lehrkräften.

An den Bürgerschulen i. A. bestimmt der Leiter ^

dieser Schule» die Prüseudeu.

Nötigenfalls können mehrere Prüfungsausschüsse

gebildet werde».

Der Prüf»ngsaussch»ß stellt die schriftlichen Ar¬

beiten, die für alle gemeldeten Schüler der Mittel¬

schule eines Schnlortes die gleichen sind.

Die Entscheidung über das Bestehen der Prüfung

trifft der Vorsitzer nach Beratung mit dem Prüfuugs-

ausschnß anf Grnnd des Ergebnisses in den ein

zelnen Prüfungsgegenständen. Der Vorsitzer kann

über ein nicht genügendes Prüfungsergebnis in

einem Prüfimgsgegenstand hinwegsehen nnd den

Schüler für „voll bestanden" erklären, wenn in einem

anderen Prüsnngsgegenstand mindestens gnte Leistnn

gen vorliegen.

4. In der schriftlichen n n d m ündlich e n

Prüfung sind folgende Anforderungen zu stellen:

a) Lesen:

Geläufiges Lesen der deutschen und lateinischen

Schreib- und Drnckschrift nnter Beachtung des

natürlichen Wort- und Satztones. Mündliche

Wiedergabe des Gelesenen.

d) Schreiben:

Rechtschreiben diktierter deutscher Sätze in deut¬

scher uud lateinischer Schrift.

e) Sprachlehre:

Abänderung des Hauptwortes. Abwandlung des

Zeitwortes in den Hanptzeiten der tätigen Form.

Der einfache Satz,

ckj Rechnen:

Zahlenkreis bis zu einer Million. Die vier Rech¬

nungsarten mit unbenannten nnd einfach be¬

nannten Zahlen schriftlich innerhalb des angege

denen Zahlenkreises, mündlich innerhalb des

Zahlenkreises bis tausend.

Bei der mündlichen Prüfung sollen anf jeden

Schüler durchschnittlich höchstens IN Minuten ver¬

wendet werden. Es empfiehlt sich, in Gruppen zn

prüfen.

5. In der körperli ch e n Eignnngsp r ü

fnng soll erwiesen werden, daß der Schüler die

notwendige körperliche Eignung und ein gewisses

Maß körperlicher Gewandtheit besitzt. Die Prüfung

ist in einfachen Formen möglichst gruppenweise ab¬

zuhalten.

Die für die körperliche Auslese erlassenen Be

stimmnngen des Reichserlasses vom 30. Jannar 1936
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(DeutschWissErziehgVolksbildg. 1936 S. 93/94) fin¬
den Anwendung.

6. Für die Aufnahme von Schülern in die
unterste Klasse der Aufbauzüge (Aufbau-Mittel¬
schulen) finden die vorstehenden Bestimmungen sinn¬
gemäße Anwendung. Die schriftliche uud mündliche
Aufnahmeprüfung hat sich auf den im 6. Schuljahr
vorgeschriebenen Lehrstoff zu erstrecken. Wenn das
letzte Schulzeugnis im Durchschnitt mindestens gut
ist und das Ergebnis der schriftlichen Prüfung dem
entspricht, kann die Befreiung von der mündlichen
Prüfung gewährt werden.

Auf 16 M ä r z l f. I s. ist über das Ergebnis
der Aufnahmeprüfungen und die Zahl der zu bilden¬
den Klassen hierher zu berichten.

Karlsruhe, den 23. Jannar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. R 1664 Im Auftrag

Gärtner

Aufnahme von Schülern in die Höheren Schulen.

1. Für die Aufnahme vou Schüleru und Schü¬
lerinnen gelten die allgemeinen Bestimmungen der
-Erlasse vom 21. Februar 1936 Nr. L 4554 (Amtsbl.
S. 17/18) und vom 9. Februar 1939 Nr. L 4423
(Amtsbl. S. 18/19).

2. Anmeldungstag für die 1. Klasse ist der
!I. März. Die Aufnahmeprüfungen für diese Klasse
werden am 15. März durchgeführt. Das 2. Volks¬
schulzeugnis (Schuljahr 1939/49) ist für die iu Be¬
tracht kommenden Schüler auf den 9. März auszu¬
stellen. Die Direktionen melden zum 18. März
n) die Zahl der auf Grund der Prüfungsergebnisse
iu die Klasse 1 des kommenden Schuljahrs aufge¬
nommenen Schüler und die Zahl der zu bildenden
1. Klaffen, d) die Namen derjenigen Schüler, welche
die Aufnahmeprüfung nach Klasse 1 nicht bestanden
haben. Bei nachträglich eingehenden Anmeldungen
mnß festgestellt werden (nötigenfalls durch Rückfrage
beim Unterrichtsministerium), ob die betr. Schüler
oder Schülerinnen die Aufnahmeprüfung au anderen
Höheren Schulen nicht bestanden haben. Eine Probe¬
aufnahme in die Klasse 1 im Sinne der Ziffer IV
Absatz 5 des Erlasses vom 22. Oktober 1939
Nr. L 41 399 (Amtsbl. S. 131 ff) gibt es nicht mehr.
An Stelle dieser Probeaufnahme tritt die Bestim¬
mung V Ziffer 2 des Erlasses des Herrn Reichs-
ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks¬
bildung vom 27. März 1935 über Schülerauslese an
den Höheren Schulen. Schüler, die in die erste Klasse
ausgenommen sind, köuueu also wegen nichtgenügen-
der Leistungen erst am Ende des Schuljahres aus
der Schule ausgeschieden werden.

3. Die Aufnahmeprüfungen für die Klassen 2—8
werden am 9. April uud — wenn nötig — an den

folgenden Tagen durchgeführt. Die Direktionen
melden zum 13. April die Namen der Schüler,
welche die Aufnahmeprüfung für die Klassen 2—8
nicht bestanden haben. Bei Schülern, die sich nach dem
12. April zur Aufnahme in eine der Klassen 2—8
anmelden, ist sorgfältig zu prüfen, nötigenfalls durch
Rückfrage beim Unterrichtsministerium festzustellen,
ob sie die Aufnahmeprüfung an einer anderen
Höheren Schule nicht bestanden haben.

4. Vorläufige Berichte über die Klassenbildungen
(1—8) im Schuljahr 1949/41 sind zum 2 9. März
vorzulegen. Hierbei ist am Schluß zusammenfassend
das Mehr oder Weniger gegenüber dem Stand von
Ende des Schuljahres 1939/49 anzugeben.

Karlsruhe, den 23. Januar 1949.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. K 1662 Im Auftrag

Gärtner

Umwandlung der Bürgerschule Neckarbifchofshenn

in eine Oberschule für Jungen (Zubringeschule).

Die bisherige Bürgerschule in Neckarbischofs¬
heim wird in eine einzügige fünfstufige Höhere
Schule umgewandelt mit der Bezeichnung „Adolf-
Schmitthenner-Schnle, Oberschule für Jungen (Klasse
1—5) in Neckarbischossheim". Die Umwandlung er¬
folgt klassenweise.

Karlsruhe, den 18. Januar 1949.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 43908 Wacker

Richthofen-Schule, Oberschule für Junge»,

in Kenzingen.

Die 5klassige NichtHofen-Schule, Oberschule für
Jungen, in Kenzingen, wird mit Beginn des Schul¬
jahres 1949/41 in eine Massige Oberschule für
Jungen umgewandelt.

Sie trägt die Bezeichnung Richthofenschule,
Oberschule für Jungen (Klassen 1—6) in Kenzingen.

Die Schule wird von diesem Zeitpunkt au
anstatt der Erich-Ludendorsf-Schnle, Oberschule für
Jungen in Freiburg, der Dietrich-Eckart-Schule,
Oberschule für Juugen in Emmendingen, als Zn-
bringefchule zugeteilt.

Karlsruhe, den 13. Januar 1949.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L S38 Wacker
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Ausbildung und Prüfung der Lehrerinnen, die an

Volksschulen, mittleren Schule» und Berufsschulen

auf dem Lande den Unterricht in Hauswirtschaft

und Leibesübungen erteilen.

An Ostern 1940 beginnt an der Staatlichen Aus¬

bildungsstätte für Hauswirtschafts- und Tnrnlehre-

rinnen (bisheriges Fortbildungsschullehreriunen-

seminar) in Karlsruhe, Nüppurrer Straße 29, ein

besonderer halbjähriger Vorbereitnngslehrgang für

die Zulassung zu dem zweijährigen Ausbilduugs-

gang für «das Lehramt in Hauswirtschaft und

Leibesübungen im Sinne des Erlasses des Herrn

Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung in Berlin „Ausbildung und Prüfung

der Lehrerinnen für den Unterricht in Hauswirt¬

schaft und Leibesübungen an Volksschulen, mittleren

Schulen und Berufsschulen auf dem Lande" vom

20. Juni 1939 (DeutschWissErziehgVolksbildg., Seite !

376).

Der erfolgreiche Besuch dieses Vorbereitungs¬

lehrganges gilt hinsichtlich lder Zulassung zum Stu¬

dium als Hauswirtschafts- uud Turnlehrerin über¬

gangsweise als dem Abschlußzeugnis einer Frauen¬

fachschule gleichgestellt.

Inhaberinnen des Zeugnisses über die Abschluß¬

prüfung der Lehrerinnenansbildung auf dem Ge¬

biete der körperlichen Erziehung an den Hochschul¬

instituten für Leibesübung erhalten durch die erfolg¬

reiche Teilnahme an dem Vorbereitungskurs die

praktische Ausbildung in der Hauswirtschaft als

Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ^

einer Hauswirtschafts- uud Turnlehrerin im Sinne

des angeführten Reichserlasses.

L.

Voraussetzungen für die Zulassung zu dem Bor¬

bereitungslehrgang sind:

1. a) Zeugnis der Versetzung in die 7. Klasse

der Oberschule für Mädchen;

oder

b) Abschlußzeugnis der an Massigen Znbringe-

schuleu für Mädchen angeschlossenen Klasse 6 (hans-

wirtschastlicher Form);

oder

o) Abschlußzeugnis einer anerkannten mittleren

Schule — auch in Aufbauform —.

2. a) Zeugnis über die Abschlußprüfung der

Lehrerinnenausbildung auf dem Gebiete der körper¬

lichen Erziehung an den Hochschulinstituten für

Leibesübungen;

oder

b) Nachweis über den erfolgreichen einjährigen

Besuch einer Franenfachklaffe I oder einer anerkann¬

ten Haushaltnngsschule (Berussfachschule) mit dem

Nachweis über den Erwerb des Reichssport- oder

des BDM.-Leistnngsabzeichens.

3. Nachweis der deutschblütigeu Abstammung

nach Maßgabe der für die Berufung in das Beamten-

Verhältnis geltenden Vorschriften.

4. Deutsche Reichsangehörigkeit,

5. Mindestalter 17, Höchstalter 25 Jahre.

6. Verpflichtnngserklärnng nach erfolgreichein

Besuch des Vorbereitungslehrganges, sich dem zwei¬

jährigen Studium einer Hauswirtschafts- und Turn¬

lehrerin im Siune des obenbezeichneten Neichs-

erlasses zn unterziehen.

Bei Bewerberinnen mit dem Nachweis nach

Ziffer 2 b wird die Aufnahme in den Vorbereitungs-

lehrgang vom Bestehen einer schnlwissenschastlichen

nud fachlichen Aufnahmeprüfung abhängig gemacht.

Der Nachweis über den Erwerb des Neichssport-

abzeichens oder des Leistnngsabzeichens des BDM.

kann beim Vorliegen besonderer Gründe während

des Vorbereitungslehrganges nachträglich erbracht

werden.

L.

Meldungen zn dem Vorbereituugslehrgaug

haben bis 20. Februar 1940 an die Direktion

der Staatlichen Ansbildungsstätte sür Hauswirt¬

schafts- und Turnlehrerinnen in Karlsruhe.

Rüppurrer Straße 29, zu erfolgen.

Der Meldung sind beizufügen:

1. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf, auf

dessen Titelblatt unter einem Lichtbild der vollstän¬

dige Name, der Geburtsort, der Wohuort, das Alter

und das Bekenntnis anzugeben sind; in dem Lebens¬

lauf ist vor allem eine genaue und übersichtliche Dar¬

stellung des Ansbildnngsganges, der Tätigkeit in

nationalsozialistischen Gliederungen und angeschlosse¬

nen Verbänden und gegebenenfalls der bisherigen

beruflichen Arbeit zu geben;

2. die Zeugnisse über die bisherige Schulbildung,

die Berufsausbildung und Berufstätigkeit;

3. ein amtlicher Ausweis über die Dentsche

Neichsangehörigkeit;

4. ein polizeiliches Führungszeugnis;

5. der Nachweis der dentschblütigen Abstam

mung;

6. ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis, das

sich bezüglich der Lunge auf eine röntgenologische

Durchleuchtung zu stützen hat;

7. die Verpflichtungserklärung im Sinne von L

Ziffer 6 der obenbezeichneten Zulassungsvorans-

setzuug.

Das Schulgeld sür den Besuch des halbjährige»

Ausbildungslehrganges beträgt M? 120.— nnd ist

in monatlichen Teilzahlungen zu entrichten.

Es wird darauf hingewiesen, daß nur eine be¬

schränkte Anzahl von Schülerinneu aufgenommen

werden kann.
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Für eine gewisse Anzahl von Schülerinnen ist
Jnternatsmöglichkeit gegeben.

Karlsruhe, den 23. Jannar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 1670 Wacker

Aufhebung der Gewerbeschulen
(Gewerbl. Berufsschulen) Meersburg und Salem.

1. Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister
des Innern und mit Zustimmung des Herrn Finanz-
nnd Wirtschaftsministers werden die Gewerbeschulen
(Gewrblichen Berufsschulen) Meersburg und Salem
auf Ende des Schuljahres 1939/40 aufgehoben.

2. Die Gemeinden Baitenhausen, Beuren, Bug¬
gensegel, Deggenhausen, Frickingen, Grasbeuren,
Hagnau, Homberg, Immenstaad, Kippenhausen,
Leutstetten, Mimmenhausen, Neufrach, Rickenbach,
Roggenbeuren, Salem, Uuterfiggiugen, Weildorf
und Wittenhofen (einschließlich der Ortsteile Lell-
wangen und Menwangen) werden dem Einzugs¬
gebiet der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule)
Markdorf, die Gemeinden Mühlhofen, Oberuhldin¬
gen nnd Tüfingen dem Einzugsgebiet der Gewerbe¬
schule (Gewerbl. Berufsschule) Überlingen, die Ge¬
meinde Heiligenberg dem Einzugsgebiet der Ge¬
werbeschule (Gewerbl. Berufsschule) Pfnllendorf, nnd
die Gemeinden Daisendorf, Meersburg und Stetten
dem Einzugsgebiet der Gewerbeschule (Gewerbl.
Berufsschule) Konstanz zugeteilt.

Gewerblich tätige Berufsschulpflichtige, die iu
Orten, die zum Einzugsgebiet der obengenannten
Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen) gehören,
beschäftigt sind, haben die darnach zustündige Ge¬
werbeschule (Gewerbl. Berufsschule) zu besuchen.

Karlsruhe, den 22. Januar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. D 441 Wacker

Aushebung der Gewerbeschule
(Gewerblichen Berufsschule) Grünsfeld.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des
Innern nnd mit Zustimmung des Herrn Finanz-
und Wirtschaftsministers wird auf Grund des Art. 1
ss 1 und 2 des Gesetzes über die vorläufige Neu¬
regelung des gewerblichen Unterrichtswesens vom
1V. Dezember 1934 (GVBl. Seite 119) folgendes
bestimmt:

1. Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)
Grünsfeld wird vorlänfig aufgehoben.

2. Die zum Besuch der Gewerbeschule (Gewerb¬
lichen Berufsschule Grünsfeld verpflichteten gewerb¬
lich tätigen Bernfsschulpflichtigen habeu künftig die

Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule) Lauda zu
besuchen.

3. Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wir¬
kung in Kraft.

Karlsruhe, den 30. Januar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. O 1162 Wacker.

Aufhebung der.Gewerbeschule»
(Gewerbliche» Berufsschulen) Aglasterhausen,

Oberschefflenz und Strümpselbrunn.

1. Die Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufs¬
schulen) Aglasterhausen, Oberschefflenz und Strümp¬
selbrunn werden aufgehoben.

2. Mit Ausnahme der Gemeinden Haag, Rei-
chartshansen, Großeicholzheim uud Kleineicholzheim
werden die Einzugsgebiete dieser Schulen dem der
Gewerblichen Berufsschule Mosbach mit der Maß¬
gabe zugeteilt, daß der gewerbliche Berufsfchulunter-
richt

für die iu den Orten Aglasterhausen, Asbach,
Breitenbronn, Daudenzell, Michelbach, Mörtelstein,
Neckarkatzenbach, Neunkirchen, Oberschwarzach, Unter¬
schwarzach beschäftigten gewerblich tätigen Berufs¬
schulpflichtigen in Aglasterhausen,

für die in Auerbach, Billigheim, Dallau, Katzen¬
tal, Mittelschefflenz, Oberschefflenz, Unterschefflenz,
Waldmühlbach und Rittersbach beschäftigten, ge¬
werblich tätigen Bernfsschulpflichtigen in Ober¬
schefflenz, und

für die in Mülben, Oberdielbach, Schollbrunn,
Strümpselbrunn, Wagenschwand, Wakdkatzenbach und
Weisbach beschäftigten, gewerblich tätigen Berufs¬
schulpflichtigen in Strümpselbruun durch Lehrkräfte
der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Mos¬
bach erteilt wird.

Die in Haag beschäftigten, gewerblich tätigen
Berufsschulpflichtigen werden der Gewerblichen Be¬
rufsschule Eberbach, die in Reichartshausen beschäf¬
tigten, gewerblich tätigen Bernfsschulpflichtigen der
Gewerblichen Berufsschule Neckarbischossheim, und
die in Großeicholzheim und Kleineicholzheim beschäf¬
tigten, gewerblich tätigen Berufsschulpflichtigen der
Gewerblichen Berufsschule Adelsheim zum pflicht¬
mäßigen Bernfsfchnlbesuch zugewiesen.

Karlsruhe, den 24. Januar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 0 909 Wacker

Aufhebung der Gewerbeschule
(Gewerblic hen Berufsschule) Stetten a. k. M.

Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)
Stetten a. k. M. wird aufgehoben.
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Das Einzugsgebiet dieser Schule wird dem der
Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Metzkirch
mit der Maßgabe zugeteilt, daß für die in den Ge¬
meinden Nusplingen, Oberglashütte, Schwenningen,
Stetten a. k. M. und Unterglashütte beschäftigten,
gewerblich tätigen Berufsschulpflichtigen der gewerb¬
liche Berufsschulunterricht in Stetten — als Zweig¬
schulort der Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)
Meßkirch — durch eine Lehrkraft der Gewerbeschule
(Gewerblichen Berufsschule) Meßkirch erteilt wird.

Karlsruhe, den 19. Januar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 830 Wacker

Meisterschulen des Deutschen Handwerks
hier:

Fachschule für das Kraftfahrzeughaiidwerk in
Mannheim.

Die mit der Carl-Benz-Gewerbeschule (Gewerbl.
Berufsschule) verbundene Fachschule für das Kraft¬
fahrzeughandwerk in Mannheim ist durch Erlaß des
Herrn Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung vom 20. Dezember 1939 L IV ik
Nr. 6730 als Meisterschule für das Kraftfahrzeug¬
handwerk anerkannt worden.

Karlsruhe, den 5. Januar 1910.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 24139 Wacker

Einrichtung von Haushaltungsschulen und Schulen
für Kinderpflege- und Haushaltsgehilfinnen

(Berussfachschulen).

Dem Herrn Oberbürgermeister der Stadt Karls¬
ruhe wird die Genehmigung dazu erteilt, daß die
bisherige städtische Hausfrauenschule in Karlsruhe
in eine städtische Haushaltungsschule nnt Schule für
Kinderpflege- und Haushaltsgehilfinnen (Berufs-
fachschule in Karlsruhe im Sinne und nach Maß¬
gabe des Erlasses des Herrn Reichsministers für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom
1. Februar 1939 „Einrichtung von Haushaltungs-
schulcn (Berufsfachschulen)" und „Ausbildung von
Kinderpflege- und Haushaltsgehilfinnen" (Deutsch.
WissErziehgVolksbildg. Seite 86 ff. und Seite 90 ff.)
umgewandelt werden.

Gleichzeitig werden diese Unterrichtsunternehmen
staatlich anerkannt.

Karlsruhe, den 22. Januar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, s 1128? Wacker

I Neichseinheitliche Benennungen im Berufs- u»d
Fachschulwesen.

1. Uttterrichtsveraustaltungeu, die nicht die be-
l grifflichen Voraussetzungen einer Berufsschule, Be¬

rufsfachschule oder Fachschule im Sinne des Erlasses
des Herrn Neichsministers für Wissenschaft, Er-

^ ziehuug uud Volksbilduug vom 29. Oktober 1937
(Amtsblatt des Ministeriums des Kultus und Un-

^ terrichts 1937 Seite 344) erfüllen und der gewerb¬
lichen, kaufmännischen (einschließlich fremdsprach¬
lichen), landwirtschaftlichen, garteubaulicheu, techni-

! scheu, kunsthandwerklichen, verkehrswirtschaftlichen,
hauswirtschaftlichen (einschließlich Näh- und Nadel¬
arbeit) oder fraueuberuslicheu Ausbildung dienen,
ist es untersagt, die Bezeichnung „Schule" zu führen.

2. Unterrichtsveraustaltuttgeu, die, ohue eiue
praktische Berufsausbilduug vorauszusetzen, freiwil¬
lig in gauztägigem Unterricht, der weniger als
1 Jahr umfaßt, besucht werden, sind als „Berufs-
fachlehrgänge" zu bezeichnen, vorausgesetzt, daß es
sich nm eine lehr-, stosf- und stundenplanmäßig auf¬
gebaute Unterweisung gegenüber einem in sich ge¬
schlossenen Personenkreis handelt.

3. Lehrgänge, die freiwillig und zwar mit aus¬
reichender praktischer Berufsvorbildung besucht wer¬
de», und weniger als 1 Semester Ganztagsunterricht
oder weniger als insgesamt 600 Unterrichtsstunde»
umfassen, haben die Bezeichnung „Fachlehrgänge"
zu führen, vorausgesetzt, daß es sich um eiue lehr-,
stoff- und und stundenplanmäßig geordnet ausge¬
baute Unterweisung gegenüber einem in sich ge¬
schlossenen Personenkreis handelt.

4. Unterrichtsveranstaltnngen, die, ohne Berufs-.
Berufsfach- oder Fachschule zu sein, der in Ziffer 1
bezeichneten Ausbildung dienen und nicht Berufs-
fach- oder Fachlehrgänge (Ziff. 2 und 3) sind, haben
die Bezeichnung „Lehrgänge" zu führen, es sei denn,
daß es sich um die Erteilung von Unterricht als
„Privatunterricht" an gleichzeitig weniger als vier
Personen handelt.

Lehrgänge in Näh- uud Nadelarbeit, die uicht
lehr-, stoff- und stundenplanmäßig durchgeführt wer¬
den, können sich an Stelle der Bezeichnung „Lehr¬
gänge in Näh- und Nadelarbeit" mit „Nähstube"
benennen.

5. Hauswirtschaftliche Unterrichtsunternehmen,
die-nicht als „Haushaltuugsschuleu" im Sinus des
Erlasses des Herrn Reichsministers für Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung vom 1. Februar 1939
(Reichsmiuisterialamtsblatt Deutsche Wissenschaft
Seite 86 ff) anerkannt sind, dürfen, soweit sie an sich
die begrifflichen Voraussetzungen als Berufsfach¬
schule erfüllen, die Bezeichnung „Töchterheim" ohne
weitere zusätzliche Anführung der Grnppenbezeich-
nnng führen.



Nr. 3 — 23

/

1''

Dies gilt jedoch nicht für hauswirtschaftliche

Berufs- oder Fachlehrgänge im Sinne der Ziff.

2 und 3.

6. Private Unterrichtsunternehmen aller Art

haben in jedem Falle vor Anfnhrnng der Bezeich¬

nung den ausgeschriebenen Zusatz „privat" zu setzen.

7. Soweit an Bernfs-, Berufsfach- uud Aach¬

schulen Bernfsfach- oder Fachlehrgänge oder Lehr¬

gänge geführt werden, siud diese als solche besonders

zu bezeichnen.

3. Sämtliche Unlerrichtsveranstaltuugeu der in

Frage stehenden Art — die staatlichen Bernfs-,

Bernfsfach? und Fachschulen ausgenommen — haben

bi-Z 15. April NU0 eine ihnen darnach zukommende

Bezeichnung' anzunehmen und dem zuständigen

Landrat, in Stadtkreisen dem zuständigen Polizei¬

präsidenten (Polizeidnektorl die vorgesehene Be¬

zeichnung anzuzeigen. Dabei ist anzugeben, wer

Träger »nd LeiM Unterrichtsuuternehmens ist

uud diirch iWI der'Unterricht erteilt >vird.

Karlsruhe, den 31. Januar 1940.

Der Minister Des Knltns nnd Unterrichts

Nr. st IM) Im Auftrag

Gärtner

Lehrgänge an Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen.

/ An die Direktoren nnd Leiter sämtlicher Ge¬

werbe- und Handelslebranftnlten sowie an die Kreis-

und Stadtschulämter.

I. An Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen

können mit Genehinignng der zuständigen Schulanf-

sichtsstelle außerhalb des stundenplanmäßigen Be¬

rufs-, Berufsfach- und Fachschulunterrichts Lehr¬

gänge zur ergänzenden Unterweisung Berufsschul-

pslichtiger iu bestimmten Fächern (Werkstattunter¬

richt oder erweiterter theoretischer Unterricht), zur

Vorbereitung ans die Gesellen-, Gehilfen- oder Fach¬

arbeiterprüfung, zur Porbereitung von Geselleu auf

die Meisterprüfung oder zu sonstigen Weiterbit-

dungszwecken, die mit den fachlichen Aufgaben einer

Bernfs-, Bernfsfach- oder Fachschule iu Zusammen

bang stehen, eingerichtet werden.

II. Für die Erteilung der Genehmigung bei

ländlichen uud hanswirtschaftlichen Berufsschulen

sowie Haushaltungsschuleu uud Schulen für Kinder-

Pflege- nnd Haushaltsgehilfinncn und Fraueufach-

schnlen ist das zuständige ttreis- bzw. Stadtschulamt

zuständig. Für alle ührigen Berufs-, Bernfsfach- u'ud

Fachschulen behalte ich mir die Genehmigung vor.

Der Antrag anf Erteilung der Genehmigung ist

mit einem Lehrgangsplan — nach anliegendem

Muster in dreifacher Fertigung — vor dem vorge¬

seheneu Beginn des Lehrganges der Genehmigungs-

stelle vorzulegen. Die Vorlage hat für in Land¬

kreisen gelegene Schule» nach Benehmen mit dem

Landrat — LandkreiSselbstverwaltuug —, für in

Stadtkreisen gelegene Schulen nach Benehmen mit

dem Oberbürgermeister zu erfolgen. Die Genehmi¬

gungsstelle übermittelt eine Ausfertigung des Ge-

nehmignngsbescheids dem zuständigen Landrat bzw.

Oberbürgermeister und eine weitere Ausfertigung

der Schulleitung.

Jede wesentliche Änderung des Lehrgangs¬

planes ist nen genehmigungspflichtig.

III. Die Genehmigung zur Einrichtung eines

Lehrganges kauu uur erteilt weden, weuu

1. mindestens IU Lehrgangsteilnehmer vorhanden

find, es sei Venu, daß an der Dnrchsührnug des

Lehrgangs eiu besonderes Interesse der Teilneh¬

mer gegeben ist nnd ein etwaiger Fehlbetrag ans

Überschüssen anderer au der Anstalt geführter

Lehrgänge gedeckt wird,

2. ein für den Lehrgaugszweck fachlich befähigter

Lehrgangsleiter zur Verfügung steht, dessen Ver¬

gütung für die Lehrgangsstunde Ml 3.50 — bei

Werkstattnnterricht AU 2.5V — nicht übersteigen

darf; die Unterrichtserteilung muß außerhalb des

Uuterrichtsdeputats erfolgen,

3. die erforderliche» Uuterrichtsräume uud Lehr¬

mittel vorhanden sind,

4. feststeht, daß der gesamte sachliche und persönliche

Aufwand für den Lehrgang durch die eingehende»

Lehrgangsbeiträge gedeckt wird. Die Höhe eines

Lehrgangsbeitrags soll in der Regel — anf

I Lehrgangsstunde umgelegt --- .M —. ltt für

eiueu Unterrichtsteiluehmer in der Stunde nicht

übersteigen:

ö. der.Landrat bzw. Oberbürgermeister keim. Be¬

denken gegen die geplante Durchführung des

Lehrgangs zu erheben bat.

IV. Die Erhebung der Teilnehmergebühren so

wie die Verrechnuug der Eiunahmen uud Ausgaben

der Lehrgänge erfolgt(bei Schulen in Landkreisen,

dnrch die von dem Landrat — Landkrcisselbstverwal-

tnng — ^bci Schulen iu Stadtkreisen durch die vou

dem Oberbürgermeister zu bestimmenden Stellen.

Die Vergütung der Lehrer für die Durchführung

der Lehrgänge wird erst am Ende des Lehrganges

fällig. Der Schulleitung steht eine besondere Ver¬

gütung für die Eiurichtung und Durchführung der

Lehrgänge nicht zu.

Schulleiter, Lehrer uud Lehrgaugsleiler dürfe»

sich mit >der Einziehung der Teilnehmergebühren nnd

der Verrechnung der Ein- nnd Ausgaben uichl be

fasse».

V. Für jeden Lehrgang hat der Lehrgaugsleiter

Teiluehmeriiste» zu führen, in welche die Persona¬

lien der Lehrgangsteilnehmer, der Zeitpunkt des

Eiu- uud des Austritts sowie Bemerkungen über

Lehrgangsbesuch, Fleiß uud Leistuugeu der cinzelueu

Lehrgangsteilnehmer einzutragen sind.
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Soweit Schüler der Anstalt an Lehrgängen teil¬

nehmen, ist dies besonders zn vermerken. Nach

Schluß des Lehrganges hat der Lehrgangsleiter eine

Übersicht über den behandelten Lehrstoff in die Liste

einzutragen und die Liste zu unterschreiben. Die

Bisten sind zu oeu ^^nlakten zu uehmeu.

Au Lehrgangsteilnehmer siud auf Verlangen

von dein Lehrgangs- und dem Schulleiter unter¬

zeichnete Zeugnisse über den Besnch des Lehrganges

nnd die Leistungen als Lehrgangsteilnehmer aus¬

zustellen.

Für die ordnungsgemäßen Lehrgänge ist der

Schulleiter verantwortlich, er hat sich durch gelegent¬

liche Besuche über den Fortgang und das Ergebnis

des Lehrgangs zu verlässigeu. Falls sich Beanstan-

dungeu ergeben, hat er der zuständigen Schulauf-

sichtsstelle zu berichten.

Hinsichtlich der Durchführung der Vorbereitungs-

knrfe znr Meisterprüfung ist außerdem gemäß der in

dem Schreiben der Badischen Handwerkskammer

vom II. Mai 1939 den Gewerbelehranstalten zuge¬

gangenen Verfügung zn Verfahren.

V!, Nach Beendigung ieden Lehrgangs ist eine

Abrechnung (Kostenverzeichnis) nach Ken: anliegenden

Vordruck von Schulen in Landkreisen dem Landrat

— Laudkrcisselbstverwaltuug — vou Schulen in

Stadtkreisen dem Oberbürgermeister zur Kosteuver-

rechnnng zu übermitteln. Bei ländlichen uud haus¬

wirtschaftlichen Berufsschulen, Haushaltuugsschuleu,

Schuleu für Kinderpflege- und Haushaltgehilfiuncn

und Fraueufachschuleu hat die Vorlage durch «das

znstäudige Kreis- bzw. Stadtschnlamt zu erfolgen.

VII. Überschüsse sollen durch die Veraustaltuug ^

der Lehrgänge grundsätzlich nicht erzielt werden.

Soweit sich solche ergeben, fließen sie der Kasse des

Land- bzw. des Stadtkreises zu. Die Überschüsse

solle» den Schulen für schulische Zwecke, insbesondere

znr Anschaffung uud Ergänzung von Lehrmitteln

durch die Stadt- nnd Landkreise znr Verfügung

gestellt werde».

Diese Verfügung gilt nicht für private Berufs-

fach- uud Fachschulen.

K arlsrn h e, den 31. Jauuar 194U.

Der Minister des Knltns nnd Unterrichts

Nr. O 1161 Im Auftrag

Gärtne r



Nr, 3 2ö

Lehrgangsplan der -Schule in

Nr. Dem Unterrichtsministerium--dem Kreis- — Stadtschulamt — vorgelegt, den .

Der Landrat Der Oberbürgermeister — hat der Durchführung zugestimmt

Der Schulleiter,

(Amtsbezeichnung

... 19

k. Bezeichnung nnd Dauer der Lehrgänge.

O,Z.
Ab¬

kürzung
Bezeichnung des Lehrgebiets (Lehrziel)

Zahl der
stunden

in der

Woche Tag

Anfang

Monat

Ende

Tag Monat

Zahl der
Unter¬

richts-
wochen

s. Abrechnung

O.Z,

Sum
men

Teil-

nehmer-
zahl

Teil¬

nehmer¬
gebühr

Einnahmen
Lehrgangsleiter,

Angabe der Kostenarten

Stund,-

summe

Lehrer-
vergütnngs-

faZ

Lehrervergütg.
und sonstige

Ausgaben

Gesamt-
überschuß

Gl'samt-
Fehlbetrag



26 — Nr, 3 —

L. Stundenplan

Lehrgang O,-Z.

Teilnehmer¬
zahl

Schüler

Nichtschüler

zusammen

Stunde (Beginn, Ende)*) k L L
-

L L S k

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

^) Die Minutenzahlen sind hochzustellen und bei Nachmittagsstunden zu unterstreichen, <14^ 14«!).

v. Bemerkungen (insbes. Aufgliederung der Nebenkosten usw.)
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Abrechnung über den an der
27

-Schule

Über die an der -Schule mit Genehmigung des Unterrichtsministeriums

— Kreis- — Stadtschulamts —

von» Nr durchgeführten Lehrgänge.

k. Bezeichnung und Dauer der Lehrgänge.

OL
Ab¬

kürzung Bezeichnung der Lehrgänge

Zahl der
Stunden

in der

Woche

Anfang

Tag! Monat

End?

Tag Monat

Zahl der
Unter-

richts-
wochen

ö. Abrechnung

OL.

Teil¬
nehmer¬

zahl

Teil¬

nehmer¬
gebühr

Einnahmen
Lehrgangsleiter,

Angaben der Kostenarten

Stund.-

summe

Lehrer-
vergütuugs-

satz

Lehrervergütg,
und sonstige

Ausgaben

Gesamt-
überschuß

Gesamt-
Fehlbetrbg

Über¬

trag
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OL

Über¬
trag

Teil-
nebm er¬

zähl

Teil¬

nehmer¬
gebühr

Einnahmen
Lebrgangsleiter,

Angaben der Kostennrten

Stund -

summe

Lehrer-

vsrgütungS-
sa!;

Lehrervergütg,
und sonstige

Ausgaben

Gesamt-
überschnß

Gesamt-
Fehlbetrag

Der Schulleiter:

Amtsbezeichnung -

An den Landrat — LandkreisselbstveNvaltnng

— Oberbürgermeister —

in



II. Pevsmialnachrichte«.

I. Veröffentlichungen

auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe

von Ernennnngs- und Beförderungserlassen (RGBl. 1

S. 17Vl) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind.

Ernannt:

^ Zum planmäßigen Bibliotheksiuspektor: der

» - außerplanmäßige Bibliotheksinspektor Hugo Kal-

l e r an der Bad. Landesbibliothek in Karlsruhe.

Zum Zeichenlehrer: Assessor für das künstlerische

Vehramt Alfred N o e an der Lessingschule, Oberschule

für Jungen, in Mannheim.

Zu Studienreferendaren: Martin Billinger

aus Konstanz — Werner Bühn aus Ludwigs¬

hafen a. Rh. — Max Egner-Walker aus Snlz-

bach, Ldkr. Mosbach — Franz Feis aus Saar¬

brücken — Eberhard H anfe r aus Freiburg —

Ernst Lndwig Iiindt aus Badenweiler — Friedrich

Müller aus Lebach/Saar — Wilhelm Müller

ans Heidelberg — Guido Oeß aus Heidelberg —

Peter Schriever aus Nchern — Emil Sieß aus

Karlsruhe.

Zum Rektor: Hauptlehrer Ulrich Sack in Über¬

lingen.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer: Friedrich

B r a u n I in Nühwihl-Tiefenstein — Panl Essig -

in Büchig — Wilhelm Kircher in Unterkessach —

Robert K ritzer in Friedingen — Akartiu Res -

mini in Steißlingen — Otto RingWald in

Bischoffingen — Karl Sättele in Denkingen —

Rudolf Saur iu Mühlhausen, Ldkr. Heidelberg —

Walter Schlager in Ruft — Karl Schmid

in Oberhof — Walter Schmitt in Freiamt-

Mnßbach — Adolf Wohlfchlegel in Linr.

Ernannt zum Beamten aus Lebenszeit:

Hochschulinspektor Walter F n r r e r an der

Technischen Hochschule Karlsruhe.

Berufsschullehrer Richard Weber in Sins¬

heim.

Die Hanptlehrer: Anwn Lang in Dörlinbach

-- Hermann M a n r e r in Oberharmersbach-Riers-

bach — Franz Merkel in Erfeld — Erwin M o h r

in Zeil i. W, Ldkr. Lörrach — Franz Josef M ösle

in Weil, Ldkr. Konstanz — Eugen Murmaun in

Blankenloch — Erwin Ochs in Halbmeil — Otto

Podubecky in Grötzingen — Artnr Porzelt

in An, Ldkr. Rastatt — Siegfried R a h n e r in

Elzach — Hubert Reisch iu Häusern — Wilhelm

N o h r w asse r in Beuren — Heinrich Roßwog

in Bietigheiiu — Karl Schifferdecker in Uiffin-

. gen — Oskar Schmitt in Wiesental — Erwin

Schopferer in Dundenheim — Wilhelm S ch u h-

macher in Gauaugelloch — Johann Soder iu

Nußloch — Adolf Stroh in Neuthard — Wilhelm

Weiden Hammer in Zaisenhansen — Heinrich

Widdau in Durmersheim — Hermaun Winter

in Suuthauseu — Georg Wörz iu Mappach -

Friedrich W ü st iu Staffort — Gustav Ziegler

in Dallau — Hans Ziegler in Pforzheim

Paul Z i m m e r m a n n in Niklashansen.
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Ernannt unter Berufung in das Beamtenverhältnis:

Zum Dozenten: Dr. Gerrit Bol in der Natnr

wissenschaftlich-Mathematischen Fakultät der Univer-

sität Freiburg.

In das Beamtenverhältnis berufen:

Zeichenlehrkaudidat Artnr Braun am Ber

thold-Gymnasinm in Freibnrg.

Studienassessor Dr. Hans Wolf an der Han¬

delsschule in Heidelberg.

II. S o n st i g e B e r ö f f e n t l i ch u n g e n

Ernannt:

Znm planmäßigen außerordentlichen Professor

für Baustatik und technische Mechanik: Dozent Dr.

Jng. habil. Bernhard Fritz an der Technischen

Hochschule Karlsruhe.

Zu Studienräten(innen): Zeichenlehrer Andreas

Nebel an der Elisabethschule, Oberschule für Mäd¬

chen, in Mannheim — die Studienassessorinnen:

Mathilde Aleck an der Lessingschnle, Oberschule für

Mädchen, iu Karlsruhe — Dr. Elisabeth Liebler

an der Hindenbnrgschnle, Oberschule für Mädcheu,

iu Freiburg — Frieda Ritzhanpt an der Hans-

Thoma-Schule, Oberschule sür Mädchen, in Mann

heim — Dr. Johanna Schweickert an der Höl¬

derlinschule, Oberschule sür Mädchen, in Heidelberg.

Zum planmäßigen Heizer: der Heizer im Probe-

dienst Autou Eduard Brau u au deu Landessamm-

luugen für Naturkunde in Karlsruhe.

Zum planmäßigen Technischen Lehrer ans Le¬

benszeit: den außerplanmäßigen Techn. Lehrer

Augustin Weber au der Gewerbeschule II in Karls¬

ruhe.

Zu Hauprlehreru(iuuen): die Lehrer(innen) Artnr

Fritz in Dangstetten — Irmgard Klesper in

Eschbach, Ldkr. Freiburg — Edmuud Klein in

Rittersbach — Friedrich Renn ig in Meißenheim

— Dr. Karl S a mstag in Wiechs, Ldkr. Konstanz

— Alban Steinbrenner in Robern -- Ludwig

Weißbrodt iu Boxberg.

Zur Handarbeitsinspektorin: die technische Leh¬

rerin Paula Kopp an der Gewerbeschule I iu

Psorzheim für deu Stadtschulamtsbereich daselbst.

Ernannt zum Beamten auf Lebenszeit:

Nerussschullehrer Wilhelm Preiß in Dang¬

stetten — die Hanptlehrer(innen) Willy Lang in

Nußbaum — Robert Leppert in Baiertal —

Wilhelm Link in Söllingen, Ldkr. Karlsruhe —

Helmut Löhr in Wittenweier — Maria M essin -

ger iu Dettingen — Otmar Peter in Berghaupten

— Hellmuth Reichweiu iu Weisweil — Christian

Richter iu Legelshurst — Johauua Nie hm in

Neidenstein — Erwin R öckel in Sprantal — Hans

Rothle y in Plankstadt — Willy Rnpp in Ober-

gimpern — Emil Sauter in Oberhausen, Ldkr.

Bruchsal - Stefan Sch ächtete in Tennenbronn

Otto S ch n h m a ch e r in Ichenheim — Hedwig

Schwindt in Karlsruhe — Alexis Sohus in

Dürnbach — Karl SP annaget in Brigach —

Wilhelm Stahl in Mannheim — Willy Stein-

in a u u in Wollenberg — Berta Skröck in Heidel¬

berg — Ernst Thor y in Oberhansen, Ldkr. Bruch¬

sal Hugo Tremmel in Mannheim — Kurt

V aupel iu Sennfeld — Albert Vock in Ursen-



dach — Anna Vogel in St. Georgen, Ldkr. Mil¬
lingen — Wilhelm Wenz in Ehrsberg — Hans
Wiederkehr in Altlnßheim — Wilhelm Wink-
ler in Ofteringen — Engen Wipf in Steinsfurt
— Eugen Würz in Au, Ldkr. Rastalt — Elisabeth
Z i m m e r m a n n in Hockenhcim.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Die Hanptlehrer: Friedrich Anselm in Zell
i. W., Ldkr. Lörrach, nach Bammental — Otto
Gröhbühl in Unteröwisheim,nach A!annheiin
Johannes Klau er in Oftersheim, nach Blnmberg
— Karl Mösinger in Jhringen, nach An, Ldkr.
Freiburg.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Studienrat Josef Schmid an der Mollschnle,
Oberschulefür Jungen, in Mannheim — Haupt-
lehreriu Elise M a y e r in Villingeu.

In den Ruhestand versetzt:

HandelsschuldirektorLudwig Buch er t an der
HandelsschuleKehl.

Entlassen auf Ansuchen:

HanptlehrerinHildegard F rannbe r g e r, geb.
Bopp, in Bruchsal— Lehreriu Elsriede M eher in
Obereschach.

III Atellenausschre»ben.

Au Volksschulen:
Oberlehrerstelle iu: Rußheim, Ldkr. Karls¬

ruhe.
Hauptlehrerstellen in: O b e r s ch e s s l e n z,

Ldkr. Mosbach — Oppenau, Ldkr. Offenburg.
Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Au der Staatlichen Ingenieurschule Konstanz
Abteilung Leichtbau — ist anf Beginn

des Sommersemesters1940 (1. März 1940) die Stelle
einer Lehrkraft für die Fächer „Luftfahrzeugbauund
Aerodynamik" zu besetzen. Die Einstellung erfolgt
zunächst probeweise als nichtplanmäszigerBeamter
(Beamter auf Widerruf). Die Vergütung während
dieser Zeit richtet sich nach dem Diätendienstalter
nach RBG. Nach Bewährung kann bereits nach
einem Jahr Anstellung auf Lebenszeit erfolgen.
Gehalt nach Gruppe 2 L 2.

Nachzuweisen sind:
AbgeschlosseneHochschulbildung (Dipl.-Jng.),

sehr gnte Kenntnisse, sowie längere praktische Erfah¬
rungen. insbesondere konstruktive Tätigkeit auf den
genannten Lehrgebieten. Nach Möglichkeit Segelslng-
hanptlehrer, Lebensalter: 30—35 Jahre.

Die Bewerbungen sind mit Lebenslauf, Licht¬
bild, beglaubigte Zeugnisabschriftenund der Ver¬
sicherung der deutschblütige»Abstammung — falls
verheiratet anch für die Ehefrau —, ferner der Be¬
stätigung der Zugehörigkeitzur NSDAP, bzw. der
ihr angeschlossenen Gliederungen oder Verbände bis
spätestens 15. Februar 1940 au die Direktion der
staatlichen Ingenieurschule Konstanz einzureichen.

Druck und Verlag von M

IV Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemei u.
In der Reproduktiousanstalt Albert Wohlge-

mnth in Bruchsal, Wilderichstr. 28, sind die folgen¬
den Karten — Größe 100/150 em — neu erschiene«:

1. Polnischer Kriegsschauplatz 1939
mit Bewegungen der Armeen.

2. England uud Westdeutschland mit
Entsernnngen der Anslngslinien Deutsche Bucht—
England.

Der Preis jeder Karte beträgt 4 M/; bei Sam-
melbestellungen durch die Kreis- uud Stadtschnl-
ämter 2,40 Ml.

Der Bezug dieser Karte» wird empfohlen.

Im Verlag Heinrich Hoffmann, München, er¬
schien ein Bilderbuch für die anslandsdeutsche
Jugend „Nenes Deutschland" von Friedrich
Stieve , gestaltet von A. R. M arsa n i.

„K r i e g s b ü ch e r e i der deutschen Ju¬
gend", herausgegeben im Austrage des Jugend-
fnhrers des Deutscheu Reiches und im Einvernehmen
mit den Oberkommandos des Heeres und der
Kriegsmarine und dem Oberbefehlshaber der Luft¬
waffe.

Heft 1—12:
Heft 1: Vor dem Sturmangriff. Stoßtrupp-

Unternehmen an: Westwall. Von Franz Schau
Wecker.

Heft 2: Das war die „C ourageous !" Die
Versenkungdes ersten englischen Flugzeugmutter¬
schiffes. Vou Fritz Otto Busch.

Heft 3: Sieger aus verlöre» ein Posten.
Siegreiche Abwehr femdlicher Übermacht auf einen
E.-Flugplatz in Polen. Von Peter Snpf.

Heft 4: Hinter den feindlichen Linie»
gelandet. Erlebnis einer Stnka-Befatznng i»
Polen. Von Joachim Matthias.

Heft 5: 300 anfeinen Schlag. Die kühne Tat
des Sanitätsgefreiten „Hupf". Vou W. Hoeppeuer.

Heft 6: B e s a tz n u g Teichert schlägt sich
durch. Die Abenteuer notgelandeter deutscher
Flieger. Von Georg Böse.

Heft 7: Ich stürmte Fort !II. Der Augriff anf
Modtin. Von A. Derfla.

Heft 8: Englands erste Schlappe. Der eng¬
lische Luftangriff auf Wilhelmshaven. Von Fritz
Otto Busch.

Heft 9: Die Nacht vou Ilza. Feuertaufe einer
Flakabteilung. Von George Boese.

Heft 10: Panzerabteilung K r u s e. Taten
der Panzerwaffe in Polen. Von A. Weidenmann.

Heft 11: Zweimal gegen England. Flieger¬
angriff auf de» Firth of Förth »»d anf bie
Orkney-Inseln. Von Joachim Matthias.

Heft 12: D u r ch S t»kas b efreit. Abenteuer
liche Rettuug Volksdeutscher Soldaten der polni¬
schen Armee. Von Joses Grabler.

steiniger Verlag Berlin. Preis für das Heft: 0.20 .M.

sch K Vvgel in Karlsruhe.



Nr. 4
AmtÄIstt

Ausgegeben
Karlsruhe, den 15. Februar

Sl

deK Vadtschen Ministeriums des Kultus und AmerrlchtK
itzersuKgegebenvom -Ministerium deK ÜnlluK und AnrerrichrK,

1940

Jnha t.
Ablebe» des Ministers des Kulius und Unterrichts Tr. Wacker.

^eute nachmittag verschied unerwartet nach kurzer Krankheit der weiter der
Badischen Llnterrichtsverwaltung

StaatsmimsterSr. phil. Gtto Wacker
M.ü.R.

^-Oberführer, Leutnant üer Reserve, Träger ües Goldenen Ehrenzeichens
üer NSd)?P., Inhaber ües Eisernen Kreuzes II. Kl. 1914/13 unü anüerer

Grüen unü Ehrenzeichen.

Das Badische Ministerium ües Kultus unü Llnterrichts verliert in dem Ent¬
schlafenen seinen hochverehrten Leiter, der als überzeugter nationalsozialistiscker
Kämpfer für den Neuaufbau des Llnterrichtswesens im Dienst des Reiches und
des Landes Baden seine volle Persönlichkeit und seine ganze Lebenskraft ein¬
gesetzt hat. Seine hervorragenden Fähigkeiten, verbunden mit unbeugsamer
Tatkraft und vorbildlicher Lauterkeit der Gesinnung, haben seiner Arbeit blei¬
bende Erfolge gesichert. Als Sohn des oberrheinischen Landes war er dieser
seiner Heimat, der sein ganzes Fühlen und Denken galt, auss innigste verbunden.
Die Gefolgschaft des Ministeriums, die Beamten und Angestellten der badischen
Llnterrichtsverwaltung und alle Erzieher betrauern in ihm ihren aufrichtig ver¬
ehrten Chef, der seinen Mitarbeitern ein Vorbild treuester Pflichterfüllung und
vornehmer Menschlichkeitgewesen ist.
Verehrung und Treue seiner Gefolgschaft folgen ihm über das Grab hinaus.

Karlsruhe, den 14. Februar 1?40

Mr öas Baöische Ministerium des Kultus unü Unterrichts
Oer Ministerialdirektor

Gärtner



— Nr. 4 -

Bekanntmachung.
Ableben des Ministers des Kultus und Unterrichts

Dr. Wacker.

Alle Schulen gedenken am Ende der letzten Stunde

des nächsten Unterrichtstages des Todes des Badischen

Ministers des Kultus und Unterrichts Dr> Otto Wacker.

Karlsruhe, den 14. Februar 1S4V.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Nr. ä I 726 In Vertretung

Gärtner

Druck und Verlag von Malsch K Vogel m Karlsruhe



Nr. 5

AmtMatt
deF Vadischen Ministeriums de^ Nultu^ und Unterrichts

Herausgegeben vom Ministerium deA AultuA und AnterrichlA

33

ch Ausgegeben Karlsruhe, den 22. Februar 1940

Inhalt.
I. Erlasse des Reichsministeriums

Erziehling und Volksbildung.
für Wissenschast,

II. Bekanntmachungen und Verordnungen:

Vollzug des Besoldungsgesetzes,

Schülerunfallversicherung,

Griechische Lehrbücher,

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Orchideemviese

Neckarburken" in der Gemarkung Neckarburken, Landkreis Mosbach,

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Margantenschlucht"

iu der Gemarkung 'lieckargerach, Landkreis Mosbach,

Berufsausbildung der Lehrlinge des Gaststätten- und Be-

herbergungsgemerbes an den Handelsschulen in Baden,

Staatliche Meisterschule für das deutsche Edelmetall- und

Schmuckgewi'rbe Pforzheim,

Meisterschule für Mechanik, Norrichtungs- und Werkzeugbau,

Fachschule an der Gewerbeschule I ^Gewerblichen Berufsschule)

Pforzheim,

Ausnahme in das Staatstcchnikum — Staatsbauschule uud

Staatliche Ingenieurschule — in Karlsruhe zum Sommerhalb¬

jahr 1940.

Aufnahme in die Staatliche Ingenieurschule — Fachschule

für Leich bau, Maschinenbau und Elektrotechnik — in Konstanz

zum Sommersemester 1940,

Aushebung der Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufsschulen)

Nirkendorf, Jestetten und Stühlingen,

Staatsprüfung für das Lehramt an Handelsschulen, Januar
1940.

Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung an den Grund-

und Hauptfchuleu,

III. Personalnachrichten.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung nnv Bolksbilduua.

Aus Hest 1 des Reichsmmisterialamtsblattes:
Nr, 10 „Neife^ und Abgangszeuginsse an Höheren Schulen" (De»tsch,Wiss,Erziehg,Volksbildg, 1940 S. 10)

Nr, ö 838/40.

Aus Heft 2 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr, 17 „Richtlinien für die Beurlaubung von Behordenangehörigen aus besondere« Anlässen^

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbitdg. 1940 S. 33/36) Nr. ^.1629/40.

II, B-«an..tmachu>,«°» «.chM.nj,- m. ab-

Vollzug des Bcsvlduugsgesedcs. gelaufenen Rechnungsjahr unverändert fortbestanden

Nach Nr. 70 Absatz 2 der Neichsbesoldungsvor- baben und weiterhin fortbestehen,

schristen haben die Beamten, die Kinderzuschläge Hierzu sind Vordrucke zu verwenden, welche den

beziehen, bis znm 15. März jedes Jahres eine Er- Beamten, die es angeht, durch Vermittlung der vor

klärung abzugeben, daß die für den Bezug des gesetzten Dienststellen zugeben.



Die Beamten haben die Vordrucke genau aus- ^

zufüllen uud mit den nötigen Unterlagen bis läng¬

stens 15. März 1 9 40 der unmittelbar vorgesetzten

Dienststelle wieder vorzulegen. Bei den zum Heeres¬

dienst einberufenen Beamten hat die Ehefrau die

Erklärung abzugeben. Die Dienststelle hat die An¬

gaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen

und die Erklärungen bis spätestens 15. April 1940

anher vorzulegen.

Durch Abgabe dieser Erklärung wird die Vor¬

schrift der Nr. 70 Absatz 3 der Reichsbesolduugsvor-

schristeu, wonach die Beamten im Lause des Rech¬

nungsjahres jede Tatsache, welche die Einstellung der

Zahlung des Kinderzuschlags zur Folge hat, unver¬

züglich anzuzeigen haben, nicht berührt.

Befindet sich das Kind in einer Lehre, so ist,

soweit dies noch nicht geschehen, eiu

Lehrvertrag, in allen Fällen aber eine Bescheinigung

des Lehrherrn vorzulegen darüber, daß sich das Kind

noch in der Lehre befindet, wie lange diese noch

dauert, ob das Kind Lohn erhält oder nicht, gegebe¬

nenfalls in welcher Höhe ohne jeden Abzug.

Für Kinder über 16 Jahre, die sich noch in

Schulausbildung besindeu, sind in allen Fällen Be¬

stätigungen der Schulleitung über den Schulbesuch

im Schuljahr 1939/40 unter Angabe der Wochen¬

stundenzahl vorzulegen, bei Studenten vom Sekre¬

tariat einer Hochschule ausgestellte Auwesenheits-

zengnisse für Sommersemester 1939 und Winter¬

semester 1939/40. Soweit die geforderten Nachweise

bereits vorgelegt wurden, kann von einer nochmali¬

gen Einsendung abgesehen werden.

Bei den Kindern, welche am Schluß des laufen¬

den Schuljahres die Reifeprüfung ablegen, ist anzu¬

geben, ob sie sich noch weiterhin in Schul- oder

Berufsausbildung befinden werden, oder ob sie an¬

schließend an die Neifeprüfuug ihren Arbeitsdienst

ableisten werden.

Vollendet ein Kind im Lanfe des

folgenden Rechnungsjahres (1. April

1 940 bis 31. März 1941) das sechzehnte

L e b e n s j a h r, s o s i n d d i e s ü r d e n W e i t e r-

bezng des Kinderzuschlags maßgeben¬

den Verhältnisse unaufgefordert spä -

testeus auf Ersten des betreffenden

Monats unter Anschluß der entspre¬

chenden Nachweise darzulegen.

Wird die vorgeschriebene Erklärung nicht recht¬

zeitig abgegeben, so wird die Zahlung des Kinder¬

zuschtags eiugestellt werden (Nr. 70 Absatz 1 der

Reichsbesoldungsvorschriften).

Karlsruhe, den 29. Januar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, ^,1 7V Im Auftrag

Gärtner

Schülcrunfallversicheruug.

Der Badische Gemeindeversicherungsverband hat

sich entgegenkommenderweise bereit erklärt, für den

gegenwärtigen Krieg die sogenannten mittelbaren

Kriegsschäden in die Versicherung einznbeziehen. Die

Abgrenzung der mittelbaren gegenüber den unmittel¬

baren Kriegsschäden ergibt sich aus der Verordnung

über die Entschädigung von Personenschäden vom

1. September 1939 (RGBl. I S. 1623). Nach dieser

Verordnung erhalten deutsche Staatsangehörige, die

infolge eines Angriffs auf das Reichsgebiet oder

eines besonderen Einsatzes der bewaffneten Macht

Schaden an Leib oder Leben erleiden, auf Antrag

Fürsorge uud Versorgung nach Maßgabe der

Personenschädenverordnnng.

Die Schülerunsallversicherung greift dann ein,

falls von feiten des Reichs anf Grund der Personen¬

schädenverordnung eine Entschädigung nicht zu

leisten ist.

Karlsruhe, den 3. Februar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. k L00! Im Auftrag

Gärtner

Griechische Lehrbücher.

Der Herr Neichsminister für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung hat sür den griechischen

Unterricht an den badischen Gymnasien die folgenden

Lehrbücher znm Gebranch vorläufig zugelasseu:

Verlage Diesterweg iu Frauksurt a. M.

u u d Weid m an n i n B e r l i n :

1. Griechisches Unterrichtswerk. Herausgegeben

von Professor Dr. Karl Kappus, Dr. Mar Krüger,

Erwiu Schiering und Dr. Adolf Walter. 1. Band:

Übungsbuch. Griechisches Übungsbuch zu Kaegis

kurzgefaßter griechischer Schulgrammatik. Bearbeitet

von Erwin Schiering und Dr. Max Krüger. 2. Teil

(Klasse 4). 1933.

2. Griechisches Unterrichtswerk. Herausgegeben

von Professor Dr. Karl Kappus, Dr. Max Krüger,

Erwin Schiering und Dr. Adolf Walter. Kurzgefaßte

griechische Schulgrammatik uach Adolf Kaegi. Neu¬

gestaltet vou Professor Dr. Kappns und Dr. Walter.

1938.

Andere Lehrbücher dürfen nicht verwendet

werden.

Karlsruhe, deu 6. Februar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. K SI07 Im Auftrag

Gärtner



Nr, 5 —

Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Orchideeuwiese Neckar-

burkeu" in der Gemarkung Neckarburken, Landkreis

Mosbach.

Auf Grund der ss 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15

und 16 Abs. 2 des Neichsnaturschutzgesetzes vom

26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des § 7 Abs. 1

und 5 der Durchführungsverordnung vom 31. Okto¬

ber 1935 (NGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung

der obersten Natnrschutzbehörde folgendes verordnet:

§ 1

Die rnnd 0,5 km nördlich von Neckarburken am

Rande Äes Bürgerwaldes in der Gemarkung Neckar¬

burken, Landkreis Mosbach, liegende Orchideenwiese

wird in dem im § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Um¬

fange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Ver¬

ordnung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen

und damit unter den Schutz des Neichsnaturschutz¬

gesetzes gestellt.

Z2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von

6.4333 ka und umfaßt in der Gemarkung Neckar¬

burken, Gewann Zimmerplatz, die Grundstücke Lager¬

buchnummer 792 bis 800.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Karte 1 :25 000 nnd eine Katasterhandzeichnung

1 : 1500 rot eingetragen, die bei der obersten Natur-

schutzbehörde in Verlin niedergelegt sind. Weitere

Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der

Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höhe¬

ren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der unteren

Natnrschutzbehörde in Mosbach und dem Bürger¬

meister in Neckarburken.

s3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszu¬

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬

schneiden oder abzureißen,

b) freilebenden Tiereu nachzustellen, sie mutwillig

zu beuurnhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬

richtungen anzubringen, sie zu fangen oder zn

töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester uud

sonstige Brut- uud Wohustätten solcher Tiere fort¬

zunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kultur¬

schädlinge nnd sonst lästige oder blutsaugende

Insekten,

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

s) die Wege zu verlassen, Feuer anzumachen, Abfälle

wegzuwerfen oder das Gelände auf andere Weise

zu beeinträchtigen,

k) Bodcubestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

einschließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen

auf andere Weise zu verändern oder zu beschä¬

dige».

s) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht ans den Schutz des Gebietes hinweisen.

s-t

(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung Äer Jagd,

k) die landwirtschaftliche Nutzung der Wiese unter

Ausschluß der Kulturänderung,

o) die geregelte forstwirtschaftliche Nutzung mit der

Einschränkung, daß standortsfremde Bäume nicht

eingebracht werden dürfen nnd Lichtlücken zu

erhalten sind.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den sß 21 und 22 des

Reichsnaturschutzgesetzes und den Ks 15 und 16 der

Durchführungsverordnung bestraft.

§6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des

Kultus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, Äen 26. Januar 194V.

Der Badische Minister des Knltus und Unterrichts

— als Höhere Naturschutzbehörde —

Nr E 12 Wacker

Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Margaretenschlucht"

in der Gemarkung Neckargerach, Landkreis Mosbach.

Auf Grund der §§ 4, 12 Abf. 2, 13 Abs. 2, 15

nnd 16 Abs. 2 des Neichsnaturschutzgesetzes vom

26. Juui 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des s 7 Abs. 1

und 5 der Durchführungsverordnung vom 31. Okto¬

ber 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung

der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§1

Die rnnd 1,5 km südöstlich von Neckargerach auf

ker rechten Neckarseite in der Gemarkung Neckar¬

gerach, Landkreis Mosbach, liegende Margareten¬

schlucht wird in dem im K 2 Abs. 1 näher bezeichneten

Umfange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Ver¬

ordnung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen

und damit unter den Schutz des Reichsnaturschutz¬

gesetzes gestellt.



36 — Nr

s 2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von rund

5 du, und umfaßt iu der Gemarkung Neckargerach

a) im Gewann Gickelsberg einen Teil des Grund¬

stückes Lagerbnchnummer 4036,

k) im Gewann Eisenbusch einen Teil des Grund¬

stückes Lagerbnchnummer 3581.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes siud in eine

klarte 1:25WO und eine Katasterhaudzeichuuug

1 : 8 000 rot eiugetrageu, die bei Ker oberste» Natur¬

schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere

Aussertiguugeu dieser Karten befinden sich bei der

Reichsstelle für Naturschutz iu Berlin, bei der höhereu

Naturschutzbehörde iu Karlsruhe, der uutereu Natur-

schutzbehörde in Mosbach nnd dem Bürgermeister in

Neckargerach.

§3

Im Bereich des Schutzgebietes ist Verbote»:

a) Pflanzeu zu beschädige», auszureißen, auszu¬

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬

schneiden oder abzureißen,

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig

zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬

richtungen anzubringen, sie zu saugeu oder zu

töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester

und sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere

fortzunehmen oder zu beschädige«, unbeschadet

der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kul-

tnrschädlinge und sonst lästige oder blutsaugeude

Insekten,

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) eine andere als die nach s 4 Absatz 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung ansznüben,

?) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer auzu-

machen, Abfälle wegzuwerfeu oder das Gelände

auf andere Weife zu beeinträchtigen,

k) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt öder Boden¬

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

einschließlich -der Wasserläufe oder der Wasser¬

fläche» auf andere Weise zu veränder» oder zu

beschädigen,

-x) Bild- und Schrifttafeln auzubriugeu,, soweit sie

uicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen, oder

als Wegweiser erforderlich find.

Z4

(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

d) die landwirtschaftliche Nutzung in kein bisherigen

Umfange unter Erhaltung der beiden Feldeichen

südwestlich vou Punkt 267,

e) die forstwirtschaftliche Nutzuug unter Wahrnng

des bisherigen standortsgemäßen Laubmischwald-

charakters.

. 5 —

(2) In besonderen Fällen tonne» Ausnahme» "

vou deu Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

s5

Wer den Bestimmnnge» dieser Verordmmg zu

widerhandelt, wird nach den HA 21 nnd 22 des

Reichsnatnrschntzgesetzes und den KK 15 und 16 der

Durchführungsverordnung bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriunis des

Kultus und Unterrichts in Kraft.

Karlsrnhe, Ken 26. Januar 194V.

Der Badische Miuister des Kultus uud Unterrichts

— als Höhere Natnrschntzbehörde

Nr. L 18071 Wacker

Berufsausbildung der Lehrlinge des Gaststätten- und

Bcherbergungsgewerbes an den Handelsschulen in

Baden.

Mit Bekanntmachung voi» 26. Juli 1937 über

die Eiuricht»ug eines Bernfsschnllehrgangs für Lehr¬

linge des Gaststätten- uud Beherbergnngsgewervcs

an der Handelsschule in Baden-Baden (Amtsblatt

1937, Nr. 20, Seite 300) nnd Erlaß vom 7. Juli 1939

Nr. v 13 942 über die Einrichtung von Fachklassen

für Lehrlinge des Hotel- und Gaststättengewerbes

wurden erstmals Berufsschullehrgäuge bzw. Fach-

klasseu an Handelsschulen (kansmännische Berufs¬

schulen) für diese Lehrlinge eingerichtet. Diese

SchUlungseiurichtttttgeu siud zur Ersassnng sämtlicher

in Baden in Betracht kommenden Lehrlinge aus¬

reichend.

Auf Grnud des s 10 Ziffer l des Reichsschul¬

pflichtgesetzes bestimme ich daher — vorbehaltlich

einer durch das Reichserziehungsministerinm etwa

noch ergehenden anderweitigen Anordnung —, daß

sämtliche berufsschnlpflichtige Lehrlinge im Gast¬

stätten- uud Beherberguugsgewerbe (Kellner-, Koch-

und Bürolehrlinge) in Baden ab Ostern 1940 ent¬

weder die Fachklassen für Lehrlinge des Gaststätten-

nnd Beherbergnngsgewerbes an Handelsschnlen

(kaufmännischen Berufsschulen) oder die Bernssschnl-

lehrgänge zu besuchen haben.

Karlsruhe, den 31. Januar 1940.

Der Miuister des Kultus uud Unterrichts

Nr. 1> S35M Im Austrag

Gärtner



Staatliche Meisterschule für das Deutsche Edelmetall-

uud Schmuckgewerbe Pforzheim.

Die iiunstgewerbeschule Pforzheim führt fortau

mit Zustimmung des Herrn Neichsmiuisters für

Wissenschaft, Erziehuug und Volksbildung die Be¬

zeichnung:

„Staatliche Meisterschule snr das deutsche Edelmetall-

uud Schmuckgewerbe Pforzheim.

Fachschule für Gold- nnd Silberschmieden, Stahl-

graviereu, Flachgravieren und Ziselieren, Edelstein¬

gravieren und Elsenbeinschneiden, Emaillieren und

Emaillemalen, Liuieustecheu (Guillochiereu), Schmuck-

zeichnen ilud Schmnckeulwerfen, Zeichnen nnd

Modellieren."

K arls r nhe, den 31. Januar 1940.

Der Minister des Knltus und Unterrichts
Nr. n 936 Im Auftrag

Gärtner

Meisterschute für Mechanik, Vorrichtuugs- und Werk

zeugbau, Fachschule au der Gewerbeschule I (Gewerb¬

lichen Berufsschule) Pforzheim.

Die mit der Gewerbeschule 1 (Gewerblichen Be¬

rufsschule) Pforzheim verbundene Fachschule für

Maschiuen-Schnitte-nnd Werkzengban ist durch Erlas;

des Herrn Reichsministers für Wissenschast, Er¬

ziehung und Volksbildung vom 24. Jannar 1940

L IV d Nr. 6900/39 als

Meisterschule für Mechanik, Vorrichtnngs- und Werk¬

zeugbau, Fachschule an der Gewerbeschule I (Gewerb¬

lichen Beriissschnle) Pforzheim

anerkannt worden.

K arls r u h e, den 6. Februar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 0 1298 Im Auftrag

Gärtner

Aufnahme in das Staatstechnikum
— Staatsbaufchule und Staatliche Jngeuicurschule —

in Karlsruhe zum Sonünerhalbjahr 1949.

An die Direktionen der Höheren Lehranstalten

sowie die Direktoren und Leiter der Gewerbeschulen

(Gewerblichen Berufsschulen).

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion des

Bad. Staatstechnikums — Staatsbauschule (Fach¬

schule für Hochbau-, Tiefbau- und Vermessungs¬

wesen) nnd Staatliche Ingenieurschule (Fachschule

für Maschinenbau und Elektrotechnik) — in Karls¬

ruhe wird zur Kenntnis der beteiligten Schulleitun¬

gen gebracht mit dem Ersuchen, den Inhalt den

Schülern der entsprechenden Klassen bekanntzugeben.

K arlsruhe, den 2. Februar 194V.

Der Minister des Knltns und Unterrichts
Nr. l> 974 Im Austrag

Gärtner

Bekan iitmachung.

Ausnahme in das Staatstechnikum — Staatsbauschule und
Staatliche Ingenieurschule — zum Sommerhalbjahr lS-lv.

Anmeldungen zum Besuch des Staatstechnikums

im bevorstehenden Sommerhalbjahr 1940 sind als¬

bald schriftlich an die Direktion der Anstalt zn richten.

Vordrucke zur Anmeldung werden auf Verlangen

kostenlos abgegeben.

Die Auslese- und Ansnahmeprüsnngen für die

Fachsemester sowie sämtliche Nachprüfungen finden

am Mittwoch, den 27. März und am Donnerstag,

den 28. März 1940, nnd die Aufnahmeprüfungen für

die Vorbereituugssemester am Freitag, den 29. März,

nnd am Samstag, den 30. März 1940, statt.

Die zn den Prüfungen Zugelassene» nnd die

Nachprüslinge werden besonders benachrichtigt.

Sämtliche Studierende haben sich am

Montag, den 1. April 1 940, 8 Uhr,

zur Einweisung in ihren Seinesterzimmern eiuzn-

finden.

Der Unterricht beginnt am

Montag, den l. April 1940, 8'"> Uhr.

Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich,

das vom Sekretariat erhältlich ist. Drucksachenporto

ist beizulegen.

Karlsr u h e, im Januar 1940.

Moltkestraße 9

Bad. Staatstechnikum

Staatsbaufchule und Staatliche Ingenieurschule

Der Direktor:

gez. Dr.-Jng. Kranth

Ausnahme iu die Staatliche Jngeuicurschule
— Fachschule für Leichtbau, Maschinenbau und

Elektrotechnik —
iu Konstanz znm Sommersemester 1940.

An die Direktionen der Höheren Lehranstalten

sowie die Direktoren nnd Leiter der Gewerbeschulen

(Gewerbl. Berufsschulen).

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion der

Staatl. Ingenieurschule — Fachschule für Leichtbau,

Maschinenbau und Elektrotechnik — in Konstanz

wird zur Kenntnis der beteiligten Schulleitungen
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gebracht mit dem Ersuchen, den Inhalt den Schülern
der entsprechenden Klassen bekanntzugeben.

Karlsruhe, den 9. Februar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 2172 Im Auftrag
Gärtner

Bekanntmachung.

Aufnahme in die Staatliche Ingenierschuls Konstanz,
Fachschule für Leichtbau, Maschinenbau und Elektrotechnik

zum Sommersemester 1940.

Die Ausleseprüfung für das 1. Fachsemester und
die Aufnahmeprüfung in das Vorsemester der ein¬
zelnen Abteilungen finden statt am
Freitag, den 29., u u d Samstag, den

3V. März 1 9 4 0, jeweils 8 Uhr.

Der Unterricht beginnt für alle Semester am
Montag, den 1. April 1 940, 7.45 Uhr.

Anmeldungen jederzeit. Alles Nähere ist aus dem
Schulprogramm ersichtlich, welches vom Sekretariat
kostenlos bezogen werden kann. Eingehende Be¬
ratung durch die Direktion.

K o n st a n z, den 2. Februar 1940.
Die Direktion:

gez. Schloeman n
Prof. Dipl.-Jng.

Aufhebung der Gewerbefchuleu (Gewerbl. Berufs¬
schulen) Birkendorf, Jcstetteu und Stühlingen.

Die Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufsschu¬
len) Birkeudorf, Jestetten und Stühlingen werden
aufgehoben.

Die Einzugsgebiete dieser Schulen werden dem
der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Tien¬
gen mit der Maßgabe zugeteilt, daß der gewerbliche
Berufsschulunterricht für in den Orten Nirkendorf,
Bettmaringen und Gräfenhausen beschäftigte gewerb¬
lich tätige Berufsschulpflichtige in Birkendorf, für in
den Orten Altenburg, Baltersweil, Bertvangen,
Dettighofen, Jestetten nnd Lottstetten beschäftigte
gewerblich tätige Berufsschulpflicht^ in Jestetten
nnd für in den Orten Blumegg, Tegernau, Eber¬
singen, Grimmelshofen, Lausheim, Lembach, Man¬
chen, Obereggingen, Oberwangen, Schwaningen,
Stühlingen, Untereggingen, Unterwangen und Wei¬
zen beschäftigte gewerblich tätige Berussschulpslichtige
in Stühlingen durch Lehrkräfte der Gewerbeschule
(Gewerbliche» Berufsschule) Tiengen erteilt wird.

Karlsrnhe. den 24. Januar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. o 405 W a ck e r.

, 5 —

Staatsprüfung für das Lehramt an Handelsschulen,
Januar 1940.

Die Staatsprüfung für das Lehramt an Han¬
delsschulen haben bestanden:

Dr. Döbele, Leopold, bon Murg,
Kassel, Ludwig, von Mannheim
Merz, Hans, von Osfenbnrg
Mosbrngger, Wilhelm, von Konstanz.

K arlsrn h e. den 8. Februar 1940.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. » 9M Im Auftrag
Gärtne r

Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung an den
Grund- uud Hanptschulen.

Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg hat
zu Aufsichtsbeamten für den katholischen Religions
Unterricht bestellt im Bezirk des

S t a d t s ch n l a m t s Mannhei m :

den Psarrknraten Oskar Tröndle in Mann¬
heim an der Uhland-, Wohlgelegen- und Käfertal¬
schule daselbst;

K r e i s s ch u l a m t s Baden-Baden:

den Dekan Theodor W ü st in Völkersbach an den
Schulen der Pfarrei Moosbronn (Gemeinde Freiols
heim);

den Stadtpfarrer Leo R ü ger in Ettlingen an
den Schulen der Pfarrei Au a. Rh.;

K r e i s s ch u l a m t s Bruchsal:

den Pfarrer Hermann Hanngs in Flehingen
an den Schulen der Pfarrei Neibsheim;

K r e i s s ch n l a m t s E m m endingen :

den Pfarrer Dr. Hermann Hirt in Oberschopf¬
heim an den Schulen der Pfarreien Friesenheim,
Ichenheim, Oberweier b. L., Ottenheim, Ringsheini
und Schuttern;

deu Pfarrer Robert Merkle iu Ettenheim

Münster an den Schulen der Pfarreien Ettenheim.
Gräfenhausen b. E., Herbolzheim, Kappel a. Rh,
Oberschopfheim, Ruft uud Wagcustadt;

deu Prälaten Dr. Ernst F öhr , Stadtpfarrer in
Offenburg, an den Schulen der Pfarrei Appenweier;

den Stadtpfarrer Oswald Haug in Emmen¬
dingen an den Schulen der Pfarreien Gntach, Koll-
nau, Oberwinden nnd Reute;

K r e isschnl a mts Karls r nhe:

den Pfarrer Hermann Hauugs in Flehingen
an den Schulen der Pfarreien Bauerbach, Bretten,
Büchig, Jöhlingen und Wöschbach;
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^ den Dekan Theodor Wüst in Völkersbach an
den Schulen der Pfarreien Burbach, Ettlingen,
Schöllbronn und Spessart;

den Pfarrer Karl Walter in Neichenbach an
den Schulen der Pfarreien Vnfenbach, Ettlingen¬
weier, Stupferich und Völkersbach?

den Stadtpfarrer Leo Rüger in Ettlingen an
den Schulen der Pfarreien Malsch b. E.: Reichenbach
b. E> und Schielberg;

K r e i s s ch u l a in t s Konstanz:

den Pfarrer Josef Bierlox in Blumenfeld
an den Schulen der Pfarrei Wiechs a. R.;

deu Pfarrer Christian Lehmann in Bank¬
holzen an den Schulen der Pfarreien Shningen,
Nandegg, Riekafingen (Arten), Weiler und Worb-
lingen;

den Dekan Stefan Waibel in Ohningen an
den Schulen der Pfarrei Bankholzen:

K r e i s s ch n l a m t s Lörrach:

den Stadtpfarrer Paul Leh m a u u iu Weil
a. Rh. an den Schulen der Pfarreien Höllstein, Lör¬
rach nnd Schopfheim;

K r e i s s ch n l a m t s Mosbach:

den Pfarrer Paul Bleichroth in Rippberg
an den Schulen der Pfarreien Altheim, Glashofen,
Höpsingen, Waldstetten und Walldürn;

den Dekan Joseph Heck in Hardheim an den
Schule» der Pfarreien Brötzingen, Erfeld, Gericht-
stetten, Rippberg nnd Schweinberg;

den Dekan Leopold Rothermel in König¬
heim an der Schule in Hardheim:

K r e i s f ch u l a m ts Osse n b n r g :

den Prälaten Dr. Ernst Föhr, Stadtpfarrer in
Ossenburg, an den Schulen der Pfarreien Elgers¬
weier, Gengenbach, Offeuburg uud Weingarten;

K r e i s s ch n l a m t s Stockach:

den Stadtpfarrer Leopold Schmitt in Psnllen-
dors an den Schulen der Pfarreien Bietingen, Boll,
Heudorf, Krumbach, Rohrdorf, Sanldorf und
Schwenningen;

K r e i s f ch n l a m t s T a u b e r b i f ch o f s h e i m:

den Stadtpfarrer Erich Weick in Tanber-
bischossheim an den Schulen der Pfarreien Hoch-
Hansen, Jmpfingen, Königheim, Uifsigkieim, Werbach
nnd Wertheim;

den Pfarrer Otto Jost in Eiersheim an den
Schulen der Pfarreien Boxtal, Dörlesberg, Frenden¬
berg, Gamburg, Huudheim, Külsheim, Rauenberg,
Reicholzheim und Tauberbischofsheim;

Heu Dekan Joseph Heck in Hardheim an den
Schulen der Pfarrei Pnlfringen:

Kreisfchnlamts Villingen:
den Pfarrer Franz Gl atz in Wolterdingen an

den Schulen der Pfarreien Döggingen, Fürstenberg,
Hausen b. W., Hondingen, Mundelfingen, Riedböh¬
ringen und Sumpfohren;

den Pfarrer Josef Bierlox iu Blumenfeld
an den Schulen der Pfarreien Emmingen a. E.,
Kommingen, Riedöschingen, Watterdingen und
Weiterdingen.

Karlsruhe, deu 3. Februar 194V.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, i! 1657 Im Aullrag
Gärtuer

III. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen
auf Grund der Veroronung über die Bekanntgabe
von ErnennnugS- uno Äesvroernugsertassen «.NGAl. 1
S. 1701) — '-deanue, die zum Weyrdienn einverufen
sind.

Ernannt:
Zum Studienreferendar: Gerhard Ritter aus

Bremen.
Zum Rektor: Hauptlehrer Josef Maier in

Karlsruhe.
Zu Hauptlehrern: die Lehrer: August Ban-

m ann in Heidelberg — Kart Birmete in Korb
— Erich Brech t, z. Zt. beurlaubt — Michael Brn -
ner in Najsig— Fritz Fleitz in Freiburg* — Willi
Hartman u in Pforzheim* — August Hering
in Rohrbach b. Sinsheim, Lokr. Sinsheim — Karl
I ä g e r in Wieden — Karl Keller in Heidelbergs
— Hans K eine r in Kirrlach — Ernst Kupfer-
schmid iu Schwandorf-Oberichwaudorf — August
Landwehr in Kütznach — Anton At a r f ch a l l
in Gnrlweil — Willi M o h r in Großeicholzheim —
Kart M ü hlhe r r in Unterlauchringen — Franz
Rastätter in Berghansen^ — Hermann Rübe n-
acker in Schöllbronn — Erich Rnpp in Stnpserich
— Karl Sax in Baden-Baden — Alois Steiert
in Dauchingen.

6 Umwandluügssteltc.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:
Die Professoren: Walter Breidt an der

Hindenbnrgschnle, Oberschule für Jungen, in Ett¬
lingen — Dr. Max Dalitzfch am Reuchlin-Gym-
nasium in Psorzheim — Dr. Wilhelm Kölble am
Ludwig-Wilhelm-Gymnasiiim in Rastatt — Franz
Knnz.au der Philipp-Lenard-Schnle, Oberschule
für Jungen, in Heidelberg — Dr. Walter M üller
am Hebel-Ghmnasinm in Lörrach — Adolf Reifer
an der Hebelschule, Oberschule für Jungen, in
Schwetzingen — Dr. Emil Winter an der Notteck¬
schule, Oberschule für Jungen, in Freibnrg.

Die Hauptlehrer: Alois Brauu in Steinen-
stadt — Friedrich Oehler in Kersbach — Engen
Ohnemns in Wambach — Oswin Peter in
Obergimpern — Otto Ratz in Rinklingen — Walter
Rieple in Kuppenheim — Edwin Röhrauer
iu Oberweier, Ldkr. Rastatt — Erust Rünzi in
Neuthard Ernst Sanns in Karlsruhe —
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Berthold Schäfer in Buchholz - Fritz Schir¬

iner in Mahlspüren i. Heg. — Aar! Schmidt in

Dürrn — Albert Schön ig in Seckach — Max

Seeberin Behla — Fritz Sigmun d in Stansen-

berg — Hermann Stech in Kadelburg — Hermann

St ein dach in Mühlbach — Heinrich Tropf in

Dietenhan — Wilhelm Tschan in Reichenbach,

Ldkr. Offenbnrg — Robert Wolf in Heinsheim-

Zimmerhof — Otto Wolfert in Karlsruhe —

Ernst Zimmermann in Göschweiler — Karl

Zimmermann in Waldhansen-Scheringen, Ldkr.

Buchen.

Ernannt unter Berufung in das Bcamtenvcrhältuis:

Zum außerplanmäßigen Verwaltungsinspektor:

Ziuanzgehilse Werner Schäfer an der Universität

Freiburg.

Ernannt unter Berufung iu das Beamtenveryältnis
auf Lebenszeit:

Znm planmäßigen Technischen Lehrer: der apl.

Technische Lehrer Josef Weiler an der Gewerbe¬

schule II in Karlsruhe.

In das Bcamteuvcrhältnis berufen:

Stildienassessor Benedikt Renner an der

Hebel-Schule, Oberschule für Jungen, in Schwet¬

zingen.

Die Schnlamtsbewerber: Anton Fischer in

G i ssigheim — Josef Fischer in Gamshnrst — Al¬

bert Fleitz iu Hemsbach, Ldkr. Naunheim — ^

Heinrich Gaßmann iu Wahlwies — Hermann

Martin in Wangen — Wilhelm Metzmer in

Oberalpfen — Karl Schäfer in Wilhelmsfeld —

Erwin Spitz in Freiolsheim — Wilhelm

Tröndle in Engelswies — Otto Wackers-

h auser in Maisach — Walter Zimmermann

in Binningen.

! l. T o tt st i g e Veröffentlichungen:

Ernannt:

Ministerialrat Karl Gärtner im Ministerium

des Kultus und Unterrichts zum Ministerialdirektor

daselbst.

Zum Studienrat: Zeichenlehrer Julius St et¬

il e l au der Hindeuburgschnle, Oberschule für Mäd¬

chen, in Freiburg.

Zu Hauptlehrern(in): die Lehrer(in): Hedwig

B ühle r in Grafenhausen, Ldkr. Neustadt " —

Hubert H u n n in Langenschiltach — Zritz kleiner

iu Untermettingeu — Fritz Oehler in Unter¬

entersbach — Walter Scher er in Hamberg —

Franz Schweis er, z. Zt. beurlaubt — Max

Stemmte in Untermünstertal-Rotenbuck" — Karl

Wehinger in Deggenhansen.

^ Umlvandlimgsstctte.

Zur Handarbeitshauptlehrerin: die Handarbeits¬

lehrerin Maria B u r st in Bruchsal.

Ernannt zn Beamten auf Lebenszeit:

Die Hauptlehrer: Reinhard Mühleisen in

Schmitzingen — Gnstab M nndi n g e r in Meckes-

heiul — Walter Liud in Karlsruhe — Walthcr

LitzelNlau u in Huchenfeld — Uarl Pfeifer in

Wiesental — Georg Reusch iu Lichtenau — Hein

rich Roth in Brenden — Arthur Schaafiu Kall

bruun — Josef Socher in Heidelberg — Friedrich

Vogel in Schollbruuu — Ludwig Ziminer-

in a n n in Hosfenheim.

Vernfsschullebreriu Elisabeth Wieu iu Karls¬

ruhe.

Auf Antrag in den Ruhestand verseht:

Hauptlehrerin Mathilde Kaltenbach in

Villingen.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. August K ienzler in Brühl
am 29. November 1939.

Oberlehrer a. D. Eugen Steidlinger in

Löffingen am 8. Dezember 1939.

Rektor a. D. Franz Joses N o e in Eppelheim

am 23. Dezember 1939.

Hauptlehrer a. D. Franz Ries, zuletzt iu

Mannheim, am 23. Dezember 1939.

Hauptlehrer a. D. Karl Sickinger in Mann¬

heim am 31. Dezember 1939.

Lehrer a, D. Karl Wächter, zuletzt in Uou

stanz, am 5. Januar 194V.

Ministerialamtsgehilfe a. D. Johann M aier,

zuletzt im Ministerium des Kultus und Unterrichts,

am 7. Januar 1940.

Hauptlehrer Heinrich H eriou , zuletzt in Bah-

lingen, am 12. Januar 1940.

Studienrat i. R. Benedikt Schilling, zuletzt

an der Staatl. Gehörlosenschule iu Heidelberg, am

22. Jauuar 1940.

Hauptlehrer Wilhelm Brüchle in Waldkirch

am 24. Jannar 1940.

Druck und Verlas, von Malsch ck Bogel in Karlsruhe,
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Musik an Höheren Lehranstalten 194V.
Lern- und Lehrmittel Her landwirtschaftlichen Be¬
rufs- und Fachschulen.
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Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlasse des Neichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 3 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 41 „Sammlungen in DienstrLumen öffentlicher Behörden und Betriebe" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.

1940 S. 68) — Nr. ^ I 744/40.

Nr. 42 „Lockerung des Sammelverbots zugunsten des Wintsrhilfswerks" (Deutsch.Wiss.ErziehgVolksbildg,

1940 S. 68) — Nr. ^ l 746/40.

Nr. 48 „Berusslenkung in den Schulen" ( Deutsch. Wiss.Erziehg.Vvlksbildg. 1940 S. 7S) — Nr. IZ 4778/40.

Nr. ö3 „Sonderunterricht sür Mädchen, die Oberschulen sür Jungen besuchen" (Deutsch.WissErziehg.Volks-

bildg. 1S40 S. 76) — Nr. L 4781/1940.

II. Bekanntmachungen und Verordnungen.

Errichtung von Aufbaulehrgangen zur Sicherstellung

des Nachwuchses der Hochschule für Lehrerbildung.

Um den Nachwuchs für die Hochschulen für

Lehrerbildung sicherzustellen, beabsichtige ich, begabte

Volks- und Mittelschüler (bzw. Schüler der 6. Klasse

der Oberschulen), die zu Ostern 1940 das Schul-

bezw. Klassenziel erreichen, in Aufbaulehrgängen

von 4- (für Schüler von Mittel- und Oberschulen 2-)

jähriger Dauer schulisch so zu fördern, daß sie eine

Prüfung ablegen können, die zum Besuch einer Hoch¬

schule für Lehrerbildung berechtigt.

Die Schüler der Aufbaulehrgänge werden in

Heimen untergebracht, verpflegt und bekleidet. Von

den Erziehungsberechtigten, die wirtschaftlich dazu

in der Lage sind, ist ein Zuschuß für Ver¬

pflegung und Kleidung zu leisten. Ein Schulgeld

wird nicht erhoben. Ebenso ist das anschließende

2jährige Studium an der Hochschule für Lehrer¬

bildung gebührenfrei.

Gesuche um Ausnahme in die Anfbaulehrgänge

sind auf dem Dienstweg über das örtliche Schulamt

und das Kreisschulamt bzw. die Direktionen der

Höheren Schulen bis spätestens 2V. März

1 9 4 0 beim Ministerinin des Kultus und Unterrichts

einzureichen.

Mit der Durchführung der Vorerhebungen sind

die Kreis- und Stadtschulräte, bzw. die Direktoren

der Höheren Schulen beaustragt, llber das Nähere

und die zu erbringenden Unterlagen wird von

diesen Stellen Auskunft erteilt.

Aufbaulehrgäuge für die weibliche Jugend

können zu Ostern 1940 noch nicht errichtet werdeu.

Karlsruhe, den 6. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr, tt 7137 In Vertretung

Gärtner



Unteroffizierschulen nnd Unteroffiziervorschulen.

An die Leiter der Volksschulen.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn

Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung vom 13. Februar 194V bekannt und

ersuche, entsprechend dem vorletzten Absatz zu ver¬

fahren.

K arls r uhe, den 10. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, L 7414 In Vertretung

Gärtner

U n t e r o s s i z i e r s ch n l e n

und U u t e r o s s i z i e r v o r s ch u l e u.

Wie bereits in der Tagespresse bekanntgegeben

wurde, hat der Oberbefehlshaber des Heeres die

Wiedereinrichtung von Unteroffizierschulen und Un¬

teroffiziervorschulen angeordnet.

Für die Unteroffiziervorschulen können sich junge

Leute nach beendeter Volksschule im Alter vou 14

bis 15 Jahren anmelden? Angehörige der seemänni¬

schen und fliegerischen Bevölkerung werden nicht

eingestellt.

Unteroffiziervorschulen gelten als Berufsschulen.

Nach dreijährigem erfolgreichen Besuch muß sich der

Unterossiziervorschüler zu einer zwölfjährigen Dienst¬

zeit verpflichten, die mit einer zweijährigen Aus¬

bildung an der Heeres-Unteroffizierschule beginnt.

Im Anschluß an die Unteroffizierschule erfolgt

noch eine halbjährige Ausbildung an der Waffen¬

schule derjenigen Waffe, der die Schüler dann an¬

gehören werden.

Unteroffizieranwärter, die sich durch hervor¬

ragende Führereigenschaften auszeichnen, haben nach

erfolgreichem Besuch der Unteroffiziervorschule die

Aussicht, als Bewerber für die Offizier lanf-

bahn übernommen zu werden.

Im übrigen bedeutet der an den Unteroffizier¬

vorschulen und Unteroffizierschulen eingerichtete

Unterricht einen erheblichen Vorteil für den Unter¬

offizier, der aus diesen Schulen hervorgegangen ist,

gegenüber dem Unteroffizier aus der Front hinsicht¬

lich der Vorbereitung auf die am Ende der Dienst¬

verpflichtung anzustrebende Abschlußprüfung II,

deren Bestehen dem Unteroffizier nach beendeter

Dienstzeit den übertritt in die Beamten¬

laufbahn ermöglicht.

Der Besuch der Unteroffiziervorschulen ist kosten¬

los. Die Vorschüler erhalten freie Unterbringung,

Bekleidung und Verpflegung, außerdem ein Taschen¬

geld von 0,20 NM. je Tag. Die Reisen zu den näch¬

sten Angehörigen während der alljährlich eingelegten

Urlaubszeit sind frei.

Die Unterossiziervorschüler sind von der Erfül¬

lung der Reichsarbeitsdienstpflicht befreit.

Bewerbungsgesuche sind an das für den dauern¬

den Wohuort zuständige Wehrbezirkskommando zu

richten. Die Meldefrist für die Ausnahme am 1. April

endet am 4. März 1940.

Bearbeitende Dienststelle im Oberkommando

des Heeres ist die Inspektion des Erziehungs- uud

Bildungswesens des Heeres.

Alle weiteren Einzelheiten werden in der Tages¬

preise bekanntgegeben und sind anch bei den betref¬

fenden Wehrbezirkskommandos zu erfahren.

Ich ersuche, dafür zu sorgeu, daß die Anordnung

des Oberbefehlshabers des Heeres in allen Volks¬

schulen so rechtzeitig bekanntgegeben wird, daß sie

sich bei den Ostern die Volksschule verlassenden

Jungen noch auswirkeu kann.

Dieser Erlaß wird nnr in Dentsch.Wiss.Erziehg.

Volksbild, veröffentlicht.

Berlin, den 13. Februar 1940.

Der Reichsminister

für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Im Auftrage: Frank.

An die Unterrichtsverwaltnngen der Länder.

Dentsch.Wiss.Erziehg,Volksbildg. 1940 S. 129,)

Jugenddienstpflicht.

An die Leiter der unterstellten Schulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Neichs-

ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks-

bilduug vom 11. Januar 1940 (Dentsch.Wiss.Erziehg.

Volksbildg. 1940 Seite 46).

Die Schulleiter haben entsprechend zu ver¬

fahren.

Karlsruhe, den 20. Februar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, R 4779 In Vertretung

Gärtner

Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Hohloh-See bei Kalten¬

bronn" in der Gemarkung Reichental, Landkreis

Rastatt.

Auf Gruud der §s 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15

und 16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom

26. Juui 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des Z 7 Abs. 1

uud 5 der Durchführungsverordnung vom 31. Okto¬

ber 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung

der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

s 1

Das bei Kaltenbronn, rund 3,5 km südöstlich

von Reichental in der Gemarkung Reichental, Land¬

kreis Rastatt, liegende Hochmoorgebiet des Hohloh-

Sees wird in dem im Z 2 Abs. 1 näher bezeichneten

Umfange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser



- Nr, 6 — 4?

Verordnung in das Reichsnatnrschntzbuch eingetra¬

gen nnd damit unter den Schutz des Reichsuatur-

schutzgesetzes gestellt.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von

35,31 !ia und umfaßt iu der Gemarkung Neichental,

Gewann Hohlohmiß, einen Teil des Grundstücks

Lagerbuchnummer 3501.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Karte 1:25 000 und eine Katasterhandzeichnung

1 :10 00V r o t eiugetrageu, die bei der obersten

Raturschutzbehörde in Berlin niedergelegt sind.

Weitere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich

bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei

der höheren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der

Forstabteilung des Badischen Finanz- und Wirt¬

schaftsministeriums in Karlsruhe, der unteren

Naturschutzbehörde iu Rastatt uud dem Bürger¬

meister in Reicheutal.

A3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

u.) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugra¬

ben oder Teile davon abzupflückeu, abzuschneiden

oder abzureißen,

d) freilebenden Tieren nachzustelleu, sie mutwillig

zu beunruhigen, zn ihrem Fang geeignete Vor¬

richtungen anzubringen, sie zu saugen oder zu

töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester

und sonstige Brut- uud Wohnstätten solcher Tiere

fortzunehmen oder zu beschädige», unbeschadet

der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kul-

turschädliuge uud sonst lästige oder blutsaugende

Insekten,

0) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

cl) eine andere als die nach s 4 Absatz 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

s) die Wege zu verlasse», zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, zu baden, Abfälle wegzuwerfen oder das

Gelände auf audere Weise zu beeinträchtigen,

1) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden-

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

einschließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen

auf andere Weise — wie Senkung des Wasser¬

spiegels — zu verändern oder zu beschädigen,

8') Bild- uud Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

Z4

(1) Unberührt bleiben:

n) die rechtmäßige Ausübuug der Jagd,

d) die forstliche Bewirtschaftung und Nutzung des

Wirtschaftswaldes uud — soweit erforderlich —

die Entfernung von Dürrhölzern in ver näheren

Umgebung.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von

den Vorschriften dieser Verordnung von mir geneh¬

migt werden.

s5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach >den K§21 und 22 des Reichs¬

naturschutzgesetzes uud den KK 15 nnd 16 der Durch¬

führungsverordnung bestraft.

Z6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des

Kultus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 19. Februar 1940.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Nr. L 1665 In Vertretung

Gärtner

Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Hoher Gcisberg"

in der Gemarkung Schweighausen, Landkreis Lahr.

Auf Grund Äer HZ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15

und 16 Abs. 2 des Reichsnatnrschntzgesetzes vom

26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des H 7

Abs. 1 nnd 5 der Durchführungsverordnung vom

31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬

stimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes

verordnet:

§ 1

Der rund 2^/- lcm nordöstlich von Schweig¬

hofen, in der Gemarknng Schweighausen, Land¬

kreis Lahr, liegende Westhang des Hohen Geis¬

berges wird in "dein im § 2 Abs. 1 näher

bezeichneten Umfange mit dem Tage der Bekannt¬

gabe dieser Verordnung in das Reichsnaturschntz-

buch eingetragen nnd damit unter den Schutz des

Reichsuaturschutzgesetzes gestellt.

§2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von ruud

37 da uud umsaht in der Gemarkung Schweighausen,

Gewann „Hoher Geisberg" Teile der Grundstücke

Lagerbnchnummer 319, 331, 336 uud 349.

(2) Die Grenze» des Schutzgebietes siud in eine

!>iarte 1 : 25 000 und eine Katasterhandzeichnung

1:1500 rot eingetragen, die bei der obersten

Natnrschntzbehörde in Berlin niedergelegt sind.

Weitere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich

bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei

der höheren Natnrschntzbehörde in Karlsruhe, der

unteren Naturschutzbehörde in Lahr und dem Bürger¬

meister in Schweighausen.



§ 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, anszugra-

beu oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden

oder abzureißen,

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig

zu beunruhigen, zn ihrem Fang geeignete Vor¬

richtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu

töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester

und sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere

fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschäd¬

linge und sonst lästige oder blutsaugende Insekten.

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ü) eine andere als die nach § 4 Absatz 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

e) Feuer anzumachen, zu lärmen, Abfälle wegzu¬

werfen oder das Gelände auf andere Weife zu

beeinträchtigen,

k) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

auf andere Weise zu verändern oder zu be¬

schädigen,

x) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

Z4

(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

d) die land- uud forstwirtschaftliche Nutzung in der

bisherigen Art und in dem bisherigen Umfange

mit der Einschränkung, daß weitere Aufforstun¬

gen nicht gestattet und Stechpalmen und Mehl-

beerbäume zu schonen sind,

o) die Steingewinnung im Kleinbetrieb durch das

Forstamt, soweit dadurch nicht größere Verände¬

rungen der Bodengestaltung bewirkt werden.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnuug zu¬

widerhandelt, wird nach den ZK 21 und 22 des Reichs¬

naturschutzgesetzes und den Ks 15 und 16 der Durch¬

führungsverordnung bestraft.

§6

Diese Verordnuug tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des

Kultus und Unterrichts in Kraft.

Karlsrnhe, den 27. Februar 1940.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Nr. L 1666 In Vertretung

Gärtner

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt
in Musik an Höheren Lehranstalten 1949.

Anf Grund der im Februar 1940 durchgeführten

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt in

Musik an Höheren Lehranstalten ist für bestanden

erklärt wordeu:

Oberst, Fritz, aus Weinheim.

Karlsruhe, deu 26. Februar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L S687 In Vertretung

Gärtner

Lern- und Lehrmittel der landwirtschaftlichen
Berufs- und Fachschulen.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung hat mit Erlaß vom

22. November 1939 15 V 6022/55 nachstehendes Ge¬

samtverzeichnis der an den landwirtschaftlichen

Berufs- und Fachschulen zugelassenen Lern- und

Lehrmittel bekanntgegeben.

Alle früheren Verzeichnisse und Empfehlungen

sind hiermit gegenstandslos geworden.

Karlsruhe, den 12. Februar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. s> Z454 In Vertretung

Gärtner



- Nr> 6 — 45

Verzeichnis der an landrrirtschaft'ichen Berufs- und Fachschulen zugelassenen Lern-l) und Lehrmittel.

Lfd.
Nr Aufschrift Verfasser Verlag Pms Be¬

merkungen

.»ju^elassm
für ^ 2)

1,30 BSch,

1,20 FS»
0,90 BuF-ch.
0,50 S-ch

",.-5 BuF-ch.

2,40 B^ch.
l,40 B-ch
0,75 B-ch

1,60 FSch.

0,25 B-ch

1.!'0 F-ch

1,60 FSch^

1,60 FSch

I.l" BSch.

1,90 BuFSch

1.25 FTch

3- FSck
3- F-ch
S.90 F-ch
2,90 F-ch
2,20 BSch
1,60 F?ch

0,25 BuFSch

0,65 BSch

1,!>0 F-ch

2,35 F?ch
2,60 FSch.
2,35 BuFSch.
2,-0 FSch
1,10 FSch

1,60 FSäi.
3.50 ?) F-ch-

2,50 .F-ch

Für dcn Unterricht zugelassen:

9

10

11

IS

13

14

15

10

17

13

19

2"

21

22
23

2t
25

26

! Wir kochen
Ratbüchlein in Reim und Bild.

Teil 1: Lebensansang.
Teil 2: Säuglingspflege.

! Einkochen leicht gemacht. Tabellen und
praktische Winke zur störungslosen Ver¬
wertung von Obst und Gemüse.

Leichtes Kochen nach Grundrezepten.
! Diesterwegs Unterrichtswerk sür die länd¬

liche Berussschule.
Teil I: Landwirtschaftlicher Unterricht. >
Teil ll: Völkischer Unterricht.

! Ländliche Berufsschule. Schlllerhandbnch
für Knaben und Mädchen. 1. und 2
Jahrgang.

Obstbau. Zum Gebrauch in landwirtschaft¬
lichen und gärtnerischen Lehranstalten
sowie zur Selbstbelehrung. 19. und
2». Auflage.

! Der Landarbeitslehrling. Unser Boden
und unsere Pflanzen. 1. und 2. Liefe¬
rung.

! Anleitung zum Obstbau von Lenders nebst
Anleitung für den Gemüsebau (Sonder¬
ausgabe für Provinzen.)

Der Jnngbänerin Schriftwerk. S l, Ar¬
beitsheft für den beruflichen Schrift¬
verkehr. Lehrgang für Landwirtschafts-
schnlen (Jungbäuerinnen). 6. Auflage.

Des Jungbanern Schriftwerk. 1. Ar¬
beitsheft für den beruflichen Schrift¬
verkehr. Lehrgang sür Landwirtschasts-
schnlen. 16. Auflage.

! Schnftwerkmavpe für ländliche Berufs¬
schulen. 2. Auslage.

Bäuerlicher Schriftverkehr mit Geschäfts¬
und Rechtskunde. 3. Auflage.

Der Bauer und fein Hof. Gutsbefchrei- !
bung. 6. Auflage.

Landwirtschaftliche Lebrbuchreihe. Von
Professor Dr. Marquis, Cottbus.
1. Teil: Der Boden.
2. Teil: Die Pflanzen.
3. Teil: Viehhaltung und Fütterung.
4. Teil: Nutzungslehre.
5. Teil: Bauerntum.

Der kleine und mittlere Privatwaldbeni'
und feine Bewirtschaftung. 3 Auflage.

Klinkbardts Nachschlagelisten für Sozial¬
versicherung, Steuern, Verkehr. 3. Aus¬
lage.

Wie verkebre ich mit Post und Eisenbahn?
Nbunashest 11. Auflage.

Dos Rechnen und Messen in Landwirt-
schaftsschulen und Bauernhöfen.

Naturlehre für Landwirtschaftsschulen.
1. Teil: Chemie.
2. Teil: Physik.

Kochbuch.
Wirtschastslehre. 4. Auslage.
Ach'iftwerkmappe für Landwirtschasts-

schuleu.
Praktische Viehsütterung. 6. Auflage.
Anleitung zum Obstbau. 16. Auflage.

Gartenbuch der deutschen Frau.

5k. Graßmann
E. Bohrend

K. Schließmann

G. Altmann-Gädke
E.Budde, P. Skriebe

H. Kapfer

E. Weirup, P. Melchert

Throm und Strauch

Th. Lenders u. a.

G. Ries

G. Ries

Z. A Steinmann

W Blaufuß
A. Bonnemann

B. Heim, W. Kind

Tornau
Hehl
Carstens und Werner
Schürmann
von Leers
R. Meißner

H. Oldenburg,
E. Neinartz

F. Brokamp

Dh. Müller, O. Schmidt
F. Bitter. Th. Müller
P. Horn
H Eggeling, B. Heim
G Stenkhoff,

E. A. Steinmann
K. Richter
E. Lu-a s,

H. Winkelmann
M. Heyne

Leipzig, Teubner
Leipzig, Teubner

Stuttgart, Franckh

?.ip^ig, Klinkhardt
Z.anrsurt a. M.,

Diefterweg

Rudenberg (Allgäu),
Kapser

ip-ig Voigt

Z.eiberg i. Sa.,
W Neumann

.aunschweig,
Z.'.ger ^ Hempel

München, Gerber

München, Gerber

Langensalza, Beltz

Berlin. Parey

Berlin, Parey

Berlin. Reichsnährstand
Verlagsgesellschaft

^ Z.nlngries, Meißner

Leipzig, Klinkhardt

Lübeck, Oldenburg

Hannover,
Meyer (Prior)

Hildesheim, Lax

Karlsruhe, Boitze
Berlin, Parey
Langensalza, Beltz

Stuttgart, Ulmer
Stuttgart, Ulmer

Eßlingen, Schneider



4« Nr. 6

,.Ä5-
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M

I? >

27

28

29

30

31

32

33

34

35

3»

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

43

49

50

51

Familien- und Heimatbüchlein. 15. Auf¬
lage.

'' indarbeit und Bauerntum. Lehrbuch für
die ländlichen Berufsschulen. 2. Auflage.

Pslanzenernähruug und Düngung.

Sandvolk und Landarbeit. Lehrbuch für
landliche Berufsschulen. Ausgabe für
männliche Jugend.
1. Schuljahr.
2. Schuljahr.

Das Landkochbuch. 8. Auflage.

Bayerisches Kochbuch. 17. Auflage.

Kochen und Backen nach Grundrezepten.
Kleine Haushaltkunde. 2. Teil.

Einkoclibnch. Knrzgesaizte Anleitung für
einfache häusliche Obstverwertung.
12. Auflage.

Leitfaden für Ernährnngs- und Nah¬
rungsmittellehre. 10. Auslage.

Bäuerliche Schlachtrezepte des Vereins
Landfrauenschulen e. V. 5. Auflage.

Bild und Wort zur Säuglingspflege.
3. Auslage.

Säuglingspflege. Mit Bildern und Merk¬
sätzen. 2. Auflage.

Säuglingspflege für junge Mädchen. Ein
Unterrichtsbuch für Schulen.

Schriftwerkmappe für ländliche Mädchen¬
berussschulen.

Das Formblatt im Schriftverkehr des
Bauern und Landwirts, ttbnngshest IZ.
9. Auflage.

Landwirtschaftliche Nntznngslehre für
Schule und Praxis.

Der Landavbeitslehrling. Lehrbuch für
die Knabenklasss der ländlichen Berufs¬
schule. 1. Berufsschuljahr.

Ländliche Berufskunde. Leitfaden für den
bernfskundlichen und völkischen Unter¬
richt an ländlichen Berufsschulen.

Scheffer, Leitfaden der Chemie für Land¬
wirte. 7. Auflage.

Nutzungslehre für bäuerliche Verhältnisse.
Die Schule der Jungbäuerin. Lehrbuch

für ländliche Hauswirtschastslehrlinge
und für Mädchenabteilungen an Land-
wirtschaftsschnlen.

Bäuerliche Buchführung.

Betriebsbeobachtung.

Das Schriftwerk in der landwirtschaft¬
lichen Berufsschule. Formblattmappe.
Ausgabe .-V.

Unser Acker. Für Bauern, Landwirte und
landwirtschaftliche Schulen.

Verfasser Verlag

M. Walter

V. Döring,
F. W. Schnei-der

P. Petersen

H. Caspari,
E. Kleemann

M Hofmann

L. Haarer

Verein Landfrauen-
schulen e. V., München

G. Fauner

E. Behrend

G. Altmann-Gädke

F. Haarer

M. Möhn

H. Oldenburg u. a.

K. Winkler, Lauerbach
und Ritter

Dhrom u. a.

O. Dingler, G. Mohs

G. Stenkhoff

H. Bill, I. Gerten
R. Wittgen-Stuttgart

Zimmer

Zimmer

Bosl u. a.

Dieckmann

Karlsruhe, Boitze

Laugensalza, Beltz

Berlin, Arbeitsgemein¬
schaft der Deutschen
Stickstoffindustrie für
landwirtschaftl. Be-
ratungswesen

Breslau, Hirt
Halle, Schroedel

Berlin, Parey

München, Weis;

Eßlingen, Schneider

München, Verein Land-
frauenschuleu e. V.

München, Verein Laud-
srauenschulen e. V.

München, Verein Land-
franenschulen e. V.

Leipzig, Tenbner

Leipzig, Klinkhardt

Eßlingen, Schneider

Langensalza, Beltz

Lübeck, Oldenburg

Stuttgart, Ulmer

Freiberg i. Sa.,
Neumann

Berlin, Parey

Hannover, Schaper

Langensalza, Beltz
Berlin, Parey

Landesbauernschaft
Schlesien

Landesbauernschaft
Schlesien

Mallersdorf (Bayer. Ost¬
mark), Wild

Berlin, Parey

Preis

0,90

2.40

un-
entgeulia,

4,20 BuFSch.

gcb. 2,60 BuF-ch.
brosch. 2,^

1.-
BuFTch.Lw. >,»0

0,60 BuFSch.

1 ! Deutsche Bienenzucht.

2

L. Für Schüler zur eigenen Weiterbildung empfohlen:

C. Rehs

Der Kleine Schlipf.
1. Teil: Acker- und Pflanzenbau.
2. Teil: Viehwirtschaft

Album der in Deutschland geschützten
Pflanzen.

W. Zimmermann

Reichsstelle für Natur¬
schutz

Königsberg, Reichsnähr¬
stand Verlagsgesellsch.

Berlin, Parey

Berlin-Lichterfelde,
Bermüyler

1,60

0,30

1,10

0,80

1,20

0,75

1,50

2,50

?

2,40

2,80

2,60
4,60

0,50

2,50

?

3-

3,50

s-
s.-
4,50

Be¬
merkungen

BuFSch.

BSch

BuFSch.

Bich.

BuFSch.

BuFSch.

BuFSch.

BSch.

BuFSch.

BSch.

BuF-ch.

BuF-ch.

BSch.

B-ch.

FSch'

FSch.

FSch.

FSch.

F-ä,^

BSch

FSch.
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A nfschrist Verfasser Verlag
Preis

Be¬

merkungen

Landwirtschaftliche Stoff- und Maschinen¬
kunde.

Lehrbuch der Ackerbaulehre. 15. Auslage.
Lehrbuch der Pflanzenbanlehre. 12. Auf¬

lage.
Lehrbuch der Tierzuchtlehre. 8. Auflage.
Der Bauernhof. Eine bäuerliche Nutzuugs-

lehre.

E. H. Dencker Berlin, Parey 3-

L Neye
L. Neye

Langensalza, Beltz
Langensalza, BeltZ

?

?

L. Neye
O. Bräuer

Langensalza, Beltz
Frankfurt a. M.,

?

? !
Diesterweg

e. Für Schiilbüchereien (Lehrer- und Schülerbüchercicn) geeignet:
(Ich verweise gleichzeitig aus das von meiner Abteilung L III s laufend in DeutschWissErziehgBolksbildg. veröffentlichte

Verzeichnis und die hierzu ergangenen Nachträge.)
Ziechenbuch fiir ländliche Berufsschulen.

Ausgabe
Ausgabe IZ.

Der deutsche Bauer einst und jetzt.

Dennoch! Vom Waffenstillstand zum
1. Mai 1933.

Deutsches Bauerntum. (Heft 4 von Volk
an der Arbeit.)

Vom deutscheu Nährstand. Ein Abriß
seiner Geschichte.

Wenn du einen Garten hast.
Die in Deutschland geschützten Pflanzen.

Was musz die deutsche Jugeud von der
Vererbung wissen? 3. Auslage.

Im neuen Reich.
Neues Staatsrecht.
Abrik der deutschen Geschichte von 1792

bis 1937.
Abriß der deutschen Geschichte von 1648

bis 1792.
Abriß des Deutschtums im Ausland und

in den deutschen Kolonien.
Geschichte des deutschen Bauernrechts und

des deutschen Bauerntums.
Abriß der germanischen Götterlehre nebst

Grundzügen der griechischen Mythologie.
Neues Arbeitsrecht nebst den noch gel¬

tenden älteren Vorschriften.
Das Reichserbhosgesetz.

Landwirtschaft und Bauerntum.

Der deutsche Bauer.

Anleitung zur Ausstellung von Futter¬
rationen. 39. uud 4V. Auslage.

Neichsbürgertuude. Leitfaden für ländliche
Berufsschulen, Landwirtschaftsschulen
usw.

Nahrung und Ernährung. Altbekanntes
und Neuerforschtes vom Essen.

Erblehre und Erbpflege unter besonderer
Berücksichtigung des bäuerlichen Lebens.

Was muß der Nationalsozialist von der
Vererbung wissen? 6. Auslage.

Mithelfen I Nahrung und Kleidung im
Vierjahresplan.

Langensalza, BeltZ
H. Böcher
M. Möhn
K. Maß

F. Boitze jun.

A. Thoß

I. U. Folkers

A. Meier
Schoenichen

A. Friehe

W. Pipke
Stuckart und Albrecbt
F. Stieve

W. Eckhardt

P. Rohrbach

von Leers

F. Cornelius

W. Herschel

G. Hagemann

H. Bente

A. Mertens

R. Strauch

Reinartz und Spieth

H Glatzel

F. Krallinger

A. Friehe

I. Wieber

0,60
0,60

Frankfurt a. M., 1,80
Diesterweg

Karlsruhe, Boitze 0,30

Laugensalza, Beltz 0.65

Langensalza, Beltz 0,70

Stuttgart, Franckh 4,80
Berlin-Lichterfelde, 0,60

Bermühler
Frankfurt a. M., 1,—

Diesterweg
Hannover, Meyer 1,40
Leipzig, Kohlhammer 3-
Leipzig, Kohlhammer 1,80

Leipzig, Kohlhammer 1,50

Leipzig, Kohlhammer 1,80

Leipzig, Kohlhammer 1,50

Leipzig, Kohlhammer 1,50

Leipzig, Kohlhammer ?

Frankfurt a. M., 0,35
Diesterweg

Berlin, s-
Junker K Dünnhaupt

Frankfurt a. M., 1.40
Diesterweg

Leipzig, Voigt 1,—

Halle, Schroedel 1,90

Berlin, Springer

Berlin, Parey

Frankfurt F. M.,
Diesterweg

Breslau,
H. Handels Verlag

4,80

2,40

1,—

0,60

>) Lernmittel sind die für die Hand der Schüler uud Schülerinnen bestimmten Lehrbücher usw.
-) BSch. ^ Ländliche Berufsschulen. FSch. Landwirtschaftliche Fachschulen (Landwirtschaftsschulen nsw.),

BuFSch. - Landwirtschaftliche Berufs- uud Fachschulen.

Berlin, den 22. November 1939.

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung uud Volksbildung.
Im Auftrage: Holfelder.

Bekanntmachung. — L V 6022/55. (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksl-ildg. 193S S. 579.)



Einrichtung einer städtischen Frauenfachschule
in Karlsruhe.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er¬
ziehung und Volksbildung hat mit Erlaß vom
Ä). Februar 1940 N IV o 373 gemäß Ziffer 1 des
Runderlasses vom 1. Februar 1939 L IV o 3, lZ II,
15 III, N IV (Dtsch.Wiss.Erz.Volksb. Seite 95) die
Einrichtung und den Betrieb einer der Städtischen
Haushaltimgsschule (Berufsfachschule) angeglieder¬
ten Städtischen Frauenfachschule mit der Klasse I
(u. und b) in Karlsruhe genehmigt.

K arlsruhe, den 1, März 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 57M In Vertretung
Gärtne r

Verleihung von Stipendien
aus der Pfarrer Alexander Haslach-Stiftung.

Aus der Pfarrer Alexander Haslach-Stiftung in
Langenrain ist ein Stipendium zu vergeben.

Genußberechtigt sind Schüler der Gymnasien
oder Hochschulstudierende katholischen Bekenntnisses
ans der Pfarrei Langenrain (Orte Langenrain und
Freudental) oder in Ermangelung solcher aus Orten
der früher von Bodmannschen Grundherrschast in
Bodman (Bodman, Espasingen, Liggeringen und
Wahlwies), welche katholische Theologie studieren
»vollen.

Bewerbungen sind unter Anschluß der Nachweise
über Abstammung, Bedürftigkeit, Schulbildung,
Studieugang nnd sittliches Verhalten binnen
4 Wochen beim Ministerium des Kultus und Un¬
terrichts einzureichen.

Karlsruhe, den 14. Februar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. N -1573 In Vertretung
Gärtner

III. Psrsoualzlachrichien.

I. Veröffentlichungen
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe
von Ernennuugs- und Beförderungserlassen (RGBl, l
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zum Verwaltnngsamtmann: Regiernngsober-
inspektor Eugen Kreß im Ministerium des Kultus
und Unterrichts.

Zum Studienrat: Studienassessor Hermann
H erbstreith am Grimmelshausen-Gymnasium in
Offenburg.

Zu Zeichenlehrer»: Assessor für das künstlerische
Lehramt Walter Damm an der Liselotteschule,
Oberschule für Mädchen, in Mannheim — die
Zeichenlehrkandidaten Wilhelm Barck an der

Kantschule, Oberschule für Jungen, in Karlsruhe —
Albert Fall er an der Philipp Lenard-Schule,
Oberschule für Jungen, .in Heidelberg — Leo
K ohle an der Gottfried von Straßburg-Schule,
Oberschule für Juugeu, in Oberkirch —

Zum Musiklehrer: Musiklehrkandidat Erwin
Stieß am Bertholds-Gymnasinm in Freiburg.

Zu planmäßigen Berufsschullehrern: die apl.
Bernssschullehrer: Fritz Gscheidlen an der Ge¬
werbeschule (Gewerbl. Berufsschule) Walldürn —
Karl Heiser an der Gewerbeschule (Gewerbl. Be¬
rufsschule) in Radolfzell — Josef Krieger an der
Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) iu Aglaster-
hausen — Leonhard Löchner an der Gewerbeschule
(Gewerbl. Berufsschule) in Schwetzingen.

Zum Studienassessor: Studieureserendar Richard
Eichten in Heidelberg.

Zu Studienreferendaren: Richard Degler aus
Rastatt — Berthold F r e u d e u b e r g e r aus Karls¬
ruhe — Helmut Walb aus Dießenhofen.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer: Timotheus
B ü ch l e r (Umkirch) in St. Peter — Artur D e -
inuth in Karlsruhe ^ — Hugo Hettiuger in
Frendenberg — Fritz Landenberger (Neusatz)
in Berwangen — Gustav Lörcher, z. Zt. be¬
urlaubt — Walter Streck (Oberbaldingen) in
Osingen — Volkmar Urban in Huttenheim —
Eugen Zutavern in Spielberg.

5 Umwanidlungsstelle.

Ernannt zu Beamten aus Lebenszeit:
Professor Dr. Otto Huber au der Kraichgau-

schule, Oberschule für Juugeu, in Sinsheim —
die Hauptlehrer: Otto Link in Mannheim —
Eugen Lipps in Langenordnach — Joses Ma¬
il o g g in Löffingen — Johann M ayer in Menzeu-
fchwand-Hinterdorf — Eduard M e u zer in Gösch¬
weiler — Willi Peter in Heidelberg — Max
Reinhardt in Unterschwarzach — Oskar
Schüßle r in Pülsringen — Franz Schindler
in Neuzingen — Julius Schleifer in Neumühl —
Hermann von Schneyder in Schwaningen —
Helmut Schulz in Neulutzheim — Viktor Schütz
in Neuenburg — Alfred Sicherman n in Pforz¬
heim — Friedrich Sulz er in Mosbach — Georg
Vierneisel in Reicholzheim — Heinrich Weis
in Neckargemünd — Eugen Werkmann in Müh¬
lingen — Kurt Wolf iu Karlsruhe — Alfred
Ziegler in Schiftung.

In das Beamtenverhältnis berufen:
Die Schulamtsbewerber Hans Barth in Dat¬

tingen — Gustav Beisel iu Rettigheim — Herbert
Konstantin in Windenreute — Albert Deuz-
ler in Dietenhan — Herbert Dieringer in Lig¬
geringen —Siegfried Dieterle in Schabenhausen
— Hermann Feßler in Gündlingen — Karl
Flu ck in Lippertsreute — Hermann Förster in
Unterwittighausen — Erich Fried le in Bottenan
— Karl Hässner iu Unterschwarzach — Gustav
Hafner in Dietlingen, Ldkr. Pforzheim — Franz
Jonitz in Bleibach — Hermann Kanzler in
Ewattingen — Johann Kern in Neckarzimmern —
Erich Lang in Peterzell — Friedrich Mohr in
Ringelbach — Wilhelm Mose r in Krumbach —
Rudi Oberst in Niederwihl — Herbert Schütz in
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Hartheim, Ldkr. Stockach — Johann Schütz in
Hügelheim — August Spinner in Neuhausen.
Ldkr. Pforzheim — Mar Wagner in Weiler, Ldkr.
Sinsheim — Joachim Walzen dach in Langen¬
bach — Franz Waßmer in Egringen — Hanns
Was; m e r in Munzingen — Wilhelm Weber in
Ettlingen — Adolf W illa redt in Mappach —
Max Zimber in Karlsdorf — Paul Z i m m e r -
mann iu Obermettingen.

Eingewiesen in eine Stelle der bisherigen badischen
Bes.-Grnppe 3 ci:

Die Studieuräie Wilhelm Gros; au der Ge¬
werbeschule iu Neustadt i. Schw. — Adolf Huhn
an der Meisterschule für das Kraftfahrzeughandwerk
(Fachschule), Carl Benz-Gewerbeschule, Mannheim —
August Iaeobi an der Gewerbeschule in Buchen.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zu Stndienräten(innen): die Studienassessoren
(-innen) Dr. Helene Kassel an der Hans Thoma-
Schule, Oberschule für Mädchen, in Mannheim —
Dr. Berta Merkel an der Fichteschule, Oberschule
für Mädchen, in Karlsruhe — Dr. Eugeu Reuuer
an der Hochschwarzwaldschule, Oberschule für
Juugeu, iu Neustadt i. Schw. — Dora Schlier
au der Hildaschule, Oberschule für Mädchen, in
Pforzheim.

Zn Zeichenlehrern: die Zeichenlehrkandidaten:
Herbert Rothweiler an der Bodenseeschnle,
Oberschule für Juugeu iu Aufbauform, in Meers¬
burg — Heinrich Bogt an der Hebelschule, Ober¬
schule für Jungen, in Schwetzingen.

Zum Turninspektor: Turnlehrer Eugeu Kopp
an der Jmmelmauuschule, Oberschule für Juugeu,
in Billings».

Znm Oberschulrat: Schulrat Ernst Heck beim
Stadtschulamt Mannheim.

Zum Oberlehrer: Hauptlehrer Karl Schreibeis
(Mannheim) in Eppelheim.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer: Franz E o n st a n -
t i >l in Oberweier, Ldkr. Karlsruhe — Edwin
Ditter in St. Märgen-Schweighöfe — Heinrich
Löh lein in Reichenbach-Schwanenbach — August
Neuwirth iu Herbolzheim, Ldkr. Mosbach —
Karl R ü ckert iu Erzingen.

Zur Handarbeitshauptlehrerin: die Handarbeits¬
lehrerin Klara K i st in Offenburg.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:
Regierungschemiker Dr. Eugen Schwarz an

der Staatl. Ehem.-techn. Prüflings- nnd Versuchs¬
anstalt der Technischen Hochschule Karlsruhe.

Universitätsinspektor Kurt Zöller bei der
Verwaltung der klinischen Universitätsanstalten in
Heidelberg.

Die Bernssschnllehrer(in): Karl N nßba n m e r
in Kippenheim — Nora Wie demann in Lahr.

Die Hanptlehrer(iunen): Friedrich Kniehl in
Mosbach-Nüstenbach — Elsa Lichtenberger in
Achern — Karl Löffler in Hogschnr — Wilhelm
Mößner in Weiler, Ldkr. Villingen — Otto
Sauer in Schweinberg — Johannes S ch m i d in

Heidelberg — Friedrich Sigmund in Bamlach —
Franz Stenzel in Stetten a. k. M., Ldkr. Stockach
— Luise Trautweiu iu Obertsrot — Richard
Suttor in Schönau, Ldkr. Heidelberg — Alois
Weber in Gresfern — Frieda Weber in Nieder¬
schopfheim — Hermann Weißin Unteröwisheim —
Gustav Wöhrle in Karlsruhe.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Studienrat Wilhelm Müllerzell an der

Gewerbeschule in Rastatt, au jene in Radolfzell.
Die Hauptlehrer: Otto Gröhbühl iu Unter¬

öwisheim nach Mannheim — Philipp .Kette¬
mann in Häg nach Mannheim — Otto Pracht
in Binzen nach Waldkirch, Ldkr. Emmendingen.

Versetzt als Hauptlehrer:
Oberlehrer Wilhelm Heuser in Münzesheim

nach Wiesloch.

Zurückgenommen:
Die Versetzung des Hauptlehrers Johannes

Kl au er in Oftersheim, nach Blumberg (ABl.
S. 30).

Auf Autrag in de» Ruhestand versetzt:
Professor Josef Graf ai» Staatstechuikum in

Karlsruhe.
Oberschulrat Edmuud Zeil in Offenburg.
Verwaltungssekretär Adolf Schönges bei der

Verwaltuug der klinischen Nniversitätsanstalten in
Heidelberg.

I» de» Ruhestand versetzt:
Lehrer Philipp Weber in Ettenheim.
Die Haudarbeitshauptlehrerinueu: Auua Rit

t e r und Emma Verbas in Mannheim.

Entlassen durch übertritt in de» Die»st der Luftwaffe:
Die Hauptlehrer: Heinrich Grämlich in

Bruchsal — Arthnr Holz er in Mannheim.

Entlassen auf Ansuchen:
Berufsschullehrerin Gertrud Müller, geb.

Neckermaun, iu Pforzheim.
Die Lehrerinnen: Martha Iößlin in Salem

— Klara Schmich in Schweigern.

Gestorben:

Hilfslehrerin Maria M ü l l e r in Mühlbach am
28. Jannar 1940 — Hauptlehrer a. D. Ernst Schatz,
zuletzt in Grnnern, am 29. Jannar 1940 — Bernfs-
schnllehrer a. D. Alois Neuthard, zuletzt in
Gaggeuau, am 31. Jauuar 1940 — Hauptlehrer a. D.
Ludwig Nagel iu Dosseuheim am 1. Februar 1940
— Hauptlehrer a. D. Karl Boppre, zuletzt iu Neu¬
dorf, am 2. Februar 1940 — Hauptlehrer a. D.
Robert Kraus iu Mannheim am 6. Februar 1940
— Hauptlehrerin a. D. Maria Liermauu iu
Mannheim am 9. Febrnar 1940 — Hauptlehrer Karl
Heiurich Lorenz in Sallneck am 9. Februar 1940
— Oberlehrer Franz K i r n in Bad Krozingen am
10. Februar 1940 — Oberlehrer Arthur Streit in
Appenweier am 15. Februar 1940 — Hauptlehrer
Max Berlis in Biengen am 18. Febrnar 1940.
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IV Stellenausschrelben.
An Volksschulen:

Oberlehrerstelle in: Bad Krozingen, Ldkr.
Müllheim.

Hanptlehrerstellen in: Liptiugen, Ldkr.
Stockach — Sallneck, Ldkr. Lörrach.

V Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.

Das Ergebnis der statistischen Erhebungen des
Jahres 1938/39 für das Altreich ist als „Weg¬
weiser durch das landwirtschaftliche
Fachschulwesen im Auftrag des Herr» Reichs¬
erziehungsministers in Buchform erschienen. Be¬
stellungen sind unmittelbar an die Verlagsbuchhand¬
lung von Julius Beltz in Langensalza (Thüringen)
zu richten.

Die Anschaffung wird den unterstellten Dienst¬
stellen, insbesondere den landwirtschaftlichen Fach¬
schulen, empfohlen.

Werhatrecht? Volkstümliche Beispiele aus
dem täglichen Leben von Landgerichtsrat Dr. Wedde.
Verl. Ferdinand Hirt, Breslau. Geh. 1.40 RM.,
geb. 1.8» RM.

Das Büchlein wird zur Benutzung im Unter¬
richt empfohlen.

Im Verlag Ferdinand Hirt, Breslau, sind er¬
schienen:

Das deutsche Heer. Herausgegeben vou
Oberstleutnant Walter Jost.

Die deutsche Kriegsmarine. Heraus¬
gegeben von Konteradmiral a. D. Gadow.

Die deutsche Luftwaffe. Herausgegeben
von Major Dr. Kürbs.

Jeweiliger Preis der Bändchen geh. 0.80 RM.,
geb. 1.20 RM.

„Krieg den Kriegshetzer n" von Mini¬
sterialrat Hans Fritzsche. Vorträge der politischen
Zeituugs- und Rundfunkschau der ersteu acht Kriegs¬
wochen mit einem Vorwort von Dr. Goebbels.
Vrnnnenverlag Willi Bischofs, Berlin.

Rudolf Rangnow: Die Beute der Tundra.
Verlag Gustav Wenzel & Sohn, Braunschweig. Mit
16 Bildtafeln. In Leinen geb. 5.60 RM.

Das Buch wird zur Anschaffung für Schüler-
nnd Lehrerbüchereien warm empfohlen.

In der Dürrschen Buchhandlung sind erschienen:
Erich Börner: Gunter, ein Kamerad für Dich!

geh. 0.60 RM.
Erich Börner: Kriegsfreiwillig an die Front.

1. und 2. Teil. Je geh. 0.70 RM.
Dürrs ideutfche Auswahl Heft 11: Walthari und

Hildegund. Geh. 0.35 NM.
Dürrs deutsche Auswahl Heft 12: Die Jugend¬

jahre des Fiunbogi. Geh. 0.35 RM.

L. F ü r d i e L e h r e r.
Haarberg, Anregungen für den Turnunter¬

richt nnter einfachsten Verhältnissen:
Heft 3: Laufen, Springen, Werfen. Geh. 0.95 RM.
Heft 4: Schlagball, Handball, Fußball. Geh. 0.75 RM.
Heft 5: Bau vou Schwimmstätten, Schulschwimm¬

unterricht. Geh. 1.10 RM.
Heft 6: Das Bewegen im Gelände. Geh. 1.10 RM.

Die Hefte werden als besonders anregend
empfohlen.

Th. Benfe und Fr. H i l l e r. Die ländliche
Berufsschule. Geh. 1.— RM.

F. A. Drechsel, Kernlieder, Aus ihrer Er¬
stehung erklärt. Geh. 0.50 RM.

Druck und Verlag von Malsch 6- Bogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben Karlsruhe, den 19. März 1940

Inhalt.
I. Bekanntmachungen: Lernbücher für die Klassen 1 bis 3 der Mittelschulen.

Ordnung der Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung des Errichtung von Mittelschulen.

Abschlußzeugnisses einer anerkannten Mittelschule. II. Pcrsonalnachrichten.

Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung des Abschluß- Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Zeugnisses einer anerkannten Mittelschule.

Für Volk und Reich
starb am 22. Februar 1940 im Dienst der Wehrmacht

infolge eines Unglücksfalles

MV Lispelt

Hauptlehrer in Karlsruhe

I Bekanntmachungen.

Ordnung der Prüfung für Nichtschüler

zur Erlangung des Abschlußzeugnisses

einer anerkannten Mittelschule.

Im folgenden wird die Ordnung der
Prüfung für Nichtschüler zur Erlan¬
gung des Abschlußzeugnisses einer
anerkannten Mittelschule nach Maßgabe
des Neichserlafses vom 27. Januar 1940 N II ä 33/40,
N III, 2 II a (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg, 1940.
S. 124) bekannt gegeben mit dem Ansi'gen, daß
Prüfungen auf Grund der „Ordnung der Schluß-
Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung der Reise
für Obcrsckunda" nicht mehr stattfinden.

Karlsruhe, den 11. März 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 7411 In Vertretung
Gärtner

Ordnung der Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung

des Abschlußzeugnisses einer anerkannten Mittelschule.

s 1.
Zweck der Prüfung.

Die Prüfung für Nichtschüler stellt fest, ob der
Prüfling das Ziel einer als vollausgestaltet aner¬

kannten Mittelschule erreicht hat und ob ihm die
mit diesem Zeugnis verbundenen Berechtigungen
zuerkannt werden können.

s 2.

Prüfungsausschuß.

Die Prüfung für Nichtschüler wird vor einein
Prüfungsausschuß abgelegt.

Prüfungsausschüsse werde» in Preußen für den
Amtsbereich jedes Regierungspräsidenten (für Ber¬
lin: Stadtpräsident der Rcichshauptstadt Berti»),
im übrigen für den Amtsbereich der Unterrichts-
verwaltungen der Länder und Reichsgaue gebildet.
Soweit in einzelnen Ländern oder Reichsgauen die
Bilduug mehrerer Prüfungsausschüsse erforderlich
ist, werden diese von den Unterrichtsverwaltnngen
der Länder oder Reichsgaue bestimmt und bekannt¬
gegeben. Den Vorsitz in den Prüfungsausschüsse!!
führen die mit der Betreuung des mittleren Schul¬
wesens beauftragte« Sachbearbeiter der zuständigen
Schnlanfsichtsbehörden. Die Dienststellen, die Prü-
fnugsausschüsse einrichten, treffen auch die für die
Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse erforder¬
lichen besonderen Anordnungen.
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s 3.

Zeit der Prüfung.

Die Prüfungen finden, soweit erforderlich, zu

Ostern und im Herbst jedes Jahres statt und find

bis spätestens 25. März bzw. 25. September durch¬

zuführen. Die Meldungen sind bis zum 15. Januar

bzw. bis zum 15. Juli an ben zuständigen Regie¬

rungspräsidenten (Stadtpräfident der Reichshaupt-

stadt Berlin) bzw. an die zuständige Unterrichts¬

verwaltung oder au die von dieser mit der Bildung

des Prüfungsausschusses beauftragte Dienststelle

einzureichen.

§4.

Zulassung zur Pr n s n n g.

1. Wer, ohne Schüler einer als vollansgestaltet

anerkannten Mittelschule zu sein oder gewesen zu

sei», das Abschlußzeugnis einer solchen erwerben

>vill, muß mindestens kas 16. Lebensjahr bollendet

haben. Der Bewerber hat sein Gesuch um Zu¬

lassung zur Prüfung an die Dienststelle zu richteu,

iu deren Amtsbereich sein derzeitiger Wohnsitz oder

der seiner Eltern oder deren Stellvertreter oder der

Ort der von ihm znletzt besuchten Schule liegt.

2. In dem Gesuche hat der Bewerber eine ge¬

naue Darstellung seines Entwickluugs- und Bil¬

dungsganges sowie seiner Tätigkeit in national¬

sozialistischen Gliederungen und angeschlossenen Ver¬

bänden zu geben. Ferner hat er in dem Gesuche Art

und Umfang seiner Vorbereitung darzustellen unter

Angabe Ker iu den einzelnen Fächern durchgearbei¬

tete« Lehrstoffe. Dabei sind die Stoffe der „Bestim¬

mungen über Erziehung und Unterricht in der

Mittelschule", mit denen er sich besonders beschäftigt

hat, hervorzuheben.

3. Der Bewerber hat sich, soweit für die schrift¬

liche Prüfung nach s 6 Abs. 3 nnd 5 eine Wahl

gelassen ist, iu seinem Gesuche für ein bestimmtes

Fach zu entscheiden. Er hat weiterhin in seinem

Antrage auf Zulassung anzugeben, ob er bei Äen

schriftlichen Prüfungsarbeiten aus dein Gebiet der

neueren Fremdsprachen eine freie Nacherzählung

oder eine freie Darstellung oder eine Übersetzung in

die Fremdsprache anfertigen will (vgl. § 6 Abs. 4).

Gegebenenfalls muß er auch die entsprechenden An¬

träge stellen nttd begründen, wenn er in der münd¬

lichen Prüfung in einem Fach geprüft werden will,

das nicht zu den verbindlichen Prüfnngsgegenständen

gehört (vgl. K 8 Abs. 2).

4. Der Bewerber hat dem Gesuch beizufügen:

a) eiu polizeilich beglaubigtes Lichtbild,

d) ein polizeiliches Führungszeugnis,

o) die Nachweise darüber, daß er deutscheu oder art¬

verwandten Blutes ist,

cl) das letzte Schulzeugnis und gegebenenfalls son¬

stige Zeugnisse über empfangenen Unterricht,

s) eine Erklärung, ob, wann und wo er bereits den

Versuch gemacht hat, eine Prüfung zur Er¬

langung des Abschlußzeugnisses einer anerkannten

Mittelschule abzulegen.

5. Maßgebend für die Zulassung znr Prüfung

ist zunächst der möglichst durch Zeugnisse (vgl. Abs. 2

nnd 4) zu erbringende Nachweis, daß der Bewerber

seine Vorbereitung auf die Prüfung so weit ab¬

geschlossen hat, daß eiu Erfolg einigermaßen wahr-^

scheinlich ist.

s 5.

A rt derP r n s n n g.

Die Prüfung besteht ans einer schriftlichen und

einer mündlichen Prüfuug. Eine Befreiung von der

mündlichen Prüfung findet in keinem Fall statt. Bei

ihrer Durchführung find die gleichen Anforderungen

zn stellen, denen ein Schüler einer Mittelschule

genügen mnß, wenn ihm das Abschlußzeugnis zu^

erkannt werdeu soll. Die Lebensreife nnd der bis¬

herige Werdegang kes Prüflings sowie die vor¬

gelegten Zeugnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

Der Zeitraum zwischen der schriftlichen und der

mündlichen Prüfung soll nicht mehr als zwei Wochen

betragen.

§ 6.

Die schriftliche Prüfung.

1. Die schriftliche Prüfuug umfaßt bei allen

Prüflingen einen deutschen Aufsatz, eine Arbeit in

Geschichte oder Erdkunde oder Lebensknnde, eine in

der Regel aus vier Aufgaben bestehende Arbeit in

Rechnen imd Raumlehre nnd eine fremdsprachliche

Arbeit.

2. Für den deutschen Aufsatz werden den Prüf¬

lingen drei Aufgaben gestellt, zwischen denen sie die

Wahl haben.

3. Die Prüflinge können für die zweite schrift¬

liche Arbeit zwischen den Fächern Geschichte oder

Erdkunde oder Lebenskun'de wählen (vgl. § 4 Abs. 3).

In dem gewählten Fach werden krei Ansgäben znr

Wahl gestellt.

4. Bei der Arbeit in Rechnen und Raumlehre

ist es gestattet, daß die Prüflinge ans je zwei als Aus-

wahlaufgabeu bezeichneten Aufgaben je eine wählen.

5. Wählt ber Prüfling keine andere Fremd¬

sprache, so ist eine englische Arbeit anzufertigen. Sie

besteht entweder in der freien Nacherzählung eines

zweimal vorgelesenen fremdsprachlichen Textes oder

der freien Darstellung eines einfacheren Sachverhalts

(Bildbefprechung, Sachbesprechung uud anderes)

oder einer Übersetzung aus dem Deutschen ins Eng¬

lische. Die Wahl der Art der Arbeit steht dem Prüf¬

ling frei (vgl. Z 4 Abs. 3).

6. Wünscht ider Prüfling, daß Englisch durch

eine ankere für Mittelschulen zugelassene neuere

Fremdsprache ersetzt wird, so sind bei der Prüfung
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in dieser Sprache Zielsorderuugeu zu stellen, wie sie

sonst in der lehrplanmäßig vorgesehenen Sprache

gestellt werden.

7. Die Ausgaben für die schriftliche Prüfung

stellt der im Prüfungsausschuß zuständige Fach¬

lehrer im Einvernehmen mit dem Prüsnngsleiter.

Die Aufsicht über die Prüflinge während der An¬

fertigung ihrer schriftlichen Arbeiten regelt der

Prüfungsleiter.

8. Zur Bearbeitung der Aufgaben werden für

den ldeutfchen Aufsatz vier, für die Arbeit in Rechnen

und Raumlehre drei und für die übrigen Arbeiten

je zwei Stunden gewährt.

9. Für die Arbeit in Rechnen und Raumlehre

dürfen Logarithmeutafeln als Hilfsmittel benutzt

werden. Für die fremdsprachlichen Versetzungen und

Nacherzählungen köuuen Hilfen in demselben Um¬

fang gegeben werden, wie sie beim unvorbereiteten

Übersetzen und Nacherzählen im Klassenunterricht

zweckmäßig sind. Über die benutzten Hilfsmittel und

die erteilten Hilfen ist ein Vermerk in die Nieder¬

schrift (vgl. § 10) aufzunehmen.

10. Wer sich einer Täuschung oder eines

Täuschungsversuchs schuldig macht, ist von der

Prüfung auszuschließen. Die Prüfung gilt dann,

als nicht bestauben. Auf diese Bestimmungen sind

alle Prüflinge vor ihrer ersten schriftlichen Arbeit

ausdrücklich hinzuweisen.

s 7.

Beurteilung der schriftlichen

A rbeite n.

1. Die Arbeiten werden von den zum Prüfungs¬

ansschuß gehörenden Fachlehrer» durchgesehen und

mit dem Urteil „sehr gut", „gut", „befriedigend",

„ausreichend", „mangelhaft" oder „nicht genügend"

bewertet.

2. Nach der Durchsicht werdeu die Arbeiten bei

den Mitgliedern des Prüfungsausschusses in Um¬

lauf gefetzt.

3. Der Prüfuugsleiter ist berechtigt, das Urteil

des Fachlehrers über eine schriftliche Prüfungsarbeit

nach Aussprache mit dem Prüfungsausschuß abzu¬

ändern. Eine solche Änderung ist in 'der Niederschrift

zn vermerken (vgl. H IN).

s 8.

Die mündliche Prüfung.

1. Die Prüfung umfaßt bei allen Prüflingen

die Fächer Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Lebeus-

kuude, Naturlehre, Rechnen und Raumlehre und

Englisch, an dessen Stelle eine andere für die Mittel¬

schule zugelassene neuere Sprache treten kann.

2. In den übrigen Fächern der Mittelschule,

auch in einer zweiten Fremdsprache, wird nur ge¬

prüft, wenn es der Prüfling bei seiner Meldung

ausdrücklich beantragt hat.

3. Bei den weiblichen Prüflingen ist >die Prü¬

fung in Naturlehre eug mit der Prüfung in Hans-

Werk zu verbinden, in deren Mittelpunkt die Lösung

praktischer Aufgaben zu stellen ist.

4. Die Ordnung der mündlichen Prüfung be¬

stimmt «der Prüsnngsleiter. Die Einteilung der

Prüflinge in Gruppen ist zulässig. Die Prüfung

erfolgt durch den zuständigen Fachlehrer, doch ist es

dem Prüfungsleiter unbenommen, einem Prüfling

auch selbst Aufgaben zu stellen oder Gebiete anzu¬

geben, ans die sich die Prüfung erstrecken soll.

5. Bei der Prüfung ist möglichst von den in der

Meldung des Prüflings näher bezeichnete» Stoffen

auszugehen, soweit sie uach den „Bcstimmnngeu

über Erziehung und Unterricht in der Mittelschule"

als geeignete Grundlage für die Prüfung angesehen

werden können.

s 9.

Bewertung und Ergebnis der P r ü f n n g.

1. Für jedes Prüfungsfach ist vom Prüfungs¬

ausschuß auf Grund der Leistungen des Prüflings

in der schriftlichen und mündlichen Prüfung das

Gesamturteil festzustellen. Auch dabei sind aus¬

schließlich die im § 7 Abs. 1 angegebenen Urteile

zn verwenden.

2. Die Prüfung ist als bestanden zu erachteu,

wenn das Gesamtnrteil in den verbindlichen Prü¬

fungsfächern mindestens „ausreichend" lautet.

3. Eine Abweichung hiervon aus Rücksicht auf

den vom Prüfling gewählten Beruf ist nicht zulässig.

Dagegen steht es Hein Prüfungsausschuß zu, nach

pflichtmäßigem Ermessen darüber zu entscheiden, ob

und inwieweit im Hinblick auf die Gesamtreife und

die Persönlichkeit des Prüflings, besonders bei über¬

durchschnittlichen Leistungen in anderen Fächern,

über unzureichende Leistungen in dem einen oder

anderen Fache hinweggesehen werden kann. Die

Leistungen in Deutsch müssen in jedem Falle min¬

destens ausreichend fem.

4. Die Feststellung der Leistung des Prüflings

erfolgt uach Anhören der Mitglieder des Prüfungs¬

ausschusses durch deu Prusungskeiter.

s 10.

Nied e r s chris t.

1. In der Niederschrift über die Prüfuug find

die Ergebnisse der schriftlichen nnd mündlichen

Prüfung für jedes Fach, der Verlauf der mündlichen

und der Ausfall der Gesamtprüfung für jeden ein¬

zelnen Prüfling kurz anzugeben.



2. Die Niederschrift, die von allen Mitgliedern
des Prüfungsausschusses zu unterschreiben ist, und
die anderen auf die Prüfung bezüglichen Unterlagen
gehen zu Ken Akten der Prüfungsstellen.

§ 11.

Zeugnis.

1. Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein
Zeugnis über die bestandene Abschlußprüfung nach
dem als Anlage beigefügten Vordruck.

2. Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält
auf seinen Antrag eine entsprechende Bescheinigung.

§ 12.

Wieder h olun g der P r ü s u n g.

1. Die Prüfung kann einmal wiederholt werden.
2. Die Zulassung zur Wiederholung der Prüfung

ist nach sechs Monaten statthast, wenn nicht der
Prüfungsausschuß einen späteren Zeitpunkt dafür
festgesetzt hat.

s 13.

Prüsuugsgebü h r e u.

Nach der Zulassung zur Prüfung hat jeder
Prüfling eine Gebühr von 30 RM. an die ihm
bezeichnete Kasse zn zahlen. Nach Eintritt in die
Prüfung findet eine Rückerstattung von Prüfungs¬
gebühren nicht mehr statt.

§ 14.

Inkrafttreten der Prüfungsordnung.

Diese Ordnuug tritt zum Ostertermiu 1940 in
Kraft.

-1-

Zeugnis
über die Prüfung von Nichtfchülern
zur Erlangung des Abschlußzeug¬
nisses einer anerkannten Mittelschule.

(Sämtliche Vornamen, Rufname unterstrichen, Name?

Nr. 7 — ^

Seine — Ihre — Leistungen in der Prüfung
waren in

Deutsch

Geschichte

Erdkunde

Lebenskunde

Naturlehre

Rechnen und Raumlehre ^

Englisch

Er — Sie — hat die Prüfung für Nichtschüler
bestanden. Dieses Zeugnis entspricht dem Abschluß¬
zeugnis einer als vollansgestaltet anerkannten
Mittelschule.

, den l9 . .

Staatlicher Prüfuugsausschuß.

(Siegel)

Das Zeugnis ist von allen Mitgliedern des
Prüfungsaitsschusses zu unterschreiben.

geboren am
Kreis . . .

ist durch Verfügung des

zu vom ....

zur Prüfung als Nichtfchüler zur Erlangung des
Abschlußzeugnisses einer anerkannten Mittelschule

zugelassen und iu der Zeit vom

bis geprüft worden, ob er — sie —
den in den „Bestimmungen über Erziehung uud
Unterricht in der Mittelschule" vom 15. Dezember
1939 geforderten Bildungsgrad erreicht hat.

Prüfung für Nichtfchüler zur Erlangung des
Abschlußzeugnisses einer anerkannten Mittelschule.

Die erste Prüfung für Nichtfchüler
znr Erlangung des Abschlußzeugnis¬
ses einer an erkannten Mittelschule
aus Grund der Prüfungsordnung vom 27. Januar
1940 Z II ä 33/40, L III, ? II Ä wird in Baden gemäß
meiner Bekanntmachung vom 10. Juli 1939 (Amts¬
blatt 1939, Seite 152) im Monat April lfd. Js.
abgehalten werden. Meldungen zu dieser Prüfung
find mit den in H 4 der Prüfungsordnung vor¬
geschriebenen Nachweisen bis spätestens
8. April lfd. Js. beim Unterrichts¬
ministerium in Karlsruhe einzureichen.
Ort und Zeit der Prüfung werden den Bewerbern
f. Zt. uoch mitgeteilt werden.

K arls r nhe, den 11. März 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, K 146? In Vertretung
Gärtner ^

Lernbücher für die Klassen 1 bis 3 der Mittelschulen.

An die Leiter nnd Lehrer der Mittelschulen.
Nach dem Reichserlaß vom 12. Febrnar 1940

D II ä 37 werden die neuen Lernbücher für die
Klassen 1 bis 3 der Mittelschulen im Laufe des
Schuljahres 1940/41 erscheinen. Für diese Klassen
dürfen daher mit Ausnahme der Atlanten und der
Bücher für Rechnen und Raumlehre für die
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Klassen 2 unk 3 ältere Bücher nicht mehr angeschafft

werden.

Karlsrnhe, den 12. März 1940.

Der Minister des Knltus und Unterrichts

Nr, R 7413 In Vertretung

Gärtner

Errichtung von Mittelschulen.

Auf Beginn kes Schuljahres 1940/41 wird in

der Stadt Freiburg eine grundständige Mittelschule

für Knaben und für Mädchen errichtet.

Karlsr n h e, den 6. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 7919 In Vertretung

Gärtner

II. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen

auf Gruud der Verordnung über die Bekanntgabe

von Ernennuugs- und Beförderungserlassen (RGBl. I

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind.

Ernannt:

Zum Oberstudiendirektor: Studiendirektor August

Gramli ch an der Albert Leo Schlageter-Schule,

Oberschule für Jungen, in Schopfheim.

Zum Musiklehrer: Musiklehrkandidat Emil

Pflaum er au der Tullaschule, Oberschule für

Jungen, in Mannheim.

Zu planmäßigen Berussschullehrern: die apl.

Berufsschullehrer Wilhelm Bisch off an der

Gewerbeschnle (Gewerbl. Berufsschule) iu Weinheim

— Ludwig Ege an der Gewerbeschule (Gewerbl.

Berufsschule) iu Todtnau — Kurt Hariug au der

Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) iu Todtnau

— Willi Harno an der Gewerbeschule (Gewerbl.

Berufsschule) in Donaueschingen — Karl Häuß-

ler an ker Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule)

in Ettenheim-Herbert Joesch an der Gewerbeschule

(Gewerbl, Berufsschule) in Birkendosf — Fritz Lehr
an der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) in

Tiengen — Martin Pfrang an der Gewerbe¬

schule (Gewerbl. Berufsschule) in Bad Rappenau —

Alois Scharet an >der Gewerbeschule (Gewerbl.

Berufsschule) iu Weiuheim — Max Wald an der

Gewerbeschnle (Gewerbl. Berufsschule) in Pfnllen-

dors.

Zum Rektor: Hauptlehrer Johann Bender

in Heidelberg.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer: Artur Michel

iu Wutöschingen — Rudolf Steru iu Michelbach,

Ldkr. Rastatt — Hans Wesch (Mannheim) in

Laufen.

Eingewiesen in eine Stelle der bisherigen badifchen

Bef.-Gruppc ^. 26:

Studienrat Hans Linz an der Meisterschule

für Elektrotechnik in Karlsruhe.

II. Sonstige Veröffentlichungen:

Ernannt:

Zum Studienrat(in): Studienassessoriu Gertrud

Fischer an der Albert Leo Schlageter-Schule,

Oberschule für Jungen, in Schopfheim — Reallehrer

Friedrich Hub low an der Kantschule, Oberschule

für Jnngen, in Karlsruhe.

Zu planmäßigen Berufsschullehrern: die apl.

Berufsschullehrer: Otto Bihl an der Gewerbeschule

(Gewerbl. Berufsschule) iu Schiltach — Karl Kai¬

ser an der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule)

in Gernsbach.

Zum Hauptlehrer: Lehrer Wilhelm Rein-

h arÄt in Mondsekd.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Hauptlehrer Richard Müller in Sipplingen

nach Hagnau.

In den Ruhestand versetzt:

Rektor Gustav Wiuterbaue r iu Pforzheim.

Hauptlehrer Robert Martin in Jvhlingen.

Technische Lehrerin Marie Nittinger an

der Gewerbeschule in Rastatt.

Gestorben:

Hanptlehrer Friedrich Wilhelm Dietsche in

Kirrlach, Ldkr. Bruchsal, am 22. Februar 1940.

III. Eingesandte Druckwerke nud Lehrimttel.

Allgemei n.

Gertrud Kunzemann. Reise. Junge

Generation-Verlag, Berlin.

L. F ü r Ä i e L e h r e r.

Die polnischen Greueltateu an Äen

Volksdeutschen in Polen. 4.S0 RM. Im

Auftrag des Auswärtigen Amtes auf Grund ur¬

kundlichen Beweismaterials zusammengestellt, be¬

arbeitet und herausgegeben. Berlin 1940.

Druck und Verlag von Malsch 6° Vogel in Karlsruhe.
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Inhalt.
Bekanntmachung: Behandlung der Behördenbediensteten des Freimachungsgebietes,

Bekanntmachung.

Behandlung der Behvrdenbcdicnstcten

des Freimachungsgcbiets

An sämtliche unterstellten Dienststellen.

Der Herr Reichsminister der Finanzen hat mit

dem nachstehend abgedruckten Erlaß vom 27. Februar

1940 ^ 5184 — 2523 IV (RBB. S. 43) eine allge¬

meine Regelung über die Behandlung der Behörden¬

bediensteten des Freimachungsgebietes getroffeu.

Die Regelung, die auch für das Land Baden

gilt, tritt nach Abschnitt VI des genannten Erlasses

mit Wirkung vom 1. Januar 1940 in

Kraft. Nach Feststelluug beim Herrn Reichsminister

der Finanzen ist es nicht möglich, die Bestimmungen

auch für die Zeit vor dem 1. Januar 1940 anzu¬

wenden.

Für die Bediensteten — dazu zählen auch die

Lehrkräfte an. den öffentliche» Schulen —, welche an

Ausweichstellen ihren Dienst verrichten müssen, ist

bereits durch den Runderlaß des Herrn Badischen

Finanz- und Wirtschaftsministers voni 28. Septem¬

ber 1939 Nr. 11118 eine Regelung getroffen worden.

Diese haben also für die rückliegende Zeit Entschädi¬

gung erhalten.

Gemäß Erlaß des Herrn Badischen Fiuauz-

und Wirtschaftsministers vom 18. März 1940

Nr. 2257 kann nunmehr auch deu verheiratete«

Beamten und Angestellten (mit oder ohne eigenen

Hausstand), die an ihrem dienstlichen Wohnsitz oder

tatsächlichen Wohnort im Freimachungsgebiet ohue

Familie zurückgeblieben sind und dort weiter Dienst

verrichten mußten, eine Unterstützung für die durch

die Freimachung für die Zeit vom entsprechenden

Räumungstag bis Ende Dezember 1939 entstandenen

Mehraufwendungen bewilligt werden, wenn sie

diese aus ihrem Einkommen (Diensteinkommen und

sonstiges Einkommen) nicht tragen konnten.

Im allgemeinen wird in solchen Fällen eine

Unterstützung von täglich 2.— RM., bei zwei und

mehr Kindern täglich 3.— NM. gewährt werden.

1. Die Gewährung der Unterstützung ist an die

folgenden Boraussetzungen geknüpft:

a) Der Antragsteller muß verheiratet oder einem

Verheirateten gleichzustelleu sein. (Vergl. Nr. 7

der Abordnnngsbestimungen Teil IV Reisekosten¬

vorschriften vom 26. März 1934 — Amtsblatt

1934 S. 60 —.)

k) Es muß in jedem Fall feststehen, daß die

Familienangehörigen nach den örtlichen behörd¬

lichen Anordnnngen auch zur Freimachung

verpflichtet waren. Beispielsweise ist für

die Karlsruher Ortsteile Durlach, Hagsfeld,

Rintheim und Rüppurr eine Freimachungs¬

anordnung nicht erfolgt. Fälle der freiwil¬

ligen Freimachung sind also nur zu berück¬

sichtigen, wenn sie unter die Freimachuugspslicht

gefallen wären,

o) Der Antragsteller muß am dienstlichen Wohnsitz

oder tatsächlichen Wohnort zurückgeblieben sein

nnd daselbst Dienst verrichtet haben.

2. Bedienstete, die Beschäftigungsvergütnng oder

Trennungsentschädigung bezogen haben, scheiden im

allgemeinen für die obige Unterstützung aus.

3. Jeder Bedienstete, der darnach die Unter¬

stützung in Anspruch nehmen will, hat sofort

einen Antrag nach dem beigefügten Muster (s. An¬

lage) ans dem Dienstwege einzureichen.

4. Der Antragsteller hat im Vordruck anch an¬

zugeben, ob er einen Gehaltsvorschuß erhalten hat

unter Bezeichnung der Höhe des Vorschusses und des

noch nicht getilgten Restbetrags.

Für die zurückgeführten Familienangehörigen

etwa erhaltene Entschädigungen sind an den im

Antrag aufzuführenden Mehraufwendungen in Ab¬

zug zu bringen.
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5. Der Dienstvorgesetzte hat die Angaben des

Antragstellers zu prüfen. Er hat insbesondere zu

prüfen und festzustellen, daß die Familienangehöri-

gen des Antragstellers auf behördliche Anord¬

nung ihren Wohnsitz verlassen mußte», also zur

Freimachung verpflichtet waren.

Von einem zu tiefen Eindringen in die persön¬

lichen Verhältnisse des einzelnen Antragstellers ist

abzusehen.

6. Die gewissenhaft ausgefüllten Anträge sind

mir gesammelt baldmöglichst, längstens b i s

10. April 1 940, mit der vollzogenen Bescheiui-

guug „Sachlich richtig" durch die Dienstvorgesetzten

(Behördenleiter, Schuldirektiouen, Kreis- und Stadt¬

schulämter) in doppelter Fertigung vorzulegen.

7.a) Verheiratete und diesen gleichzustellende Be¬

dienstete, für welche eine Unterstützung in Frage

kommt uttd die inzwischen zum Heeresdienst ein¬

gezogen worden sind, sind entsprechend zn ver¬

ständigen. Bei ihnen ist anzugeben, wie lange sie

etwa noch nach Kriegsausbruch bei ihrer Dienst-

stelle tätig waren.

8

Wegen der zum Heeresdienst Eingezogenen

darf eine Verzögerung Her Vorlage nicht erfol¬

gen? deren Anträge find gegebenenfalls nach

träglich besonders vorzulegen,

b) Zum Heeresdienst usw. Einbernfene, welche nach

den neuen Bestimmungen vom 1. Januar 1940

ab eine Familienhilfe erhalte» können, find eben¬

falls entsprechend z» verständigen (Mitteilung

von Abschnitt I Ziffer 1 und 3 des obengena»»-

ten Erlasses des Reichsministers der Finanzen

vom 27. Februar 1940.

8. Bisher eingereichte Gesuche sind nach neuem

Muster zu erneuern.

9. Fehlanzeige ist nicht erforderlich,

arlsrnhe, den 26. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, l 1S84 In Vertretung

Gärtner
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Anlage
Muster zu Ziffer 3,

!940.

Antrag
des

(Name, Amtsbezeichnung) (Dienststelle, Schule)

um Gewährung einer Unterstützung nach der Bekanntmachung des Ministers des Kultus und
Unterrichtsvom 26. März 1L40 Nr. ^ I 1584 (Amtsblatt 1940, Seite 57).

Ich habe seit Kiiegsbeginn ununterbrochenbei der obigen Dienststelle (Schule) meinen

Dienst verrichtet. Meine Ehefrau ist mit Kindern im Alter

von Jahren am rückgeführt und im Bergungs¬

ort untergebracht worden.

Sie befindet sich heute noch daselbst.

Sie befand sich bis zum daselbst.

Sie war somit — bis 31. Dezember 1939 — im ganzen Tage von zu
Hause abwesend.*)

Grund der Freimachung:

Ich habe hierdurch folgende Mehrauswendungengehabt:

«

Ä «.

-Mt-

^

zusammen

Ich habe einen Gehaltsvorschuß von .M/5 erhalten, von welchem
noch nicht abgewickeltsind.

Ich versichere die Richtigkeit obiger Angaben und daß ich diese Mehraufwendungenvon
meinem Einkommen (Diensteinkommen und sonstiges Einkommen) nicht decken konnte.

(Unterschrift, Amtsbezeichnung)

Konto Nr. bei der Bad. Beamtenbank (oder sonstiges Konto).

Sachlich richtig:

(Dienststelle, Unterschrift, Amtbezeichnung)

Nichtzutreffendes durchstreichen.



- Nr. 8 —

Nr. 3360. Behandlung der Behördenbedicnsteten
des Freimachungsgebiets

Im Anschluß an die bisher ergangene Regelung
über die Behandlung der Behördenbediensteten des
Freimachungsgebiets, die im Sonderäbdrnck Nr. 5
S. 69 ff. aus Nr. 3 des RMBliV. 1940 zusammen¬
gefaßt ist, bestimme ich im Einvernehmen mit dem
Reichsminister des Innern das Folgende:

I. Familienhilfe für Angehörige

1. Aktiben Beamten, deren Familien wegen der
kriegerischen Ereignisse ihre Wohnung im Frei¬
machungsgebiet auf behördliche Anordnung ver¬
lassen mußten, wird eine.Familienhilfe für die Ehe¬
frau und die kinderznschlagsberechtigten Kinder
gewährt.

Dies gilt auch, wenn der Beamte zum Wehr¬
dienst oder auf Grund der Notdienstverordnung
einberufen nnd die Familie rückgeführt ist.

2. Versorgungsempfänger mit eigenen« Haus¬
stand, die wegen der kriegerischen Ereignisse ihre
Wohnuug im Freimachungsgebiet auf behördliche
Anordnung haben verlassen müssen, wird eine Fa¬
milienhilfe für den Versorgungsberechtigten selbst,
für seine Ehefrau und seine kinderzuschlagsberechtig¬
ten Kinder gewährt.

Im öffentlichen Dienst wiederbeschäftigte Ver¬
sorgungsempfänger werden wie aktive Beamte be¬
handelt.

3. Die Familienhilfe für aktive Beamte beträgt

s.) für die Ehefrau

30 RM. monatlich, wenn diese mit dem Beamten
zusammen untergebracht ist oder mit ihm zusam¬
men untergebracht werden konnte,
50 RM. monatlich, wenn die Ehefrau von dem
Beamten getrennt untergebracht werden mußte,

b) für die Kinder

10 RM. monatlich für jedes kinderzuschlags-
berechtigte Kind, das mit den Eltern oder einem
Elternteil zusammen untergebracht ist oder zu¬
sammen untergebracht werden konnte,
20 RM. monatlich für jedes kinderzuschlags-
berechtigte Kind, das getrennt von den Eltern
untergebracht werden mußte.

4. Die Familienhilfe für Versorgungsempfänger
mit eigenem Hansstand beträgt

a) 20 RM. für den Versorgungsempfänger selbst;
der Betrag kaun auf 30 RM. erhöht werden bei
besonderer Belastung durch hohe Miete.

Das gleiche gilt für eine Witwe mit eigenem
Hausstand.

Ferner erhält der Versorgungsempfänger
10 NM. monatlich für seine Ehefrau.

b) für die Kinder
10 RA!, monatlich für jedes kinderznschlags-
berechtigte Kind, das mit den Eltern oder einem
Elternteil zusammen untergebracht ist oder zu¬
sammen untergebracht werden konnte,
20 RM. monatlich für jedes kinderzuschlags-
berechtigte Kind, das getrennt von den Eltern
untergebracht werden mußte.

5. Der Umstand, daß die Rückgeführten von der
Zahlung des Mietzinses für die von ihnen ver¬
lassene Wohnung befreit werden, bedingt keine Er¬
mäßigung der Familieuhilfe zu Ziffer 3 und 4.

6. Steht die Familienhilfe nicht für einen vollen
Monat, sondern nur für Tage eiues Monats zu oder
tritt ein Wechsel in den Voraussetzungen für die
Zahlung der Familienhilfe innerhalb eines Monats
ein, so ist der Betrag an Familienhilfe nach der
Zahl der auf jede Unterbringuugsart entfallenden
Unterbringungstage mit je '/-» zu berechnen. Der sich
ergebende Betrag ist ans 10 Rpf. aufzurunden.

7. Die Familienhilfe wird nur auf Antrag ge¬
währt. Ein Rechtsanspruch auf sie besteht nicht. Sie
endet, wenn der Beamte nach einem Dienstort
außerhalb der Freimachungszone versetzt wird und
seinen Umzug nach dem neuen Dienstort durch¬
geführt hat.

II. B e s ch ä f t i g n n g s b e r g ü t n ng
uud T r e n n n n g s e n t f ch ä d i g n n g

1. Die in Nr. 2 Abs. 1 der Abordnungsbestim¬
mungen vom 16. Dezember 1933 (RBB. S. 200»
vorgesehene Frist von 7 Tagen für die Gewährung
von Beschäftignngs r e i f e geld darf nicht verlängert
werden. Der Erlaß des Reichsministers der Finan¬
zen von: 15. Januar 1940 ^ 5134 — 23 561 IV und
Abschnitt V <z des Erlasses des Reichsministers des
Innern vom 10. Januar 1940 II 8L 24/40 — 6317 ä
(RMBliV. S. 71) sind nicht mehr auf Rückgeführte
anzuwenden.

Das Beschäftignngs tage geld ist einheitlich für
die Orte aller Ortsklassen nach den vollen Sätzen
der Nr. 2 Abs. 4 der Abordnungsbestimmungen zu
gewähren.

2. Beschäftigungsvergütung darf für die Zeit
vom Beginn der Räumung an bis zur Wieder-
beschäftigllng gewährt werden, sofern die Wieder-
befchäftigung ohne eigenes Verschulden des Be¬
diensteten, z. B. wegen Nichtznweisnng einer neuen
Verwendung trotz rechtzeitiger Meldung, wegen
Krankheit u. a., erst verspätet erfolgt.

3. Wegeu der Fortgewährung von Beschäfti¬
gungsvergütung während eines Urlaubs oder einer
Erkrankung gilt die Regelung in dem Rnnderlaß
des NeichsMinisters der Finanzen vom 6. Februar
1940 4630 —527 IV (RBB. S. 32).
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4. Verheirateten Behördenbediensteten ohne eige¬

ne» Hansstand und nuverheirateten Behörden-

bediensteten sott in der Regel nach 3 Monaten Um-

zngsanordnnng erteilt werden. Soweit sich bei diesen

Personen daraus Härten ergeben, daß sie bisher bei

Familienangehörigen gewohnt haben, bestehen keine

Bedenken, daß von der Anordnung des Umzuges

(Nr. 5 der Abordnuugsbestimmnngen) ausnahms¬

weise abgesehen und die Beschäftignngsvergütnng

E weitergezahlt wird.

5. Wiederbeschäftigte Versorgnngsempfänger, Sie

einen eigenen Hansstand hatten, erhalten Tren-

unngsentschüdigung nach Nr. 26 der Dnrchführnngs-

verordnung zum Uinzngskostengesetz.

6. Verheiratete Rückgeführte, die einen eigenen

Hausstand hatteu und die nach der Rückführung erst¬

malig in den öffentlichen Dienst eingestellt werden,

erhalten Trennnngsentschädignng in Höhe der vollen

Beschästigungsvergütung. Familienhilfe wird nicht

gewährt.

7.Verheirateten Beamten, dereu Familien auf

behördliche Anordnung aus dem Freimachungsgebiet

rückgeführt worden sind, die aber selbst ans dienst¬

lichen Gründen im Freimachungsgebiet zurückbleiben

mußten und dort weiter Dienst verrichten, wird

Beschäftignngs t a g e gelid in voller Höhe gewährt.

Für etwa von Amts wegen gestellte Verpflegung

und Uuterkuukt sind die bestimmnngsmäßigen Ab¬

züge zn machen (25 v. H. für amtlich zugewiesene

Unterkunft und weitere 50 v. H. für amtlich gestellte

Verpflegung).

Wohnt der Beamte iu seiner eigenen Wohnung,

so gilt dies als eine amtlich gestellte Unterkunft.

Die hiervou abweichende Regelung in Abs. 2

des Rnnderlasses des Reichsmiuisters der Finanzen

vom 23. Dezember 1939 5184 — 22723 IV wird

aufgehoben.

III. R e i s e b e i h i l f e u

n n d U m z n g s k o st e n b e i h i l f e n

- 1. Ist ein verheirateter Beamter infolge der be¬

hördlichen Maßnahmen über die Rückführung aus

der Freimachungszone länger als 3 Monate von der

Familie getrennt, gerechnet vom 1. Tage der Tren¬

nung au, so können ihm Fahrkosten zu Urlaubs¬

reifen nach näherer Vorschrift der Nr. 17 der Ab¬

ordnnngsbestimmnngen in der Fasfuug der Verord¬

nung vom 31. August 1939 ^ 4600 — 14 979 IV

(RBB. S. 245) gewährt werden.

2. Unverheirateten Beamten, die vor der Rück¬

führung im Haushalt ihrer Eltern gewohnt haben

nud durch die behördlichen Maßnahmen über die

Rückführung aus dem Freimachungsgebiet länger

als 3 Monate vou den Eltern getrennt worden sind,

berechnet vom Tage der Trennung an, kann für

jede weiteren 3 Monate der Trennung für eine Reise

zum Besuch der Eltern eine Reisebeihilfe gemäß

Nr. 17 Abs. 5 der Abordnungsbestimmungen ge¬

währt werden.

3. Verheirateten Beamten, die auf behördliche

Anordnung aus der Freiinachnngszone rückgeführ:

worden sind, kann einmal in je 2 Monaten eine

Reisebeihilfe nach Nr. 17 Abs. 5 der Abordnungs¬

bestimmungen gewährt werden für eine Reise an den

früheren Dienst- oder Wohnort, sofern sie von Her

für die Einreise zuständigen Stelle genehmigt ist

und die Reise zum Zwecke der Rückführung von

Hausrat, Wäsche nnd ähnlichem notwendig ist.

4. Den Versorgnngsempfängern können anf An¬

trag die notwendigen Beförderungsanslagen gemäß

Nr. 11 der Durchführungsverordnnng zum Uinzngs¬

kostengesetz erstattet werde», wenn sie ihr Umzugsgut

aus dem Freimachnngsgebiet herausziehen. In

diese» Fällen wird die Zahlung der Familienhilfe

eingestellt.

IV. Beihilfe»

» a ch ß 28 A b f. 4 de r B e i h i l f e n g r n n d f ä tz e

Tritt nach der Rückführung in der Familie des

Rückgeführten, der bereits eine Beihilfe nach Z 28

Abs. 4 der BGr. zur Anschaffung von Säuglings¬

wäsche und sonstiger Kinderausstattung erhalten hat,

ein weiterer Geburtsfall ein und kann -die früher

beschaffte Kinderansstattnng infolge der Rückführung

nicht verwendet werden, so kann Kiefer Gebnrtsfall

so behandelt werden, als ob es sich um die erst¬

malige Gewährung einer Beihilfe a»s Anlaß einer

Geburt nach dem 30. Juni 1937 handeln würde und

demgemäß eiu Betrag bis zu 150 RM. nach K 28

Abs. 4 BGr. als beihilfefähig anerkannt werden.

V. Nichtbeamtete Gefolgschafts¬

mitglied er

Die Regelung in den vorstehenden Abschnitten I

bis IV ist auf uichtbeamtete Gefolgschaftsmitglieder

sinngemäß anzuwenden.

VI. Inkrafttreten

Die vorstehende Regelung iu den Abschnitten

I bis V tritt mit Wirkung ab 1. Jannar 1940 in

Kraft. Soweit seit diesem Zeitpunkt höhere Beträge

gezahlt worden find, behält es dabei sein Bewenden.

Ist bisher Familienhilfe nach anderen Grundsätzen

gezahlt worden, so tritt insoweit die Neuregelung

erst mit dem 1. März in Kraft.

Berlin, 27. Februar 1940.

.-V 5184—2523 IV Der Reichsminister der Finanzen

(RBB. S. 43) - Graf Schwerin von Krosigk

Drucl und Verlag von Malsch Vogel in Karlsruhe.
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AmtDlstt
aeK Vadtschen Minlsterium^ de^ Au!tu^ und Unterrichts

HersuAgegeben vom MZinisterium deK ÜulruA und NnterrichtA.

Ausgegeben Karlsruhe, den 9. April 1940

Inhalt.
I. Bekanntmachungen.

Erziehung und Unterricht in der Volksschule.
Benützung von Übungsbüchern für den Unterricht

in der Deutschen Sprache an der Voltsschule.
PolizeiverorVnnng zum Schutze der Jugend
Arbeitszeit der Dienststellen.
Unterrichtsbeginn im Sommerhalbjahr.
Samlung der Altmaterialien.
Zchulsparwesen,
Neuregelung -der Beschäsngungsvergütung und der

Trennungsentschädigung.
Entschädigung für stillgelegte eigeue — auf Ver¬

anlassung der borgesetzten Behörde oder im überwiegen¬
den Interesse des Dienstes angeschaffte oder benutzte -
Kraftfahrzeuge.

Anerkennung Privater Höherer Schulen.
Ausnahmeerlaubnis für das Sammeln von Wein¬

bergschnecken in ver Schonzeit.
Staatliche Biologische Anstalt auf Helgoland.
Aufhebung der Gewerbeschule (Gowerbl, Berufs¬

schule) Eubigheim.

II. Pcrsonalnachrichtcn.
III. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I Bekanntmachungen.

Erziehung und Unterricht in der Volksschule.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung hat mit Erlaß vom

15. Dezember 1939 L II a 3500/39 15 V (a,) (Deutsch.

Wiss.Erziehg.Volksbiildg. 1940 S. 75) Richtlinien über

die Erziehung und den Unterricht in !der Volks¬

schule herausgegeben. Sie siud als Beilage zum

Amtsblatt des Reichserziehungsministeriums im

Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachs.

erschienen. Für jeden Lehrer und jede Lehrerin der

Volksschule (einschließlich der Fachlehrerinnen) ist

ein Stück der Richtlinien zu beschaffen.

Die Richtlinien für die uuteren Jahrgänge der

Volksschule vom 10. April 1937 (Deutsch,Wiss.Er-

ziehg.Volksbildg. 1937 S. 199) wurden als überholt

aufgehoben.

Die neuen Richtlinien für Erziehung und Unter¬

richt iu der Volksschule siird vom Beginn des Schul¬

jahres 1940 ab dem Unterricht in allen Volksschulen

zugrunde zu legen. Nähere Ausführungsbestimmun-

geu und Lehrpläne werden für die basischen Volks¬

schulen später bekanntgegeben.

Für die Leibeserziehung in der Volksschule gelten

die Richtlinien für die Leibeserziehung au Jungen-

fchuleu vom 1-1. September 1937 15 II d 8215/5. 8. 37

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1937 S. 552) und

die in Vorbereitung befindlichen Richtlinien für die

Leibeserziehung an Mädchenschulen.

Der Herr Reichserziehungsminister hat sich eine

Überprüfung der neuen Richtlinien nach Beendigung

des Krieges vorbehalten. Die Herausgabe von Richt¬

linien für den Religionsunterricht ist auf einen

späteren Zeitpunkt zurückgestellt worden.

In der Anlage 1 und 2 werden aus den neueu

Richtlinien über Erziehung und Unterricht in der

Volksschule der 1. Abschnitt „Allgemeine Richtlinien"

und der 3. Abschnitt „Stundentafeln" abgedrnckt.

Bezüglich der Richtlinien für die einzelnen Unter¬

richtsfächer muß auf die erwähnte Souderausgabe

verwiesen werden. Da der Unterricht in Hauswerk

für die Mädchen in Baden noch nicht eingeführt ist,

gelten bis auf weiteres die iu der Stundentafel für

Mädcheu in Klammern angegebenen Zahlen.

Karlsruhe, den 28. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. s 9344 In Vertretung

Gärtner

Anlage 1.

Allgemeine Richtlinien für Erziehung und Unter

richt in der Volksschule.

1. Die Aufgabe der deutschen Schule ist es, ge¬

meinsam mit den anderen nationalsozialistischen

Erziehungsmächten, aber mit den ihr gemäßen Mit¬

teln die Jugend unseres Volkes zu körperlich, seelisch

und geistig gesunden uud starken deutschen Männern

und Frauen zu erziehen, die, in Heimat und Volks¬

tum fest verwurzelt, ein jeder an seiner Stelle zum
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vollen Einsatz für Führer und Volk bereit sind. Im

Rahmen dieser Aufgabe trägt die Volksschule die

Verantwortung dafür, daß die Jugend mit den

grundlegenden Kenutuisseu und Fertigkeiten ausge¬

rüstet wird, die für deu Einsatz ihrer Kräfte in der

Volksgemeinschaft und zur Teilnahme am Kultur-

lebeu unseres Volkes erforderlich sind.

Dadurch, daß ihr in den unteren Jahrgängen

die gesamte deutsche Jugend zur Erziehung nnd

Vermittlung der elementaren Kenntnisse und Fertig¬

keiten anvertraut ist, erwächst der Volksschule weiter

die dankbare Aufgabe uud verantwortungsvolle

Pflicht, bei allen deutschen Kindern den Grund zum

gemeinsamen Leben in der Volksgemeinschaft zu

legen.

2. s.) Eine Erziehung zur Gemeinschaft kann

nur in der Gemeinschaft erfolgen. Die Volksschule

empfängt die Kinder aus dem Elternhause. Sie soll

den Kindern ihre Familiengemeinschaft bewußt

machen, die Beziehung zum Elternhaus Pflege» und

dem Familienleben dienen. Zum anderen aber sollen

die Kinder schon in den ersten Jahren in der Schule

lernen, sich als Angehörige einer anderen größeren

Gemeinschaft zu fühlen. In den oberen Jahrgängen

der Volksschule sollen die Kinder allmählich über die

Sippengemeinschaft hinaus in die große politische

Volks- und Wehrgemeinschaft aller Deutschen hinein¬

wachsen. Dabei sollen sie sich schon mit Stolz bewußt

werden, zu dem Teil der Volksgemeinschaft zu ge¬

höre«, iu dem sie später als Schaffende die Verant¬

wortung für das Ganze mit zn tragen haben.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe in der Volks¬

gemeinschaft den Kindern das Rüstzeug zu geben,

ist das Arbeits ziel der Volksschule. Zur Er¬

reichung dieses Zieles hat sie die Ausbildung der

körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte der

Kinder und die Aneignung der für jeden im prak¬

tischen Leben stehenden Volksgenossen lebensnotwen¬

digen grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten

sicherzustellen. Der Unterricht ist dabei das wesent¬

lichste Mittel der Charakterbildung, sein Erfolg aber

zugleich der Maßstab für die Leistungen der Schule.

Nur ein sicheres Wissen und Können schafft für den

erfolgreichen Einsatz im Beruf uud für die Erfüllung

der Pflichten im Wehrdienst die Voraussetzung.

Die Volksschule hat nicht die Ausgabe, vielerlei

Kenntnisse zum Nutzen des einzelnen zu vermitteln.

Sie hat alle Kräfte der Jugend für den Dienst an

Volk und Staat zu entwickeln und nutzbar zu machen.

In ihrem Unterricht hat daher nur der Stoff Raum,

der zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist. Sie

muß sich daher von all den Stoffen frei machen, die

auf Grnnd überwundener Bildungsvorstellungen in

sie eingedrungen sind.

b) Der Unterricht in der Volksschule kann

sein erziehliches Ziel nur erreichen, wenn

er anf allen Stufen lebensnah ist. Heimat und Volk

stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Der Unterricht in

den unteren Klassen ist inhaltlich an den Ersahrnngs-

kreis der noch ganz in der Familie und Schule

wurzelnden Kinder gebunden. Später wird er dnrch

das werktätige Leben, vor allem durch die Berufs¬

arbeit der Väter uud Mütter, entscheidend mitbe¬

stimmt. Hierdurch und durch die Eiugliederuug der

Werkarbeit für Jungen uud Mädchen in den Unter¬

richt trägt die Volksschule dazu bei, daß die Be¬

deutung der Arbeit im Leben unseres Volkes, ins¬

besondere der Handarbeit, richtig erkannt und ge¬

würdigt wird. Judem die Volksschule >in ihrer ge¬

samten Unterrichtsarbeit bewußt von der Anschauung

der völkischen Lebenswirklichkeit ausgeht und plan¬

mäßig zur eigenen Arbeit anleitet, legt sie in den

Kindern den Grund zu jener Haltung, mit der alle

Stände des schassenden Volkes, jeder nach seiner An¬

lage und Leistung, seinen Platz im nationalsozialisti¬

schen Volksleben einnimmt.

o) Als Erziehungsstätte des deutschen Volkes

und damit als Teil seines Volkslebens ist die Volks¬

schule ein Abbild seiner Einheit, aber auch seiner

Mannigfaltigkeit in den verschiedenen Gauen, >iu

Stadt uud Land.

Die besondere Lebensnähe, in der die dorfeigene

Landschnle steht, bietet erzieherische und nnterricht-

liche Vorteile, die voll auszunutzen sind. Die Schule

hat hier der frühzeitigen Bernfsverbundenheit Rech¬

nung zu trage» und sich in das Leben des Dorfes

einzugliedern. Dabei soll sie von sich aus das Be¬

wußtsein der Dorfgemeinschast Pflege» u»d stärken,

es jedoch zum Bewußtsein der Volksgemeinschaft

erweitern. Sie legt zugleich den Grund für die Ar¬

beit der ländlichen Berufsschule, ohne deren beson¬

dere Ausgaben vorwegzuuehmeu.

Das vielgestaltete Werktätige Leben der Eltern,

das Verkehrsleben der Stadt und die erweiterten

Bildungsgelegenheiten geben der städtischen Volks¬

schule ihr Gepräge, wenn sie auch nicht außer acht

lassen darf, daß bäuerliches Leben und Wesen zur

Grundhaltung uuseres deutschen Volkscharakters

gehören.

Der Unterricht der Mädchen hat sich in den

beiden letzten Schuljahren, in denen die Entwicklung

der Mädchen bereits ihre Eigenart gewinnt, in

stärkerem Maße auf ihre spätere Aufgabe als Haus¬

frau und Mutter auszurichten, zumal in diesen

Jahren auch in ihrer Freizeit häufig schon Aufgaben

hauswirtschaftlicher Art an sie herantreten.

ä) Für die Erreichung des Erziehungsziels der

Volksschule und den Erfolg der Unterrichtsarbeit in

ihr ist es von wesentlicher Bedeutung, daß die Ar¬

beit in einer lebendigen Schul- und Klassengemein¬

schaft geleistet wird. In ihr ist der Lehrer der

Führer. Die Durchführung der Schulordnung, Unter-
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richtsgang und Wanderung, die Leibeserziehung,

das Hanswerk bieten Gelegenheit zur Gemeinschafts¬

erziehung nnd zur Führerauslese und Führerbildung.

Lehrer und Schüler sollen ihren Stolz darin sehen,

auch schwächere Schüler zu unterstützen, um sie der

Gemeinschaft zu erhalten. In mehrklassigen Schulen

sind die Klassengemeinschaften nach Möglichkeit auf

längere Zeit zu erhalten.

s) Damit die Kinder es lernen, sich in ihrer

Schul- und Klassengemeinschaft als Teil der großen

Volksgemeinschaft zu fühlen, hat die Schule selbst

an allen großen heimatlichen und völkischen Ge¬

schehen Anteil zu nehmen. Ihr erwächst damit eine

bedeutsame Aufgabe. Um sie erfüllen zu können,

bedarf es einer frühzeitigen und planmäßigen Ein¬

führung in das Geschehen der Gegenwart. Nur so

kann ein zwar der kindlichen Entwicklungsstufe ge¬

mäßes, aber doch echtes und tiefes Miterleben der

Geschehnisse den Kindern erschlossen werden. In der

Schulfeier tritt die Eingliederung der Schule in «die

große Volksgemeinschaft am sinnfälligsten in die

Erscheinung. Sie bildet den Höhepunkt im Gemein¬

schaftsleben der Schule und ist deshalb mit beson¬

derer Liebe und Sorgfalt zn gestalten.

L) Neben der Schule sind die Kinder der oberen

Klasse in der HJ. (DJ. und IM.) zusammengefaßt,

die in ihrer Gemeinschaftserziehung auf dasselbe

Ziel ailsgerichtet sind. Soll dieses erreicht werden,

müssen beide zusammenstimmen. Darauf hat die

Volksschule auch in ihrem Unterricht Rücksicht zu

nehmen.

3. Der Unterricht in der Volksschule wächst aus

dem Leben, ans der Umwelt der Kinder heraus. In

ihr umschließt ein nnd dasselbe Erlebnis oft die

Erkenntnisse der verschiedenen Wissensgebiete. In¬

soweit ist daher in der Volksschule grundsätzlich eine

Lockerung bzw. Aufgabe der Fächerung geboten.

Andererseits vermögen die Kinder die Außenwelt

in ihrem Sein und Werden nur klar zu erfassen und

zu verstehen, wenn sie befähigt werden, sie in ihrem

räumlichen, zeitlichen oder logischen Zusammenhange

zu sehen. Mit zunehmendem Alter des Kindes tritt

deshalb die Fächerung im Unterricht stärker hervor.

Ans dem Gesamtunterricht des ersten Schilljahres

sondern sich die einzelnen Fächer allmählich heraus.

Aber auch auf der Oberstufe der Volksschule wird

die Fächerung dann zurücktreten können, wenn der

Unterricht oder die Betätigung der Kinder in un¬

mittelbare Fühlung mit der Umwelt der Kinder

tritt, oder wenn die von der Volksschule zu leistende

Erziehungsarbeit ein Zusammenwirken der Fächer

erforderlich macht. Jede gesamtunterrichtliche Be¬

trachtung, die sich nicht natürlich ergibt, ist jedoch

abzulehnen. Das Eigenrecht der Fächer beginnt da,

wo eine Gesanttschau zu einem sachlich nicht begrün¬

deten Zwange und damit zu einer Minderung der

Schülerleistung führen würde. Auch bei durchgeführ¬

ter Fächerung des Unterrichts erfordert die einheit¬

liche Zielsetzung der Volksschule ein Zusammen¬

wirken der Fächer. Es ist deshalb in der Volksschule

grundsätzlich der Unterricht in einer Klasse in eine

Hand zu legen. Wenn dies nicht durchführbar ist

oder, wie es in den letzten Jahrgängen öfter der

Fall sein kann, nicht in vollem Umfange zweckmäßig

erscheint, ist dafür zu sorgen, daß die einheitliche

Führung nicht verloren geht. Wo sich eine natürliche

Spannung zwischen organischer Ganzheit und be¬

rechtigten Fachinteressen, zwischen Lehrplan und

Fordernng des Tages, zwischen lehrplanmäßiger

Bindung und Gelegenheitsunterricht ergibt, bleibt

es die Aufgabe des Lehrers, im Geiste der Freiheit,

aber auch der vollen Verantwortung hier den Aus¬

gleich zu finden.

4. Der Unterricht hat in allen Jahrgängen das

nötige Wissen und Können dnrch anschauliche,

kinder- und volkstümliche Arbeitsgestaltnng zn ver¬

mitteln. Jede fruchtbare Schularbeit bedarf der Be¬

geisterung des Lehrers und der aufgeschlossenen

Bereitschaft der Klasse. Die im Lehrplan vorgesehenen

Stoffe dürfen nicht flüchtig berührt oder rein

gedächtnismäßig allgelernt, sondern müssen unter

planvoller Führung von den Schülern erworben

und von ihnen innerlich erfaßt werden. Die Be¬

trachtungsweise und Auswertung des Stoffes hat

sich der verschiedenen Veranlagung nnd Lebensauf¬

gabe beider Geschlechter im Laufe ihrer körperlich-

geistigen Entwicklung mehr nnd mehr anzupassen.

Bei den im engeren Sinne?rziehlich wirkenden,

insbesondere den nationalpolitischen Stoffen^ hat sich

der Lehrer davor zu hüten, ihre Gesinnung und

Willen bildende Wirkung dnrch Zerreden, Zerr¬

fragen, abstrakte Lehre oder gedächtnismäßigen Drill

abzuschwächen oder zn vernichten. Die freudige Be¬

jahung der nationalsozialistischen Weltanschauung

durch den Lehrer und sein überzeugendes Vorbild

sind für die erfolgreiche Vermittlung der national¬

politischen Stoffe entscheidend. Das klare, be¬

geisternde Lehrerwort wird als schlicht-anschauliche

Erzählung und Darstellung von besonderer Wirkung

sein.

Dem natürlichen Drängen der kindlichen Kräfte

nach selbsttätiger und selbständiger Arbeit ist ent¬

sprechend den Erfordernissen der einzelnen Wachs-

tumsstufen Rechnung zu tragen. Der Erziehung zu

selbständiger Leistung und verantwortlichem Einsatz

können neben der Pflege der Eigentätigkeit im

Klassenunterricht Gruppen- und Einzelarbeit dienen.

Die Stillarbeit, die gerade in der wenig gegliederten

Landschule häufig erforderlich ist, aber auch in den

anderen Schulen nicht entbehrt werden kann, darf

nicht als bloße Beschäftigung betrieben oder als

Behelf empfunden werden, sondern ist zu einer



Nr, 9 —

wertvollen Form der Selbstbildung zu gestatten.

Deshalb ist der Bestand an Lehr- und Lernmitteln,

insbesondere an geeigneten Büchern, möglichst in

allen Schulen so auszubauen, daß eine erfolgreiche

und vielgestaltige Stillarbeit möglich ist. Die Er¬

ziehung zu selbständiger Leistung ist bei alle« dafür

geeigneten Nnterrichtsaufgabeu zu Pflegen. Sie weckt

nicht nur Freude, souderu regt auch zum Erkenuen

und Handeln sowie zum bereitwillige» Dienst für

die Gemeinschaft an.

Die Fertigkeiten des Lesens, Schreibens und

Rechnens sind durch dauernde übuug, die Ergebnisse

des Sachuuterrichts durch planmäßige Wiederholung

zu sichern.

5. Jede Volksschule stellt eine geschlossene Ein¬

heit dar. Ihre Aufgliederung iu Klassen richtet sich

nach den örtlichen Verhältnissen, insbesondere nach

der vorhandenen Zahl der Schulkinder. Die Zählung

beginnt mit der untersten Klasse, so daß sich in der

achtklassigen Volksschule die Bezeichnung der Klasse

mit der des Schuljahres .deckt

Bei der besonderen Ausrichtung der Mädchen¬

erziehung im nationalsozialistischen Staate muß der

Einfluß der Frau in der Volksschularbeit gewähr¬

leistet sein. In den Mädchenschulen werden daher

etwa zwei Drittel der Stelle» mit Lehrerinnen zu

besetzen sein. In Schulen mit drei Schulstellen ist

grundsätzlich eine Stelle einer Lehrerin vorzubehal-

teu; in größeren gemischten Schulen ist entsprechend

zn verfahren. In den Jungenschulen werden auch

Lehrerinnen zweckmäßig in den beiden unteren

Jahrgängen verwendet. In gemischten Schulen ist

nach Möglichkeit dafür zu sorgen, daß die Mädchen

außer in der Leibeserziehung und der Hauswirtschaft

auch in der Lebenskunde von den Jungen getrennt

unterrichtet werden.

Anlage 2.

Stmidentafelu für die Volksschule.

1. Stundentafel für Jungen.

Fach
2. 3. 4 5. 0 7. 8.

Schuljahr

Leibeserziehung ... 3 3 4 5 5 5 S

Deutsch

^12 Zl3
7 7 6 7

Heimatkunde
— — — -

Gesch-chte
— — —

2 2 3 3

Erdkunde 16
— — —

2 2 2 2

Naturkunde
— — —

3 3 4 4

Musik 1 2 2 2 2 2 2

Zeichnen und Werken, . , 2 2 3 3 3 3

Rechnen uud Raumlehre . ! 4 4 4 4 S 5

Konfessioneller Nülistions-
unterricht 2 2 2 2 2 2 2 I

18 21 25 27 I 30 30 32 32

2. Stundentafel für Mädchen.

Fach
2. 3. ' 5, 0 7 8.

Schuljahr

Leibeserziehung 2 2 3 5 5 5 3<5)

Deutsch
;ll 42

/ 7 6 7

Heimatkunde
—

3Geschichte
— — 2

Erdkunde
— —

2 2 2

Naturkunde 16
— —

3 3 3

Musik I 1 2 2 I 2 2

Zeichnen !
> l

l 2

2

2 ' '2.

Handarbnt
! ^ ! ! " 2 3 ^>3.

Hauswerk
— — —

4(->

Rechu-n und Raumlehre .
! 4 4 4 4 4 4

Konfessioneller Religions¬
2 2 2 2 l

unterricht 2 2 2

13 21 25. 27 30 3l 32 I 32

Beinchuug von Übungsbüchern für den Unterricht
in der Deutschen Sprache an der Volksschule.

Im Nachgang zn der Bekanntmachung vom

6. November 1937 Nr. L 37 292 (Amtsblatt 1937,

S. 350) weise ich darauf hin, daß von dem

Deutschen Sprachbuch für die Volks-

f ch u l e, bearbeitet von K. F. Prob st, Wilh.

Weinzaps und Hans Liebhart, auch Heft 1,

2.-4. Schuljahr, Verlag M. D i e st e r w e g, Frank¬

furt a. M., Verlag I. Boitze, Karlsruhe (B.), nun¬

mehr vorliegt.

Die Zulassung der in der obengenannten Be¬

kanntmachung aufgeführten Sprachwerke uud der

bezeichneten Neuerscheinung wird bis aus weiteres

verlängert.

Karlsruhe, den 15. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. k 8032 In Vertretung

Gärtner

Polizcivcrordnung zum Schutze der Jugend.

Vom 9. März 194«.

(NGBl. I S. 499.)

Wegen der dnrch den Krieg bedingten veräudcr

ten Lebensverhältnisse wird zum Schutze der Jngend

anf Grund der Verordnung über die Polizeiverord-

nnngen der Neichsminister vom 14. November 1938

(Reichsgefetzbl. I S. 1582) folgendes verordnet:

§ 1

Fe r n h a l t n n g von öffentlichen Straßen

uud Plätzen während der Duukelheit.

Jugendliche nnter 18 Jahren dürfen sich anf

öffentlichen Straßen und Plätzen oder an sonstigen

öffentlichen Orte» während der Dunkelheit nicht

herumtreiben.
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s 2

Fernhaltung aus ö f f e u t l i ch e n Lo k a l e n.

(1) Der Aufenthalt in Gaststätten aller Art ist

Jugendlichen unter 18 Jahren, die sich nicht in Be¬

gleitung des Erziehungsberechtigten oder einer von

ihm beauftragten volljährigen Person befinden, nach

2t Uhr verboten.

(2) Jugendliche uuter 16 Jahren dürfen sich

ohne Begleitung des Erziehungsberechtigten oder

einer von ihm beauftragten volljährigen Person in

Gaststätten nicht aiifhalten.

s3

Fernhaltung aus öffentliche» Licht¬

spieltheatern sowie Varietö- und

K a b a r e t t v o r st e l l n n g e n.

Der Besuch von öffentlichen Lichtspieltheatern,

Variets- und Kabarettvorstellungen ist Jugendlichen

unter 18 Jahren, die sich nicht in Begleitung des

Erziehungsberechtigten oder einer von ihm beauf¬

tragten volljährigen Person befinden, nach 21 Uhr

verboten.

8 4

Verbot des A l k o h o l g e n u ff e s.

Jugendlichen unter 18 Jahren ist in Gaststätten

der Genuß von Branntwein oder überwiegend

branntweinhaltigen Genußmitteln, Jugendlichen

unter 16 Jahren in Abwesenheit des Erziehungs¬

berechtigten oder einer von ihm beanftragten Voll¬

jährigen Person auch der Genuß von anderen

alkoholischen Geträukeu verboten.

§ 5

Verbot des öffentlichen Rauchens.

Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Genuß

vou Tabakwaren in der Öffentlichkeit verboten.

§ 6

Fernhaltung von öffentlichen Tänz¬

ln st b a r k e i t e n.

Der § 1 Abs. 1 der Polizeiverordnung über die

Feruhaltuug Jugendlicher vou öffentliche» Tanz¬

lustbarkeiten vom 29. November 1939 * (Reichsgesetz¬

blatt I S. 2374) erhält folgende Fassung:

„(1) Der Aufenthalt in Räumen, in denen

-öffentliche Tanzlnstbarkeiten stattfinden, nnd die

Teilnahme an Tanzlustbarkeiteu in: Freien ist

Jugendlichen unter 18 Jahren nur in Begleitung

des Erziehungsberechtigten oder einer von ihm

beanftragten volljährigen Person, uud auch dann

nur bis 23 Uhr gestattet."

Feruhaltuug vou öffentlichen Schieß-

uud S p i e l e i n r i ch t u n g e n.

Die Fernhaltung vou öffentlichen Schieß- und

Spieleinrichtungen regelt sich nach der Polizeiver¬

ordnung vom 24. Oktober 1939 (Reichsgefetzbl. I

S. 2116).

s 8.

Ausnahme n.

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung finden

auf Angehörige der Wehrmacht und des Reichs-

arbeitsdienstes keine Anweuduug.

(2) Die Vorschrift des s 2 gilt nicht für Ver¬

anstaltungen der Partei sowie für Jugendliche, die

sich nachweislich auf Reifeu befinden.

(3) Ausnahmen von den Verboten der §§ 2

uud 3 können durch die Kreispolizeibehörde zuge¬

lassen werden.

s 9

S t r a f v o r f ch r i s t e n.

I. Jugendliche.

(1) Jugendliche, die vorsätzlich gegen die 1

bis 5 dieser Verordnung verstoßen, werden mit Hast

bis zu drei Wochen oder einer Geldstrafe bis zu

50 Reichsmark bestraft.

II. Erwachsene.

(2) Mit Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark, tu

besonders schweren Fällen mit Haft bis zu sechs

Wochen werden bestraft:

a,) Erziehungsberechtigte und die von ihnen beauf¬

tragten Personen, die vorsätzlich oder fahrlässig

durch Verletzung ihrer Aufsichtspflicht jugend¬

lichen Verstöße gegeu die KK 1 bis 5 dieser Ver¬

ordnung ermöglichen:

d) Unternehmer und Veraustalter der in den AH 2

und 3 genannten Betriebe, die vorsätzlich oder

fahrlässig Jugendlichen Verstöße gegen die HZ 2

nnd 3 dieser Verordnung ermöglichen;

o) Personen, die sich wahrheitswidrig als von einem

Erziehungsberechtigten beauftragt bezeichnen und

Jugendlichen Verstöße gegeu die 2 bis 4

dieser Verordnung, den s 1 der Polizeiverord-

uuug über die Feruhaltuug von Jugeudlicheu

von öffentlichen Tanzlustbarkeiten vom 29. No¬

vember 1939 * (Reichsgefetzbl. I S. 2374) nnd

die KZ 1 und 3 der Polizeiverordnung über die

Fernhaltung Jugendlicher von öffentlichen Schieß¬

oder Spieleinrichtuugen vom 24. Oktober 1939

(Reichsgefetzbl. I S. 2116) ermöglichen.

- Vgl. Amtsblatt 1940 Seite 1.
Val.-Amtsblatt 19M Seite Wl,
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(3) Unberührt bleiben polizeiliche Sicherungs¬
maßnahmen, die Strafborschriften des s 29 Ziffer 8
und des ß 30 Abs. 2 des Gaststättengesetzes vom
28. April 1930 (Neichsgesetzbl. I S. 146) und der
W 25, 27 und 28 des Lichtspielgesetzes vom
16. Februar 1934 (Neichsgesetzbl. I S. 95) und son¬
stige Strafvorschriften, nach denen eine höhere
Strafe verwirkt ist.

s 10

Inkrafttreten.
Diese Polizeiverordnung tritt eine Woche nach

ihrer Verkündung in Kraft.
Berlin, den 9. März 1940.

Der Reichsminister des Innern
In Vertretung

H. Himmler

Arbeitszeit der Dienststellen.

An sämtliche unterstellten Dienststellen.
Vom 1. April 1940 an ist für die Arbeitszeit

des Ministeriums des Kultus und Unterrichts allein
wieder die Entschließung des Herrn Ministerpräsi¬
denten vom 13. August 1938 (vgl. diess. Runderlaß
vom 15. August 1938 Nr. ^.1 5042, Verordnung
über die Dienstzeit der Beamten betr.) maßgebend.
Der Dienstbeginn erfolgt demnach um 7 Uhr
morgens.

Karlsruhe, den 30. März 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr 17l8 In Vertretung

Gärtner

Unterrichtsbeginn im Sommerhalbjahr.

An die Leiter der unterstellten Schulen sowie an
die Kreis- und Stadtschulämter.

Wegen der Festsetzung des Unterrichtsbeginns
im Sommerhalbjahr 1940 verweise ich auf den Erlaß
des Herrn Reichserziehnngsministers vom 6. März
1940 — Ii! II Ä 517 H III a —, der in der nächsten
Ausgabe der Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. ver¬
öffentlicht wird.

Karlsruhe, den 18. März 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr L 8194 In Vertretung
Gärtner

Sammlung der Altmaterialien.

An die Leiter aller unterstellten öffentlichen und
privaten Schulen.

Im verweise auf den in Nr. 5 der Deutsch,Miss.
Erziehg.Volksbildg. 1940 Seite 147 veröffentlichten

Erlaß des Herrn Roichserzichungsministers vom
16. Februar 1940 L II a 286, E III.

Die Schulleiter haben das Erforderliche alsbald
zu veraulassen und den Schülern und Schülerinnen
entsprechende Eröffnung zu machen.

Karlsruhe, den 14. März 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L S141 In Vertretung
Gärtuer

Schnlsparwesen.

Au die Leiter der unterstellten Schulen ein¬
schließlich der privaten Schulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-
erziehungsministers vom 7. Februar 1940 — L II o
101/40 (Q) Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 129.
Die Leiter und Lehrer der Schulen haben entsprechend
zu verfahren.
Karlsruhe, den 13. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, S 7399 In Vertretung

Gärtner

Neuregelung der Beschäftigungsvergütung und der

Trennungsentschädigung.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Bad.
Finanz- und Wirtschaftsministers vom 20. März 1940
Nr. 2105 zur Kenntnis der unterstellten Dienststellen

! und Schulbehörden gebracht.
Karlsruhe, den 30. März 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr I 1641 In Vertretung

Gärtner

Badischer Finanz- uud
Wirtschaftsminister.

Karlsruhe, den 20. März 1940.
Nr. 2105.

Neuregelung der Beschästignngs Vergütung
und der Trennungsentschädigung.

Gemäß Erlaß des Herrn Reichsministers der
Finanzen vom 6. 1. 1940 ^ 4630 — 265 IV werden
die Beschäftigungsvergütung und die Trennungs¬
entschädigung ab 1. März 1940 in folgender Weise
neu festgesetzt:

I. Beschäftigungsvergütung

g,) Beschäftigung sreisegeld

Für verheiratete Beamte mit und ohne eigenen
Hausstand beträgt die Beschäftigungsvergütung für
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die ersten sieben Tage des Aufenthalts am neuen

Dienstort (Beschäftigungsreisegeld)

in Stufe I täglich 15.— RM.

in Stufe II täglich 12.50 RM.

in Stufe III täglich 10.— NM.

in Stufe IV täglich 3.— NM.

in Stufe V täglich 7.— NM.

Unverheiratete Beamte ohne eigenen Hausstand

erhalten 80 v. H. dieser Sätze.

d) B e s ch äf t i gu u g s t a g e g e l d (vom8.Tageab)

Es gelten

verheiratete verheiratete unverheiratete
Beamtemiteige- Beamte ohne und Beamteohne eige-

Stnfe nem Hausstand unverheiratetemit nem Hausstand
eigenem Hausstand

täglich täglich täglich

1. für die Ortsklassen 8 und ^

die in der Verordnung des Reichsministers der

Finanzen vom 13. 12. 1938 RBB. S. 385, auf¬

geführten Sätze und zwar:

I 9.— RM. 7.— RM. 4.— RM.

ll. 8.— RM. 6.— RM. 3.50 RM.

III 7.— RM. 5.— RM. 3.— NM.

IV 6.- NM. 4.— RM. 2.50 RM.

V 5.— RM. 3.— RM. 2.— RA!.

2. für die Orte der Ortsklasse L:

II 7.— RM. 4.50 RM. 3.— RM.

III. 6.— RM. 4.— RM. 2.50 NM.

IV 5.— NM. 3.50 RM. 2.— RM.

V 4.25 RM. 2.75 RM. 1.50 RM.

3. für die übrigen Orte:

II 6.— RM. 4.50 RA!. 2.50 RM.

III 5.— RM. 4.— RM. 2.— RM.

IV 4.25 RM. 3.25 RM. 1.75 RM.

V 3.75 RM. 2.75 RM. 1.40 RM.

Diese Sätze gelten auch bei Dienstreisen bei

längerem Aufenthalt an ein nnd demselben aus¬

wärtigen Geschäftsort vom 15. Tage ab (K 12RkG.).

Für Rückgcführte aus den Freimachungsgebieten

gilt diese Regelung nicht. Das Beschäftigungstage¬

geld ist einheitlich für die Orte aller Ortsklassen nach

den vollen Sätzen der Nr. 2 Abs. 4 der Abordnnngs-

bestimmnngen zu gewähren.

II. T r e n n n n g s e n t s ch ä d i g u u g

Nach Nr, 25 Abs. 4 der DV. zum UKG. siud die

Bestimmungen über Beschästignngsvergütung sinn¬

gemäß anzuwenden, jedoch mit der Einschränkung,

daß die Sätze als Höchstsätze gelten. Demzufolge

erhalten verheiratete Beamte mit eigenem -Hausstand

— einschl. der Militäranwärter — in Stufe und

Ortsklasse

Stufe s u. ^ L c:-v

täglich täglich täglich

I 8.— RM.
— —

II 7.— RM. 6.50 RM. 6.— RM.

III 6.— RM. 5.50 NM. 5.— RM.

IV 5.— RM. 4.50 RM. 4.- RM.

V 4.50 RM. 4.— RM. 3.75 RM.

Sofern der Haushalt am bisherigen Wohnort

nicht fortgeführt wird, ermäßigt sich die Trennungs¬

entschädigung nach Nr. 25 Abs. 7 der DV. zum UKG.

Dies gilt auch für das Beschäftigungsreisegeld.

Die Nachprüfung jedes Einzelantrags und die

Festsetzung des Vergütungssatzes von Fall zu Fall,

abweichend von der obigen allgemeinen Regelung,

bleibt vorbehalten.

In den Anträgen um Bewilligung von Tren¬

nungsentschädigung ist jeweils die Ortsklasse anzu¬

geben. Die gleiche Angabe ist in den Forderungs¬

nachweisen über Beschäftigungsvergütung zu machen.

Ferner ist darin anzugeben, ob und gf. in welcher

Höhe versetzte oder abgeordnete Beamte eine Ver¬

gütung für Dienstreisen im Amtsbezirk oder dergl.

-.HM-n,

Entschädigung für stillgelegte eigene — auf Ver¬

anlassung der vorgesetzten Behörde oder im über¬

wiegenden Interesse des Dienstes angeschaffte oder

benutzte — Kraftfahrzeuge.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Reichs-

inlnisters der Finanzen vom 25. Januar 1940

Nr. ^ 4600 — 933 IV sowie des Herru Bad. Finanz-

nnd Wirtschaftsministers vom 14. März 1940 Nr.

1399 zur Kenntnis der unterstellten Dienstbehörden

gebracht.

Karlsruhe, den 30. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 4 I 16l3 Vertretung

Gärtner

Nr. 3335. Entschädigung für stillgelegte

eigene — ans Veranlassung der vor¬

gesetzten Behörde oder im überwie¬

genden Interesse des Dienstes ange¬

schaffte oder benutzte — Kraftfahr

zeuge.

Infolge Einberufung zur Wehrmacht haben

Beamte verschiedentlich ihre privaten eigenen Kraft¬

fahrzeuge stillegen müssen, bei denen auf Grund

meines Rundschreibens vom 19. April 1937 4651

— 1432 IL (RBB. S. 177) anerkannt worden ist,

daß sie auf Veranlassung der vorgesetzten Behörde

oder im überwiegenden Interesse des Dienstes an¬

geschafft sind oder benutzt werden. In diesen Fällen

können dem Inhaber des Kraftfahrzeugs die nach-
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iveislich entstandenen notwendigen Auslagen für
den Unterstellraum erstattet werden, sofern nicht von
Amts wegen unentgeltlich eine Garage zur Ver¬
fügung gestellt wird.

Berlin, 25. Januar 1940.
^ 4600 — 933 IV

(RBB. S. 20)
Der Reichsminister der Finanzen

I. A. Weder

Badischer Finanz- und
Wirtschaftsminister

Nr. 1399 Karlsruhe, den 14. März 1940.

Entschädigung für stillgelegte eigene
, auf Veranlassung der vorgesetzten

Behörde oder im überwiegenden
Interesse des Dienstes angeschaffte

oder benutzte — Kraftfahrzeuge.

1. An die Ministerialabteiluugen.
An die Hochbauabteilung.

In Ergänzung des Erlasses des Herrn Reichs-
ministers der Finanzen vom 25. Januar 1940
^ 4600 — 933 IV RBB. S. 20. bestimme ich:
!. Mietzinsen für Unterstellränme in staatseigenen

Gebäuden, für Kraftfahrzeuge, die auf Veranlas¬
sung der vorgesetzten Behörde oder im überwie¬
genden Interesse des Dienstes angeschafft find
oder benntzt werden, sind von Beamten, die zur
Wehrmacht eingezogen sind und ihre Kraftwagen
haben stillegen müssen, anf Antrag für die Zeit
der Stillegung nicht zu erheben.

2. Gegebenenfalls kann den in Ziffer 1 genannte»
Beamten, die seither ihre Kraftwagen anderwärts
untergebracht hatten, eine Garage oder sonstiger
Untcrstellranm in staatlichen Göbänden unentgelt¬
lich zur Verfügung gestellt werden.

3. Die auf Antrag zu erstattenden Auslagen für
Unterstellräume sind unter Titel 213 „Vermischte
Verwaltungsansgaben", Unterteil „Durchführung
besonderer Maßnahmen" zn verausgaben.

II. Ergebenste Nachricht.
Im Auftrag: Jäger

Anerkennung privater höherer Schulen.

Auf Grnnd des Erlasses des Herrn Reichs¬
ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks¬
bildung vom 5. April 1939 L III o 423, L VII
(Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1939 S. 258) sind
die nachgenannten privaten höheren Schulen in
Baden als den öffentlichen Schulen gleichwertig
anerkannt worden:

1. Schule Birklehof, private Oberschule für Jungen
mit Gymnasium, in Hinterzarten i. Schw.

2. Lendersche Lehranstalt, Private Oberschule für
Jungen, in Sasbach bei Achern.

3. Schule Schloß Salem, Private Oberschule für
Jungen mit Gymnasium und mit angeschlossener
Oberschule für Mädchen, Hanswirtschaftliche
Form, auf Schloß Spetzgart.

4. Schwarzwaldschule, Private Oberschule sür Jun¬
gen, in Triberg i. Schw.

5. Private Oberschule für Jungen und Private
Oberschule für Mädchen (Klaffen 1 — 5 und
Klasse 6 Hauswirtschaftliche Form), Zinzendorf-
schulen in Königsfeld i. Schw.

6. Landerziehungsheini Schloß Wieblingen, Private
Oberschule für Mädchen, Sprachliche Form,
Klassen 1 — 6, in Heidelberg.

Karlsruhe, den 29. März 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. n 6797 In Vertretung
Gärtner

Ausnahmcerlaubnis für das Sammeln von
Weinbergschnecken in der Schonzeit.

Nachstehend wird der Runderlaß des Herrn
Reichsforstmeisters vom 20. Februar 1940 I 5/40
über die Erteilung von Ausnahmeerlaubnis für das
Sammeln von Weinbergschnecken in der Schonzeit
bekanntgegeben. Entsprechend der mir erteilten Er¬
mächtigung habe ich gemäß § 29 Absatz 1 der Natnr-
schutzverorduung vom 18. März 1936 für das Jahr
1940 ausnahmsweise das Sammeln von Weinberg¬
schnecken für die Zeit vom 1. März bis 31. Mai
freigegeben.

Karlsruhe, den 20. März 1940.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts.

Nr. IZ 3006 In Vertretung
Gärtner

„Die in den Vorjahren getroffene Regelung des
Sammelns von Weinbergschnecken bat anch für 1940
Gültigkeit. Wenn anch die Ausfuhr in der Kriegs¬
zeit beschränkt sein wird, soll doch das Sammeln
für den Inlandsbedarf möglichst gefördert werden.

Ich ermächtige Sie daher auf Grund des § 29
Abf. 1 Naturfchutzverorduung, das Sammeln von
Weinbergschnecken in der Schonzeit, d. h. während
der Monate März, April und Mai, unter besonderen
Bedingungen auch im Juni und Juli, im Aus¬
nahmewege allgemein zu gestatten.

Die Bestimmnng, daß in dieser Zeit lediglich
Tiere mit einem Gehäusednrchmesser von 30 mm
gesammelt werden dürfen, ist beizubehalten. Ich
stelle Ihnen wiederum anHeim, über alle anderweiti¬
gen Sonderregelungen (Sperrung von einzelnen
Gebieten nnd dergl.) von sich aus eigenmächtig zu
entscheiden.

»«



— Nr. 9 — 71

Die Erlaubnis ist am zweckmäßigsten durch

Bekanntgabe in den Amtsblättern der Gebiete aus¬

zusprechen, für die das Sammeln in Frage kommt.

Ich bitte, mir bis zum 15. Dezember ds. Js.

zu berichten, ob vou der Ansnahmegenehmignng

Gebranch gemacht worden ist und ob für das fol¬

gende Jahr die gleiche Ermächtigung erbeten wird.

Im Auftrage: gez. Eberts."

Staatliche biologische Anstalt auf Helgoland.

An der das ganze Jahr geöffneten biologischen

Anstalt auf Helgoland, die sich neben der allgemeinen

Erforschung der Nordsee nach der physikalisch-chemi¬

sche», geologischen uud biologischen Seite die beson¬

dere Erforschung der Biologie der nutzbaren Tiere

der Nordsee, vornehmlich der Ken Gegenstand der

Seefischerei bildenden Fischarten znr Aufgabe ge¬

stellt hat, wurde wiederum für das Jahr 1. April

1949/41 ei» Arbeitsplatz belegt. Dadurch soll es

Forscher«, Lehrer» »nd Studierenden ermöglicht

werden, sich mit den Tieren uud Pflanzen des

INeeres und der Vogelwelt — ohne besondere Un¬

kosten für den Arbeitsplatz — wissenschaftlich zu

beschäftigen. Der jeweilige Inhaber hat neben der

Beuützmig der Ausrüstung des Platzes das Recht,

das zu diesen Arbeiten nötige Material kostenlos zu

beziehen, an den Ausflügen und Ausfahrten -der

Austaltsschisse teilzunehmen, die Bücherei zu benutzen

und das Aquarium sowie das Nordseemusenm jeder¬

zeit kostenlos zu besuchen. Die biologische Anstalt

wird ihm nicht uur jede Auskunft und Auleituug

bei seinen Studien erteilen, sondern auch auf Wunsch

billige Unterkunft nachweisen und eine Preisermäßi¬

gung sür die Fahrt mit dem Dampfer von »nd nach

dem Festland vermitteln.

Von der biologischen Anstalt ist im besonderen

daraus hingewiesen worden, daß durch die Errich¬

tung des mit Zentralheizung ausgestatteten Neu¬

baues die Beuützuug das ganze Jahr über möglich

ist, so daß nicht nur die Sommerserien, wo der Zu-

drang zn den Plätzen am stärksten, sondern auch

besonders im Frühjahr, in den Oster- und Pfiugst-

ferieu das Arbeite» sehr lohnend und empfehlens¬

wert ist. Die uähere» Bedingungen über die Ver¬

gebung uud Benützung der Arbeitsplätze sind in

einer Ordnung festgelegt, welche von der biologischen

Anstalt unmittelbar bezogen werden kann. Letztere

erteilt auch Auskunft über den verbilligten Bezng

von lebendem und toten: Unterfuchuugsmaterial.

Karlsruhe, deu 6. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L L8I9 In Vertretung

Gärtner

Aufhebung der Gewerbeschule

(Gewerbliche Berufsschule) Eubigheim.

Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)

Eubigheim wird mit Beginn des Schuljahres 1940/41

aufgehoben.

Das Einzugsgebiet dieser Schule wird dem der

Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Hard-

heim mit der Maßgabe zugeteilt, daß für die iu den

Gemeinden Berolzheim, Bronnacker, Buch am Ahorn,

Eubigheim, Gerichtstetten, Hirschlanden, Hohenstadt,

Nosenberg uud Siudolsheim beschäftigten gewerblich

tätigen Berussschulpslichtigeu der gewerbliche Be¬

rufsschulunterricht in Eubigheim als Zweigschulort

der Gewerbeschule (Gewerblichen Berufsschule) Hard-

heim — durch eine Lehrkraft der Gewerbeschule

(Gewerblichen Berufsschule) Hardheim erteilt wird.

Karlsruhe, den 11. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. l) 3764 In Vertretung

Gärtner

II. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen:

auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe

vo» Erneuttungs-nnd Beförderungserlassen (RGBl, l

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind.

Ernannt unter Berufung in das BeamtenverlMtnis:

Zum Dozenten der Dr. med. habil. Karlheinz

Velten in der Medizinischen Faknltät der Uni¬

versität Heidelberg.

Zum außerplanmäßigen Verwaltnngsinspektor

Finanzgehilfe Lothar Wagner beim Ministerium

des Kultus und Unterrichts.

Ernannt:

Oberregiernngsschulrat Georg Mildeuber -

ger ini Ministerium des Kultus und Unterrichts

znm Oberstudiendirektor am Kurfürst-Friedrich-

Gymnasium in Heidelberg.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Albert

Haas au der Hans-Thomaschule, Oberschule für

Jungen, in Lörrach — Paul Kermas au der

Carl-Benz-Gewerbeschule iu Mannheim.

Znm Zeichenlehrer: Zeichenlehrkandidai Conrad

Schö» ig an der Friedrichschule, Oberschule für

Jungen, iu Pforzheim.

Zum Oberlehrer: Berufsschullehrer Eugen

Eiermann in Meßkirch.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer Willi Bauer

(Kappel, Ldkr. Neustadt) iu Oberbergeu - Hans

Bickel in Billingen — Dr. Walter Fluni (Frei¬

burg) iu St. Märgen-Altglashütte — Karl Hagel-

stein in Buchheim, Ldkr. Stockach — Kurt Heusle

in Jechtingen — Artnr Leib in Schtossan — Wal¬

ter Mahle" in Pforzheim* — Franz Zöller

in Rotzingen.
* Umwandlungsstelle.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:

Die Hanptlehrer Karl K ast in Erfeld - Ernst

R ümmele in Hügelsheim — Adolf Stocker in
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Ripolingen — Wilhelm Straub in Haslach, Ldkr.
Ussenburg.

Eingewiesen in die Besoldungsgruppe 2 ä der
bisherigen bad. Besoldungsordnung:

die Stndienräte Otto Restle an der Fachschule
für Elektrotechnik an der Carl-Benz-Gewerbeschule
in Naunheim — Karl Leopold Schmidt an der
Earl-Benz Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule)
Acannheiitt — Heinrich Zimmermauu an der
Meisterschule für das Friseurhandwerk (Fachschule)
in Offeuburg.

In das Beamtenverhältnis berufen:
die Studienassessoren Dr. Karl Wollen-

schlage r an der Ritter-Götz-von-Berlichingen-
Schnle, Oberschule für Jungen, in Mosbach — Josef
Rappenecker an der Handelsschule iu Villingen.

ll. S v n st i g e Veröffentlichungen:
Ernannt:

Zu Studienräten(innen): die Studienassessoren
(innen) Dr. Elisabeth Angst mann an der
General-Werder-Schule, Oberschule für Jungen, in
Achern — Dr. Anna Seeber an der Albert-Leo-
Schlageter-Schnle, Oberschule für Jungen, in Schopf-
Heim — Dr Otto Blum au der Handelsschule in
Freiburg — Theodor Schmidt an der Carin-
Göring-Handelsschnle iu Mannheim.

Zum planmäßige» Bernfsfchullehrer: der apl.
Berufsschnllehrer Eugen Lohrer an der Gewerbe¬
schule (Gewerdl. Berufsschule) Furtwangen.

Zur Technischen Lehrerin: die Handarbeits¬
lehrerin Mina Goppelsröder an der Gewerbe¬
schule (Gewerbl. Berufsschule) in Ladenbnrg.

Zum planmäßigen Pfleger: der apl. Pfleger
Adolf Hirf ch an der Psychiatrischen- nnd Nerven-
kliuik in Freiburg.

Zu Rektoren: die Hauptlehrer Friedrich Hupp
in Mannheim — Heinrich Kirsch in Eppingen.

Zu Oberlehrern: die Hauptlehrer Karl Gri m m
in Tauberbischofsheim — Hans Schuh m ann in
Schriesheim.

Zu Hauptlehrern(innen): die Lehrer(innen) Lud¬
wig Bahr, z. Zt. beurlaubt — Anna Brem in
Burkheim — Mathilde Hollerbach in Wallburg
-- Karl Kaltenbach in Häusern — Elisabeth
Meinhard iu Hemsbach * — Elise Orth iu
Oberdielbach — Agnes Rapp in Rettigheim —
Elfriede Staiger in Beuren, Ldkr. Überlingen —
Erika Walter in Michelbach, Ldkr. Rastatt
Heinrich Weingärtner in Unterbaimbach.

Zur Handarbeitshauptlehrerin: Handarbeits¬
lehrerin Maria Ihli in Mannheim.

Zu Berufsschullehrerinnen: die apl. Berufsschill¬
lehrerinnen Berta Ahles in Müllheim — Hilde¬
gard Elans in Buchen — Elisabeth Ewald in
Mosbach — Emilie Keller in Seelbach — Helene
Schwalle in Götzingen — Rita Thiergärt-
ner in Donaneschingen — Minna Volk in Steins-
snrt.

^ UmwandlungKstelle.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:
Bibliotheksrat Dr. Wilhelm Port an der

Universitätsbibliothek Heidelberg.

Die Hauptlehrer(in) Wilhelm Scheid in Schla¬
geten — Otto Schlick in Mannheim — Josefine
Wild in Untermünstertal.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hanptlehrer(innen) Karl Birk in Groß-

schönach nach Triberg — Philipp Hepp in Ball-
rechten nach Brenden — Friedrich Herlan in Linr
nach Binzen — Irma Krämer in Wiesenbach nach
Schriesheim — Mathilde K ü 1) n in Sulzbach, Ldkr.
Mannheim, nach Weinheim — Heinrich Roth in
Brenden nach Rastatt — Alban Steinbrenner
in Rollern nach Trienz. »

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:
Professor Dr. Hermann Hofherr au der

Handelsschule in Freiburg.

In den Ruhestand versetzt.
Studieurat Emil Linder au der Gewerbe¬

schule I in Heidelberg.
Die Hanptlehrer Georg Gehrig in Ober¬

flockenbach — Otto Heilig in Gengenbach.
Entlassen auf Ansuchen:

Die Lehrerinnen Ursula Brockhansin Schöll¬
bronn — Dina Zapf in Broggingen.

Gestorben:
Ureisoberschnlrat i. R. Lukas Graf, zuletzt in

Bruchsal, am 14. März 194V — Hauptlehrer a. D.
Heinrich Ottenh in Mannheim am 14. März 1940
— Hauptlehrer a. D. Albert R a u s ch e u b e r g e r,
zuletzt iu Eichen, am 14. März 194V — Hauptlehrer
Fritz Fesenbecker in Mannheim am 17. März
194V. »»

III. Eingesandte Druckwerke und Lehrimttel.

^.Allgemein:
B a d G e s ch ä s t s - n n d A dressenkal e n -

der 194V. Anschriftenbnch der Dienststellen von
Partei, Staat, Gemeinden und Verbänden in Ba¬
den, Verlag G. Bra u n, Karlsruhe (Preis geb.
durchschossen 3.— RM.).

Der Inhalt ist wesentlich ausgebaut worden
durch Ausnahme von Neueruugeu und Änderungen.
Stand Jaunar 194V.

Den Hanptteil bildet das umfangreiche Ver¬
zeichnis der Dienststellen von Partei, Staat, Ge¬
meinden und Verbänden. Zusätzlich wurden noch
die neuen Landkreisselbstverwaltungen, die Bezirks¬
bzw, Kreisräte und die Ortsklasseneinteilnng der
Gemeinden aufgenommen, wie auch in Vermehrtom
Maße den destehenden Angaben noch Straße und
Fernsprechanschluß hinzugefügt wurde.

Ausführliche Orts- und Sachverzeichnisse er¬
leichtern das Aufschlagen der gesuchten Dienststellen.

So gibt der Geschäfts- nnd Adressenkalender ein
genaues Bild aller Einrichtungen im Gau Baden,
die der Volkswirtschaft dienen. ^

Im Verlag Deutscher Wille, Berlin, sind er¬
schienen:

Jugend b-uch „Deutscher Wille" 194V.
Halbl. geb. 3.5V RM.,

Max Juuguickel, Kommando der Erde.
Mit Abb. geb. 2.25 RM.

Druck und Verlag von Malsch K Vogel in Karlsruhe.
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Verzeichnis der Schulen
auf dem Gebiete des Berufs-, Berufsfach- und Fachschulwesens in Baden

Berufsschulen
I. bergmännische:

1. bergmännische Berufsschule Erzbergwerk
Blumberg (Ldkr. Donaueschingen)

2. bergmännische Berufsschule Kalisalzberg-
werk Buggingen (Ldkr. Müllheim)

3. Bergmännische Berufsschule Schwarzwälder
Erzbergwerk in Kappel (Ldkr. Freiburg)

4. bergmännische Berufsschule „Grube Segen
Gottes" in Wiesloch (Ldkr. Heidelberg)

II. gewerbliche (einschl. allgemeine):

1. Achern (Ldkr. Bühl)
2- Adelsheim (Ldkr. Buchen)
3. Bad Krozingen (Ldkr. Müllheim)
4. Bad Rappenau (Ldkr. Sinsheim)
5. Baden-Baden (Stkr. Baden-Baden)
6. Blumberg (Ldkr. Douaueschiugen)
7. Bonndorf (Ldkr. Neustadt)
8. Boxberg (Ldkr. Tauberbischofsheim)
9. Breisach (Ldkr. Freiburg)

10. Bretten (Ldkr. Karlsruhe)
11. Bruchsal (Ldkr. Bruchsal)
12. Buchen (Ldkr. Buchen)
13. Bühl (Ldkr- Bühl)
14. Donaueschingen (Ldkr. Donauschingen)
15. Eberbach (Ldkr. Heidelberg)
16. Emmendingen (Ldkr. Emmeudingen)
17. Endingen (Ldkr. Emmendingen)
18. Engen (Ldkr. Konstanz)
19. Eppingen (Ldkr. Sinsheim)
20. Ektenheim (Ldkr. Lahr)
21. Ettlingen (Ldkr. Karlsruhe)
22. Freiburg I (Stkr. Freiburg)
23. Freiburg II (Stkr. Freiburg)
24. Furtwangen (Ldkr. Donaueschingen)
25. Gaggenau fEarl Benz-Schule) (Ldkr. Rastatt)
26. Gernsbach (Ldkr. Rastatt)
27. Görwihl (Ldkr. Säckingen)
28. Hardheim (Ldkr. Buchen)
29. Haslach (Ldkr. Wolfach)
30. Heidelberg I (Stkr. Heidelberg)
31. Heidelberg II (Stkr. Heidelberg)
32. Hockenheim (Ldkr. Mannheim)
33. Hornberg (Ldkr. Wolfach)
34. Karlsruhe I (Stkr. Karlsruhe)
35. Karlsruhe II (Stkr- Karlsruhe)
36. Karlsruhe III (Stkr. Karlsruhe)
37. Karlsruhe-Durlach (Stkr. Karlsruhe)
38. Kehl a. Rh. (Ldkr. Kehl)

39. Keuzingen (Ldkr. Emmendingen)
40. Konstanz (Stkr. Konstanz)
41. Ladenburg (Ldkr. Mannheim)
4^. Lahr ^Panl-Billet-Schnle) (Ldkr. Lahr)
43. Lauda (Ldkr. Tauberbischofsheim)
44. Lörrach (Ldkr. Lörrach)
45. Mannheim 1 >Earl Benz-Schule) (Stkr.

Mannheim)
46. Mannheim 11 Werner Siemens-Schule)

(Stkr. Mannheim)
47. Mannheim III >Nebcnius-Schule) (Stkr.

Mannheim)
46. Markdorf (Ldkr. Uberlingen)
49. Meßkirch (Ldkr. Stockach)
50. Mosbach (Ldkr. Mosbach)
51. Müllheim (Ldkr. Müllheim)
5^. Neaarbischofsheim (Ldkr. Sinsheim)
53. Neckargemünd (Ldkr. Heidelberg)
54. Neustadt (Ldkr- Neustadt)
55. Qberkirch (Ldkr. Offenbnrg)
56. Offenburg ^Friedrich Angnft Ha)elwanver-

Schnle) (Ldkr. Offeubnrg)
57. Ottenhöfen (Ldkr. Bühl)
58. Pforzheim 1 (Stkr. Pforzheim)
59. Pforzheim II (Stkr. Pforzheim)
60. Pforzheim III (Stkr. Pforzheim)
61. Pfnllendorf (Ldkr. Überlingen»
62. Philippsburg (Ldkr. Bruchsal)
63. Radolfzell (Ldkr. Konstanz)
64. Rastatt (Ldkr. Rastatt)
65- Rheinfelden (Ldkr. Säckingen)
66. Säckingen (Ldkr. Säckingen)
67. St. Blasien (Ldkr. Neustadt)
68. St. Georgeu (Ldkr. Villiugeu)
69. Schiltach (Ldkr. Wolfach)
70. Schopfheim (Ldkr. Schopfheim)
71. Schwetzingen (Ldkr. Mannheim)
72. Singen sH.) (Ldkr. Konstanz)
73. Sinsheim a. Els- (Ldkr. Sinsheim)
74. Stockach (Ldkr. Stockach)
75. Tanberbischossheim (Ldkr. Tauberbischofs¬

heim)
76. Tiengen (Ldkr. Waldshut)
77. Todtnau (Ldkr. Neustadt)
78. Triberg (Ldkr. Vittingen)
79. Überlingen (Ldkr. Überlingen)
80. Villingen (Ldkr. Villingen)
81.Vöhrenbach (Ldkr. Donaueschingen)
82. Waldkirch (Ldkr. Emmeudiugcu
83. Waldhut (Ldkr- Waldshut)
84. Walldürn (Ldkr. Buchen)
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85. Wehr (Ldkr. Säckingen)
86. Weinheim (Ldkr. Mannheim)
87. Wertheim (Ldkr. Tauberbischofsheim)
88. Wiesloch (Ldkr. Heidelberg)
89. Wolfach (Ldkr. Wolfach)
90. Zell a. H. (Ldkr. Wolfach)

III. kaufmännische:

1. Achern (Ldkr. Bühl)
2. Baden-Baden (Stkr- Baden-Baden)
3. Bretten (Ldkr. Karlsruhe)
4. Bruchsal (Ldkr. Bruchsal)
5. Bllhl (Ldkr. Bühl)
6. Donaueschingeu (Ldkr. Donaueschingen)
7. Eberbach (Ldkr. Heidelberg)
8. Emmendingen (Ldkr. Emmendingen)
9. Eppingen (Ldkr. Sinsheim)

10. Ettlingen (Ldkr. Karlsruhe)
11. Freiburg (Stkr. Freiburg)
12. Furtwaugeu (Ldkr. Douaueschiugen)
13. Gaggenau (Ldkr- Rastatt)
14. Gernsbach (Ldkr. Rastatt)
15. Haslach (Ldkr. Wolfach)
16. Heidelberg (Stkr. Heidelberg)
17. Hornberg (Ldkr. Wolfach)
18. Karlsruhe I (Stkr. Karlsruhe)
19. Karlsruhe II (Stkr. Karlsruhe)
20. Karlsruhe-Durlach (Stkr. Karlsruhe)
21. Kehl (Ldkr. Kehl)
22. Konstanz (Stkr. Konstanz)
23-Lahr (Ldkr. Lahr)
24. Lörrach (Ldkr. Lörrach)
25. Mannheim I ^Friedrich List-Schule)

(Stkr. Mannheim)
26. Mannheim II sEarin Göring-Schule)

(Stkr. Mannheim)
27. Meßkirch (Ldkr. Stockach)
28. Mosbach (Ldkr. Mosbach)
29. Müllheim (Ldkr. Müllheim)
30. Neustadt (Ldkr. Neustadt)
31. Oberkirch (Ldkr. Offenburg)
32. Offenburg (Ldkr. Offenburg)
33. Pforzheim (Stkr. Pforzheim)
34. Radolfzell (Ldkr. Konstanz)
35. Rastatt (Ldkr. Rastatt)
36. Säckingen (Ldkr. Säckingen)
37. St. Blasien (Ldkr. Neustadt)
38. St. Georgen (Ldkr. Billingen)
39. Schopfheim (Ldkr. Lörrach)
40. Schwetzingen (Ldkr. Mannheim)
41. Singen s-H.) (Ldkr- Konstanz)
42. Sinsheim a. Els. (Ldkr. Sinsheim)
43. Stockach (Ldkr. Stockach)
44. Tauberbischofsheim (Ldkr. Tauberbischofs¬

heim)
45. Triberg (Ldkr. Villingen)
46. Überlingen (Ldkr. Überlingen)

47. Villingen sHermann Schwer-Schuld
(Ldkr. Nillingen)

48. Waldkirch (Ldkr. Emmendingen)
49. Waldshut sDr. Karl Winter-Schule)

(Ldkr. Waldshut)
50. Walldürn (Ldkr. Buchen)
51. Weiuheim (Ldkr. Mannheim)
52. Wertheim (Ldkr. Tanberbischossheim)
53. Wiesloch (Ldkr. Heidelberg)
54. Wolfach (Ldkr. Wolfach)
55. Zell i. W. (Ldkr. Lörrach).

IV. ländliche, für Knaben:

1. Aach (Ldkr. Stockach)
2. Achern (Ldkr. Bühl)
3. Achkarren (Ldkr. Freiburg)
4. Adelsheim (Ldkr. Buchen)
5- Adelshofen (Ldkr. Sinsheim)
6. Aglasterhansen (Ldkr. Biosbach)
7. Albbruck (Ldkr. Waldshut)
8. Allensbach (Ldkr. Konstanz)
9. Altenheim (Ldkr. Kehl)

10. Altheim (Ldkr. Buchen)
11. Amrigschwand (Ldkr. Waldshut)
12. Appenweier (Ldkr. Kehl)
13. Assamstadt (Ldkr. Tauberbischofsheim)
14. Auenheim (Ldkr. Kehl)
15. Bad Dürrheim (Ldkr. Villingen)
16. Bad Krozingen (Ldkr- Müllheim)
17. Bad Peterstal (Ldkr. Offenburg)
18. Bad Rappenau (Ldkr. Sinsheim)
19. Bad Rippoldsan (Ldkr. Wolfach)
20. Baden-Baden (Stkr. Baden-Baden)
21. Bahlingen (Ldkr. Emmendingen)
22. Baiertal (Ldkr. Heidelberg)
23. Ballenberg (Ldkr. Buchen)
24. Balzhofen (Ldkr. Bühl)
25. Bamlach (Ldkr. Müllheim)
26. Bauerbach (Ldkr. Karlsruhe)
27. Bauschlott (Ldkr. Pforzheim)
28. Berau (Ldkr. Waldshut)
29. Berghausen (Ldkr. Karlsruhe)
30. Beruau (Ldkr. Neustadt)
31. Berolzheim (Ldkr. Buchen)
32. Biberach (Ldkr. Wolfach)
33. Biederbach (Ldkr. Emmendingen)
34. Biesingen (Ldkr. Donauefchiugeu)
35. Bietigheim (Ldkr. Rastatt)
36. Billigheim (Ldkr. Mosbach)
37. Birndors (Ldkr. Waldshut)
38. Blankenloch (Ldkr. Karlsruhe)
39. Bleibach (Ldkr. Emendingen)
40. Blumberg (Ldkr. Donaueschingen)
II. Bodersweier (Ldkr. Kehl)
42. Bodman (Ldkr. Stockach)
43. Bödigheim (Ldkr. Buchen)
44. Bötziugen (Ldkr. Freibnrg)
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45. Bohlingen (Ldkr. Konstanz)
46. Bohlsbach (Ldkr. Offeuburg)
47- Bonndorf (Ldkr. Neustadt)
4L. Boxberg (Ldkr. Tauberbischofsheim)
49. Bräunungen (Ldkr. Douauejchingen)
50. Breitnau (Ldkr. Neustadt)
51. Bretten (Ldlr. Karlsruhe)
52. Bruchhausen (Ldkr. Karlsruhe)
53. Brambach (Ldkr. Lörrach)
54. Buchen (Ldkr. Bucheu)
55. Buchenbach (Ldkr. Freiburg)
56. Buchheim (Ldkr. Freiburg)
57. Buchheim (Ldkr. Stockach)
58. Bühl (Ldkr. Bühl)
59. Bühlertal (Ldkr. Bühl)
60. Büsiugen (Ldkr. Konstanz)
61. Büßlingen (Ldkr. Konstanz)
62. Buggingen (Ldkr. Müllheim)
63. Bnjenbach (Lokr. Karlsruhe)
64. Dallau (Ldkr. Mosbach)
65. Dangstetteu (Ldkr. Waldshut)
66. Dauchingen (Ldkr. Villingen)
67. Deggenhansen (Ldkr. Überlingen)
68. Denkingen (Ldkr. Überlingen)
69. Denzlingen (Ldkr. Emmendingen)
70. Dettighosen (Ldkr. Waldshut)
71. Dielheim (Ldkr. Heidelberg)
72. Dilleudorf (Ldkr. Waldshut)
73. Dingelsdorf (Ldkr. Konstanz)
74. Döggingen (Ldkr. Donaueschingen)
75. Donaueschingen (Ldkr. Donaueschingen)
76. Durbach (Ldkr. Osseuburg)
77. Durmersheim (Ldkr. Rastatt)
78. Ebnet (Ldkr. Freiburg)
79. Eberbach (Ldkr. Heidelberg)
80. Ebringen (Ldkr. Freiburg)
81. Efringen (Ldkr. Lörrach)
82. Eggenstein (Ldkr. Karlsruhe)
83. Ehrenstetten (Ldkr. Freiburg)
84. Aichstetten (Ldkr. Freibnrg)
85. Eigeltingen (Ldkr. ^tockach)
86. Elsenz (Ldkr. Sinsheim)
87. Elzach (Ldkr. Elmu.!-
88. Emmendingen (Ldkr. Emmendingen)
89. Emmingen ab Egg (Ldkr. Donaueschingen)
90. Endingen (Ldkr. Emmendingen)
91. Engen (Ldkr. Konstanz)
92. Epfenbach (Ldkr. Sinsheim)
93. Eppelheim (Ldkr. Heidelberg)
94. Eppingen (Ldkr. Sinsheim)
95. Erzingen (Ldkr. Waldshut)
96. Eschbach (Ldkr. Freiburg)
97. Ettenheim (Ldkr. Lahr)
98. Ettlingen (Ldkr. Karlsruhe)
99. Eubigheim (Ldkr. Buchen)

100. Falkau (Ldkr. Neustadt)
101. Fischerbach (Ldkr. Wolfach)

102. Flehingen (Ldkr. Karlsruhe)
103. Forbach (Ldkr. Rastatt)
104. Forchheim (Ldkr. Karlsruhe)
105. Forst (Ldkr. Bruchsal)
106. Freiamt (Ldkr. Emmendingen)
107. Freiburg (Stkr. Freiburg)
108. Frickingen (Ldkr. Überlingen)
109. Friedrichslal (Ldkr. Karlsruhe)
110. Friesenheim (Ldkr. Lahr)
111. Fützen (Ldkr. Donaueschingen)
112. Furtwangen (Ldkr. Donaueschingen)
113. Gaienhofen (Ldkr. Konstanz)
114. Gailingen (Ldkr. Konstanz)
115. Gambnrg (Ldkr. Tauberbischofsheim)
116. Gamshurst (Ldkr. Bühl)
117. Geisingen (Ldkr. Donaueschiugen)
118. Gemuttngen (Ldkr. Sinsheim)
119. Gengenbach (Ldkr. Offenbnrg)
120. Gerichtstetten (Ldkr. Buchen)
121. Gernsbach (Ldkr. Rastatt)
122. Gersbach (Ldkr. Lörrach)
123. Glashosen, (Ldkr. Buchen)
124. Gochsheim (Ldkr. Bruchsal)
12o. Görwihl (Ldkr. Säckingen)
126. Götzingen (Ldkr. Buchen)
127. (Lommersdorf (Ldkr. Buchen)
128. Gondelsheim (Ldkr. Bruchsal)
129. Gottenheim (Ldkr. Freiburg)
130. Gottmadingen (Ldkr. Konstanz)
131. Graben (Ldkr. Karlsruhe)
132. Grafenhausen (Ldkr. Lahr)
133. Grafenhausen (Ldkr. Neustadt)
134. Greuzach ^dkr. Lörrach)
135. Grießen (Ldkr. Waldshut)
136. Grimmelshosen (Ldkr. Waldshut)
137. Großrinderfeld (Ldkr. Tauberbischofsheim)
138. Großsachsen (Ldkr. Mannheim)
139. Großschönach (Ldkr. Überlingen)
140. Grünsfeld (Ldkr. TanberbifcyosSheim)
141. Grünwettersbach (Ldkr. Karlsruhe)
142. Gündlingen (Ldkr. Freiburg)
143. Gütenbach (Ldkr. Donanefchingen)
144. Gundelfingen (Ldkr. Freiburg)
145. Gutach (Ldkr. Emmendingen)
146. Hagnau (Ldkr. Überlingen)
147. Häg (Ldkr. Lörrach)
148. Haltingen (Ldkr. Lörrach)
149. Hambrücken (Ldkr. Bruchsal)
150. Hardheim (Ldkr. Buchen)
151. Hartheim (Ldkr. Freiburg)
152. Haslach (Ldkr. Wolfach)
153. Haßmersheim (Ldkr. Mosbach)
154. Hattiugen (Ldkr. Donaueschingen)
155. Hausach i. K. (Ldkr. Wolfach)
156. Hausen a. d. M. (Ldkr. Freiburg)
157. Hausen im Tal (Ldkr. Stockach)
158. Hausen v. W. (Ldkr. Donaueschingen)
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159. Heckfeld (Ldkr. Tauberbischofsheim)
160. Heddesbach (Ldkr. Heidelberg)
161. Heidelsheim (Ldkr. Bruchsal)
162. Heiligkreuzsteinach (Ldkr. Heidelberg)
163. Heinstetten (Ldkr. Stockach)
164. Heitersheim (Ldkr. Müllheim)
165. Helmstadt (Ldkr. Sinsheim)
166. Hemsbach (Ldkr. Mannheim)
167. Herbolzheim ( Ldkr. Emmendingen)

-K- 168. Herdwangen (Ldkr. Überlingen)
169. Herrischried (Ldkr. Säckingen)
170. Hettigenbenern (Ldkr. Buchen)
171. Hilsbach (Ldkr. Sinsheim)
172. Hilzingen (Ldkr. Konstanz)
173. Hinterzarten (Ldkr. Neustadt)
174. Höchenschwand (Ldkr. Waldshut)
175. Hockenheim (Ldkr. Mannheim)
176. Höpsingen ( Ldkr. Buchen)
177. Hoffenheim (Ldkr. Sinsheim)
173. Hofsgrund (Ldkr. Freiburg)
179. Hohentengen (Ldkr. Waldshut)
180. Homberg ( Ldkr. Überlingen)
181. Horben ( Ldkr. Freiburg)
182. Hornberg (Ldkr. Wolfach)
183. Hüffenhardt (Ldkr. Mosbach)
184. Hüfingen (Ldkr. Donaueschingen)
185. Hugstetten (Ldkr. Freiburg)
186. Huttenheim (Ldkr. Bruchsal)
187. Ibach (Ldkr. Säckingen)
188. Ichenheim (Ldkr. Lahr)
189. Jechtingen (Ldkr. Freiburg)
190. Jestetten (Ldkr. Waldshut)
191. Iffezheim ( Ldkr. Rastatt)
192. Jhringen (Ldkr. Freiburg)
193. Jmmendingen (Ldkr. Donaueschingen)
194. Jndlekosen (Ldkr. Waldshut)
195. Jöhlingen (Ldkr. Karlsruhe)
196. Ittersbach (Ldkr. Pforzheim)
197. Jttliugen (Ldkr. Sinsheim)
198. Iznang (Ldkr. Konstanz)
199. Kadelburg (Ldkr. Waldshut)
200. Kaltbrunn (Ldkr. Wolfach)
201. Kandern (Ldkr. Müllheim)
202. Kappel a. Rh. (Ldkr. Lahr)
203. Kappelrodeck (Ldkr. Bübl)
204. Karlsdorf ( Ldkr. Bruchsal)
205. Kehl (Ldkr. Kehl)
206. Kenzingen (Ldkr. Emmendingen)
207. Kinzigtal (Ldkr. Wolfach)

^ 208. Kippenheim (Ldkr. Lahr)
209. Kirchardt (Ldkr. Sinsheim)
210. Kirchen-Hansen (Ldkr. Donaueschingen)
211. Kirchhofen (Ldkr. Freibnrg)
212. Kirchzarten (Ldkr. Freiburg)
213. Kirnbach (Ldkr. Wolfach)
214. Kirrlach (Ldkr. Bruchsal)
215. Kleinkems (Ldkr. Lörrach)

216. Köndringen (Ldkr. Emmendingen)
217. Königheim (Ldkr. Taitberbifchofsheim)
218. Königsbach (Ldkr. Pforzheim)
219. Königsfeld (Ldkr. Villingen)
220. Königschaffhausen (Ldkr. Emmendingen)
221. Konstanz (Stkr. Konstanz)
222. Korb (Ldkr. Buchen)
223. Kork (Ldkr. Kehl)
224. Krautheim (Ldkr. Buchen
225. Kronau (Ldkr. Bruchsal)
226. Külsheim (Ldkr. Tauberbischofsheim)
227. Kürzell (Ldkr. Lahr)
228. Ladenburg (Ldkr. Mannheim)
229. Lahr (Ldkr. Lahr)
230. Langenfchiltach (Ldkr. Villingen)
231. Langensteinbach (Ldkr. Karlsruhe)
232. Lauda (Ldkr. Tauberbischofsheim)
233. Lauf (Ldkr. Bühl)
234. Laufenburg (Ldkr. Säckingen)
235. Lautenbach (Ldkr. Offenburg)
236. Lenzkirch (Ldkr. Neustadt)
237. Lichtenau (Ldkr. Kehl)
238. Liedolsheim (Ldkr. Karlsruhe)
239. Liggeringen (Ldkr. Konstanz)
240. Limbach (Ldkr. Mosbach)
241. Linkenheim (Ldkr. Karlsruhe)
242. Liptingen (Ldkr. Stockach)
243. Löffingen (Ldkr. Neustadt)
244. Lohrbach.(Ldkr. Mosbach)
245. Malsburg (Ldkr. Müllheim)
246. Malsch (Ldkr. Heidelberg)
247. Malsch (Ldkr. Karlsruhe)
248. Malterdingen (Ldkr. Emmendingen)
249. Mannheim (Stkr. Mannheim)
250. Markdorf (Ldkr. Überlingen)
251. Marlen (Ldkr. Kehl)
252. Manchen (Ldkr. Waldshut)
253. Meckesheim (Ldkr. Heidelberg)
254. Meersburg (Ldkr. Überlingen)
255. Meißenheim (Ldkr. Lahr)
256. Menzenschwand (Ldkr. Neustadt)
257. Wenzingen (Ldkr. Bruchsal)
258. Merchingen (Ldkr. Buchen)
259. Merdingen (Ldkr. Freiburg)
260. Messelhausen (Ldkr. Tauberbischofsheim)
261. Meszkirch (Ldkr. Stockach)
262. Michelfeld (Ldkr. Sinsheim)
263. Mingolsheim (Ldkr. Bruchsal)
264. Minseln (Ldkr. Säckingen)
265. Möhringen (Ldkr. Donaueschingen)
266. Mörsch (Ldkr. Karlsruhe)
267. Mondfeld (Ldkr. Tanberbifchofsheim)
268. Mudau (Ldkr. Buchen)
269. Mühlenbach (Ldkr. Wolfach)
270. Mühlhaufen (Ldkr. Heidelberg)
271. Mühlhausen (Ldkr. Konstanz)
272. Mühlhaufen (Ldkr. Pforzheim)
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273. Mühlhofen (Ldkr. Überlingen)
274. Müllheim (Ldkr. Müll he im)
275. Münzesheim (Ldkr. Bruchsal)
276. Mundelfingen (Ldkr. Donaueschingen)
277. Munzingen (Ldkr. Freiburg)
278. Murg (Ldkr. Säckingen)
27S. Nassig (Ldkr. Tauberbischofsheim)
230. Neckarbischofsheim (Ldkr. Sinsheim)
281. Neckarelz (Ldkr. Mosbach)
282. Neckargemünd (Ldkr. Heidelberg)
283. Neckargerach (Ldkr. Mosbach)
284. Nesselwangen (Ldkr. Überlingen)
285. Neudenan (Ldkr. Mosbach)
286. Neudingen (Ldkr. Donaueschingen)
287. Neuenbürg (Ldkr. Müllheim)
288. Neuenweg (Ldkr. Lörrach)
289. Neudorf (Ldkr. Bruchsal)
290. Neufrach (Ldkr. Überlingen)
291. Nettkirch (Ldkr. Donaueschingen)
292. Nennkirchen (Ldkr. Mosbach)
293. Neuustetteu (Ldkr. Buchen)
294. Neusatz (Ldkr. Bühl)
295. Neustadt (Ldkr. Neustadt)
296. Neuthard (Ldkr. Bruchsal)
297. Niedereschach (Ldkr. Villingen)
298. Niederrimsingen (Ldkr. Freiburg)
299. Niederschopfheim (Ldkr. Offenburg)
30V. Nonnenweier (Ldkr. Lahr)
301. Nordrach (Ldkr. Wolfach).
302. Norsingen (Ldkr. Freiburg)
303. Oberacheru (Ldkr. Bühl)
304. Oberdielbach (Ldkr. Mosbach)
305. Obereggenen (Ldkr. Müllheim)
306. Obereschach (Ldkr. Villingen)
307. Obergimpern (Ldkr. Sinsheim)
308. Oberharmersbach (Ldkr. Wolfach)
309. Oberhausen (Ldkr. Bruchsal)
310. Oberhausen (Ldkr. Emmendingen)
311. Oberkirch (Ldkr. Offenburg)
312. Obermünstertal (Ldkr. Müllheim)
313. Oberöwisheim (Ldkr. Bruchsal)
314. Oberried (Ldkr. Freiburg)
315. Oberrimsingen (Ldkr. Freiburg)
316. Oberrotweil (Ldkr. Freiburg)
317. Oberschopfheim (Ldkr. Lahr)
318. Obersimonswald (Ldkr. Emmendingen)
319. Oberwinden (Ldkr. Emmendingen)
320. Oberwittstadt (Ldkr. Buchen)
321. Oberwolfach (Ldkr. Wolfach)
322. Odenheim (Ldkr. Bruchsal)
323. Oesingen (Ldkr Donanefchingen)
324. Oeflingen (Ldkr. Säckingen)
325. Oehningen (Ldkr. Konstanz)
326. Oensbach (Ldkr. Bühl)
327. Ostringen (Ldkr. Bruchsal)
328. Opfingen (Ldkr. Freiburg)
329. Oppenau (Ldkr. Offenburg)
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330. Ortenberg (Ldkr. Offenburg)
331. Osterburken (Ldkr. Buchen)
332. Ottenheim (Ldkr. Lahr)
333. Ottersweier (Ldkr. Bühl)
334. Ottoschwanden (Ldkr. Emmendingen)
335. Owingen (Ldkr. Überlingen)
336. Pfaffenrot (Ldkr. Karlsruhe)
337. Pfohren (Ldkr. Donanefchingen)
338. Pforzheim (Stkr. Pforzheim)
339. Pfnllendorf (Ldkr. Überlingen)
340. Prechtal (Ldkr. Emmendingen)
341. Radolfzell (Ldkr. Konstanz)
312. Raithaslach (Ldkr. Stockach)
343. Rastatt (Ldkr. Rastatt)
344. Nanenberg (Ldkr. Tauberbischofsheim)
345. Reichenau (Ldkr. Konstanz)
346. Reichenbach (Ldkr. Karlsruhe)
347. Reichenbach (Ldkr. Lahr)
348. Reicholzheim (Ldkr. Tanberbifchofsheim)
349. Renchen (Ldkr. Kehl)
350. Reute (Ldkr. Emmendingen)
35>. Rheinbischofsheim (Ldkr. !>iehl)
352. Rheinselden (Ldkr. Säckingen)
353. Rheinsheim (Ldkr. Bruchsal)
354. Rickenbach (Ldkr. Säckingen)
355. Riedöschingen (Ldkr. Donanefchingen)
356. Riegel (Ldkr. Emmendingen)
357. Ringsheim (Ldkr. Lahr)
358. Rittersbach (Ldkr. Mosbach)
359. Rohrbach bei Eppingen (Ldkr. Sinsheim)
360. Rosenberg (Ldkr. Buchen)
361. Rot (Ldkr. Heidelberg)
362. Rotzel (Ldkr. Säckiugeu)
363. Rußheim (Ldkr. Karlsruhe)
364. Säckingen (Ldkr. Säckingen)
365. Salem (Ldkr. Überlingen)
366. Sandhansen (Ldkr. Heidelberg)
367. St. Georgen i. Schw. (Ldkr. Vuungen)
368. St. Leon (Ldkr. Heidelberg)
369. St. Märgen (Ldkr. Neustadt)
370 St. Peter (Ldkr. Freiburg)
371. St. Ulrich (Ldkr. Freiburg)
372. Sasbachwalden (Ldkr. Bühl)
373. Sauldors (Ldkr. Stockach)
374.Schapbach (Ldkr. Wolfach»
375. Scheidental (Ldkr. Buchen)
376. Schiene» (Ldkr. Konstanz)
377. Schiltach (Ldkr. Wolfach)
378. Schlächtenhans (Ldkr. Lörrach)
379. Schlageten (Ldkr. Säckingen)
380. Schliengen (Ldkr. Müllheim)
381. Schlofsau (Ldkr. Buchen)
382. Schluchsee (Ldkr. Neustadt)
383. Schönau i. Schw. (Ldkr. Lörrach)
384. Schönenbach (Ldkr. Donaueschingen)
385. Schönwald (Ldkr. Villingen)
386. Schollach (Ldkr. Neustadt)



- Nr. 10 79

387. Schollbrunn (Ldkr. Mosbach)

388. Schonach (Ldkr. Villingen»

389. Schopfheim (Ldkr. Lörrach)

390. Schuttertal (Ldkr. Lahr)

391. Schutterwald (Ldkr. Offenburg)

392. Schwarzach (Ldkr. Bühl)

393. Schweighöfe, Gde. St. Märgen (Ldkr.

Neustadt)

394. Schwerzen (Ldkr. Waldshut)

395. Schwetzingen (Ldkr. Mannheim)

^ 396. Schwörstadt (Ldkr. Säckingen)

397. Seckach (Ldkr. Buchen)

398. Seöbach (Ldkr. Bühl)

399. Seelbach (Ldkr. Lahr)

400. Sexail (Ldkr. Emmendingen)

401. Siegelau (Ldkr. Emmendingen)

402. Singen sH.Z (Ldkr. Konstanz)

403. Sinsheim a. E. (Ldkr. Sinsheim)

404. Sinzheim (Ldkr. Bühl)

405. Spessart (Ldkr. Karlsruhe)

406. Spöck (Ldkr. Karlsruhe)

407. Staffort (Ldkr. Karlsruhe)

408. Staufen (Ldkr. Müllheim)

409. Stein a. Kocher (Ldkr. Mosbach)

410. Steinach i. K. (Ldkr. Wolfach)

411. Steinbach (Ldkr. Bühl)

412. Steinbach (Ldkr. Tauberbifchofsheim)

413. Steinen (Ldkr. Lörrach)

414. Steinsfurt (Ldkr. Sinsheim)

415. Steißlingen (Ldkr. Stockach)

^ 416. Stetten a. k. M. (Ldkr. Stockach)

417. Stockach (Ldkr. Stockach)

418. Strittmatt (Ldkr. Säckingen)

419. Stühlingen (Ldkr. Waldshut)

420. Stupferich (Ldkr. Karlsuhe)

421. Sulzburg (Ldkr. Müllheim)

422. Sulzfeld (Ldkr. Sinsheim)

423. Tannenkirch (Ldkr. Müllheim)

424. Tannheim (Ldkr. Donaneschingen)

425. Tauberbifchofsheim (Ldkr. Tauberbifchofs¬

heim)

426. Tegernau (Ldkr. Lörrach)

427. Tengen (Ldkr. Konstanz)

428. Teningeu (Ldkr. Emmendingen)

429. Tennenbronn (Ldkr. Villingen)

430. Tiengen (Ldkr. Waldshut)

431. Titisee (Ldkr. Neustadt)

432. Todtmoos (Ldkr. Säckingen)

433. Todtnau (Ldkr. Neustadt)

^ 434. Triberg (Ldkr. Villingen)

435. Trienz (Ldkr. Mosbach)

436. Tnnsel (Ldkr. Müllheim)

437. Ubstadt (Ldkr. Bruchsal)

438. überaucheu (Ldkr. Villingen)

439. Überlingen (Ldkr. Überlingen)

440. ühlingen (Ldkr. Waldshnt)

441. Uisfigheim (Ldkr. Tanbevbischofsheiin)

442. Ulm (Ldkr. Offenburg)

443. Uuadingen (Ldkr. Donaueschingen)

444. Uuterbalbach (Ldkr. Tauberbischofsheim)

445. Untereggingen (Ldkr. Waldshut)

446. Unterglottertal (Ldkr. Freiburg)

447. Untergrombach (Ldkr. Bruchsal)

448. Unterkirnach (Vvrr. Villingen)

449. Unterlauchringen (Ldkr. Waldshut)

450. Untermettingen (Ldkr. Waldshnt)

451. Untermünstertal (Ldkr. Müllheim)

452. Unteröwisheim (Lokr. Bruchsal)

453. Unterschefflenz (Ldkr. Mosbach)

454. Unterschwarzach (Ldkr. Mosbach)

455. Unterschüps (Ldkr. Tauberbischofsheim)

456. Untersimonswald (Ldkr. Emmendingen)

457. Unterwittighansen (Ldkr. Tauberbifchofs¬

heim)

458. Unzhurst (Ldkr. Bühl)

459. Urach (Ldkr. Neustadt)

460. Urphar (Ldkr. Tauberbifchofsheim)

461. Utzenfeld (Ldkr. Lörrach)

462. Villingen (Ldkr. Villingen)

463. Vöhrenbach (Ldkr. Donaneschingen)

464. Völkersbach (Ldkr. Karlsruhe)

465. Wagenschwend (Ldkr. Mosbach)

466. Waibstadt (Ldkr. Sinsheim)

467. Waldau (Ldkr. Neustadt)

468. Waldhauseu (Ldkr. Buchen)

469. Waldkatzenbach (Ldkr. Mosbach)

470. Waldkirch (Ldkr. Emmendingen)

471. Waldkirch (Ldkr. Waldshnt)

472. Waldshnt (Ldkr. Waldshnt)

473. Waldstetten (Ldkr. Buchen)

474. Waldwimmersbach (Ldkr. Heidelberg)

475. Walldorf (Ldkr. Heidelberg)

476. Walldürn (Ldkr. Buchen)

477. Waltershofen (Ldkr. Freibng)

478. Watterdingen (Ldkr. Konstanz)

479. Wehr (Ldkr. Säckingen)

480. Weil a. Rh. (Ldkr. Lörrach)

481. Weingarten (Ldkr. Karlsruhe)

482. Weisweil (Ldkr. Emmendingeu)

483. Weizen (Ldkr. Waldshut)

484. Welscheusteiuach (Ldkr. Wolfach)

485. Wenkheim (Ldkr. Tauberbifchofsheim)

486. Wettersdorf (Ldkr. Buchen)

487. Wieden (Ldkr. Lörrach)

488. Wiesental (Ldkr. Bruchsal)

489. Wiesloch (Ldkr. Heidelberg)

490. Wilsingen (Ldkr. Säckingen)

491. Willstätt (Ldkr. Kehl)

492. Windischbuch (Ldkr. Tanberbischofshe!»i>

493. Windschläg (Ldkr. Ottenburg)

494. Wittenhofen (Ldkr. Überlingen)

495. Winterfulgen sRöhrenbach^ (Ldkr. Uber'

lingen)

496. Witteufchwaud (Ldkr. Säckingen)



497. Wittnau (Ldkr. Freiburg)
498. Wössingen (Ldkr. Karlsruhe)
499. Wolfenweiler (Ldkr. Freiburg)
590. Wollbach (Ldkr. Lörrach)
501. Wolpadingen (Ldkr. Säckingen)
502. Wolterdingen (Ldkr. Donaueschingen)
503. Worblingen (Ldkr. Konstanz)
504. Myhl (Ldkr. Emmendingen)
505. Wyhlen (Ldkr. Lörrach)
506. Dach (Ldkr. Emmendingen)
507. Zell a. H. (Ldkr. Wolsach)
508. Zell i. W. (Ldkr. Lörrach)
509. Zell-Weierbach (Ldkr. Offenburg)
510. Zeutern (Ldkr. Bruchsal)
511. Zozuegg (Ldkr. Stockach)
512. Zunsweier (Ldkr. Offenburg)
513. Zufeuhofen (Ldkr. Offenbnrg).

V. ländliche (einschließlich hanswirtschnsiliche) sür
Mädchen:

1.Aach (Ldkr. Stockach)
2. Achern (Ldkr. Bühl)
3. Achkarren (Ldkr. Freiburg)
4. Adelsheim (Ldkr. Buchen)
5. Aglasterhauseu (Ldkr. Mosbach)
6. Albbruck (Ldkr. Waldshut)
7. Allensbach (Ldkr. Konstanz)
8. Altenbach (Ldkr. Heidelberg)
9. Altenheim (Ldkr. Kehl)

10. Altheim (Ldkr. Buchen)
11-Altlnßheim (Ldkr. Mannheim)
12. Amrigschwand (Ldkr. Waldshut)
13. Appenweier (Ldkr. Kehl)
14. Assamstadt (Ldkr. Tauberbischofsheim)
15. Atzenbach (Ldkr. Lörrach)
16. Au (Ldkr. Freiburg)
17. Bad Dürrheim (Ldkr. Villingen)
18. Bad Griesbach (Ldkr. Offenbnrg)
19. Bad Krozingen (Ldkr. Müllheim)
20. Bad Peterstal (Ldkr. Offenbnrg)
21. Bad Rappenau (Ldkr. Sinsheim)
22- Bad Rippoldsan (Ldkr. Wolfach)
23. Baden-Baden (Stkr. Baden-Baden)
24. Bahlingen (Ldkr. Emmendingen)
25. Baiertal (Ldkr. Heidelberg)
26. Ballenberg (Ldkr. Buchen)
27. Balzhofen (Ldkr. Bühl)
28. Bamlach (Ldkr. Müllheim)
29. Bammental (Ldkr. Heidelberg)
30. Banerbach (Ldkr. Karlsruhe)
31. Bauschlott (Ldkr. Pforzheim)
32- Beran (Ldkr. Waldshut)
33. Berolzheim (Ldkr. Buchen)
34. Bettmaringen (Ldkr. Waldshut)
35. Biberach (Ldkr. Wolfach)
36. Biederbach (Ldkr. Emmendingen)
37. Biesingen (Ldkr. Donaueschingen)

38. Bietigheim (Ldkr. Rastatt)
39. Billigheim (Ldkr. Mosbach)
40. Binan (Ldkr. Mosbach)
41. Birkendorf (Ldkr. Waldshut)
42. Birndorf (Ldkr. Waldshut)
43- Blankenloch (Ldkr. Karlsruhe)
44. Blumberg (Ldkr. Douaueschiugen)
45. Bodman (Ldkr. Stockach)
46. Bohlsbach (Ldkr. Offenbnrg)
47. Bonndorf (Ldkr. Neustadt)
48. Boxberg (Ldkr. Tauberbischofsheim)
49. Boxtal (Ldkr. Tauberbischofsheim)
50. Bräunlingen (Ldkr. Donanefchingen)
51. Dreifach (Ldkr. Freiburg)
52. Breitnau (Ldkr. Neustadt)
53. Bretten (Ldkr. Karlsruhe)
54. Brombach (Ldkr. Lörrach)
55. Bruchsal (Ldkr. Bruchsal)
56. Brühl (Ldkr. Mannheim)
57. Buchen (Ldkr. Buchen)
58. Büchenbach (Ldkr. Freiburg)
59. Buchheim (Ldkr. Freiburg)
60. Bnchheim (Ldkr. Stockach)
61. Bühl (Ldkr. Bühl)
62. Bühlertal (Ldkr. Bühl)
63. Buggingen (Ldkr. Müllheim)
64. Burbach (Ldkr. Karlsruhe)
65. Busenbach (Ldkr. Karlsruhe)
66. Dangstetten (Ldkr. Waldshut)
67. Dauchingen (Ldkr. Pillingen)
68. Denkingen (Ldkr. Überlingen)
69. Denzlingen (Ldkr. Emmendingen)
70. Dertingen (Ldkr. Tauberbischofsheim)
71. Dettighosen (Ldkr. Waldshnt)
72. Dielheim (Ldkr. Heidelberg)
73. Diersburg (Ldkr. Offenbnrg)
74. Dietlingen ( Ldkr. Pforzheim)
75. Dillendorf (Ldkr. Waldshnt)
76. Dilsberg (Ldkr. Heidelberg)
77. Dörlinbach (Ldkr. Lahr)
78. Donanefchingen (Ldkr. Donanefchingen)
79. Dossenheim (Ldkr. Heidelberg)
80. Dundenheim (Ldkr. Offenbnrg)
81. Durbach (Ldkr. Offenbnrg)
82. Durmersheim (Ldkr. Rastatt)
83. Eberbach (Ldkr. Heidelberg)
84. Efriugen (Ldkr. Lörrach)
85. Eggenstein (Ldkr. Karlsruhe)
86. Egriugeu ( Ldkr. Lörrach)
87. Ehrenstetten (Ldkr. Freiburg)
88. Eichstetten (Ldkr. Freiburg)
89. Eigeltiugeu (Ldkr. Stockach)
90. Eiseubach (Ldkr. Neustadt)
91. Elchesheim (Ldkr. Rastatt)
92. Ellmendingen (Ldkr. Pforzheim)
93. Elsenz (Ldkr. Sinsheim)
94. Elzach (Ldkr. Emmendingen)
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95. Emmendingen (Ldkr. Emmendingen)
96. Emmingen ab Egg (Ldkr. Donaneschingen^
97. Endingen (Ldkr. Emmendingen)
98. Engen (Ldkr. Konstanz)
99. Epsenbach (Ldkr. Sinsheim)

100. Eppelheim (Ldkr. Heidelberg)
101. Eppingen (Ldkr. Sinsheim)
102. Ettenheim (Ldkr. Lahr)
103. Ettlingen (Ldkr. Karlsruhe)
104. Ettlingenweier (Ldkr. Karlsruhe)
105. Erfeld (Ldkr. Buchen)
106. Erzingen (Ldkr. Waldshut)
107. Eschelbach (Ldkr. Sinsheim)
103. Eschelbronn (Ldkr. Sinsheim)
109. Enbigheim (Ldkr. Buchen)
110. Ewattingen ( Ldkr. Neustadt)
111. Fahrenbach ( Ldkr. Mosbach)
112. Fahruau (Ldkr. Lörrach)
113. Falkau (Ldkr. Neustadt)
114. Flehingen ( Ldkr. Karlsruhe)
115. Fischerbach (Ldkr. Wolfach)
116. Forbach ( Ldkr. Rastatt)
117. Forchheim (Ldkr. Karlsruhe)
118. Forst (Ldkr. Bruchsal)
119. Freiamt (Ldkr. Emmendingen)
120. Freiburg ( Stkr. Freiburg)
121. Freistett (Ldkr. Kehl)
122. FreudeNberg (Ldkr. Tauberbischofsheim)
123. Friesenheim (Ldkr. Lahr)
124. Fützen (Ldkr. Donaueschingen)
125. Furtwangen (Ldkr. Donaueschingen)
126. Gaienhofen ( Ldkr. Konstanz)
127. Gailingen (Ldkr. Konstanz)
128. Gaggenau (Ldkr. Rastatt)
129. Gamburg ( Ldkr. Tauberbischofsheim)
130. Geisingen (Ldkr. Donaueschingen)
131. Gemmingen (Ldkr. Sinsheim)
132. Gengenbach (Ldkr. Offenburg)
133. Gerchsheim (Ldkr. Tauberbischofsheim)
134. Gernsbach (Ldkr. Rastatt)
135. Gersbach (Ldkr. Lörrach)
136. Gifsigheim (Ldkr. Tauberbischofsheim)
137. Glashofen fOrtst. Gerolzahn^ (Ldkr.

Buchen)
138. Gochsheim ( Ldkr. Bruchsal)
139. Görwihl ( Ldkr. Säckingen)
140. Götzingen ( Ldkr. Buchen)
141. Gommersdorf (Ldkr. Buchen)
142. Gondelsheim (Ldkr. Bruchsal)
143. Gottenheim (Ldkr. Freiburg)
144. Gottmadingen (Ldkr. Konstanz)
145. Graben (Ldkr. Karlsruhe)
146. Grafenhausen (Ldkr. Lahr)
147. Grafenhausen (Ldkr. Neustadt)
148. Grenzach (Ldkr. Lörrach)
149. Griesheim (Ldkr. Offenburg)
150. Grießeu (Ldkr. Waldshut)

151. Grimmelshofeu (Ldkr. Waldshut)
152. Grötzingen (Ldkr. Karlsruhe)
153. Grotzriuderfeld (Ldkr. Tauberbischosshsim)
154. Großsachsen (Ldkr. Mannheim)
155. Großschönach (Ldkr. Überlingen)
156. Grünsfeld (Ldkr. Tauberbischofsheim)
157. Grüuwettersbach (Ldkr. Karlsruhe)
158. Gündlingen (Ldkr. Freiburg)
159. Gütenbach (Ldkr. Donaueschingen)
160. Gundelfingen (Ldkr. Freiburg)
161. Gutach (Ldkr. Emmendingen)
162. Gutach-Dorf (Ldkr. Wolfach)
163. Häg (Ldkr. Lörrach)
164. Hambrücken (Ldkr. Bruchsal)
165. Haltingen (Ldkr. Lörrach)
166. Hardheim (Ldkr. Buchen)
167. Haslach i. K. (Ldkr. Wolfach)
168. Haßmersheim (Ldkr. Mosbach)
169. Hattingen (Ldkr. Donaueschingen)
170. Hausach i. K. (Ldkr. Wolfach)
171. Hausen i. Tal (Ldkr. Stockach)
172. Hausen i. W. (Ldkr. Lörrach)
173. Heckfeld (Ldkr. Tauberbischofsheim)
174. Heddesbach (Ldkr. Heidelberg)
175. Heddesheim (Ldkr. Mannheim)
176. Heidelberg (Stkr. Heidelberg)
177. Heidelsheim (Ldkr. Bruchsal)
178. Heidersbach (Ldkr. Buchen)
179. Heiligenberg (Ldkr. Überlingen)
180. Heinsheim (Ldkr. Mosbach)
181. Heinstetten (Ldkr. Stockach)
182. Heitersheim (Ldkr. Müllheim)
183. Helmstadt (Ldkr. Sinsheim)
184. Hemsbach (Ldkr. Mannheim)
185. Herbolzheim (Ldkr. Emmendingen)
186. Herdwangen (Ldkr. Überlingen)
187. Herrischried (Ldkr. Säckingen)
188. Hettigenbenern (Ldkr. Bnchen)
189. Hettingen (Ldkr. Buchen)
190. Hilsbach (Ldkr. Sinsheim)
191. Hilzingen (Ldkr. Konstanz)
192. Hinterzarten (Ldkr. Neustadt)
193. Hochstetten (Ldkr. Karlsruhe)
194. Hockenheim (Ldkr. Mannheim)
195. Höchenschwand (Ldkr. Waldshut)
196. Hörden (Ldkr. Rastatt)
197. Höpfingen (Ldkr. Buchen)
198. Hoffenheim (Ldkr. Sinsheim)
199. Hofweier (Ldkr. Offenburg)
200. Hohentengen (Ldkr. Waldshut)
201. Homberg sLimpachl (Ldkr. Überlingen)
202. Horben (Ldkr. Freiburg)
203. Hornberg (Ldkr. Wolfach)
204. Hüffenhardt (Ldkr. Mosbach)
205. Hüfingen (Ldkr. Donaueschingen)
206. Huttenheim (Ldkr. Bruchsal)
207. Ichenheim (Ldkr. Lahr)
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208. Jcchtingen (Ldkr. Freiburg)
209. Jestetten (Ldkr. Waldshut)
21». Iffezheim (Ldkr. Rastatt)
211.Jhriugeu (Ldkr. Freiburg)
212. Jlmenfee (Ldkr. Überlingen)
213. Jmmendingen (Ldkr. Donaueschingen)
214. Immenstaad (Ldkr. Überlingen)
215. Jndlekofen (Ldkr. Waldshut)
216. Jöhlingen (Ldkr. Karlsruhe)
217. Jspringen (Ldkr. Pforzheim)
213. Ittersbach (Ldkr. Pforzheim)
219. Jttlingen (Ldkr. Sinsheim)
220. Kadelburg (Ldkr. Waldshut)
221. Kaltbrunn (Ldkr. Wolfach)
222. Kandern (Ldkr. Müllheim)
223. Kappel (Ldkr. Freiburg)
224. Kappel a. Rh. (Ldkr. Lahr)
225. Kappelrodeck (Ldkr. Bühl)
226. Karlsdorf (Ldkr. Bruchsal)
227. Karlsruhe (Stkr. Karlsruhe)
223. Kehl (Ldkr. Kehl)
229. Kenzingen (Ldkr. Emmendingen)
23V. Kinzigtal (Ldkr. Wolfach)
231. Kippenheim (Ldkr. Lahr)
232. Kirchardt (Ldkr. Sinsheim)
233. Kirchen-Hansen (Ldkr. Donaueschingen)
234. Kirchzarten (Ldkr. Freiburg)
235. Kirrlach (Ldkr. Bruchsal)
236. Kleinkems (Ldkr. Lörrach)
237. Köndringen (Ldkr. Emmendingen)
233. Königheim (Ldkr. Tauberbischofsheim)
239. Königsbach (Ldkr. Pforzheim)
240. Königschaffhausen (Ldkr. Emmendingen)
241. Königsfeld (Ldkr. Villingen)
242. Königshofen (Ldkr. Tauberbischofsheim)
243. Kollnau (Ldkr. Emmendingen)
244. Konstanz (Stkr. Konstanz)
245. Korb (Ldkr. Buchen)
246. Kork (Ldkr. Kehl)
247. Krautheim (Ldkr. Buchen)
248. Kronau (Ldkr. Bruchsal)
249. Külsheim (Ldkr. Tauberbischofsheim)
250. Kuppenheim (Ldkr. Rastatt)
251. Kürzell (Ldkr. Lahr)
252. Ladenburg (Ldkr. Mannheim)
253. Lahr (Ldkr. Lahr)
254. Langeubrücken (Ldkr. Bruchsal)
255. Langensteinbach (Ldkr. Karlsruhe)
256. Lauda (Ldkr. Tauberbischofsheim)
257. Laudenbach (Ldkr. Mannheim)
258. Lauf (Ldkr. Bühl)
259. Laufenbnrg (Ldkr. Säckingen)
260. Lautenbach (Ldkr. Offenburg)
261. Legelshurst (Ldkr. Kehl)
262. Leimen (Ldkr. Heidelberg) ,
263. Lenzkirch (Ldkr. Neustadt)
264. Leopoldshafen (Ldkr. Karlsruhe)

265. Leutesheim (Ldkr. Kehl)
266. Lichtenau (Ldkr. Kehl)
267. Licdolsheim (Ldkr. Karlsruhe)
268. Limbach (Ldkr. Mosbach)
269. Linkenheim (Ldkr. Karlsruhe)
270. Liptiugeu (Ldkr. Stockach)
271. Löffiugen (Ldkr. Neustadt)
272. Lörrach (Ldkr. Lörrach)
273. Mahlberg (Ldkr. Lahr)
274. Malsch b. Ettlingen (Ldkr. Karlsruhe)
275. Malsch b. Wiesloch (Ldkr. Heidelberg)
276. Malterdingen (Ldkr. Emmendingen»
277. Mannheim (Stkr. Mannheim)
278. Markdorf (Ldkr. Überlingen)
279. Marlen (Ldkr. Kehl)
230. Maulburg (Ldkr. Lörrach)
281. Meckenheim (Ldkr. Heidelberg)
282. Meersburg (Ldkr. Überlingen)
283. Meißenheim (Ldkr. Lahr)
234. Menningen (Ldkr. Bruchsal)
285. Merchingen (Ldkr. Buchen)
236. Merdingen (Ldkr. Freiburg)
287. Meßkirch (Ldkr. Stockach)
288. Messelhausen (Ldkr. Tauberbischofsheim)
289. Michelfeld (Ldkr. Sinsheim)
290. Mingolsheim (Ldkr. Bruchsal)
291. Minseln (Ldkr. Säckingen)
292. Möhringen (Ldkr. Donaueschingen)
293. Münchweiler (Ldkr. Villingen)
294. Mörsch (Ldkr. Karlsruhe)
295. Mosbach (Ldkr. Mosbach)
296. Müdau (Ldkr. Buchen)
297. Mühlbach (Ldkr. Sinsheim)
298. Mühlenbach (Ldkr. Wolfach)
299. Mühlhausen (Ldkr. Heidelberg)
300. Mühlhausen Ldkr. Pforzheim)
301. Mühlhofen (Ldkr. überlingeu)
302. Müllheim (Ldkr. Müllheim)
303. Münzesheim (Ldkr. Bruchsal)
304. Muggensturm (Ldkr. Rastatt)
305. Mundelfiugeu (Ldkr. Donanefchingen)
306. Munzingen (Ldkr. Freiburg)
307. Murg (Ldkr. Säckingen)
303. Nassig (Ldkr. Tanberbischofsheiin)
309. Neckarbischofsheim (Ldkr. Sinsheim)
310. Neckarelz (Ldkr. Mosbach)
311. Neckargemünd (Ldkr. Heidelberg)
312. Neckargerach (Ldkr. Mosbach)
313. Neidenstein (Ldkr. Sinsheim)
314. Neudenau (Ldkr. Mosbach)
315. Neudingen (Ldkr. Donaueschingen)
316. Nendorf (Ldkr. Bruchsal)
317. Neuenbürg (Ldkr. Müllheim)
313. Neuenweg (Ldkr. Lörrach)
319. Neuhausen (Ldkr. Pforzheim)
320. Nenlnßheim (Ldkr. Mannheim)
321. Neunkirchen (Ldkr. Mosbach)
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322. Neunstetten (Ldkr. Buchen)

323. Neureut (Ldkr. Karlsruhe)

324. Neustadt (Ldkr. Neustadt)

325. Neuweier (Ldkr. Bühl)

326. Niedereschach (Ldkr. Villingen)

327. Niederschopfheim (Ldkr. Offenburg)

328. Niederweiler (Ldkr. Müllheim)

329. Nonnenweier (Ldkr. Lahr)

33». Nordrach-Dorf (Ldkr. Wolfach)

^ 331. Norsingen (Ldkr. Freibnrg)

332. Nußbach (Ldkr. Offenburg)

333. Nußloch (Ldkr. Heidelberg)

334. Oberbalbach (Ldkr. Tauberbifchofsheim)

335. Obereggenen (Ldkr. Müllheim)

336. Obereschach (Ldkr. Villingen)

337. Oberharmersbach (Ldkr. Wolfach)

333. Oberhausen (Ldkr. Bruchsal)

339. Oberhausen (Ldkr. Emmendingen)

340. Oberkirch (Ldkr. Offenburg)

341. Obermünstertal (Ldkr. Müllheim)

342. Oberöwisheim (Ldkr. Bruchsal)

343. Oberried (Ldkr. Freiburg)

344. Oberrotweil (Ldkr. Freiburg)

345. Oberschefflenz (Ldkr. Mosbach)

346. Oberschopfheim (Ldkr. Lahr)

347. Obertsrot (Ldkr. Rastatt)

343. Oberwinden (Ldkr. Emmendingen)

349. Oberwittstadt (Ldkr. Buchen)

350. Oberwolfach (Ldkr. Wolfach)

351. Odeuheim (Ldkr. Bruchsal)

352. Oedsbach (Ldkr. Offenburg)

353. Oesingen (Ldkr. Donaueschingen)

354. Oeflingen (Ldkr. Säckingen)

355. Oehningen (Ldkr. Konstanz)

356. Oschelbronn (Ldkr. Pforzheim)

357. Oestringen (Ldkr. Bruchsal)

358. Oetigheim (Ldkr. Rastatt)

359. Offenburg (Ldkr. Offenburg)

360. Oftersheim (Ldkr. Mannheim)

361. Opfingen (Ldkr. Freiburg)

362. Oppenau (Ldkr. Offenburg)

363. Ortenberg (Ldkr. Offenburg)

364. Osterburken (Ldkr. Buchen)

365. Otteuhöfen (Ldkr. Bühl)

366. Ottenheim (Ldkr. Lahr)

367. Ottoschwanden (Ldkr. Emmendingen)

368. Pfaffenrot (Ldkr. Karlsruhe)

369. Pfohren (Ldkr. Donaueschiugen)

370. Pforzheim (Stkr. Pforzheim)

371. Pfullendorf (Ldkr. Überlingen)

372. Philippsburg (Ldkr. Bruchsal)

373. Plankstadt (Ldkr. Mannheim)

374. Plittersdorf (Ldkr. Rastatt)

375. Prechtal (Ldkr. Emmendingen)

376. Radolfzell (Ldkr. Konstanz)

377. Raithaslach (Ldkr. Stockach)

378. Rastatt (Ldkr. Rastatt)

379. Ranenberg (Ldkr. Tauberbischofsheim)

380. Reichenau (Ldkr. Konstanz)

381. Reichenbach (Ldkr. Karlsruhe)

382. Reichenbach (Ldkr. Lahr)

383. Reichental (Ldkr. Rastatt)

384. Reilingen (Ldkr. Mannheim)

385. Reisenbach (Ldkr. Buche»)

386. Renchen (Ldkr. Kehl)

387. Reute (Ldkr. Emmendingen)

388. Rheinbischofsheim (Ldkr. Kehl)

389. Rheinselden (Ldkr. Säckingen)

390. Rheinsheim (Ldkr. Bruchsal)

391. Rickenbach (Ldkr. Säckingen)

392. Riegel (Ldkr. Emmendingen)

393. Rielasingen (Ldkr. Konstanz)

394. Ringsheim (Ldkr. Lahr)

395. Rittersbach (Ldkr. Mosbach)

396. Rohrbach >bei Eppingen (Ldkr. Sinsheim)

397. Rosenberg (Ldkr. Buchen)

398. Rot (Ldkr. Heidelberg)

399. Rotenfels (Ldkr. Rastatt)

400. Rotzel (Ldkr. Säckingen)

401. Rußheim <Ldkr. Karlsruhe)

402. Ruft (Ldkr. Lahr)

403. Sachsenhausen (Ldkr. Tanberbischossh^im)

404. Säckingen (Ldkr. Säckingen)

405. Salem (Ldkr. Überlingen)

406. St. Blasien (Ldkr. Neustadt)

407. St. Georgen i. Schw. (Ldkr. Villingen)

408. St. Leon (Ldkr. Heidelberg)

409. St. Märgen (Ldkr. Neustadt)

410. St. Peter (Ldkr. Freiburg)

411. St. Ulrich (Ldkr. Freibnrg)

412. Sandhausen (Ldkr. Heidelberg)

413. Sasbach a. K. (Ldkr. Emmendingen)

414. Sauldorf (Ldkr. Stockach)

415. Schapbach (Ldkr. Wolfach)

416. Schatthausen (Ldkr. Heidelberg)

417. Schillingstadt (Ldkr. Buchen)

418. Schiltach (Ldkr. Wolfach)

419. Schlächteuhaus (Ldkr. Lörrach)

420. Schlageten (Ldkr. Säckingen)

421. Schliengen (Ldkr. Müllheim)

422. Schlierstadt (Ldkr. Buchen)

423. Schlossau (Ldkr. Buchen)

424. Schluchsee (Ldkr. Neustadt)

425. Schlüchtern (Ldkr. Sinsheim)

426. Schönau (Ldkr. Heidelberg)

427. Schönau i. Schw. (Ldkr. Lörrach)

428. Schönbrunn (Ldkr. Heidelberg)

429. Schönseld (Ldkr. Tauberbischofsheim)

130. Schöuwald (Ldkr. Villingen)

431. Schollbrunn (Ldkr. Mosbach)

432. Schonach (Ldkr. Villingen)

433. Schopfheim (Ldkr. Lörrach)

434. Schriesheim (Ldkr. Mannheim)

435. Schuttern (Ldkr. Lahr)
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436. Schutterltal (Ldkr. Lahr)
437. Schutterwald (Ldkr. Offenburg)
438. Schwarzach (Ldkr. Bühl)
439. Schweighausen (Ldkr. Lahr)
440. Schwerzen (Ldkr. Waldshut)
441. Schwetzingen (Ldkr. Mannheim)
442. Seckach (Ldkr. Buchen)
443. Seebach (Ldkr. Bühl)
444. Seelbach (Ldkr. Lahr)
445. Siegelsbach (Ldkr. Sinsheim)
446. Singen sH.s (Ldkr. Konstanz)
447. Sinsheim (Ldkr. Sinsheim)
448. Sinzheim (Ldkr. Bühl)
449. Söllingen (Ldkr. Karlsrnhe)
450. Spessart (Ldkr. Karlsruhe)
451. Spielberg (Ldkr. Karlsruhe)
452. Spöck (Ldkr. Karlsruhe)
453. Staufen (Ldkr. Müllheim)
454. Stein (Ldkr. Pforzheim)
455. Stein a. K. (Ldkr. Mosbach)
456. Steinach i. K. (Ldkr. Wolfach)
457. Steinbach (Ldkr. Bühl)
458. Steinbach (Ldkr. Tauberbischofsheim)
459. Steinen (Ldkr. Lörrach)
460. Steinmauern (Ldkr. Rastatt)
461. Steinsfurt (Ldkr. Sinsheim)
462. Steißlingen (Ldkr. Stockach)
463. Stetten a. k. M. (Ldkr. Stockach)
464. Stettfeld (Ldkr. Bruchsal)
465. Stockach (Ldkr. Stockach)
466. Strittmatt (Ldkr. Gückingen)
467. Strümpfelbrunn (Ldkr. Mosbach)
468. Stühlingen (Ldkr. Waldshut)
469. Stupferich (Ldkr. Karlsruhe)
470. Sulzbach (Ldkr. Mosbach)
471. Sulzburg (Ldkr. Müllheim)
472. Sulzfeld (Ldkr. Sinsheim)
473. Tannheim (Ldkr. Donaueschingen)
474. Tauberbischofsheim (Ldkr. Tauberblschofs-

heim)
475. Tegernau (Ldkr. Lörrach)
476. Tengen (Ldkr. Konstanz)
477. Tennenbronn (Ldkr. Villingen)
478. Tiefenbronn (Ldkr. Pforzheim)
479. Tiengen (Ldkr. Waldshut)
480. Todtmoos (Ldkr. Säckingen)
481. Todtnau (Ldkr. Neustadt)
482. Triberg (Ldkr. Villingen)
483. Uberauchen (Ldkr. Nillingen)
484. Überlingen (Ldkr. Überlingen)
485. ühliugeu (Ldkr. Waldshut)
486. Uifsigheim (Ldkr. Tauberbischofsheim)
487. Ulm (Ldkr. Offenburg)
488. Unadingen (Ldkr. Donaueschingen)
489. Untereggingen (Ldkr. Waldshut)
490. Unterglottertal (Ldkr. Freiburg)
491. Untergrombach (Ldkr. Bruchsal)

492. Unterharmersbach (Ldkr. Wolfach)
493. Unterkirnach (Ldkr. Villingen)
494. Unterlauchringen (Ldkr. Waldshut)
495. Untermettingen (Ldkr. Waldshut)
496. Untermünstertal (Ldkr. Müllheim)
497. Unteröwisheim (Ldkr. Bruchsal)
498. Uuterschüpf (Ldkr. Tauberbischofsheim)
199. Unterschwarzach (Ldkr. Mosbach)
500. Untersimonswald (Ldkr. Emmendingen)
501. Unterwittighausen (Ldkr. Tauberbischofs

heim)
502. Urach (Ldkr. Neustadt)
503. Urloffen (Ldkr. Kehl)
504. Urphar (Ldkr. Tauberbischofsheim)
505. Utzenfeld (Ldkr. Lörrach)
506. Villingen (Ldkr. Villingen)
507. Vöhrenbach (Ldkr. Donaueschingen)
508. Völkersbach (Ldkr. Karlsruhe)
509. Wageuschweud (Ldkr. Mosbach)
510. Waibstadt (Ldkr. Sinsheim)
511. Waldhausen (Ldkr. Buchen)
512. Waldkirch (Ldkr. Emmendingen)
513. Waldkirch (Ldkr. Waldshut)
514. Waldshut (Ldkr. Waldshut)
515. Waldwimmersbach (Ldkr. Heidelberg)
516. Walldorf (Ldkr. Heidelberg)
517. Walldürn (Ldkr. Buchen)
518. Wehr (Ldkr. Säckingen)
519. Weiher (Ldkr. Bruchsal)
520. Weil a. Rh. (Ldkr. Lörrach)
521. Weiler (Ldkr. Sinsheim)
522. Weiler sJznang^ (Ldkr. Konstanz)
523. Weingarten (Ldkr. Karlsruhe)
524. Weinheim (Ldkr. Mannheim)
525. Weisenbach (Ldkr. Rastatt)
526. Weisweil (Ldkr. Emmendingen)
527. Weizen (Ldkr. Waldshut)
528. Welschensteinach (Ldkr. Wolfach)
529. Wenkheim (Ldkr. Tauberbischofsheim)
530. Wertheim (Ldkr. Tauberbischofsheim)
531. Wettersdorf (Ldkr. Buchen)
532. Wies (Ldkr. Lörrach)
533. Wiesental (Ldkr. Bruchsal)
534. Wiesloch (Ldkr. Heidelberg)
535. Wilferdingen (Ldkr. Pforzheim)
536. Wilfingen (Ldkr. Säckingen)
537. Wilhelmsfeld (Ldkr. Heidelberg)
538. Willstätt (Ldkr. Kehl)
539. Windischbuch (Ldkr. Tauberbischofsheim)
540. Windschläg (Ldkr. Offenburg)
541. Wittenhofen (Ldkr. Überlingen)
542. Wössingen (Ldkr. Karlsruhe)
543. Wolfach (Ldkr. Wolfach)
544. Wolfenweiler (Ldkr. Freiburg)
545. Wolpadingen (Ldkr. Säckingen)
546. Wyhl (Ldkr. Emmendingen)
547. Wyhlen (Ldkr. Lörrach)
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548. Zell a. H. (Ldkr. Wolfach)
549. Zell i. W. (Ldkr. Lörrach)
550. Zell-Weierbach (Ldkr. Offenburg)
551. Zeutern (Ldkr. Bruchsal)
552. Ziegelhauseu (Ldkr. Heidelberg)
553. Zoznegg (Ldkr. Stockach)
554. Zunsweier (Ldkr. Offenburg)
555. Zufenhofen (Ldkr. Offenburg).

ö. Berufsfachschulen
I. gewerbliche:

1. für das Elektroinstallateurhandwerk an der
Gewerblichen Berufsschule II in Freiburg

2. für das Elektroinstallateurhandwerk an der
Gewerblichen Berufsschule in Offenburg,

3. für die Feinwertindustrie an der Gewerb¬
lichen Berufsschule I in Pforzheim

4. für Feinwerktechnik an der Staatl. Fach¬
schule für Feinwerktechnik in Furtwangen

5- für Gebrauchswerber, Dekorateure und Thea¬
termaler an der Gewerblichen Berufsschule
III in Karlsruhe

6. für das Kraftfahrzeughandwerk an der Ge¬
werblichen Berufsschule in Baden-Baden

7. für das Kraftfahrzeughandwerk an der Ge¬
werblichen Berufsschule II in Freiburg

8. für >das Kraftfahrzeughandwerk an der Ge¬
werblichen Berufsschule II in Karlsruhe

9. für das Kraftfahrzeughandwerk an der Ge¬
werblichen Berufsschule I in Mannheim

10. für das Kraftfahrzeughandwerk an der Ge¬
werblichen Berufsschule in Offenburg

11. für das Kraftfahrzeughandwerk an der Ge¬
werblichen Berufsschule I in Pforzheim

12. für das Kraftfahrzeughandwerk an der Ge¬
werblichen Berufsschule in Singen (H.)

13. für das Metallgewerbe an der Gewerblichen
Berufsschule in Bühl

14. für das Metallgewerbe an der Gewerblichen
Berufsschule I in Heidelberg

15. für das Metallgewcrbe an der Gewerblichen
Berufsschule in Lörrach

16. für Äas Metallgewerbe an der Gewerblichen
Brnfsschule iu Neustadt

17. für das Metallgewerbe an der Gewerblichen
Berufsschule iu Rastatt

18. für das Metallgewerbe an der Gewerblichen
Berufsschule in Rheinfelden

II. kaufmännische:

a) Oberhandelsschulen:

1. Oberhandelsschule an der Kaufmännischen
Berufsschule in Freiburg

2. Oberhandelsschule an der Kaufmännischen
Berufsschule I in Karlsruhe

3. Oberhandelsschule an der Kaufmännischen
Berufsschule I in Mannheim

4. Oberhandelsschule an der Kaufmännischen
Berufsschule in Pforzheim

k) Höhere Handelsschulen (an den jeweiligen
kaufmännischen Berufsschulen):
1. Achern
2. Baden-Baden
3. Bretten
4. Bruchsal
5. Bühl
6. Donaueschingen
7. Emmendingen
8. Freiburg
9. Furtwangen

10. Gernsbach
11. Heidelberg
12. Karlsruhe I
13. Karlsruhe II
14. Karlsruhe-Durlach
15. Kehl
16. Konstanz
17. Lahr
18. Lörrach
19. Mannheim I
20. Mannheim II
21. Mosbach
22. Neustadt
23. Offenburg
24. Pforzheim
25. Rastatt
26. Säckingen
27. Schwetzingen
28. Singen (H.)
29. Tanberbischofsheim
30. Villingen
31. Waldshut
32. Walldürn
33. Wein he im
34. Wertheim

o) Privathandelsschulen:

1. Christian Danner, Mannheim
2- Albert Feil (vormals Welde), Heidelberg
3. Merkur-Hansa, Karlsruhe
4. Schüritz (Wilhelm Verhörst) Mannheim
5. Vinc. Stock, Jnh. W. Kranß, Mannheim.

ä) Private Fremdsprachenschule:
1. Charlotte Vorbeck, Mannheim.

III. frauenberufliche:

a) anerkannte Haushaltungs¬
schulen:

1. Haushaltuugsschule an der Hauswirtschaft¬
lichen Berufsschule Heidelberg
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2. Haushaltungsschule au der Hauswirtschaft- ^
licheu Berufsschule Mannheim

3. Hanshaltungsschule an der Hauswirtschaft¬
lichen Berufsschule Pforzheim

4. Kreishaushaltuugsschule Mosbach
5. Kreishaushaltuugsschule Radolfzell
6. Städtische Haushaltuugsschule Freiburg
7. Städtische Haushaltuugsschule Karlsruhe
8. Haushaltuugsschule der NS-Frauenschaft

Mannheim
9. Haushaltuugsschule der NSV., Gau Baden,

Mannheim
IN. Hanshaltungsschule Deutsches Notes Kreuz,

Karlsruhe
11. Private Haushaltuugsschule Königsfeld
12. Private Haushaltuugsschule Schloß Spetz-

gart
13. Private Haushaltuugsschule Wenninghofs

(Dr. Liedich), Heidelberg
14. Private Haushaltuugsschule Scheff.'llwhe

(Käte Bechtold), Heidelberg

b) Schule» für Kinderpflege- und
H a u sh a l t g e h i l ft u u e u:

1. Städtische Schule für Kinderpflege- und
Haushaltgehilfiunen an der Städt. Haushal¬
tuugsschule in Freiburg

2. Städtische Schule für Kinderpflege- nnd
Haushaltgechilfiunen an !der Städt. Hans¬
haltungsschule in Karlsruhe

3. Schule für Kinderpflege- und Haushalt- >
gehilfinnen au der Kreishaushaltungsschule
in Radolfzell

4. Schule für Kinderpflege- und Haushalt¬
gehilfinnen der NSV. an der Haus¬
haltuugsschule der NSV., Gau Baden, in
Mannheim.

L. Fachschulen

1- gewerbliche:

a) Bauschule:

„Staatstechnikum Karlsruhe", Staatsbauschule,
Fachschule für Hochbau, Tiefbau und Ver-
messuugswesen

b) Ingenieurschulen:

1. „Staatstechnikum Karlsruhe", Staatliche
Jngeuieurschule, Fachschule für Maschinen¬
bau und Elektrotechnik

2. „Staatliche Ingenieurschule Konstanz",
Fachschule für Leichtbau, Maschinenbau und
Elektrotechnik

3. „Städtische Jngenienrschule Mauuheim",
Fachschule für Maschiueubau uud Elektro¬
technik

L) anerkannte M e i st e r s ch u l e n:

1. Meisterschule für das Blechner-, Installa¬
teur- und Zentralheiznngsbauerhaudwerk,
Fachschule au der Gewerblichen Berufs¬
schule I in Karlsrnhe

2. Meisterschule für das Bildhauer- uud Stein-
metzhandwerk, Fachschule an der Gewerb¬
lichen Berufsschule III in Karlsruhe

3. Staatliche Meisterschule für das deutsche
Edelmetall- und Schmnclgewerbe, ,^ach
schule, iu Pforzheim

4. Meisterschule für das Herrenschneiderhand
werk, Fachschule au der Gewerblichen Be¬
rufsschule I in Pforzheim

5. Meisterschule für Mechanik, Vorrichtungs-
nnd Werkzeugbau, Fachschule an der Ge¬
werblichen Berufsschule I in Pforzheim

6. Meisterschule für das Krastsahrzeughaud-
werk für Südwestdeutschland, Fachschule an
der Gewerblichen Berufsschule I (Earl-
Beuz-Schule), Mauuheim

ä) f o n st i g e gewerbliche Fachschulen:

1. Fachschule für das Bauhandwerk au der
Gewerblichen Berufsschule in Konstanz

2. Fachschule für das Böttcher- uud Küfer-
Handwerk an der Gewerblichen Berufsschule

in Hllüllheim
3. Fachschule für das Elektrotechnikerhandwerk

an der Gewerbliche» Berufsschule II in
Freiburg

4. Fachschule für das Elektrotechnikerhandwerk
an der Gewerblichen Berufsschule II iu
Karlsruhe

5. Fachschule für das Elektrotechnikerhandwerk
an der Gewerblichen Berufsschule I iu
Mannheim

6. Staatliche Fachschule für Feinwerktechuik
mit Uhrmacherabteilung in Furtwangen

7- Fachschule für das Frifeurhaudwerk an der
Gewerblichen Berufsschule in Offenburg

3. Fachschule für das Malerhandwerk an der
Gewerblichen Berufsschule I in Freiburg

9. Fachschule für das Malerhaudwerk an der
Gewerblichen Berufsschule II in Mannheim

1l). Fachschule für das maschinentcchnische Ge¬
werbe an der Gewerblichen Berufsschule 1
in Mannheim

11. Fachschule für das Schreinerhandwerk an
der Gewerblichen Berufsschule I in Frei¬
burg



12. Fachschule für das Zimmererhandwerk an !

der Gewerblichen Berufsschule 1 iu Frei¬

burg

13. private Malerfachschule Weber und Glaser

in Karlsruhe

14. private Malerfachschule Zimmermann in

Mannheim-Neckarau

15. Karlsruher Lehrinstitut des Reichsverban¬

des Deutscher Dentisten in Karlsruhe

II. kaufmännische:

I .Fachschule für das Hotel- und Gaststätten-

gewerbe in Heidelberg

III. f r a u e u b e r u f l i ch e: 5)

1. Städtische Frauenfachschule au der Städt.

Haushaltungsschule in Freiburg

2. Städt. Frauenfachschule an der Städt. Haus-

haltnngsfchnle in Karlsruhe

IV. L a nd w i r t f ch a f t s f ch n l e n:

1. Altenheim (Ldkr. Kehl)

2. Staatl. Landwirtschaftsschule Augustenberg

(Ldkr. Karlsruhe)

3. Boxberg (Ldkr. Tauberbischofsheim)

4. Breisach (Ldkr. Freiburg)

5. Bretten (Ldkr. Karlsruhe)

6. Bruchsal (Ldkr. Bruchsal)

7. Buchen (Ldkr. Buchen)

8. Bühl (Ldkr. Bühl)

9. Donaueschingen (Ldkr. Donaueschingen)

IN. Eberbach (Ldkr. Heidelberg)

») Bemerkung: ohne soziale Frauenschulen, Jugend-
leiterinnenseminare und Ausbildungsstätten für Kinder¬
gärtnerinnen,

l >. Eugen (Ldkr. Konstanz)

12. Eppingen (Ldkr. Sinsheim)

13. Ettenheim (Ldkr. Lahr)

14. Freiburg (Stkr. Freiburg)

15. Graben (Ldkr. Karlsrnhe)

16. Haslach (Ldkr. Wolfach)

17. Staatliche Landwirtschastsschnle Hochburg

(Ldkr. Emmendingen)

18. Hockenheim (Ldkr. Mannheim)

19. Kenzingen (Ldkr. Emmendingen)

20. Ladenburg (Ldkr. Mannheim)

21. Laufenburg (Ldkr. Säckingen)

22- Metzkirch (Ldkr. Stockach)

23. Mosbach (Ldkr. Mosbach)

24. Müllheim (Ldkr. Müllheim)

25. Neckargemünd (Ldkr. Heidelberg)

26. Neustadt (Ldkr. Neustadt)

27. Oberkirch (Ldkr. Offenburg)

28. Offenburg (Ldkr. Offenburg)

29. Pforzheim (Ldkr. Pforzheim)

30. Pfnllendorf (Ldkr. Überlingen)

31. Radolfzell (Ldkr. Konstanz)

32. Rastatt (Ldkr. Rastatt)

33- Rheinbischofsheim (Ldkr. Kehl)

34. Salem (Ldkr. Überlingen)

35. Schopfheim (Ldkr. Lörrach)

36. Staufen (Ldkr. Müllheim)

37. Stühlingen (Ldkr. Waldshut)

38. Tauberbischofsheim (Ldkr. Tauberbischofs¬

heim)

39. Villingen (Ldkr. Billingen)

40. Waldkirch (Ldkr. Emmendingen)

41. Waldshut (Ldkr. Waldshut)

42. Wertheim (Ldkr. Tanberbischofsheim)

43. Wiesloch (Ldkr. Heidelberg).
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deK Vadischen Minlsterlum^ de^ kultuF und AmerrtchtK
ZtzerauAgegeben vom Ministerium deF jÜnlruzS und NnterrichtK.

Ausgegeben Karlsruhe, den 27. April 1940

Inhalt.
I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung.

II. Vclaniitmachungcn.
Arbeit des Volksbunds für das Deutschtum im

Ausland (VDA.) in den Schulen.
Voltsbund für das Deutschtum im Ausland.
Unterrichtsbeginn und -Sommerzeit.
Gemeinschastsempfang in den Schulen.
Sicherung der Nahrungssreiheit.
Verhalten der Behörden bei kirchlichen Veranstal¬

tungen.
Zusätzliche Zuteilung von Lebensmitteln für den

hauswirtschastlichen Unterricht in öffentlichen und pri¬
vaten Schulen sowie Kochkursen des Deutschen Frauen¬
werks und der DAF.

Berufsausbildung der Lehrlinge im Dienste der
Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaften an Handelsschulen (Kaufm, Berufsschulen)

Beginn des Winterhalbjahres 1940/41 am Staats-
technikum in Karlsruhe.

Krankenversicherung der Angestellten.
Entrichtung der Beiträge zu den Sozialversicherun¬

gen während des besonderen Einsatzes der Wehrmacht.
Lehrbücher für die zweite lebende Fremdsprache der

Oberschule.
Prüfung der Schwimmeister und Schwimmeisterin¬

nen 1949.
Einrichtung der Höheren Schulen
Aushebung der Gewerbesechule (Gewerblichen Be¬

rufsschule) Mudau.
III. Personalnachrichten.
IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlasse des Reichsmiuistermms sür Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 5 des Reichsmtnisterialamtsblattes:
Nr. 103 „Verwendung der Schallplatte im Unterricht der Höheren Schule" (Deutsch.Wiss.Elziehg.Volksbildg.

1940 S. 144) — Nr. ö 3582/194».
Nr. 114 „Ausnahme in das Fridericianum in Davos" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 152)

Nr. L 8598/1940.

II Bekanntmachungen.
Arbeit des Volksbunds sür das Deutschtum im

Ausland (VDA.) in den Schulen.

An die Leiter und Lehrer der unterstellten

Schulen — einschließlich der privaten Schulen — so¬

wie an die Kreis- und Stadtschulämter.

Mit Erlaß vom 16. August 1933 Nr. L 30 686

(Amtsblatt Seite 136) und vom 20. August 1937

Nr. L 34 436 (Amtsblatt Seite 308) habe ich auf die

Wichtigkeit der Arbeit des VDA. hingewiesen und

die Gründung von VDA.-Schulgruppeu, Opferkame¬

radschaften genannt, empfohlen.

Um den VDA. in die Lage zu versetzen, seine

durch das „Gesetz zur Festigung Deutschen Volks¬

tums" wesentlich erweiterten Aufgaben zu erfüllen,

soll das Kameradschaftsopfer der Schüler und Schü¬

lerinnen erweitert und erstrebt werden, daß mög¬

lichst alle Schüler und Schülerinnen sich beteiligen.

Der VDA., Gauverband Baden, in Karlsruhe, Ett-

lingerstraße 25, hat zu diesem Zweck ein Merkblatt

für die Werbung und Durchführung des VDA.-

Kameradfchaftsopfers zusammengestellt und wird

dieses Merkblatt zusammen mit Handzetteln für die

Schüler(innen) und sonstigem Material (Abrech¬

nungskarten und Meldekarten) demnächst den Schu¬

len — für die Volksschulen, die ländlichen und Äie

hauswirtschastlichen Berufsschulen und die Mittel¬

schulen den Kreis- und Stadtschulämtern — über¬

senden.

Ich ersuche die Schulleiter, an jeder Schule eine

geeignete Lehrkraft mit der Leitung des Volks¬

deutschen Kameradschaftsopfers zu betrauen, die

dann das weitere zu erledigen hat. Die nähereu

Anweisungen ergeben sich aus dem Merkblatt.

Schulen, denen das erforderliche Material etwa
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nicht zugehen sollte, fordern es in der nötigen Auf¬

lage unmittelbar beim VDA., Ganverband Baden,

an, soweit die Schule» den Kreis- oder Stadtschul-

ämtern unterstellt sind, bei dem zuständigen Kreis¬

bzw. Stadtschnlamt. Das Gleiche gilt bezügl. der in

Nr. 9 der Anweisung erwähnten Zeitschriften.

Ich erwarte, daß die Schulleiter sich der Sache

mit Nachdruck annehmen und so znm guten Ge¬

lingen beitragen.

Karlsruhe, den 23. April 194V.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ö 12WZ In Vertretung

Gärtner

Volksbund für das Deutschtum im Ausland.

An alle Lehrer und Lehrerinnen.

Wie aus der voranstellende» Bekanntmachung

über die Arbeit des VDA. in den Schulen entnom¬

men werden kann, führt dieser Verband eine große

Werbung für das VDA.-Kaineradschaftsopser in

den Schulen durch. Ich erwarte, daß an jeder

Schule wie schon bisher, sich Lehrer nnd Lehrerin¬

nen in der erforderlichen Zahl für diese schöne und

wichtige Aufgabe der Schule einsetzen. Vor allem

setze ich voraus, daß für jeden zur Wehrmacht ein¬

gezogenen Lehrer, dem bisher die V^A.-Arbeit in

der Schule oblag, sofort für die Kriegsdauer ein

Vertreter oder eine Vertreterin einspringt.

Auch die VDA.-Arbeit außerhalb der Schule ist

ein dankbares, volkspolitisch bedeutungsvolles Be¬

tätigungsfeld gerade für die Lehrerschaft. Ich hoffe

daher, daß auch hier eine große Zahl von Lehrern

und Lehrerinnen sich für diese Arbeit einsetzen wird.

Karlsruhe, den 23. April 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L I236S In Vertretung

Gärtner

Unterrichtsbeginn und Sommerzeit.

Die Einführung der Sommerzeit kann bei der

Festsetzung des Unterrichtsbeginns in den Sommer¬

monaten nicht unberücksichtigt bleiben. Wenn der

Unterricht bisher im Sommerhalbjahr nm 1 Stunde

früher angesetzt wurde als im Winter, hätte dies

hente znr Folge, Käß die Schüler infolge der Som¬

merzeit im ganzen sogar 2 Stnnden früher als im

Winter in der Schule erscheinen müßten. Gesund¬

heitliche Gründe dürften dem entgegenstehen.

s 41 der Schulordnung für die Volksschulen

überläßt die Festsetzung des Unterrichtsbeginns den

örtlichen Schulämtern, weil es im Hinblick auf die

Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse nicht mög¬

lich ist, den Unterrichtsbeginn einheitlich für alle

Schulen des Landes festzusetzen. Die Leiter der

Schulämter haben daher bei der Festsetzung des

Unterrichtsbeginns auf die örtlichen Verhältnisse i»

besonderem Maße Nücisicht zu uehmeu; sie setzen sich

zu diesem Zwecke mit dem Bürgermeister der Schul¬

gemeinde ins Benehmen. Wo nicht zu beseitigende

Meinungsverschiedenheiten bestehen, ist eine Ent¬

scheidung des zuständigen Kreisschulamts herbei¬

zuführen.

Der Unterrichtsbeginn soll örtlich einheit-

l i ch festgesetzt werden. Wo daher mehrere Schulen,

d. h. neben den Volksschulen auch Berufs-, Berufs¬

fach- und Fachschulen sowie Höhere Schulen vor¬

handen sind,'ist ein Benehmen mit den Leitern dieser

Schulen erforderlich. Falls dabei eine Einigung

über den Unterrichtsbeginn nicht herbeizuführen ist,

ist unter näherer Darlegung der örtlichen Verhält¬

nisse meine Entscheidung nachzusuchen.

Karlsruhe, den 2V. April 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, K IMJ In Vertretung

G ä r t it e r

Gcmeinfchaftsempfang in den Schulen.

An die Leiter der unterstellten Schulen — ein¬

schließlich der privaten Schulen — sowie an die

Kreis- und Stadtschulämter.

Es ist vorgekommen, daß ei» «»geordneter

Gemeinschaftsempfang in einer Schule nicht durch¬

geführt werden konnte, weil die Nundfunkanlage

schadhaft war.

Ich weise daraus hin, daß mir die Schulleiter

dafür verantwortlich sind, daß sich die Nundfunk¬

anlage ihrer Schule dauernd in gutem Zustand

befindet und jederzeit gebrauchsfähig ist.

Karlsruhe, den 13. April 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. Ii 11558 In Vertretung

Gärtner

Sicherung der Nahrungsfreihcit.

An sämtliche unterstellten Dienststellen:

Unter Hinweis auf den Aufruf des Herru

Ministerpräsidenten vom 10. April 1940 (Folge 98

des Führers) fordere ich alle zu meinem Geschäfts¬

bereich gehörigen Dienststelle» auf, sich überall dafür

einzusetzen, daß dem Aufruf Folge geleistet wird.

Soweit Dienststellen selbst im Besitz von Gelände

sind, das sich für den Anban landwirtschaftlicher

Erzeugnisse eignet, muß erwartet werde», daß die

Behörde» entweder selbst für die geeignete Bewirt¬

schaftung Sorge tragen oder das Land entfprea)en-

den Interessenten zur Bebauung unentgeltlich zur
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Verfügung stellen und dadurch beispielgebend
vorangehen.

Karlsruhe, den 16. April 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I L6I2 In Vertretung
Gärtner

Verhalten der Behörden
bei kirchlichen Veranstaltungen.

An sämtliche unterstellten Dienststellen.
Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn

ReichSerziehungsministers zur genauen Beachtung
bekannt.

Karlsruhe, den 9. April 1940.
Der Minister des Kulms und Unterrichts

Nr 217S Vertretung
Gärtner

Der Herr Reichsminister des Innern hat durch
Runderlaß vom 6. Februar 194V — 1 d 123/40 —
4015 — folgeude Anordnung erlassen:

I.

Nach Ziffer III Absatz 3 des Runderlasses über
die Beflaggung der Dienstgebäude vom 3. März
1939 (RMBliV. S. 399) geben kirchliche Veranstal¬
tungen keinen Anlaß zur Beflaggung der Dienst¬
gebäude.

II.

Kirchliche Veranstaltungen rechtfertigen mit
Rücksicht aus die überkonfessionelle Stellung des
Staates auch keine geschlossene Teilnahme der Be¬
hörden. Die Entsendung von Behördenvertretern zu
kirchlichen Veranstaltungen ist nur zulässig, wenn es
die staatlichen, insbesondere die auswärtigen Be¬
lange des Reichs dringend erfordern. Die private
Teilnahme von Behördenangehörigen an kirchlichen
Veranstaltungen wird dadurch nicht berührt.

III.

Auf die Flaggensetzung der Religionsgesellschaf¬
ten findet Ziffer I keine Anwendung.

Diese Anordnung gilt sinngemäß auch für
meiuen Geschäftsbereich, insbesondere auch für die
S ch n l v e r w a l t n n g und die S chule u.

Der Runderlaß des Reichsministers des Innern
über Beflaggung der Dienstgebäude und Verhalten
der Behörden bei kirchlichen Veranstaltungen vom
16. September 1938 (RMBliV. S. 1508), mitgeteilt
durch Runderlaß vom 26. Oktober 1938 — ?! II a
3671/38 — (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 516)
tritt außer Kraft.

Der Erlaß wird nur in Dentsch.Wiss.Erziehg.-
Volksbildg. veröffentlicht.

Berlin, den 28. Februar 1940.

Der Reichsminister
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung

Im Auftrage: Graf zu Rautzau

Zusätzliche Zuteilung vou Lebensmitteln für den
hauswirtschaftlichen Unterricht in öffentlichen und
privaten Schulen sowie Kochkursen des Deutschen

Frauenwerks und der DAF.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs¬
erziehungsministers zur Beachtung bekannt gegeben.
Mein Erlaß vom 29. Dezember 1939 Nr. L 45 868
(Amtsblatt 1940 Seite 3/4) gilt hierdurch als ent¬
sprechend ergänzt.

Karlsruhe, den 8. April 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, ö 11291 In Vertretung
Gärtner

In Ergänzung meines Runderlasses vom
4. Januar 1940 — LIK726/39 — (Deutsch. Wiss.-
Erziehg.Volksbildg. S. 74) bestimme ich im Einver¬
ständnis mit dem Reichsminister für Ernährung
und Landwirtschaft, daß für nichtstaatliche
hauswirtschaftliche, gewerbliche, kaufmännische und
landwirtschaftliche Berufs-, Berufsfach- und Fach¬
schulen, für Kinderpflegerinnenschulen nnd für
staatlich anerkannte hauswirtschaftliche Lehrgänge
die nach I Ziffer 2 Abf. 2 des Erlasses des Herrn
Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft
vom 22. Dezember 1939 — II (ü 4 — 1104 — erfor¬
derliche Bescheinigung der Richtigkeit der Angaben
(vgl. Anlage 1) nicht von der zuständigen Schulauf¬
sichtsbehörde erster Instanz, sondern vom Ober¬
bürgermeister, vom Landrat oder vom Zweckver¬
bandsvorsteher oder vom sonstigen Leiter des Schul-
trägers zu erteilen ist.

Berlin, den 5. März 1940.
Der Reichsminister

für Wissenschaft, Erziehung uud Volksbildung
Im Auftrage: Holfelder.

— L Id 12 a/lO. l. 40 L IV, k V, L Iis, k III —
(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 Seite 171.)

Berufsausbildung der Lehrlinge im Dienste der
Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften an Handelsschulen (Kaufmännischen

Berufsschulen).

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister
des Innern bestimme ich auf Grund des H 10
Ziffer 1 des Reichsschulpflichtgesetzes, daß sämtliche
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berufsschulpflichtige Verwaltungslehrlinge im Dienste

der Gemeinden nnd sonstigen öffentlich-rechtlichen

Körperschaften mit Beginn des Schuljahres 1940/41

zum Besuch der für den Beschäftigungsart zustän¬

digen Kaufmännischen Berufsschule (Handelsschule)

verpflichtet sind.

Karlsruhe, den 12. April 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v Jgg4 In Vertretung

Gärtner

Beginn des Winterhalbjahres 1940/41

am Staatstcchnikum in Karlsruhe.

An die Direktionen der Höheren Lehranstalten

sowie die Direktoren und Leiter der Gewerbeschulen

(Gewerblichen Berufsschulen).

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion

des Bad. Staatstechnikums — Höhere Technische

Lehranstalt (Fachschule) — in Karlsruhe wird zur

Kenntnis der beteiligte» Schulleitungen gebracht,

mit dem Ersuchen, den Inhalt den Schülern der ent¬

sprechenden Klassen bekanntzugeben.

Karlsruhe, den 16. April 1949.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 64S6 In Vertretung

Gärtner

Bekannt ma ch n n g.

Aufnahme in das Staatstcchnikum — StaatSbauschule
und Staatl. Ingenieurschule — zum Winterhalbjahr

1340/41.

Anmeldung zum Besuch des Staatstechuikums

- im bevorstehenden Winter-Halbjahr 1940/41 sind

bis IS. Mai 1940 schriftlich an den Direktor

der Anstalt zu richten. Pordrucke zur Anmeldung

werden auf Verlangen kostenlos abgegeben.

Die Ausleseprüfungen für die Fachsemester so¬

wie sämtliche Nachprüfungen finden am Dienstag,

den 1. Oktober 1940 und am Mittwoch, den 2. Okto¬

ber 1940 und die Aufnahmeprüfungen für Äie Vor¬

bereitungssemester am Freitag, den 4. Oktober 1940

und am Samstag, den 5. Oktober 1940 statt.

Die zn den Prüfungen Zugelassenen und die

Nachprüflinge werden besonders benachrichtigt.

Sämtliche Studierende haben sich am

Montag, den 7. Oktober 1940,

8 Uhr

zur Einweisung in ihren Semesterzimmern einzu¬

finden.

Der Unterricht beginnt am

Montag, den 7. O k t o b e r l 9 4 0,

8so Uhr.

Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich,

das vom Sekretariat erhältlich ist. Drucksachenporto

ist beizulegen.

Staatstechnikum Karlsruhe

im April 1940

Der Direktor:

gez. Dr.-Jng. Kranth.

Krankenversicherung der Angestellten.

Durch Z 8 der Verordnung über Änderungen in

der gesetzlichen Krankenversicherung nnd in der Ar¬

beitslosenhilfe vom 12. Dezember 1939 (RGBl. I

S. 2414) hat Z 383 RVO. folgende Fassung er¬

halten:

,„Bei Arbcitsuttfähigkeit siud für die Dauer der

Kraukenhilfe keine Beiträge zu entrichten. Dies gilt

nicht, wenn nnd solange der Versicherte während

der Krankheit Arbeitsentgelt erhält (s 189).

Das Gleiche gilt für eine Versicherte, wenn und

solange sie Wochengeld bezieht oder in den letzten

sechs Wochen vor und in den ersten sechs Wochen

nach der Niederkunft infolge der Schwangerschaft

oder der Niederkunft nicht gegen Entgelt arbeitet."

Darnach find vom Zeitpunkt des Inkrafttretens

der Verordnung an (16. 12. 1939) während der

Dauer der Erkrankung eines Angestellten die Bei¬

träge zur Krankenversicherung und zum Reichsstock

für Arbeitseinsatz (Arbeitslosenversicherung) solauge

weiter zu entrichten, als die Dienstbezüge als

Krankenbezüge gemäß K 12 Absatz 1 TO. weiter¬

gezahlt werden. Die Dienstbezüge sind daher von

diesem Zeitpunkt an nicht mehr um den ruhenden

Arbeitsnehmeranteil zn kürzen.

Die zusätzliche Wocheuhilfe uach § 13 TO. ^ ist

uicht als Arbeitsentgelt im Sinne des K 383 RVO.

anzusehen.

Karlsruhe, den 26. März 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, ^ l 795 In Vertretung

Gärtner

Entrichtung der Beiträge zu den Sozialversicherungen

während des besonderen Einsatzes der Wehrmacht.

Nach der Verordnung des Reichsarbeitsmini-

sters vom 22. Jauuar 1940 über die Rentenversiche¬

rung und die knappschaftliche Pensionsversicherung

der Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst

während Äes besonderen Einsatzes der Wehrmacht

(RGBl. I S. 225) sind die 1 bis 3 der Verord¬

nung vom 13. Oktober 1939 (RGBl. I 2030) auf

Augestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst, die

während des besonderen Einsatzes der Wehrmacht

zum Wehrdienst eingezogen sind und ihre Dienst-
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bezüge von den bisherigen Dienstberechtigten weiter
beziehen, nicht anzuwenden. Für diese Personen
sind daher Beiträge weiter zu entrichten. Der Bei¬
tragsberechnung sind die Dienstbezüge ohne Abzüge
des Ausgleichsbetrags nach Z 3 des EWGG. vom
23. August 1939 (RGBl. I S. 1531) in Verbindung
mit der Verordnung vom 20. September 1939
(RGBl. I S. 1855) zugrunde zu legen.

Die Verordnung tritt in der Rentenversicherung
der Angestellten (Angestelltenversicherung) und in
der knappschaftlichen Pensionsversicheruug mit dem
1. Februar 1940, in der Rentenversicherung der
Arbeiter (Invalidenversicherung) mit dem 5. Februar
194V in Kraft. Soweit Beiträge bisher entrichtet
sind, behält es hierbei sein Bewenden. Bereits ein¬
behaltene Beträge sind nachträglich an die Versiche¬
rungsträger zu entrichten.

Nach dem Erlaß des Preußischen Finanzmini¬
sters vom 31. Januar 1940 — I.o 8090/22 1 o. —
(Pr.Bes.Bl. S. 50) wird die Entrichtung von Bei¬
trägen zur Zusatzversorgungsanstalt des Reichs nnd
der Länder weder durch Hie Verordnung vom
13. Oktober 1939 (RGBl. I S. 2030) uoch durch die
vom 22. Januar 1940 (RGBl. S. 225) berübrt. Bei¬
träge für die Versicherung bei dieser Anstalt sind
Häher auch weiterhin zu entrichten. Etwa einbehal¬
tene Beiträge sind nunmehr an den Versicherungs¬
träger abzuführen.

Karlsruhe, den 15. April 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. X I SSVZ In Vertretung

Gärtner

Lehrbücher für die zweite lebende Fremdsprache
der Oberschule.

An die Leiter der Oberschulen.
Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-

erziehungsministers vom 11. März 1940 — ^ III x
159/40 — (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940
Seite 181).

Karlsruhe, den 10. April 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S IIL99 In Vertretung
Gärtner

Prüfung für Schwimmeister und Schwimm-
meisterinnen 1940.

Das Prüfungsamt für Lehrer und Lehrerinnen
der körperlichen Erziehung in Berlin hat die idies-
jährige am Hochschulinstitut für Leibesübungen 'der
Technischen Hochschule Karlsruhe stattfindende Prü¬
fung für Schwimmeister nnd Schwimmeisterinnen
auf den 18. und 19. Oktober 1940 festgesetzt.

Der Prüfung voraus geht eiu Vorbereitungs-
turs vom 7. bis 17. Oktober.

Meldungen zu dieser Prüfung find bis zum
3 1. August 1 94 0 an das Hochschulinstitut für
Leibesübungen, Technische Hochschule, Karlsruhe,
einzureichen.

Im übrigen wird auf die Bekanntmachung vom
26. Juni 1939 (Amtsblatt 1939 Nr. 16 Seite 143)
verwiesen.

Karlsruhe, den 18. April 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. 1^ 597Z In Vertretung

Gärtner

Einrichtung der Höheren Schulen.

Die Freiligrathschule, Oberschule für Mädchen
in Karlsruhe, ist auf Beginn des Schuljahres 1940/41
aufgehoben worden.

Karlsruhe, den 9. April 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ? IZVI3 In Vertretung
Gärtner

Aushebung der Gewerbeschule
(Gewerblichen Berufsschule) Mudau.

Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule»
Mudau wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Das Einzugsgebiet dieser Schule wird dem der
Gewerblichen Berufsschule Buchen mit der Maßgabe
zugeteilt, daß erforderlichenfalls für die in den Ge
meinden Mudau (mit Donebach und Langenelz),
Reisenbach, Scheidental, Schlossau und Steinbach
(mit Rümpfen nnd Stürzenhardt) beschäftigten, ge¬
werblich tätigen Berufsschulpflichtigen der gewerb¬
liche Berufsfchulunterricht in Mudau — als Zweig¬
schulort der Gewerbeschule (Gewerbliche Berufs¬
schule) Buchen — durch eine Lehrkraft der Gewerb¬
lichen Berufsschule Buchen erteilt wird.

Karlsruhe, den 12. April 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. O 5M9 In Vertretung
Gärtner

III Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe
von Ernennnngs- und Beförderuugscrlaffen(NGBl.I
S. 1701) — Beamte, die znm Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Znm Musiklehrer: Musiklehrkandidat Otto Ju¬
stin am Berthold-Gymnasium in Freibnrg.

Zum Berufsschuldirektor: Studienassessor Wil¬
helm Pabst an der Höheren Handelsschule iu Kehl.



94 - Nr, ll —

Zum Stndienrat: Studienassessor Dipl.-Jng.
Max Z i m m erma n n an der Carl Beuz-Gewerbe-
schule (Gewerbl. Berufsschule) in Mannheim.

Zu Studienreferendaren: Hans Hofheinz
aus Neunkirchen — Joses Holo ch aus Mannheim
— Fritz Oberst aus Weinheim a. d. B. — Hans
Sänger aus Eberbach — Eckart Schmitt aus
Nieder-Weisel — Heinz Wimm er aus Kassel.

Zum Rektor: Hauptlehrer Andreas Heppler
in Weingarten.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer Albert Bechtold
in Lanf — Julius Greulich in Großschönach —
Albert Heck in Spessart — Martin Koch in Te¬
gernau — Hermann M anlbetsch in Nnzhurst —
Otto Meub (Lörrach) in Grenzach — Richard
Wolf in Mühlhausen, Ldkr. Pforzheim — Ottmar
Schupp an der Mittelschule für Knaben in Karls¬
ruhe.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:

Betriebsleiter Wilhelm Elsaß er bei den
klinischen Universitätsanstalten in Freiburg zum
Technischen Jnskpektor.

Die Hauptlehrer: Otto Kratzer in Heinsheim
— Karl Maas in Gottenheim — Paul Nuts ch
in Broggingen — Ernst Pfeiffer in Schweigern
— Franz Reh m in Oensbach — Franz Röfel in
Malsch, Ldkr. Karlsruhe — Alois Schäfer iu
Kollnan — Franz Schnh in Lenzkirch — Richard
Selzer in Neulußheim — Friedrich Sing in
Bad Rappenau — Philipp Weideuhammer in
Hügelheim — Walter Zimmermann in Iffez¬
heim — Panl Zolg in Hütten.

Ernannt unter Berufung in das Beamtenverhältnis:

Zu Dozenten: Dr. med. habil. Ludwig Adel-
berger in der Medizinischen Fakultät der Uni¬
versität Heidelberg — Dr. med. habil. Hans Noth -
dürft, in der Medizinischen Fakultät der Univer¬
sität Heidelberg.

In das Beamtenverhältnis berufen:

Studienassessor Paul Alber an der Heimschule
Lender in Sasbach.

Die Schulamtsbewerber: Wilhelm Ranspach
in Zaisenhauseu — Hans K n o p f in Sindolsheim
— Otto Willem in Gondelsheim.

II. Sonstige Veröffentlichungen:

Ernannt:

Zum planmäßigen außerordentlichen Professor
für theoretische Physik der nichtbeamtete außer¬
ordentliche Professor Dr. Franz Wolf au der Tech¬
nischen Hochschule Karlsruhe.

Zum Oberstudiendirektor: Studiendirektor Ernst
Knoch an der Mozart-Schule, Oberschule für
Mädchen, in Bruchsal.

Zum Musiklehrer: Mnsiklehrkandidat Wilhelm
Weiland an der Ritter Götz von Berlichingen-
Schule, Oberschule für Jungen, in Mosbach.

Zum Studienrat: Reallehrer Karl Schäfer
an der Liselotteschule, Oberschule für Mädchen, in
Mannheim,

Znm Technischen Sekretär: Technischer Assistent
Friedrich Stichling am Staatstechnikum in
Karlsruhe.

Zum Bernfsschnllchrer: der Technische Lehrer
Ludwig Micheelis an der Staatlichen Meister-
schnle für das deutsche Edelmetall- und Schmuck¬
gewerbe Pforzheim.

Zum Rektor: Hauptlehrer Heinrich Kirsch in
Baden-Baden (nicht Eppingen).

Zu Hanptlehrern(innen): der apl. Berufsschnl¬
lehrer Walter Dietrich in Titisee — die Lehrer-
Finnen) Anna Biehler (Eschelbach) in Hambrücken
Johanna Bohle in Willaringen — Franz Hagel
(Nenhansen) in Obereschach — Gertrud I n n g e
(Freiburg) in Biengen — Engen Kiefer in Ranen-
berg — Gerhard Lauer (Freibnrg) in Jhringen —
Johanna Leist (St. Märgen) in St. Peter —
Pauline Männer (Mühlhansen) in Ehingen —
Hildegard Mattlin in Vörstetten — Maria
Psefen in Hambrücken — Karl Sax in Ham¬
brücken (nicht Baden-Baden) — Elfriede Sche m in
in Hasel — Rudolf Striebich iu Todtmoos-
Schwarzenbach — Elsa Vogel in Whhl — Mar¬
garete Weis in Ketsch — Alois Klingler an
der Mittelschule in Blumberg — Otto Kolb an der
Mittelschule in Hornberg, Ldkr. Wolfach.

Znr Handarbeitshauptlehrerin: Handarbeits¬
lehrerin Elisabeth Mebold in Mannheim.

Zu Berufsschullehrerinnen die apl. Berufs-
fchullehreriuuen: Elsbeth Ban m a n n in Wertheim
— Maria Börstler in Neckargemünd — Johanna
Kimmig in Schupbach — Maria Seeman n in
Busenbach.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:

Betriebsleiter Wilhelm Gauch bei den klini-
fchen Universitätsanstalten in Heidelberg zum Tech¬
nischen Inspektor.

Die Hauptlehrer(innen): Willy Mir lach in
Freiamt-Brettental — Berta Moser in Leipfer-
dingen — Johanna Orlowski in Rheinselden —
Eduard Roserin Eisenbach — Oskar Spiegel-
halter in Fröhnd,

Berufsschullehrerin Frieda Zwiebelhofer
in Rastatt.

Verseht in gleicher Eigenschaft:

Die Hauptlehrer Friedrich Bauer iu Schut¬
tern nach Niederwinden — Ernst Fl e igin Siegels-
bach nach Eggenstein — Engen Mader in Flehin¬
gen nach Ladenburg — Adolf Meier in Nieder¬
winden nach Hofstetten — Eugen M ü n z in Bil¬
zingen nach Linx.

Berufsschullehrerin Emilie Ehret in Schiltach
nach Jmmendingen.

Zurückgenommen:

Die Versetzung des Hanptlehrers Richard
Müller in Sipplingen nach Hagnau (Amtsbl.
S. 55).

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor Dr. Otto Möll au der Erich Ludeu-
dorfs-Schule, Oberschule für Jungen, in Freiburg.

Berufsschullehrer Julius Bauer in Bleibach.
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Die Oberlehrer Josef Rieh lein in Oppenau

— Adolf Wedel in Rotenfels.

Hanptlehrer Alois Lorenz Busch in Ottenheim.

In den Ruhestand versetzt:

Direktor Dr. Anton Brann, Professor am

Friedrichgymnasium in Freiburg.

Rektor Julius Fischer in Karlsruhe.

Die Hauptlehrer: Rudolf Fuchs in Baden-

Baden — Albert Trändlin in Mannheim.

Aus dem bad. Höheren Schuldienst ausgeschieden:

Professor Dr. Kurt Spring mann an der

Hebelschule, Oberschule für Jungen, in Schwetzingen,

infolge Übernahme als Fachstudienrat im Bereich

des Reichsministers der Luftfahrt.

Entlassen aus Ansuchen:

Hauptlehrer Otto Lenz in Mannheim.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. Fridolin Weckerle, zu¬

letzt in Frickingen, am 30. Januar 194V — Hand-

arveitshauptlehrerin a. D. Emma Satler, zuletzt

in Bruchsal, am 19. Fbruar 1940 — Rektor a. D.

Christian Holziuger in Pforzheim am 20. Fe¬

bruar 1940 — Oberlehrer a. D. Ludwig Meie r

iu Bahlingen am 21. Februar 1940 — Hauptlehrer

a. D..Otto An g st, zuletzt in Burkheim, am 24. Fe¬

bruar 1940 — Hauptlehrer a. D. Eduard Schna n tz,

zuletzt in Ziegelhausen, am 26. Februar 1940 —

Oberlehrer a. D. Josef Rothermel, zuletzt in

Lützelsachsen, am 1. März 1940 — Hauptlehrer

a. D. Emil Schultheiß, zuletzt iu Karlsruhe, am

2. März 1940 — Zeichenlehrer Fritz Schneider

an der Markgräfler-Schule, Oberschule für Jungen,

in Müllheim, am 11. März 1940 — Hauptlehrer

a. D. Friedrich Pforz, zuletzt in Umkirch, am

14. März 1940 — Professor i. R. Hermann

K l i n g e l h ö f e r, zuletzt am Reuchliu-Ghmnasinm

in Pforzheim, am 15. März 1940 — Hauptlehrer

a. D. Alexander Fischer, zuletzt in Burkheim, am

22. März 1940 — Professor i. R. Alois Seitz,

zuletzt am Gymnasium in Rastatt, am 23. März 1940

— Hauptlehrer Alois Busch in Ottenheim am

27. März 1940 — Kreisoberschulrat a. D. Julius

Orsinger in Freiburg am 4. April 1940 — Hilfs¬

schulhauptlehrer Matthias Kreidler in Mann¬

heim am 16. April 1940.

IV Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

A l l g e in e i n.

R e i ch s - E l t e r u w a r t e. Herausgegeben in

Verbindung mit der Reichswaltnng des NS.-Lehrer-

bnndes vom Reg.-Präf. Hch. Siekmeier, Verl. Hch.

Beerken, Berlin, eine Zeitschrift für die Eltern.

Preis 25 Rpf. für das Heft. Erscheint 14tägig.

Werbeleiter für den Gan Baden ist Josef Block,

Karlsruhe, Nowack-Anlage 11.

Das Adolf Hitler-Jahr. „Der Führer

und seine Getreuen". Zweite Folge des von dem

Reichsbildberichterstatter Professor Heinrich Hoff¬

mann herausgegebenen Bildwerkes. Preis 36 NM.,

ohne Rahmen 28 NM. Vertrieb: John Jahr, Berlin

W. 35, Großadmiral von Köster-Ufer 59.

Verlag Hals Oldenburg, Lübeck, Handelshof:

übnngs hefte: „Wie Verkehre ich mit Post,

Eisenbahn und Reichsbank nnd anderen Behörden

usw." Bearbeitet von Oberpostinspektor i. R. Hch.

Oldenburg und anderen:

Handbuch für Unterrichtende 3.15 NM.

Übungsheft ^ (kleine Ausgabe) für Volks-,

Mittel- und Höhere Schnlen .... 0.50 RA!.

Übungsheft (große Ausgabe) für ländl.

Berufsschulen 0,65 NM.

Übnngshest L für Landwirtschastsschulen,

landw. Hanshaltungsschulen und son¬

stige landwirtschastl. Fachschulen usw. 1,50 NM.

Übnngshest L! für gewerbl. Berufsschulen,

Meisterkurse usw 1.50 NM.

Übungsheft v für Handels- nnd Höhere

Handelsschulen 1.80 NM.

Übnngshest 15 für Kaufm. Berufsschulen 1.45 NM.

übungshest ? für Verkäuferinnenklafsen . 1.45 NM.

Sonderschlüssel für Heft v bis ? . . . 1.45 RA!.

Die Anschaffung wird den Schulen empfohlen.

Friedrich Walter: „Naturgesetz und Technik".

Verlag Boltze, Karlsruhe. Preis 1.20 NM.

Das Physikbuch von Walter ist ein reich und

eindrucksvoll bebildertes Lernbuch für Volksschüler.

Iu ihm werden die grundlegenden und auch wehr¬

politisch wichtigen Beziehungen zwischen Naturgesetz

und Technik entsprechend der Auffassungsreife unse¬

rer Volksschuljugend im Sinne der neuen Reichs-

richtlinien für die Erziehung und den Unterricht in

der Volksschule geklärt. In den Lehrstoff find außer¬

dem Angaben über das Lebensschicksal und die

Leistung bahnbrechender deutscher Physiker einge¬

gliedert. Die Anschaffung des als wertvolles Hilfs¬

mittel in der Hand des Schülers für drei Schuljahre

in Betracht kommenden Physikbuches wird warm

empfohlen.

Werner Siebold, Die Waldabenteuer des

kleinen Klaus, ein entzückendes Märchen aus dem

Zauberbereich der Tiere und des Waldes. Deutsche

Verlagsges. Union, Stuttgart. Preis 3 RM.

Schriftenreihe „England ohne Maske", heraus¬

gegeben von der Deutschen Informationsstelle im

Dienste des Auswärtigen Amtes. Als Vertreter für

den Gan Baden ist mit dem Vertrieb beauftragt

Herr Hermaun Essel, Mannheim, Haardtstraße 7,

Fernspr. 2 4144. Bi§ jetzt sind folgende Bände

erschienen:

Nr. 1 Adolf Halfeld, Der „A t h e n i a" - F a l l,

Nr. 2 Gert Winfch, Englands Regiment in

Palästina,

Nr. 3 Reinhard Frank, Englands Herrschaft

in Indien,

Nr. 4 Paul Schmitz-Kairo, Englands Gewalt¬

politik am Nil,

Nr. 5 Werner Schaeffer, Englands Gewalt¬

herrschaft in Irland,

Nr. 6 Stefan Schroeder, England und die
Bure u.

Preis der kart. Bände Nr. 1, 4, 5 und 6 je

60 Rpf., Nr. 2 und 3 je 80 Rpf. Preis der Bände

1—12 im Abonnement je 60 Rpf. Die Anschaffung

wird den Dienststellen empfohlen.
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L. Für die Lehrer.
Das vom Auswärtigen Amt in Berlin herans-

gegebene und den Schulen für bie Aufnahme in die
Lehrerbüchereien empfohlene Weißbuch „Doku¬
mente zur Vorgeschichte des Krieges"
— siehe unter Nr. 4465 des Verzeichnisses der zur
Beschaffung für Schülerbüchereien geeigneten Bücher
und Schriften, Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksblidg. 1940
Seite 149 — kann für Schulbüchereien bei Bezug
über das Auswärtige Amt zum Preise von 2 NM.
(oder etwas darüber) geliefert werden. Bestellungen
sind an das Auswärtige Amt iu Berlin zu richten
uud an das Unterrichtsministerium iu Karlsruhe
einzureichen, von wo sie als Sammelbestellungen an
das Auswärtige Amt iu Berlin eingesandt werden.

Im Reichsgesundheitsverlag, Abt. Wacht-Verlag
in Berlin-Dahlem sind erschienen:

Partei, V o l k s g e su n d h e i t, Gennß-
giste. Mit der Rede von Dr. Leh uud einem
Vorwort von Gauamtsleiter Dr. Bruns. 20 S.
1 Stück 0.30 RM., ab 10 Stück 0.25 NM., ab 100 Stück
0.18 RM.

Tatsachen zur A l k o h o l f r a g e. Wissen¬
schaftlich-Praktische Unterlagen. Schnlnngs- und Vor¬
tragsmaterial. 3. Aufl. 32 S. 1 Stück 0.50 NM., ab
10 Stück 0.40 NM., ab 100 Stück 0.30 NB!.

Tatsachen zur T a b a k f r a g e. Wissen¬
schaftlich-Praktische Unterlagen. Schuluugs- und Vor¬
tragsmaterial. 4. Aufl. 16 S. 1 Stück 0.30 NM., ab
10 Stück 0.25 NM., ab 100 Stück 0.18 RM.

Die Anschaffung wird den Schulen empfohlen.

Druck und Verlag von Malsch K Vogel in Karlsruhe
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oeK Vadischen MtnisteriuM de^ Aultus und Unterrichts

Herausgegeben vom ZNinisterium deA iüultuK und NmerrichtS.

Ausgegeben Karlsruhe, den 4. Juni 1940

Inhalt.
I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen nnd Verordnungen.
Schutz der Jugend.
Besuchstag im Ministerium des Kultus und Unter¬

richts.
Schulferien,
Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt 'im

Zeichnen und in Musik an Höheren Lehranstalten im
Jahre 1940.

Behandlung der Bshördenbediensteten des Frei¬
machungsgebiets, hier: Familienhilse.

Verordnung über -das „Naturschutzgebiet Henschel-
berg" in der Gemarkung Mosbach, Landkreis Mosbach.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Reiher¬
kolonie Zwerrenberg" in der Gemarkung Zwingenberg,
Landkreis Mosbach.

Die Angliederung einer Berussfachschule für Hotel-
und Gaststättengehilsinnen an die Fachschule für das
Hotel- und Gaststättengewerbe in Heidelberg.

Aufgaben der Berufs- und Berufssachschulen wäh¬
rend des Krieges.

Schulische Ausbildung der Kinder von Wehrmachts¬
angehörigen.

Sammlung der Altmaterialien.
Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höhe¬

ren Schulen ^ Sondertermin Januar / Februar 1940.
Pädagogische Prüfung — Januar / Februar / März

1940.
Verleihung von Stipendien aus der Pfarrer Alexan¬

der Haslach-Stiftung.
III. Personalnachrichteu.
IV. Eingesandte Druckwerke uud Lehrmittel.
V. Mitteilung.

I. Erlasse des Neichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 7 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 172 „Berufsmahl und Volksschule" (Deutsch,Wiss,Erziehg,Volksbildg, 1940 S. 211) - Nr. L 15588/40

Nr. 174 „Lateinunterricht für Mädchen an Iungenschulen" (Deutsch,Wiss,Erziehg,Volksbildg. 1940 S.211/212)
— Nr. 6 15581/40,

Nr, 175 „Neichsprüfstells für Lehrmittel des naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterrichts"
(Deutsch,Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S, 212) — Nr. L 1558^/40.

Aas Heft 8 des ReichsMimsterialamtsblattes:

Nr. 184 „Beurlaubung rverktägiger Frauen während des Fronturlaubs der Ehemänner"
(Deutsch,Wiss,Erziehg Volksbildg. 1940 S, 22021) — Nr. ^ I 2803/40,

Nr. 193 „Abgeltung des Vereitschaftsdienstes von Angestellten" (Deutsch,WissErziehg.Volksbildg. 1940
S. 228) — Nr. H, I 2800/40.

Nr, 202 „Grundsätze für die Lieferung von Schulbüchern" (Deutsch Wiss,Erziehg,Volksbildg, 1940 S. 231)
— Nr. 6 13838/40.

Nr. 239 „Freigabe des Berkaufs von Schulranzen und Schülermappen aus Volleder"
(Deutsch.Wiss,Erziehg,Volksbildg. 1940 S, 239) — Nr, L 13842/40.
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II. Bekanntmachungen und Verordnungen.
Schutz der Jugend.

An die Leiter und Lehrer der unterstellten Schu¬
le» einschließlich der privaten Schuleu sowie an die
Kreis- und Stadtschulämter.

Infolge der durch den Krieg bedingte» ver¬
änderten Lebensverhältnisse kommt dem Schutz der
Jugend jetzt eiue ganz besondere Bedeutung zu.
Der Herr Neichsminister des Innern hat deswegen
die Polizeiverordnuug vom 9. März 1940 zum Schutz
der Jugend erlassen, die bereits im Amtsblatt Nr. 9
auf Seite 66/67 veröffentlicht ist. Zu dieser Verord¬
nung hat der Neichssührer ^ und Chef der Deutscheu
Polizei im Reichsministerium des Innern die nach¬
stehend abgedruckten Erläuterungen vom 18. März
1940 bekanntgegeben.

Die in § 6 der Polizeiverordnung zum Schutz
der Jugend vom 9. März 1940 erwähnte Polizei¬
verordnuug über die Fernhaltung Jugendlicher von
öffentlichen Tanzlustbarkeiten vom 29. November
1939 ist im Amtsblatt Nr. 1 von 1940 auf Seite 1
und 2 abgedruckt. Ich weise besonders darauf hin,
daß der H 1 Abs. 1 dieser Verordnung durch den s 6
der Verordnung vom 9. März 1940 eine neue Fas¬
sung erhalten hat, nach welcher die in Frage
stehende Altersgrenze für männliche und weibliche
Jugendliche gleichmäßig auf 18 Jahre festgelegt
wurde.

Die in K 7 der Polizeiverordnung von: 9. März
1940 erwähnte Polizeiverordnung vom 24. Oktober
1939 über die Fernhaltung Jugendlicher von öffent¬
lichen Schieß- und Spieleinrichtungen ist in Nr. 25
des Amtsblattes 1939 auf Seite 221 veröffentlicht.

Ich erwarte von allen Erziehern und Erzieherin¬
nen der mir unterstellten Schulen, daß sie dem Schutz
der Jugend ihre besondere Aufmerksamkeit widme»
und auch ihrerseits durch die erforderliche Aufklärung
auf eine genane Beachtung der ergangenen Bestim¬
mungen durch Schüler und Schülerinnen hinwirken.
Auch in etwaigen Elternabenden sowie bei der Aus¬
kunfterteilung an Eltern soll in geeigneten Fällen
im Sinuc der Polizeiverorduung vom 9. März 1940
gewirkt werden. Es wird darauf hingewiesen, daß
nach § 9 Abs. 2 auch die Erziehungsberechtigten,
also vor allem die Eltern, bestraft werden können,
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig durch Verletzung
ihrer Aufsichtspflicht Jugendlichen Verstöße gegen
die KZ 1—5 der Polizeiverordnung ermöglichen.

Diese Strafsatzungen werden zweifellos eine
gute Wirkung haben. Sie müssen aber sinnvoll er¬
gänzt werden dnrch eine gerade heute besonders ge¬
steigerte Förderung des sozialen Wohls der Schüler,
der sozialen Erziehuugsbetreuuug der Minderjähri¬
gen, damit auch auf diesem Gebiet die vorbeugende
Fürsorge den Eintritt auch nur vereinzelter Jugeud-
gefährdungen verhindert. Gerade die Lehrerschaft

hat in besonders hohem Maße die Möglichkeit, bei
dieser sozialen Erziehungsarbeit mitzuwirken Sie
ist in der Lage, auftretende Schwierigkeiten recht¬
zeitig zu erkennen und, wenn sie ihre Erziehungs¬
arbeit ernst nimmt, die erforderlichen Maßnahmen
sozialerzieherischer Art in die Wege zu leiten.

In der Bekanntmachung vom 28. Februar 1939
über die Vertrauenslehrer und Schuljugeudwalter
(Amtsblatt 1939 S- 28) ist in Ziffer 6 <z dem Ver¬
trauenslehrer und Schuljugeudwalter jeder Schule
die Förderung des sozialen Wohls der Schüler und
die damit zusammenhängenden Ausgabe» z»r Pflicht
gemacht. Der Schuljugeudwalter bedarf, um diese
Aufgabe erfüllen zu könne», aber der Mithilfe aller
Lehrer. Ihm müssen daher bei einzelnen Schülern
sich zeigende Auffälligkeiten im charakterlichen oder
seelischen Gesamtbild zur Kenntnis gebracht werden,
wobei es wesentlich ist, auf die vermutliche» Ur¬
sachen für die bei dem Schüler eingetretenen Schwie¬
rigkeiten hinzuweisen nnd, falls möglich, auch geeig¬
nete Erziehungsmaßnahmen vorzuschlagen. Der
Schnljngendwalter wird geeignet erscheinende Fälle
sodann der örtlich zuständigen Dienststelle der NSL.-
Jngendhilse vertraulich mitteilen, damit vou dort
aus weitere Maßnahmen im Interesse des Jugend¬
lichen eingeleitet werde» können.

Neben dieser die NSV.-Jngendhilse uuter-
stützeude Mithilfe jedes Lehrers kommt gerade für
die Lehrerschaft die tätige Mitarbeit in den Dienst¬
stellen der NSV.-Jngendhilse selbst in besonderem
Maße in Betracht. Es kann hier festgestellt werden,
daß dies schon bisher in großem Umfang der Fall
war. Im Hinblick auf die große Bedeutung der
sozialen Erziehungsbetreuuug der Jugendliche» auch
außerhalb der Schule darf die Erwartung ausge¬
sprochen werdeu, daß die Lehrerschaft künftig in noch
stärkerem Maße zur unmittelbaren Mitarbeit in der
NSV.-Jugendhilfe bereit ist.

Karlsruhe, deu 23. Mai 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L I621S In Vertretung
Gärtner

Schutz der Jugcud

NdErl. d. NF^uChdDtPol. im NMdJ. v. 18.3.1940
— 8-V.-V 3 Nr. 382/4V II.

(1) Die Abwesenheit zahlreicher uuter den Waf¬
fen stehender Väter und Erzieher, die vereinzelt not¬
wendig gewordene Einschränkung des Schulbetriebes,
die durch den Krieg bedingte Einschränkung des
Dienstes in der HJ. sowie die für den Luftschutz not¬
wendige nächtliche Verdunkelung bringen für die
Entwicklung unserer Jugend besondere Gefahren
mit sich.

(2) Diese Gefahren abzuwehren, ist neben El¬
ternhaus, Schule und HJ. auch Aufgabe der Pol.



Die Pol.-VO. zum Schutze der Jugend v. 9. 3 1940

(RGBl. I S. 499) schafft die rechtliche Grundlage für

polizeiliche Maßnahmen, die dazn beitragen sollen,

eine ungestörte Entwicklung der Jugend zu sichern.

(3) Bestehende Bestimmungen, die den gleichen

Zweck verfolgen, sind, soweit erfordern«^, mit ge¬

wissen Abänderungen in die VO. einbezogen

worden.

?I. Erläuterungen zu den Bestimmungen der Pol.-VO.

1. F e r n h a l t u n g von öffentliche n

Straßen und Plätzen während der

Dunkelheit (s 1).

(1) Eine besondere Gefahr für die Jugend liegt

in dem unbeaufsichtigten Herumtreiben zur Nachtzeit.

Die Dunkelheit verlockt zur Verübung von zunächst

harmlosem Unfug, der erfahrungsgemäß bald zu

übleu Streichen übergeht, ja zur Begehung von straf¬

baren Handlungen führen kann- Deswegen verbietet

die Pol.-VO. Jugendlichen unter 18 Jahren das

Herumtreiben auf öffentlichen Straßen und Plätzen

oder an sonstigen öffentlichen Orten während der

Dunkelheit.

(2) Mit Rücksicht auf Ken wechselnden Eintritt

der Dunkelheit ist es absichtlich vermieden worden,

das Verbot an eine Uhrzeit zn binden.

(3) Bei Anwendung des Begriffes „öffentlich"

ist nachdem oben Gesagten sinnvoll zu verfahren.

(4) Selbstverständlich richtet sich dieses Verbot

nicht gegen Jugendliche, die von der Arbeitsstelle

oder vom HJ.-Dienst heimkommen oder aus anderen

notwendigen Gründen die Straße betreten und

ordnungsgemäß ihrer Wege gehen.

(5) Auf Angehörige der Wehrmacht und des

Neichsarbeitsdienstes findet idas Verbot grundsätz¬

lich keine Anwendung (s 8 Abs. 1).

2. Fernhaltung aus öffentlichen

Lokalen (§ 2).

(1) Der unbeaufsichtigte Aufenthalt Jugendlicher

in öffentlichen Lokalen kann gleichfalls mancherlei

Gefahren mit sich bringen. Die Pol.-VO. verbietet

daher Jugendlichen nnter 13 Jahren den Aufenthalt

in Gaststätten aller Art, sofern sie sich nicht in Be¬

gleitung des Erziehungsberechtigten befinden. Das

Verbot bezieht sich nur auf die Zeit nach 21 Uhr.

(2) Gaststätten im Sinne dieser Bestimmungen

sind Gast- und Schankwirtschaften, aber auch alle

anderen öffentlichen Lokale, wie Eisdielen, Kaffees

n. a-, in denen Getränke, Nahrnngs- oder Genuß¬

mittel zum Verzehren im Geschäftsbetrieb verabreicht

werden. In Begleitung des Erziehungsberechtigten

oder der von ihm beauftragten volljährigen Person

ist der Aufenthalt unbeschränkt zulässig; er ist aber

ausnahmslos verboten in Begleitung von Personen,
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die nicht Erziehungsberechtigte oder von ihnen be¬

auftragt sind.

(3) Jugendlichen unter 16 Jahren ist dagegen,

sofern sie sich nicht in Begleitung des Erziehungs¬

berechtigten oder einer von ihm beauftragten voll¬

jährigen Person befinden, der Aufenthalt in Gast¬

stätten überhaupt verboten.

(4) „Erziehungsberechtigte" im Sinne dieser Be¬

stimmungen sind neben den Eltern auch der Vormund,

Beistand oder Pfleger (s§ 1793, 1689, 1909 BGB.)

und alle sonstigen Personen, denen die Erziehung

Jugendlicher kraft öffentlichen Rechts obliegt, z. B.

Lehrer, dagegen nicht Geistliche.

(5) „Vom Erziehungsberechtigten beauftragte

volljährige Personen" sind z. B. Verwandte, Lehr¬

herrn, Arbeitgeber und sonstige Personen, denen der

kraft bürgerlichen oder öffentlichen Rechts Er¬

ziehungsberechtigte die Obhut für die jugendliche

Person allgemein oder im Einzelfall anvertraut hat.

(6) Volljährige Personen, die ohne Austrag oes

Erziehungsberechtigten handeln, machen sich straf¬

bar (K 9 o).

(7) Für Jugendliche, die sich ohne Begleitung

des Erziehungsberechtigten oder einer von ihm be¬

auftragten volljährigen Person nachweislich auf

Reifen befinden, sieht die Pol.-VO. eine Ausnahme

vor. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben sein, in

Wartesälen und Gaststätten in der näheren Um¬

gebung des Bahnoss ihre Mahlzeiten einzunehmen

oder Zuganschlüsse abzuwarten (s 8 Abs. 2). Diese

Vorschrift darf selbstverständlich nicht dazu führen,

reisenden Jugendlichen den Aufenthalt in einer Bar

u. ä. zu ermöglichen. Auch darf die Vorschrift nicht

dadurch umgangen werden, daß Jugendliche sich

mißbräuchlich Bahnsteigkarten oder Fahrkarten für

kurze Bahnfahrten beschaffen.

(8) Die Vorschrift gilt uicht für Veranstaltungen

der Partei sowie für Angehörige der Wehrmacht und

des Reichsarbeitsdienstes (s 8 Abs. 1 und 2).

(9) Den Kreispol.-Behörden bleibt es überlassen,

bei besonderen Anlässen, etwa bei nationalen Feier¬

tagen, Volksfesten n. a., Ausnahmen dieses Verbots

zuzulassen (Z 8 Abs. 3).

3. Fern Haltung aus öffentlichen

Lichtspieltheatern sowie Variets-

nnd K a b a r e t t v o r st e l l n n g en (§ 3).

(1) Der in der Pol.-VO. erkennbare Grundsatz,

daß Jugendliche nach 21 Uhr nicht ohne triftigen

Grund sich selbst überlassen sein sollen, hat auch zu

dem Verbot geführt, daß sie »ach 21 Uhr ohne Be¬

gleitung des Erziehungsberechtigten oder der von

ihm deanstragten volljährigen Person Lichtspiel¬

theater, Variete- und Kabarettvorstellungen nicht

mehr besuchen dürfen.
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(2) Auf Angehörige der Wehrmacht und des

Reichsarbeitsdienstes findet das Verbot keine An¬

wendung.

(3) Den Klreispol.-Behörden bleibt es überlassen,

bei besonderen Anlässen, etwa bei nationalen Feier¬

tagen, Volksfesten n. ä. Ausnahmen dieses Verbots

zuzulassen (§ 8 Abs. 3).

(4) Die Bestimmnngen des s 11 des Lichtspielges.

b. 16. 2. 1934 (RGBl. I S- 95), wonach Filme, die

zur Vorführuug vor Jugendlichen unter 13 Fahren

nicht ausdrücklich zugelassen sind, vor diesen nicht

aufgeführt werden dürfen, bleiben unberührt.

4- Verbotdes A l k o h o l g e n u f f e s (s 4).

(1) Daß der Alkoholgeuus! für Jugendliche in

höchstem Maße schädlich ist, bedarf keiner näheren

Erlänternng. Schon das Gaststättengesetz trägt dem

Rechnung.

(2) Nach K 16 des Gaststättenges, v. 28. 4. 1-i^i

(RGBl. I S. 146) mit Änderungen v. 3. 7. nnd 9. 1».

1934 (RGBl. 1 S- 567, 913) ist Verbote«:

1. au Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht

vollendet haben, Branntwein oder überwiegend

branntweinhaltige Gennßmittel im Betrieb einer

Gast- oder Schankwirtschaft oder im Uleinhandel

zu eigenem Genuß zn verabreichen;

2. an Personen, die das 16. Lebensjayr noch nicht

vollendet haben, in Abwesenheit des zu ihrer Er¬

ziehung Berechtigten oder feines Vertreters auch

andere geistige Getränke im Betrieb einer Gast¬

oder Schankwirtschaft zu eigenem Genuß zu ver¬

abreichen.

Nach K 29 Ziss. 3 des Gaststättenges. werden Znwider-

handlungeu gegen diese Bestimmungen mit Haft und

mit Geldstrafe Ins zn 150 M/ oder mit einer dieser

Strafen bestraft. Nach § 30 Abs. 2 dieses Gesetzes

wird mit Gefängnis' bis zu 3 Monaten nnd mit

Geldstrafen oder mit einer dieser Strafen bestraft,

wer wegen Übertretung der genannten Verbote

wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist und

innerhalb der auf die letzte Verurteilung folgenden

nächsten 3 Jahre diesen Vorschriften vorsätzlich

zuwiderhandelt.

(3) Währeud aber das Gaststättenges, sich nur an

die Gastwirte, nicht auch au die Jugendliche» richtet,

verbietet die Pol.-VO. den Jugendlichen unter

18 Jahren in Gaststätten jeden Genuß von Brannt¬

wein oder überwiegend branntweinhaltigen Genuß-

mitteln, Jugendlichen unter 16 Jahren — bei letzte¬

ren in Abwesenheit des Erziehungsberechtigten oder

einer von ihm beauftragten volljährigen Person,

sofern sie sich überhaupt in Gaststätten aufhalten

dürfen (K 2 iu Verbindung mit s 8 Abf. 2 n. 3) —

auch den Gennß von anderen alkoholischen Getränken.

(4) Auch von diesem Verbot find die Angehöri¬

gen der Wehrmacht nnd des Reichsarbeitsdienstes

ausgenommen.

5. Verbot des ö f f e u t l i ch e u Ra n ch e n s (§ 5).

(1) Wie der Alkoholgenuß bedeutet auch der Ge¬

nuß von Rauchwaren für Jugendliche beträchtliche

Gefahren. Deswegen verbietet die VO. Jugendlichen

unter 18 Jahren den Genuß von Tabakwaren in der

Öffentlichkeit.

(2) Auf ein Abgabeverbot von Tabakwaren an

Jugendliche ist vor allem aus sozialen Gründen ver¬

zichtet worden; der Vater soll sich nach wie vor

Tabakwaren durch seine Müder holen lassen können.

Es soll aber auch verhindert werden, daß ein Ab-

gabeverbot durch „geschenkte" oder „gefundene"

Zigaretten umgangen werden kann.

(3) Die Pol.-VO. beschränkt sich ans ein Verbot

des Gewisses von Tabakwaren durch Jugendliche in

der Öffentlichkeit.

(4) Der Begriff „Öffentlichkeit" ist hier absichtlich

nicht näher umrissen worden, damit für feine Aus¬

legung ein gewisser Spielraum bleibt. In der Regel

sind darunter nicht nur Straßen, Plätze, öffentliche

Lokale, sondern auch andere öffentlich zugängliche

Orte, wie z. B. öffentliche Dienstgebäude, Betriebe,

Verkehrsmittel usw. zn verstehen. In den Wohnnn-

gen bleibt die Überwachung des Nikotingenuffes

durch Jugendliche Verantwortliche Angelegenheit der

Erziehungsberechtigten, insbesondere der Eltern.

(5) Die Angehörigen Äer Wehrmacht nnd des

Reichsarbeitsdienstes sind von diesem Verbot aus¬

genommen.

6. Fernhaltnng von öffentlichen

T a n z l n st b a r l e i t e n (§ 6).

(1) Die Pol.-VO' über die Fernhaltung Jugend¬

licher von öffentlichen Tanzlustbarkeiten v. 29. 11.

1939 (RGBl. 1 S. 2374) ist verschärft worden.

Nunmehr ist einheitlich männlichen und weiblichen

Jugendlichen bis zu 18 Jahren die Teilnahme an

öffentlichen Tanzlustbarkeiten uur gestattet, wenu sie

sich in Begleitung des Erziehungsberechtigten oder

einer von ihm beauftragten volljährigen Person be¬

finden, und auch daun nur bis 23 Uhr.

(2) Auf Angehörige der Wehrmacht und des

Neichsavbcitsdicnstes findet das Verbot keine An¬

wendung.

(3) Ausnahmen können gem. § 3 der oben ge¬

nannten NO. v. 29. 11. 1939 weiterhin durch die

Ortspol.-Behörden bei besonderen Anlässen, insbe¬

sondere an nationalen Feiertagen, zugelassen werdeu.

(4) Die Vorschrift für Unternehmer, durch eiuen

deutlich sichtbaren Aushang auf das Tanzverbot für

Jugendliche hinzuweisen, ist bestehen geblieben.
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7. Fe r n ha l t u u g von ö f f e n t l i ch e n Sch i e ß-

oder Spieleinrichtungen (Z 7).

(1) Die Bestimmungen der Pol,-VO. über die

Fernhaltnng Jugendlicher von öffentlichen Schieß¬

oder Spieleinrichtungen v. 24. 10. 1939 (RGBl. I

S. 2116) sind unverändert geblieben.

(2) Der Besuch von öffentlichen Schieß- oder Spiel¬

hallen, Billardsalons und ähnlichen Räumen, in

denen für die Benutzung von Schieß- oder Spiel¬

geräten ein Entgelt erhoben wird, ist danach Jugend¬

lichen bis zu 16 Jahren nur in Begleitung ihrer

Erziehungsberechtigten oder einer von diesen beauf¬

tragten volljährigen Person gestattet.

(3) Sind die Schieß- oder Spielgeräte an ande¬

ren Orten als in den im Abs. 1 genannten Räumen

aufgestellt (z. B. in Wirtschaften, Wirtfchaftsgärten,

Eisdielen, auf Jahrmärkten, Schützenfesten oder bei

sonstigen Volksbelustigungen), so dürfen sie — wie

bisher — von Jugendlichen bis zu 16 Jahren nur

in Anwesenheit des Erziehungsberechtigten oder

einer von ihm beauftragten Person gegen Entgelt

benutzt werden.

(4) Ausnahmen von diesem Verbot sind nicht

vorgesehen. Die Vorschrift für Unternehmer, durch

einen deutlich sichtbaren Aushang auf die entsprechen¬

den Verbote für Jugendliche hinzuweisen, ist be¬

stehen geblieben.

3. S t r a s v o r s ch r i f t e n (Z 9).

(1) Die Pol.-BO- sieht Bestrafungen vor für:

a) I u g e nd l i ch e bei vorsätzlichen Verstößen;

b) Erziehungsberechtigte uud die von

ihnen beauftragten volljährigen Personen, soweit

sie vorsätzlich oder fahrlässig ihre Aufsichtspflicht

dadurch verletzen, daß sie Jugendlichen Verstöße

gegen die Vorschriften der Pol.-VO. ermöglichen;

e) Personen, die sich wahrheitswidrig als von

einem Erziehungsberechtigten beauftragt bezeich¬

nen und dadurch Jugeudlicheu Verstöße gegen

ZA 2 bis 4 der Pol.-VO. zum Schutze der Jugend

v. 9. 3. 1949, Z 1 der Pol.-VO. über die Fern¬

haltung Jugendlicher von öffentlichen Tanzlust¬

barkeiten v. 29. 11. 1939 (RGBl. I S. 2374) und

ZK 1 nnd 3 der Pol.-VO. über die Fernhaltnng

Jugendlicher von öffentlichen Schieß- oder Spiel¬

einrichtungen v. 24. Ig. 1939 (RGBl. I S. 2116)

ermöglichen;

cl) Unternehmer und Veranstalter, die

vorsätzlich oder fahrlässig Jugendlichen Verstöße

ermöglichen oder in den vorgesehenen Fällen

ihre Aushangpflicht für Verbotshinweise vorsätz¬

lich oder fahrlässig nicht beachten.

Für Gastwirte gelten ausschließlich die Straf¬

vorschriften des Gaststättenges. (ZZ 29 Ziff. 3

und 30 (Abs. 2).

Die Strafvorschriften der KZ 2S, 27 nnd 23

des Lichtfpielges. v. 16. 2. 1934 (RGBl. 1

S. 95) bleiben gleichfalls unberührt.

(2) Als Strafen kommen in Anwenduug:

a) Bei Jugendlichen in erster Linie Haft, da

erfahrungsgemäß Geldstrafen, soweit sie sich

überhaupt eintreiben lassen, in der Regel die

Unterhaltspflichtigen treffen;

b) bei Erwachsenen Geldstrafen uud in beson¬

ders schweren Füllen Haft.

H. Die Handhabung der Pol.-VO.

(1) Die Pol.-VO. zum Schutze der Jugeud wen¬

det sich nicht gegen einen gesunden natürlichen Unter-

nehmnngs- und Erlebnisdrang der Jugendlichen.

Sie appelliert aber an die Jugendlichen, sich, den

Zeitverhältnissen augepaßt, einer straffen Ordnung

zu fügen. Den Eltern gibt sie für die Erziehung ihrer

herauwachseuden Kinder Hilfsmittel an die Hand.

Der Pol. bietet sie klare einheitliche Bestimmungen

für ihre Mitwirkung bei der Sicherung der Jugend¬

erziehung.

(2) Für die Durchführung der in der Pol.-VO.

gegebenen Vorschriften sind die Dienststellen der

staatl. Krim.-Pol., Schntzpol. und Verwaltungspol.,

der gemeindl. Krim.-Pol. und Schutzpol. und die

Gend. zuständig.

(3) Wenn aus Zweckmässigkeitsgründen örtlich

keine andere Regelung getroffen wird, hat diejenige

Dienststelle, die den Fäll aufgreift, ihn soweit zn be¬

arbeiten, bis er gegebenenfalls mit einem Straf¬

vorschlag an die für die Erlassung der polizeilichen

Strafverfügung zuständige Stelle abgegeben werden

kann. Diese Stelle ist dann für die Znmeffung der

Strafe und ihre Vollziehung verantwortlich.

(-!» Alle Angehörigen der Pol. haben bei Strei¬

fengängen nnd auf Ermittlnngswegen auf Jnne-

haltnng der Vorschriften der Pol.-VO. zu achten.

(5) Darüber hinaus sind zur wirksamen Be¬

kämpfung der Jugendverwahrlofung Sonderstreifen

zur Erfassung herumtreibender oder sonstiger gefähr¬

deter Jugendlicher einzulegen, an denen Vertreter

der au der Jugenderziehung interessierten Stellen

(HJ., Jugendämter, NSV.-Jugendhilfe, Gefnnd-

heitsbehörde) beteiligt werden können. Dabei bleibt

für die Führung der Streife stets die Pol. verant¬

wortlich.

(6) Verstöße gegen die Pol.-VO. sollen mit aller

Schärfe verfolgt werden. Das bedeutet aber uicht,

daß gegen Jugendliche uicht im Einzelfall

Zunächst belehrend uud verwarnend vorgegangen

werden kann/ wenn diese Maßnahme den Vollzngs-

beamten oder der Behörde ausreichend erscheint. Es

entspricht auch dem erzieherischen Charakter der Pol.-

VO., daß bei Jugendlichen die Strafandrohung auf

vorsätzliche Zuwiderhandlungen beschränkt ist. In
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böswilligen und hartnäckigen Fällen soll stets von
der Verhängnng der Strafe Gebrauch gemacht wer¬
den, borausgesetzt, daß der Jugendliche das 14. Le¬
bensjahr erreicht hat, seiner geistigen und sittlichen
Entwicklung nach fähig war, das Ungesetzliche seiner
Tat einzusehen und danach zu handeln (§§ 1 bis 6
Jugendgerichtsges. v. 16. 2. 1923, RGBl. I S- 135).
Gegebenenfalls ist im Einzelfall in geeigneter Weise
nachzuprüfen, ob eine Ausnahmebestimmung anzu¬
wenden ist (K 8 Pol.-VO.). Für verheiratete weib¬
liche Jugendliche sind bewußt allgemein Ausnahmen
von den einzelnen Verboten nicht vorgesehen; in der
Praxis wird der Vollzugsbeamte und Hie Pol.-
Behörde in sinnvoller Auslegung der Pol.-VO. nicht
einschreiten, wenn jugendliche Frauen — insbeson¬
dere kriegsgetraute — sich in Begleitung ihrer Ehe¬
männer befinden.

(7) Die Verbüßnng der Haftstrafe hat in einer
Form zn erfolgen, die vermeidet, daß Jugendliche
durch gemeinsame Unterbringung mit Kriminellen
oder Asozialen gefährdet werden.

(8) Auf den Streifen oder anderweitig wegen
Verstöße gegen die Pol.-VO. erfaßte Jugendliche
find, sofern Anzeichen für eine Verwahrlosung vor¬
liegen, ohne Rücksicht darauf, ob ihre Bestrafung er¬
folgen soll oder nicht, unmittelbar in polizeiliche
Verwahrung zu nehmen und unverzüglich dem zu¬
ständigen Jugendamt zur weiteren Veranlassung zu
übergeben. Das wird insbesondere nötig sein, wenn
weibliche Jugendliche betroffen werden, die
anf Grund fehlender Aufsicht und im Schutze der
Verdunkelungsmaßnahmen der Unzucht nachgehen.
Da sie oft ohne jede gesundheitliche Überwachung
wahllos wechselnden Geschlechtsverkehr unterhalten,
gehören sie erfahrungsgemäß zu den gefährlichsten
Ansteckungsquellen für Geschlechtskrankheiten. Des¬
wegen ist ihre Zuführung zu den zuständigen Für¬
sorgestelleu auch im Interesse der Volksgesundheit
dringend erforderlich. Mit männlichen Ju¬
gendlichen ist in gleicher Weife zu Verfahren,
insbesondere, wenn es sich um Jugendliche handelt,
die als homosernell bekannt oder verdächtig sind.

(9) Eltern und Erziehungsberech¬
tigte sollen durch die Strafvorschriften der Pol.-
VO. dazu angehalten werden, ihre Aufsichtspflicht
den Jugendlichen gegenüber zu erfüllen. Sie sind
daher auch in der Regel von Verstößen ihrer Kinder
gegen die Pol.-VO. unverzüglich in Kenntnis zu
setzen. Sofern sie selbst der Pol.-VO. zuwiderhandeln,
ist es anch bei ihnen nicht in jedem Fall erforderlich,
sofort strafend einzuschreiten. Vielfach kann hier wie
bei den Jugendlichen eine geschickte Belehrung und
Verwarnung mehr nützen als eine Bestrafung. Bei
wiederholten oder böswilligen Verstößen ist dagegen
strenges Vorgehen geboten.

(10) Gegen Uuteruehmer , die die ihnen auf¬
erlegten Gebote oder Verbote nicht beachten, ist rück¬

sichtslos und scharf vorzugehen. Soweit zur Aus¬
übung des Gewerbes eine Erlaubnis erforderlich
ist, ist bei groben, insbesondere wiederholten Ver¬
stößen stets zu prüfen, ob diese Erlaubnis zurückzu¬
nehmen ist (vgl. Z 2 Abs. 1 Ziff. 1 u. 2, s 12 Abs. 2
Ziff. 1 des Gaststättenges, v. 28. 4. 1930, RGBl. I
S- 146).

(11) Auch gegen volljährige Personen,
die sich w a h r h e i t s w i d r i g als vom Er-^
ziehungsberechtigten beauftragt ausgeben, ist mit
aller Schärfe vorzugehen. Es darf unter keinen Um¬
ständen dahin kommen, daß bei polizeilichen Fest¬
stellungen irgendeine Person sich als vom „Er¬
ziehungsberechtigten beauftragt" ausgibt. Dies Recht
kann nur für sich in Anspruch nehmen, wer nachweis¬
lich vom Erziehungsberechtigten für diesen Ausgang
zu seiner Vertretung 'beauftragt worden ist.

(12) Bezüglich der Erwachsenen bedeutet die
Pol.-VO. nur eine Rahmenvorschrist mit dem Ziel,
die Jugend zn schützen. Wenn erwachsene Personen
bewußt den Grundgedanken der Pol.-VO. sabotieren,
ist in jedem Fall zu prüfen, ob strengere Maßnahmen
anzuwenden sind. Gegebenenfalls ist entweder im
Benehmen mit der Krim.-Pol.-(Leit-)Stelle in An¬
wendung der hierfür geltenden Bestimmungen poli¬
zeiliche Vorbeugungshaft oder im Benehmen mit der
Staatspol.-(Leit-)Stelle Schutzhaft herbeizuführen.

(13) Verstöße Jugendlicher gegen die Pol.-VO.
sind in geeigneten Fällen der Schule oder der HJ.
zu melden.

(14) Dem zuständigen Jugendamt und der NSV.-
Jngendhilfe sind die Jugendlichen, die wegen Uber-
tretung der Pol.-VO. bestraft werden, in jedem Falle
zwecks Einleitung geeigneter Erziehungsmaßnahmen
zu melden. Darüber hinaus sind dorthin alle Jugend¬
lichen zu melden, bei denen eine Verwahrlosung oder
Gefährdung durch eigenes Verschulden oder infolge
Versagens der Erziehungsberechtigten festgestellt
wird.

(15) Soweit bei den Krim.-Pol.-Leitstellen,
-Stellen und -Abteilungen eine Sonderdienststelle
weibliche Krim.-Pol. vorhanden ist, bleibt es örtlicher
Regelung vorbehalten, inwieweit sie neben der Mit¬
wirkung bei der Durchführung der Pol.-VO. anch als
Vermittlungsstelle für die Überweisungen der Ju¬
gendlichen an die Einrichtungen der Fürsorge dienen
soll (vgl. Ansf.-Anw. v. 19. S. 1938 Abfchn. v II a 1
und Abs. 1, nicht verösseutl., zu dem RdErl. v.
24. 11. 1937, RMBliV. S. 1828).

(16) Ich erwarte von der gesa m t e n P o l. —
den Behörden ebenso wie den einzelnen Vollzugs¬
beamten aller Zweige —, daß sie in sinnvoller Weise
von den gegebenen Möglichkeiten Gebrauch machen.
Es ist hohe Pflicht der Pol., die Erziehnngsanfgaben
an der Jugend durch Abwehr der ihr drohenden
Gefahren erfüllen zu helfen.

An alle Pol.-Behörden. — RMBliV. S. S91.
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Besuchstag
im Ministerium des Kultus und Unterrichts.

Mit Bekanntmachung vom 14. März 1933 Nr.
^ S16S wurde als Besuchstag oder Sprechtag des
Ministeriums des Kultus und Unterrichts der
Mittwoch festgesetzt. Es besteht Veranlassung,
diese Anordnung in Erinnerung zu bringen. Die
gerade während des gegenwärtigen Krieges be¬
stehende starke Beanspruchung der Beamtenschaft
läßt eine mit den Besuchen außerhalb des Sprech¬
tages verbundene weitere Belastung der infolge Ein¬
zugs zahlreicher Beamten zum Heeresdienst vermin¬
derten Kräfte keineswegs zu. Auch müssen die Besuche
am Sprechtag auf besonders dringende Angelegen¬
heiten beschränkt werden; für andere ist der Weg der
schriftlichen Eingabe gegeben. Besucher, welche außer¬
halb des Besuchstags persönlich vorstellig werden,
müssen künftig damit rechnen, daß sie nicht vor¬
sprechen können.

Als Sprechzeit am jeweiligen Besuchstag wird
die Zeit von 9—12 und 15—18 Uhr festgesetzt.

Karlsruhe, den 11. Mai 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr ^l 3719 In Vertretung

Gärtner

Schulferien.

Auf Grund der Reichsferienordnung sind die
Ferien im Gau Bade» an den Orten mit Höheren
Schulen für das Schuljahr 1940/41 wie folgt fest¬
gelegt:

(der erste Tag ist der Tag des Schulschlusses,
der zweite Tag der Tag des Schulbeginns).

Sommerferien:

Sonnabend, 13. Juli.
Montag, 2. September.

Herbstferien:

14 Tage (werden beweglich festgesetzt).

Weihnachtsferien:
Sonnabend, 21. Dezember.
Montag, 6. Januar 1941.

Osterferien:

(werden noch festgesetzt).

Bezüglich der Herbstferien und der Osterferien
1941 wird ein weiterer Erlaß folgen.

Mit Rücksicht auf die Erntearbeiten bleibt es bei
den Volksschulen, bei den ländlichen Berufsschulen
und bei den gewerblichen und den kaufmännischen
Berufsschulen in den Landbezirken bezüglich der
Sommer- und Herbstferien (49 -s-14 Tagen) bei dem
bisherigen Verfahren.

Abänderungen dieser Ferienordnung im einzel¬
nen oder bezüglich einzelner Schularten^ bedürfen
meiner vorherigen Genehmigung.

Karlsruhe, den 17. Mai 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 16561 In Vertretung
Gärtner

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im
Zeichnen und in Musik an Höheren Lehranstalten

im Jahre 1940.

Die Meldungen zu der im Spätjahr 1940 statt¬
findenden Staatsprüfung für das künstlerische Lehr¬
amt im Zeichnen und in Musik (Verordnung vom
3. Januar 1928) siud spätestens auf 1. Juli
1 9 4 0 beim Ministerium des Kultus und Unterrichts
einzureichen.

Die Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme
an den vorgeschriebenen Übungen sind geheftet und
zeitlich geordnet beizufügen. Ferner find möglichst
zwei Teilnahmescheine über die Beteiligung an der
Fachschaftsarbeit der deutschen Studentenschaft vor¬
zulegen; die Teilnahmescheine müssen von dem
Studentenführer der zuständigen Hochschule ausge¬
stellt sein.

Außerdem hat jeder Bewerber zur Erbringung
des Nachweises seiner dentschblütigen Abstammung
v o r der Meldung zur Prüfung bei der Expeditnr IZ
des Uuterrichtsmiuisteriums einen Fragebogen
(Formblatt 2) zu erheben und diesen ausgefüllt bei
der Meldung zusammen mit folgenden Urkunden
vorzulegen:

Ungekürzte standesamtliche Geburtsurkunde, un¬
gekürzte standesamtliche Heiratsurkunde der Eltern,
Geburtsurkunden bzw. Taufscheine der Eltern und
Großeltern. An Stelle dieser Urkunden kann auch
ein Ahnenpaß vorgelegt werden.

Gesuche, die erst nach Ablauf der bezeichneten
Frist eiukommen oder solche, die die geforderten
Nachweise nicht vollständig enthalten, werden nicht
berücksichtigt.

Ich muß besonders darauf aufmerksam machen,
daß weder aus dem Bestehen der Staatsprüfung
noch der Pädagogischen Prüfung eine Berechtigung
auf Anstellung im öffentlichen badischen höheren
Schuldienst hergeleitet werden kann. Auf Grund der
Ergebnisse der beiden Staatsprüfungen kommt, so¬
weit Bedarf an Lehrkräften vorliegt, nur eine be¬
schränkte Auslese, die erzieherisch, politisch und
gesundheitlich für den Lehrerberuf besonders geeig¬
net ist, für die Anstellung im öffentlichen badischen
höheren Schuldienst in Betracht.

Karlsruhe, den 16. Mai 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. k 11177 In Vertretung

Gärtner
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Behandlung der Bchördenbedicnstcten des

Freimachungsgebiets, hier: Familienhilfe.

An sämtliche unterstellten Dienststellen.
Die nach dem Runderlaß des Herrn Reichs¬

ministers der Finanzen vom 27. 2. 194V ^ 5184 —
2523 IV (Amtsblatt S- 60), von, 1. Januar 1940 an
mögliche Familienhilfe wird nach Abschnitt I Ziffer 7
des genannten Erlasses nur aus Antrag gewährt.

Der Antrag hat folgende Angaben zu enthalten:
1.Jst die Wohnung auf behördliche Auorduung

verlassen Wörde»?
2. Welche Behörde hat diese Anordnung erlassen?
3. Wo sind die Ehefrau und die Kinder uuterge-

bracht?
4. Ist die Ehefrau mit dem Ehemann zusammen

oder getrennt untergebracht?
5. Sind die Kinder mit den Eltern oder einem

Elternteil zusammen untergebracht? Wenn nicht,
warum nicht?

6. Waren die Kinder wegen ihrer Ausbildung schon
vor dem Kriege außerhalb der Hausgemewschast
untergebracht?

7. Ist bisher Familienhilfe von einer anderen Stelle
bezahlt worden? Von welcher? Bis wann und iu
welcher Höhe?

8. Wo ist der Beamte — Lehrer — Angestellter —
Arbeiter — zur Zeit beschäftigt (abgeordnet, ver¬
setzt, bei der Wehrmacht usw.)?

9. Ist ein Zwischenumzug ausgeführt?
10. Sind die Möbel untergestellt oder wurde eine

eigene Wohnung gemietet? Gegebenenfalls seit
wann?

Die Bescheinigung für die behördliche Anord¬
nung der Wohnungsräumung ist dem Antrag beizu¬
fügen. Soweit dies nicht möglich ist, muß der Be¬
hördenvorstand bescheinigen, daß die Wohnung tat¬
sächlich ans behördliche Anordnung verlassen werden
mußte.

Der Bedienstete ist verpflichtet, jede Änderung,
die Einfluß auf die Bewilligung — Einstellung oder
Änderung — der Familienhilfe hat (z. B. Durchfüh¬
rung des Umzugs, Rückkehr der von den Eltern
getrennt gewesenen Kinder zu Ken Elteru oder einem
Elternteil), sofort anzuzeigen. Mit dem Antrag auf
Familienhilfe, ider nach Bestätigung der Nichtigkeit
durch den Dienstvorstand (Behördenleiter, Schnldirek-
tion, Kreis- und Stadtschulämter) auf dem Dienst¬
wege vorzulegen ist, ist auch eine entsprechende Ver¬
pflichtungserklärung des Bediensteten einzusenden.

Bemerkt wird noch, daß eine Familienhilfe nur
in den Fällen in Frage kommt, in denen eine Frei¬
machungspflicht besteht, z. Zt. z. B- in Kehl.

Die Familienhilfe, die Beamten, Angestellten
und Arbeitern gewährt wird, wird monatlich nach¬

träglich ausbezahlt. Die Auweisuug erfolgt wider¬
ruflich zunächst bis Eude des Rechnungsjahres 1940.
Gegebenenfalls ist für das Rechnungsjahr 1941 wie¬
der ein neuer Antrag zu stellen.

Bereits eingereichte Anträge sind mit den nach
Obigem zu macheuden Angaben zn erneuern.

K arlsruhe, den 14. Mai 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ l 3674 In Vertretung
Gärtner

Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Hcnfchelberg" in der

Gemarkung Mosbach, Landkreis Mosbach.

Auf Grund der §s 4, 12, Abs. 2, 13 Abs. 2, 15
uud 16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom
26. Juni 1935 (RGBl. I Seite 821) sowie des s 7
Abs. 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom
31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬
stimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes
verordnet:

s 1

Die Steppenheidegebiete an dem unmittelbar
nordwestlich von Mosbach liegende» Heuschelberg in
der Gemarkung Mosbach, Landkreis Mosbach, wer¬
den in dem im § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Um¬
fange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Ver¬
ordnung iu das Reichsnaturfchutzbuch eingetragen
und damit unter den Schutz des Reichsnaturschutzes
gestellt.

s 2

(1) Das aus drei Teilen bestehende Schutzgebiet
hat eine Gesamtgröße von 8,14 da und umfaßt iu
der Gemarkung Mosbach:
a) im Gewauu Haftel einen Teil der Grund¬

stücke Lagerbnchnnmmer 1623 bis 1641,
b) i u d e n G e w an n e n H e n f ch e l b e r g, P f i t -

s ch e, Zwerrenberg, Liebesberg und
Ochsenberg die Grundstücke Lagerbuchnummer
1461 bis 1463 und 1521 sowie einen Teil der
Grundstücke Lagerbuchnummer 1275, 1396 bis
1399, 1401 bis 1409, 1418 bis 1460, 1520 und
1522 bis 1532,

o) in den Gewannen Hanbenstein und
Sohlberg die Grundstücke Lagerbuchnummer
1264 a, 1265, 1265 a und 1272 sowie einen Teil
der Grundstücke Lagerbuchnummer 1255 bis 1264,
1264 <z. 1266 bis 1271, 1273 bis 1276 und 1751
bis 1757.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes siud in eine
Karte 1 :25 000 und eine Katasterhandzeichnung
1 :1500 r o t eingetragen, die bei der obersten Natur¬
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere
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Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der

Reichsstelle für Naturschutz iu Berlin, bei der höhe¬

ren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der unteren

Naturschutzbehörde in Mosbach und dem Bürger¬

meister in Mosbach.

s 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

g.) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszu¬

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬

schneiden oder abzureißen,

k) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu

beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrich-

tuugen anzubringen sie zu fangen oder zu töteu,

oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und

sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fort¬

zunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kultur¬

schädlinge und sonst lästige oder blutsaugeude

Insekten,

e) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

cl) eine andere als die nach H 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

s) die Wege zu -verlasse», zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf andere Weise zu beeinträchtigen,

k) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬

bestaudteile eiuzubriugeu oder die Bodengestalt

auf andere Weise zu verändern oder zu be¬

schädigen,

s) Bild- uud Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht ans den Schutz des Gebietes hinweisen.

s 4

(1) Unberührt bleiben:

a,) die rechtmäßige Ansübuug der Jagd,

b) die geregelte forstwirtschaftliche Nutzung unter

Wahruug des jetzigen Charakters als Schutzge¬

biet und mit der Einschränkung, daß weitere Auf¬

forstungen nicht gestattet sind,

o) die landwirtschaftliche Nntzuug in der bisherigen

Art und im bisherigen Umfange.

(2) Iu besonderen Fällen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird «ach 'den KK 21 uud 22 des

Reichsuaturschntzgesetzes und den KK 15 und 16 der

Durchsühruugsverordnuug bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Mel¬

ius und Unterrichts in Kraft.

K arlsrnhe, den 13. April 194V.

Der Badische Minister des Knltns und Unterrichts

— als Höhere Naturschutzbehörde —

Nr. L 4479 In Vertretung

Gärtner

Verordnung
über das „Naturschutzgebiet Reiherkolonie Zwerren
berg" in der Gemarkung Zwingenberg, Landkreis

Mosbach.

Ans Grund der KK 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15

und 16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom

26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des Z 7 Abs-1

und 5 der Durchführungsverorduuug vom 31. Okto¬

ber 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung

der obersten Natnrschntzbehörde folgendes verordnet:

s 1

Die südlich von Zwingenberg auf dem linken

Steilufer des Neckars iu der Gemarkung Zwingen¬

berg, Landkreis Mosbach, liegende Fischreiherkolouie

einschließlich des vorgelagerten Wiesenuserstreisens

von der Kcllersbrunnenklinge bis zur Fähre wird in

dem im § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit

dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in

das Reichsnatnrschntzbnch eingetragen und damit

unter deu Schutz des Reichsnatnrschntzgesetzes gestellt.

s 2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 9,65 Ks,

und umfaßt in der Gemarkung Zwingenberg im

Gewann Zwerrenberg Äas Grundstück Lagerbuch¬

nummer 212 sowie Teile des Grundstückes Lagerbuch¬

nummer 407.

(2) Die Grenzen kes Schutzgebietes sind in eine

Karte 1 :25 Wv und eine Katasterhandzeichnung

1 : 1v 0V0 rot eingetragen, die bei der obersten Natnr¬

schntzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere

Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der

Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höhe¬

ren Natnrschntzbehörde in Karlsruhe, der unteren

Naturschutzbehörde in Mosbach und dem Bürger¬

meister in Zwingenberg.

§ S

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

-i) Pflanzen zu beschädigen, auszureißeu, auszu¬

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬

schneiden oder abzureißen,

d) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu

beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrich-
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tungen anzubringen, sie zn fangen oder zu töten,

oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und son¬

stige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fort¬

zunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen lästige

oder blutsaugende Insekten,

(-) Pflanzen oder Tiere eiuzubringeu,

Z) eine andere als die nach § 4 Absatz 1 zugelasseue

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

s) Feuer anzumachen, zu lagern, zu zelten, Abfälle

wegzuwerfen oder das Gelände anf andere Weise

zu beeinträchtigen,

k) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen borzunehmen, Schutt oder Boden¬

bestandteile eiuzubriugeu oder die Bodengestalt

einschließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen

auf andere Weise zu verändern oder zu beschä¬

digen,

x) Bild- und Schristtafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz bes Gebietes hinweisen,

k) ohne meine Genehmigung Bauten aller Art,

Wege, Hochfpannnugs- oder Niederspannungs¬

leitungen zu errichten oder wesentlich zu ver¬

ändern.

s 4

(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der

Fischerei,

b) die landwirtschaftliche nnd forstwirtschaftliche

Nutzung in dem bisherigen Umfange, soweit

diese dem Zwecke des Naturschutzgebietes nicht

zuwiderlaufen.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von

den Vorschriften dieser Verordnung von mir genehmigt
werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den KK 21 nnd 22 des

Reichsnaturschutzgesetzes nnd den §ß 15 und 16 ker

Durchführungsverordnung bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬

tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 20. April 1940.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als Höhere Naturschutzbehörde —

Nr, L 4478 In Vertretung

Gärtner

Die Angliederung einer Berufsfachfchule für Hotel

und Gaststättengehilfinnen an die Fachschule für das

Hotel- und Gaststättcngcwcrbc in Heidelberg.

Im Einvernehmen mit der Stadt Heidelberg

und der Wirtschaftsgruppe für das Gaststätten- und

Beherbergungsgewerbe wird >der Fachschule für das

Hotel- und Gaststättengewerbe in Heidelberg eine

Berufsfachschule für Hotel- und Gaststättengehilfin¬

nen (Hotelgehilfinnenschnle) angegliedert.

Mit der Genehmigung dieser Schule wird dem

dringenden Bedürfnis des deutschen Hotel- und Gast¬

stättengewerbes nach Errichtung einer Ausbildungs¬

stätte für den Beruf ber Hotel- und Gaststätten-

gehilfm Rechnung getragen.

In dieser Hotelgehilfinnenschnle sollen die

Stützen sowohl für das Hotelgewerbe wie auch für

die Gaststättenbetriebe herangebildet werden. Als

solche steht ihnen die Möglichkeit offen, nach einer

längeren Berufstätigkeit folgende Stellen einzu¬

nehmen:

1) Zimmerbeschließerin, Wäscheverwalterin, Hans-

Halter in;

2) Saaltochter in den Saisonhotels und verwandten

Betrieben;

3) Küchenhaushälterin, Büfettgehilfin, Ansagerin bei

der Speisenansgabe, sowie Verwalterin der Vor¬

räte in den Verwaltungsabteilnngen des Hotels

und der Gaststätte;

4) Bürogehilfin im Empfang und als Kontrollkraft,

in der Hotelverwaltung;

5) Leiterin eines Fremdenheims oder eines ähnlichen

Unternehmens.

Der erfolgreiche, durch die bestandene Schluß-

Prüfung abgeschlossene Besuch der Berufsfachfchule

für Hotel- und Gaststättengehilfinnen befreit von der

Verpflichtung zum weiteren Besuch einer Berufs¬

schule-

Ferner hat der Herr Reichswirtschaftsminister

mit Runderlaß vom 2. März 1940 an die Arbeits¬

ämter verfügt, daß Jugendlichen, Äie die genannte

Berufsfachschule besuchen, eine Befreiung vom Pflicht-

jahr in Aussicht gestellt wird, weuu sie im Auschluß

an die Ausbildung als Hotel- und Gaststätten¬

gehilfinnen tätig werden. Die Befreiung wird von

dem Antritt einer Stelle als Hotel- und Gaststätten¬

gehilfin abhängig gemacht.

über die Ausbildung der Hotel- und Gaststätten¬

gehilfinnen an der Berufsfachschule in Heidelberg

gelten die nachstehenden Bestimmungen.

Karlsrnhe, den 9. Mai 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 7472 Vertretung
Gärtner

Berufsfachfchule für Hotel- und Gaststättengehilfinnen

in Heidelberg.

Aufgabe der Schule.

Die Hotelgehilfinnenschnle soll jungen Mädchen,

die für eine Tätigkeit im Hotel- und Gaststätten¬

gewerbe die erforderliche Eignung befitzen, die fach¬

lichen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die sie

befähigen, im Zusammenhang mit einer zweijährigen
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Lehre, den Beruf einer Hotel- und Gaststättengehilfin

auszuüben.

Ausnahmebedinguuge n.

In die Hotelgehilfinnenschule köuuen nach erfolg¬

reicher Äblegnng einer Aufnahmeprüfung aufgenom¬

men werden:

1) Junge Mädchen ohne praktische Vorbildung im

Alter von mindestens 15^/- Jahren. Bei der Auf¬

nahme ist ein Vertrag über das Lehrverhältnis als

weiblicher Hotel- oder Gaststältenlehrling borzu¬

legen. Der Lehrvertrag kann auch noch innerhalb

der ersten 6 Monate des Schulbesuchs abgeschlossrn

weiden.

2) Junge Mädchen mit einer mindestens zweijähri¬

gen Berufszugehörigkeit als Gefolgschafts- oder

tätiges Familienmitglied im Alter bis zn 20

Jahren.

Bei ausreichenden praktischen Vorkenntnissen

wird das Schuljahr von der Wirtschaftsgruppe

für das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

als abschließendes Vorbereitungsjahr für die

Lehrabschlußprüfung anerkannt.

Anmeldung.

Bei der Anmeldung sind vorzulegen:

1) ein handgeschriebener Lebenslauf mit Lichtbild;

2) eine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung;

3) Zeugnis der zuletzt besuchten Schule;

4) Nachweis der deutschblütigeu Abstammung bis

zu den Großeltern;

5) Lehrvertrag bzw- Nachweis der praktischen Tätig¬

keit im Hotel- und Gaststättengewerbe.

Die Meldung hat bis spätestens 15. August jeden

Jahres zu erfolgen.

Dauer des Lehrgangs unk Schulferien.

Die Dauer der Schulausbildung beträgt ein

Jahr. Das Schuljahr beginnt jeweils Anfang Sep¬

tember und dauert bis Ende August. Es umschließt

einen theoretischen Ausbilduugsgang von Anfang

September bis Ende April und die praktische Hotel¬

ausbildung von Anfang Mai bis Ende August.

Während der praktischen Ausbildungszeit findet im

Schulhotel ein Gästebetrieb statt. Der praktische Ein¬

satz der Schülerinnen im Hotelbetrieb erfolgt unter

Leitung und Aufsicht der Schuldirektion.

Ferien sind an Weihnachten und Ostern.

L e h r p l a n.

Dem Unterricht ist die nachfolgende Stundentafel

zugrundezulegen.

Stundentafel.

Fächergruppen und Lehrfächer
Zahl der Wochenstunden

l Halbjahr 2. Halbiahr

I. Leibeserziehung 2 2

II Deutschkunde

Deutsch 2 2

Nationalpolitischer Unterricht l 1

III. Wirtschaftsfächer

Volkswirtschaftslehre . . .
—

1

Fremdenverkehrs- und

Werbekunde 2 1

Allgemeine und besondere

Hotelbetriebslehre . . . 3 3

Rechnen und Buchhaltung. 6 4

IV. Fachkundliche Gebiete

Küchendienst mit Eruäh-

rungs- und Kochlehre so¬

wie Nahrungsmittelkunde 3 4

Zimmerdienst mit Wäsche-

behandlnng, -reinigung

und -instandhaltung . . 3 4

Hallen- und Speiseraumdienst 3 4

V. Fremdsprachen

Englisch für Anfänger . .
5 5

Französisch für Schülerinnen

mitVorkenninissen (wahl¬

frei) (3) (3)

Italienisch (wahlfrei) . . . (3) (3)

VI. Kurzschrift und Maschinen¬

schreiben 3 2

zusammen. . 33 (30) 33 (36)

Zeugnisse und Schlußprüsung.

Zeugnisse werden Ende Dezember, Ende April

und am Schluß des Schuljahres erteilt. Am Ende

des Lehrgangs findet eine Schlußprüfuug statt.

Schulgeld und I u t e r u a t s k o st e u.

Das Schulgeld beträgt für den Jahreskurs

150.— M?, die Jnternatskosten 720.— M? für das

Schuljahr. Schulgeld und Jnternatskosten find in

monatlichen Teilbeträgen zu zahlen. Außerdem wer¬

den für Kranken- und Unfallversicherung 15 Ml für

das Jahr erhoben, sofern die Schülerin nicht bereits

anderweitig ausreichend versichert ist.

Schul- und Hausordnung.

Die Schülerinnen haben die Bestimmungen der

Schul- und Hausordnung gewissenhaft zu beachten.

Wiederholte Verstöße gegen die Hausordnung haben

den Ausschluß aus der Schule zur Folge.
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Aufgaben der Berufs- und der Berussfachschulen
während des Krieges-

An die Leiter und Lehrer der Berufs- und
Berufsfachschulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-
erziehnngsministers vom 28. März 1940 — Deutsch
Wiss.Erziehg.Volksbildg. Seite 210 —.

Ich erwarte von der Berufs- und Bernsssach-
fchnllehrerschaft, daß sie, wie stets, pflichtbewußt ihre
im Kriege erweiterte» und erschwerten Aufgaben voll
erfüllt.

Karlsr n h e, den 24. April 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 5369 In Vertretung

Gärtner

Schulische Ausbildung der Kinder von Wehrmachts-
mlgehiirigen.

An die Leiter der Höheren Schulen.
Ich verweise aus den Erlaß des Herrn Reichs-

crziehuugsmiuistcrs vom 17. April 1940 — III o
1237 —, Deutsch.Wiss.Erziehg.Bolksbildg. S. 239, in
welchem eine besondere schulische Betreuung der
Kinder von Wehrmachtsangehörigen angeordnet ist.

K arlsruhe , den 7. Mai 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. R 1334t In Vertretung

Gärtner

Sammlung der Altmaterialien-

An die Leiter der unterstellten öffentlichen und
privaten Schulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Neichs-
erziehnngsministers vom 15. März 1940 — 15 II a,
501 L III — Deutsch.Wiss.Erzieh.Volksbildg. Seite
209/11, durch den die Sammlung von Korken in den
Schulen auf Städte von über 20 000 Einwohnern
begrenzt und näher geregelt wird.

K arlsruhe, den 9. Mai 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 1558V In Vertretung

Gärtner

Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt
an Höheren Schulen

— Svndertermin Jannar / Februar 1940. —

Folgende Bewerber haben die Prüfung für das
wissenschaftliche Lehramt an Höheren Schulen (Son¬
dertermin Januar / Februar 1940) bestanden:

12 —

1) In der altsprachlichen Abteilung:
Holoch, Josef, aus Mannheim.

2) I n der n e u f p r a ch l i ch - g e s ch i ch t l i ch e n
Abteilung:

Sänger, Hans, aus Eberbach
Schmidt, Eckart, aus Nieder-Weisel
Wim m er, Heinz, aus Kassel.

3) I n der m a t h e m a t i s ch - u a t n r w issen -
schaftlichen Abteilung:

Hofheinz, Hans, aus Neuukircheu.
Karlsruhe, den 20. April 1940.

Der Minister des Kultus uud Uuterrichts
Nr. L I30S9 In Vertretung

Gärtner

Pädagogische Prüfung
— Januar / Februar / März 1940. —

Folgende Studienreferendare haben die im
Januar 1940 abgehaltene Pädagogische Prüfung für
das Lehramt an Höheren Schulen bestanden:

In der Fachgruppe Neuere Sprachen
und Geschichte:

Falk, Dr. Emmerich, von St.Oswald/Steiermark
Haas, Anneliese, von Ossenbnrg
Krieger, Herbert, von Eschwege/Werra
K ü hler, Frieda, von Vörstetten
Hoffmann, Eduard, vou Savaunah/USA.
Kuhn, Elisabeth, von Heidelberg
Metz, Walter, von Mannheim
M ü ller , Hermann, von Pforzheim
P n s ch , Werner, von Templin/Uckcrmark
Struve, Johannes, von Haifa/Palästina.

In der Fachgruppe Mathematik und
Naturwissenschaften:

Oberhacke, Else, von Wetter a. d. Ruhr
Scher m e r , Gerda, von Heidelberg
UrHahn, Walter, von Düsseldorf.

In der Fachgruppe Alte Sprachen:

Eichten, Richard, von Algringen/Lothringen
Noe, Margarete, von Leimen bei Heidelberg
Schraube, Dr. Liselotte, von Tübingen
Vogler, Ruth, von Heidelberg.

Inder Fachgruppe Zeichnen:

Bosch e n , Elsa, von Oldenbnrg/Osternburg.
Karlsruhe, den 14. Mai 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr N 7526 In Vertretung

Gärtner
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Verleihung von Stipendien

aus der Pfarrer Alexander Haslach-Stiftung.

Ans der Pfarrer Haslach-Stiftung in Langenrain

ist ein Stipendium zu vergeben:

Genußberechtigt sind Schüler der Gymnasien

ooer Hochschulstudierende kath. Bekenntnisses aus der

Pfarrei Langenrain (Orte Langenrain und Freuden-

tal) oder iu Ermangelung solcher aus Orten der

früher vou Bodmanschen Grundherrschaft iu Bod¬

man (Bodman, Espasingen, Liggeringen und Wahl¬

wies), welche kath. Theologie studieren wolle».

Bewerbuugeu sind unter Anschluß der Nachweise

über Abstammung, Bedürftigkeit, Schulbildung,

Studiengang und sittliches Verhalten binnen 4 Wo¬

chen beim Ministerium des Kultus und Unterrichts

einzureichen.

K arlsrnhe, den 3. Mai 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 13413 In Vertretung

Gärtner

III. Personalnachvichten.

I. Veröffentlichungen

auf Grnnd der Verordnung über die Bekanntgabe

von Ernennnngs- und Beförderungserlassen >.RGBl. I

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind —.

Ernannt.

Zum planmäßigen Bibliothoeksinspektor: der

außerplanmäßige Bibliotheksinspektor Ludwig K e r n

am Generallaudesarchiv in Karlsruhe.

Zu Studieuräten: die Studienassessoren Dr. Karl

Disch an der Wolfram vou Eschenbach-Schule,

Oberschule für Jungen, in Wertheim — Rudolf

Kotten Hahn an der Odenwaldschule, Oberschule

für Juugeu iu Ausbauform, in Buchen — Alfred

Nandenbusch am Hebel-Gynasinm in Lörrach — Er¬

win Sang an der Mozart-Schule, Oberschule für

Mädchen, in Bruchsal.

Zu Zeichenlehrern: die Assessoren für das künst¬

lerische Lehramt Walter Boeckh am Kurfürst

Friedrich-Gymnasium in Heidelberg — Fried¬

rich Wäldele an der Horst Wcssel-Schnle, Ober¬

schule für Jungen, in Rastatt — Zeicheulehrkaudidat

Friedrich Sander an der Hochrheinschule, Ober¬

schule für Jungen, in Waldshut.

Zu Studieuassessoreu: die Studienreferendare

Herbert Kriege r nnd Walter M e tz in Heidelberg

— Werner P » f ch in Karlsruhe.

Zum Studienreferendar: Hans-Gerhart Oes¬

ter i n g aus Karlsruhe.

Zum Oberlehrer: Ha/iptlehrer Josef Grimer

iu Deukingen.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer Werner Faaß in

Marzell — Max Lang in Offenburg — Fritz

Merkle iu Rippenweier — Robert Moos (Rheiu-

felden) in Lienheim — Rudolf Schoch iu Grüueu-
wört.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:

Zum planmäßigen Bibliotheksinspektor der

außerplanmäßige Bibliotheksinspektor Richard Wa -

gis hauser au der Universitätsbibliothek Frei¬
burg.

Zum planmäßigen Verwaltungsassistenten !der

Beamtenanwärter Hermann Reinhard an der

Universitätsbibliothek Heidelberg.

Schulrat Fritz Finkbeiner beim Stadtschul-
aint Mannheim.

Die Hauptlehrer Hermauu Kasper in Unter-

inüustertal — August Klingele in Raitenbuch —

Edwin Köpfer in Oberspitzenbach — Wilhelm

.tt rast in Karlsruhe — Gustav Oberholzer in

Otlingen — Franz Pseisser in Altdorf — Wil¬

helm Pnttler in Kehl — Karl Reich in Muu-

ziugeu — Josef Reiuold iu Ichenheim — Her¬

mann Schäfer in Steinen — Ludwig Schiffer-

decker iu Göbrichen — Hermann Sch ticken-

rieder in Wolfach — Friedrich Schmitt in

Brnnnadern — Kurt Schneider in Wilhelms¬

feld — Theodor Ungeheuer in Unterbiederbach

— Gustav Wallraff in Dettingen — Joseph

Weberin Unterglottertal — Wilhelm Z i m m e r -

m a n n in Lierbach — Herbert Z i p s in Katzental.

In das Beamtenverhältnis berufe«:

Studienassessor Dr. Karl Albert Müller am

Karl Friedrich-Gymnasium in Mannheim.

Eingewiesen in eiue Stelle der bisherigen badifchen
Besoldungsgruppe ^ 3 ä:

Studienrat Hermann Schilli an der Gewerbe¬

schule I in Freiburg.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zum Oberstudieudirektor: Studiendirektor Dr.

Albert Artopoens an der Richard Wagner-
Schule, Oberschule für Mädchen, in Baden-Baden.

Zn Studienräten: Reallehrer Josef H u b e r au

der Elisabethschule, Oberschule für Mädcheu, iu

Mannheim — Studienassessor Dr. Friedrich Riester

an der Langemarckschnle, Oberschule für Juugeu, iu

Siugeu/Hoheutw..

Zu Hauptlehrer(iuuen): die Lehrer(inneu) Cäeilie

Vaur (Salem) in Untersiggiugen — Anna Dussel

in Neckarhausen — Josephine H e r b st (Wehrhaldeu-

Kleinherrischwand) iu Hartheim, Ldkr. Freiburg —

Otto Hertweck in Eichtersheim — Maria Kern

iu Oberflockenbach — Otto K o ch in Biengen — Karl

Müller III in Dörlinbach — Elisabeth Rudolph

iu Sulzbach, Ldkr. Mannhciüi — Martha S a n t e r

(Nesselivangen) in Bietingen, Ldkr. Konstanz — Hans

Zimmermauu iu Ewattiugeu — Friedrich

Wi g g e u h a u s e r iu Homberg-Limpach — Gertrud

K r a u t h in Wiesloch.

Zn Berufsschullehrerinnen: die apl. Bernss-

schullehreriunen Anna H o r ch in Hosfenheim — Rosa

M ehlin in Lörrach — Rosa M e v e r in Mnnzin-

gen — Winhilde Stein in Schwetzingen.

Zu Haudarbeitshanptlehrerinnen: die Hand¬

arbeitslehrerinnen Annemarie A m s in Endingen —

Lina D a n b in Pforzheim.
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Ernannt unter Berufung in das Bcamtenvcrhältnis
auf Lebenszeit:

Zur planmäßigen Bibliotheksinspektorin: die
außerplanmäßige Bibliotheksinspektorin Anneliese
Haeuser an der Universitätsbibliothek Freiburg.

Ernannt zu Beamten aus Lebenszeit:
Zum planmäßigen Pfleger: der außerplanmäßige

Pfleger Alfons Senghaas au der Medizinischen
Poliklinik in Heidelberg.

Die Hauptlehrer(innen) Maria Krapf in Frei¬
burg — Karl Nohl in Weiteuau — Josef Sieber
in Baiertal — Gebhard Stiefvater in Mörsch
— Elisabeth Walter in Weilheim-Dietlingeu —
Johann Weindel in Karlsruhe — Elisabeth
Winter in St. Märgen — Karl Wöppel in
Baden-Baden — Klara Z i in m e r m ann in Karls¬
ruhe.

Die Berufsfchullehrer(in) Heinrich Schöntha -
leran der Gewerbeschule II in Karlsruhe — Käthe
Pfaff in Wiesental.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Studienrat Otto Dörle an der Gewerbeschule

Lahr an die Gewerbeschule I in Heidelberg.
Die Hauptlehrer(iu) Siegfried Dufner in

Forbach nach Rotenfels — Hugo Gamer in Ruß¬
heim nach Wenzingen — Wilhelm Höfelmann in
Dittwar nach Forbach-Herrenwies — Emil Kingin
Wilfingen nach Hagnau — Martha Meyer in
Schweighausen nach Bonndorf, Ldkr. Neustadt — Dr.
Karl Samstagin Wiechs nach Aach-Linz — Fried¬
rich Speckert in Assamstadt nach Hockenheim.

Berufsschullehrerin Toni Blank in Mannheim
nach Furtwangen.

Versetzt:
Hausmeister Karl Staad bei der Fürstenberg-

schule, Oberschule für Juugeu, in Donaueschingen als
Amtsgehilfe zum Ministerium des Kultus und Unter¬
richts.

Aus Antrag in den Ruhestand versetzt:
Professor Karl Peteran der Erich Ludeudorfs-

Schule, Oberschule für Juugeu, in Freiburg.
Studieurätin Wilhelmine Keßler an der

Lefsingschule, Oberschule für Mädchen, in Karlsruhe.
Oberlehrer Jakob Haag in Ofliugeu.
Die Hauptlehrerinnen Julie Schulz in Karls¬

ruhe —Elisabeth Wintert) alder in Pforzheim.

In den Ruhestaud versetzt:
Abteiluugspslegeriu Anna Walz an der

Psychiatrischen und Nervenklinik in Freiburg.
Hauptlehreriu Gertrud Dorn er in Konstanz.
Handarbeitshauptlehrerin Fanny Hemberger

in Mannheim.

Feindlicher Beschießung zum Opfer gefallen:
Hauswirtschastslehrerliu Maria Irsliuger

an der Handelsschule in Achern, am 16. Mai 1940.

Gestorben:
Hauptlehrer a. D. Viktor A r m b rüste r, zuletzt

in Pforzheim, am 19- Februar 1940 — Hauptlehrer
a. D. Karl Bader, zuletzt in Gutmadingen, am
12. März 1940 — Hauptlehrerin a. D. Franziska
Werne r, zuletzt in Wiesloch, am 16. ^carz 1940 —
Hauptlehrer a. D. Wilhelm Frey in Nußloch am
21. März 1940 — Hauptlehrer a. D. Karl M echter,
zuletzt iu Distelhausen, am 22. März 1940 — Studien¬
rat Heinrich Münch an der Gewerbeschule 1 iu
Freiburg, am 5. April 1940 — Studienrat a. D.
August K n e ch t, zuletzt au der Haus Thoma-Schule,
Oberschule für Jungen, in Lörrach, am 7. April 1940
— Handarbeitshauptlehrerin a. D. Anna Roth¬
acker in Mannheim am 7. April 1940 — Haupt¬
lehrer a- D. Heinrich Kirschbaum, zuletzt in
Gemmingen, am 14. April 1940 — Hausmeister a. D.
Ludwig Zwickel, zuletzt beim Bad. Staatstheater
in Karlsruhe, am 13. April 1940 — Oberlehrer a. D.
Peter Schmitt, zuletzt in Laudenbach, am 19. April
1940 — Berufsschullehrerin Amalie Psass in Bi¬
berach. am 27. April 1940 — Hauptlehrer a. D.
Robert Hölderle in Baden-Baden am 28. April
1940 — Oberlehrer Rupert Egenberg er in
Niederbühl am 29. April 1940 — Hauptlehrer Heiu-
rich Lohuert in Opfingen am 9. Mai 1940 —
Hauptlehrer Adolf Liudeuselser in Heidelberg
am 11. Mai 1940.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel

Allgemein.

Verzeichnis der einzelnen Hefte der Schriften¬
reihe „Das Britische Reich in der Welt-
Politik". Verlag Junker & Dünnhaupt, Berlin-
Steglitz, Schloßstr. 88-

1. Warum führt England Krieg? Von Pro- Mi
fessor Dr. Adolf Rein 0.80

2. Englische Mandatsverwaltuug in Afrika.
Von Generalkonsul a. D. Rudolf Karlowa 0.80

3. Seeräuberstaat England. Von Konter¬
admiral z. V. Reinhold Gadow - . . . 0.80

4. Die Straße der Macht zwischen Gibraltar
und Aden. Von Hans Hummel . . . 0.80

5. Irland im Schatten Englands. Von Robert
Bauer 0-80

6. Englands politische Moral in Selbstzeug¬
nissen. Von Friedrich Hussong . . . . 1.30

7- Der wirtschaftliche Liberalismus als System
der britische» Weltanschauung. Von Pro¬
fessor Dr. Carl Brinkmann . . . . 0.80

8. Der englische Geheimdienst. Von Dr. Alfrod
Seid 0.80

9. Englands Spiel mit Polen. Von Dr. häbil.
Heinz Lehmann 0.80

10. Zypern. Griechen unter britischer Gewalt.
Von Professor Dr. Erich Ziebarth . . 0.80

11. Englischer Kultnrimperialismus. Der Bri¬
tish Council als Werkzeug der geistigen
Einkreisung Deutschlands. Von Dr. Franz
Thierfelder . . . 0.80
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12. British is best. Das System der englischen
Selbstaerechtigkeit. Von Dr. Wilhelm von
Kries - N-80

13. Die englische Rohstoffbasis in Ärieg und
Frieden. Von Dr. Hermann Berber. . 0.80

11. Das Empire gegen Europa. Von Dr. Her¬
mann Lusst - 0.80

15. England kämpft bis zum letzten Franzosen.
Eine Verlnstbilanz des Weltkrieges. Von
Dr. Franz Grosse 0.30

16. Bankerott der englischen Wirtschaftspolitik.
Von Dr. Walther Eroll . . . . - . 0.80

17. Eant. Die englische Art der Heuchelei. Vou
Dr. Hans Hartmann 0.30

18. Die soziale Rückständigkeit Großbritanniens
Von Professor Dr. Bruno R a u e ck e r . . 0.30

19. England gegen USA. Von Professor Dr.
Friedrich Schönemann 1.00

20. England als Wucherbankier. Vou Dr. Max
Biehl ...... - 0.80

21. Britisches Christentum und britische Welt¬
macht. Von Professor D. Dr. Martin
Dibelius 080

22. Englands Hand in Ägypten. Von Dr. Con¬
rad Oehlrich - . . . 0.80

23. Englands Lügenpropaganda im Weltkrieg
und heute. Vou Dr. Hermann Wander -
s ch e ck - . 1.00

24. Erbeutung und Ausbeutung Südafrikas.
Won, Hellmut Kirchner 0.80

25- Frankreich und England. Von Severus 0.80
26. England und der abefsinische Krieg. Von

Egon Heymann . . . , 1.20
27. Das Freiheitsringen der Inder. Von Dr.

Franz Thierfelder - . 0.80
28. Hitlers Versuche zur Verständigung mit

England. Von Professor Dr. Heinrich
Rogge . . 1-20

29. Britanien Hinterland des Weltjudentums.
Von Jens Lornfen - 0.80

30. England, Land ohne Liebe. Von Dr. Wil¬
helm von Kries 0.80

31-Englands Einbruch iu China. Von Albrecht
Haushof er 0.80

32. England im skandinavischen Urteil. Von
Arn o S e e m a n n -D e n t e l m o s e r . . 0.80

33. England der Reaktionär. Von Ebhardt
Dünten . - 0.80

31. England und die Freimaurerei. Vou Die¬
ter S ch w a r z 0.80

35. Die Wahrheit über Hitler aus englischem
Mund. Von Professor Dr. Adolf Rein . 0.80

Die Hefte werden den Dienststellen einschließlich
der Schulen zur Anschaffung empfohlen- Es wird im
übrigen auf den Erlaß des Herrn Reichserziehungs¬
ministers vom 26. März 1910 (Deutfch.Wiss.Erzieh.
Volksbildg. Seite 227) hingewiesen.

Herm. Eris Busse, Grimmelshausen. Ver¬
lag Eotta'sche Buchhaudluug Nachf., Stuttgart.

Im Verlag Velhageu & Klafing, Bielefeld, sind
erschienen:

Deutsche Ausgabeu:

Titel: Preis:
Goethe: Hermann nnd Dorothea (Dtsch. Aus-

gäbe 1) 70

Goethe: Gedichte (Dtsch. Ausg. 4) 125

Goethe: Götz von Berlichiugen (Dtsch. Ausg. 7) 70
Grimmelshausen: Der abenteuerliche Simplicis-

simus (Dtsch. Ausg. 43) - 75

Lessiug: Emilia Galotti (Dtsch. Ausg. 47) . . . 75
Hebbel: Agnes Bernauer (Dtsch. Ausg. 108) . . 65

Walther von der Vogelweide: Ausgewählte Dich¬
tungen (Dtsch. Ausg. 155) . 70

Schiller: Luise Millerin (Dtsch. Ausg. 283) . . 70
Linden: Goethes Leben und Werk (Dtsch. Aus¬

gabe 286) 130

Deutsche Lesebogen:

Titel: Preis

Grimm: Gedenkrede auf Schiller (Dtsch. Lsbg. 1) 30

Kleist: Katechismus der Deutschen (Dtsch. Lsbg. 43) 30

Herder: Shakespeare (Dtsch. Lsbg. 70) .... 30

Stehr: Der Schindelmacher (Dtsch. Lsbg. 139) - . 55

Johst: Kunterbunt (Dtsch. Lsbg. 159) .... 30

Brandenburg: Pankraz, der Hirtenbub (Dtsch.
Lsbg. 163) 60

Bergengrueu: Schimmelreuter hat mich gössen
(Dtsch. Lsbg. 176) 40

Hanpt-Heydemarck: Fliegergeschichten (Dtsch.
Lsbg. 202) 50

Tacitus: Germania (Dtsch. Lsbg. 207) . 80

Altisländische Sagas — Heft 3: Die Geschichte
vom Hühnerthorir (Dtsch. Lsbg. 223) .... 30

Altisländische Sagas — Heft 4: Die Erzählung
vom Thorstein StangenhiSb (Dtsch. Lsbg. 224) 30

Cäsar: Germanisches Tagebuch (Dtsch. Lsbg. 225) 70

Die politischen Anschauungen Friedrich des
Großen (Dtsch. Lsbg. 233) - 45

Lehmann: Geschichten von deutscher Seefahrt I
(Dtsch. Lsbg. 237) 60

Lehmann: Geschichten von deutscher Seefahrt II
(Dtsch. Lsbg. 238) . 60

Härder: Das Dorf an der Wolga (Dtsch. Lsbg. 242) 55

Baemeifter: Kaiser Konstantins Taufe (Dtsch.
Lsbg. 243) 50

Menzel: Scharnhorst (Dtsch. Lsbg. 247) .... 60

Franck: Drei Geschichten (Dtsch. Lsbg. 250) . . 40



112

E n g l i s ch e A n s g a b e n:
Titel: Preis:

Shakespeare: Macbeth (Engl. Ausg. 44) . . . IM

Night or Wrong, My Country (Engl- Ausg. 152) 115

English Poems new and old (Engl. Aug. 229) . 200

Neusprach li che Lesebogen :
Titel: Preis:

Maupassant: Zwei Erzählungen (Nspr. Lsbg. 11) 25
Seelev: Elizabeth, Cromwell, William III (Nspr.

Lsbg. 82) - 40

Manpassant: Le Parapluie, Une Vendetta (Nspr.
Lsbg. 133) W

Seeleh: Two Chapters srom the Expansion os
England (Nspr. Lsbg. 15V) 35

Trne Stories os Brave Deeds (Nspr. Lsbg. 154) 30

English Fairh Tales (Nspr. Lsbg. 156) .... 40

English Hnnionr of To-Day (Nspr. Lsbg. 183) 40

The Germans in the United States (Nspr. Lsbg.
190) . . . 40

Sherrys: Badger's Green (Nspr. Lsbg. 200) . . 60

Oliver: Robin Hood (Nspr. Lsbg. 254) .... 30

Nieolson: Peacemaking 1919 (Nspr. Lsbg. 266) . 50

Hntchison: Pilgrimage ( Nspr. Lsbg. 314) ... 60

Anderson: A little Book of Eubs and Brownies
(Nspr. Lsbg. 316) - 30

Elliot: Jungle Folk ( Nspr. Lsbg. 318) .... 30

Roters: La Eorse (Nspr. Lsbg. 323) 60

White: A- Story srom Wonderland ( Nspr. Lsbg.
328) 30

Jack: Browuie in Christmas Land (Nspr. Lsbg.
330) 30

Lateinische u ud g r i e ch i s ch e L e s e b o g e u:
Titel: Preis:

Kyros und Klearchos (Lat.-griech. Lsbg. 46) . . 70
Xenophon (Lat.-griech. Lsbg. 47) 70
Cäsar im Kampf mit Kelten und Belgern, Text
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(Lat.-griech. Lsbg. 48) 60
Vercingetorix, Text (Lat.-griech. Lsbg. 49) . . . 50
Cäsar und die Germanen, Text (Lat.-griech.

Lsbg. 50) 40
Sallnst: Epistulae ad Caesarem Senem (Lat.-

griech. Lsbg. 51) 40
Sallnst: Catilinae Coniuratio, Text (Lat.-griech.

Lsbg. 52) 50
Angnstus und sein Werk, Text (Lat.-griech. Lsbg.

54) - 120

Titel: Preis:
-K/-/

Cäsar im Kampf mit Kelten lind Belgern, Erl.
(Lat.-griech. Lsbg. 56) - 80

Cäsar und die Germanen, Erl. (Lat.-griech. Lsbg.
58) .... 60

Platon, der politische Denker (Lat.-griech. Lsbg.
61) 60

Cäsar: Der Bürgerkrieg (Lat.-griech. Lsbg. 62) . 100

L. Für >d i e Lehre r.
Wegweiser durch das laudw iri¬

sch a f l i ch e F a ch s ch u l w e s e n hes Deutschen
Reiches, herausgegeben von der Neichsstelle für
Schulwesen in Berlin-Schöneberg. Verlag Julius
Bettz, Langensalza. Preis 7,00 M/-

Das Werk wird den Landwirtschaftsschulen znr
Anschaffung empfohlen.

V. Mitteilung.

Fachliche Vorschriften für die Meisterprüfung
im Handwerk-

Der Herr Reichswirtschaftsminister hat fachliche
Vorschriften für folgende weitere Berufe (vgl. auch
Amtsblatt 1937 Nr. 20, S. 306, Nr. 23 S. 316, Amts¬
blatt 1938 Nr. 6, S. 48, Sir. 10 S. 70 und Amtsblatt
1939 Nr. 2 S. 16) genehmigt:

Metallblas- und Schlaginstrumentenmacherhand-
werk,
Strickerhandwerk und Spielzeugherstellerhand¬
werk.

Die vom Neichsstand des Deutschen Handwerks,
Deutscher Handwerks- nnd Gewerbekammertag Ber¬
lin herausgegebenen sachlichen Vorschriften für die
Meisterprüfung in den oben genannten Handwerks¬
zweigen sind im Druck und Verlag: Handwerker-
Verlagshans Hans Holzmann, Berlin SW. 68, er¬
schienen.

Druck und Verlag von Malsch 6° Vogel in Karlsruhe
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Ausgegeben Karlsruhe, den 28. Juni 1940

Inhalt.

Bekanntmachung: Einsatz der Jugend für landwirtschaftliche Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten im Schuljahr 1940.

Bekanntmachung.

Einsat; der Jugend für landwirtschaftliche Bestell-,
Pflege- nnd Erntearbeiten im Schuljahr 1940.

Nachstehend gebe ich den Erlaß des Herrn Reichs¬
ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks¬
bildung vom 25. Mai 1940 (Deutsch.Wiss.Erziehg.
Volksbilbg. S. 292—295) bekannt, mit welchem die
Richtlinien des Stellvertreters «des Führers für den
Einsatz der Jugend für landwirtschaftliche Bestell-,
Pflege- nud Erntearbeiten im Schuljahr 1940 fest¬
gelegt sind. Ich erwarte vou der gesamten Erzieher¬
schaft, daß sie sich für den Einsatz der Jugend in der
Erntehilfe durch Aufklärung und tunlichst auch durch
das eigene Beispiel einsetzt. Den Führern der HJ.
und den Führerinnen des BDM. ist bei ihrer Aus¬
gabe an die Hand zu gehen. Auf Verlangen sind auch
die Klasscnlisten zur Einsichtnahme oder Abschrift
zur Verfügung zu stellen.

Karlsruhe, den 26. Juni 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 1S673 j In Vertretung
Gärtner

Richtlinien für den Einsatz der Jugend für land¬
wirtschaftliche Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten

im Schuljahr 1940.

Im Rahmen des Hilfsdienstes der Partei für
die Landwirtschaft wird auch die Schuljugend eingesetzt.

Der Stellvertreter des Führers hat daher im
Einvernehmen mit dem Generalbevollmächtigten für
die Reichsverwaltnng, dem Reichsminister für Er¬
nährung und Landwirtschaft, dem Reichsarbeits¬
minister nnd mir die nachstehende Anordnung er¬
lassen. Sie ist für die Schulen verbindlich.

Dieser Erlaß wird nur in Deutsch.Wiss.Erziehg.
Volksbildg. veröffentlicht.

Berlin, den 25. Mai 1940.

Der Reichsminister
für Wissenschaft, Ernährung und Volksbildung.

In Vertretung: Zschintzsch.
An die Unterrichtsverwaltnngen der Länder.

k III g, 1066 k II a, L II cl, L V, KV.

Anordnung des Stellvertreters des Führers
Nr. ^ 55/40.

Richtlinien für den Einsatz der Jugend für land¬
wirtschaftliche Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten

im Schuljahr 1940.

Durch Anordnung vom 14. März 1940 habe ich
die Partei zum Einsatz in der Frühjahrsbestellung
ausgerufen. In Ergänzung dieser Anordnung be¬
stimme ich für den Einsatz der Jugend für die Früh¬
jahrsbestellung und landwirtschaftliche Pflege- und
Erntearbeiten im Schuljahr 1940 nach Anhörung der
Reichsjugendführung und im Einvernehmen mit dem
Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltuug,
dem Reichsminister für Ernährung und Laudwirt-
fchaft, dem Reichsarbeitsminister und dem Reichs¬
minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil¬
dung folgendes:

Die Sicherung der Ernährung des Volkes aus
den Erzeugnissen des deutschen Bodens ist auch in
diesem Jahre eine der wichtigsten Aufgaben. Wie¬
derum muß auch die Jugend ihre Kräfte hierfür zur
Verfügung stellen. Um einen reibungslosen Einsatz
zu gewährleisten, sind die notwendigen organisatori¬
schen Maßnahmen schon jetzt zu treffen. Mit den
Vorbereitungen für den Einsatz zur Frühjahrsbestel¬
lung ist sofort zn beginnen.

Der Einsatz der Jugend erfolgt nach den folgen¬
den Richtlinien.

Diese Richtlinien sollen eine allgemeine Hand¬
habe für die Hilfsaktion der Jugend bieten, wobei
die Notwendigkeit, die Ernährung sicherzustellen,
einen möglichst nachhaltigen Einsatz bedingt. Es
darf daher die Aktion nicht an einer zu engen Aus¬
legung der Richtlinien scheitern.

I. Einsatzpflichtige Jugend.

Der Eiusatz erstreckt sich aus die Schüler (Schü¬
lerinnen) der Volks-, Mittel- lMd Höheren Schulen,
soweit sie das 10. Löbensjahr vollendet haben nnd
zu landwirtschaftlicher Arbeit geeignet sind. Berufs¬
tätige und berufslose Jugendliche sind von den
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Arbeitsämtern zum Arbeitseinsatz besonders erfaßt

und werden durch die nachstehenden Bestimmungen

nicht betroffen.

Volksschüler (-schülerinnen) und Schüler (Schü¬

lerinnen) bis znr 5. Klasse der Mittel- und Höheren

Schulen einschließlich dürfen nnr an ihrem Wohnort

oder in den benachbarten Orten eingesetzt werden,

die sie täglich von ihrem Elternhaus erreichen können.

II. Z n st ä n d i g k e i t.

Der Einsatz der Jugend ist Teil des Gesamt¬

einsatzes der NSDAP. Die allgemeine Verantwor¬

tung trägt dabei der Hoheitsträger, der mit dem

Landrat oder Bürgermeister (Oberbürgermeister)

Fühlung hält.

Der praktische Einsatz erfolgt im Einvernehmen

mit dem Hoheitsträger durch die HJ. und die Schule

unter Mitwirkung des Arbeitsamtes im Nahmen

folgender Grenzen:

1. Hitler-Jugend.

Die HJ. ist zuständig für den Einsatz während

der Ferien bei allen Schulen. In den Gemeinden, in

denen sich eine Mittel- oder Höhere Schule befindet,

ist die HJ. zuständig für den Einsatz der gesamten

schulpflichtigen Jugend auch währeud der Schulzeit.

2. Schule.

Die Schule ist zuständig für den Einsatz der

schulpflichtigen Jugend in den Gemeinden, in denen

sich keine Mittel- oder Höhere Schule befindet, wäh¬

rend der Schulzeit.

Für die Verteilung des Einsatzdienstes aus die

Schule und HJ. war die Erwägung maßgebend, in

bestehende örtliche Verbiuduugen zwischen den

Bauern und der ortsansässigen Jugend möglichst

wenig einzugreifen, den Einsatz aber während der

Schulferien der HJ. zu belassen, weil dann die

Schulen geschlossen sind. Es bleibt den Schulleitern

und den Führern der Bauue überlassen, die land¬

wirtschaftliche Hilfe der ortsansässigen Jugend inner¬

halb der ländlichen Gemeinden anders zu regeln,

wenn Hilfe für diese bisher in anderer Weise rei¬

bungslos gesichert werden konnte.

3. K n r z f r i st i g e r Eins> tz.

Für kurzfristigen Einsatz (Sonnabend,.Sonntag)

der Jugend ist der Hoheitsträger laut Anordnung

^31/40 des Stellvertreters des Führers verantwort¬

lich. Um den kurzfristigen Einsatz der Jngend, für

den auch berufstätige Jugendliche zur Verfügung

stehen, auf den Gefamteinfatz der Partei abzustim¬

men, haben sich deshalb die Führer der Banne bzw.

die Schulleiter mit dem zuständigen Hoheitsträger

der Partei in Verbindung zu setzen, um die notwen¬

digen Vereinbarungen zum reibungslosen Einsatz zu

treffe». Dabei ist zu beachten, daß der Wochenend¬

einsatz im Sinne der Anordnung ^ 31/4V in erster

Linie dazu dienen soll, die beruflich Tätigen, ins¬

besondere die Erwachsenen, für die Hilfe bei den

landwirtschaftlichen Bestell-, Pflege- und Ernte-

arbeiten zu gewinnen. Stehen Erwachsene nicht in

dem nötigen Ausmaße zur Verfügung, so darf die

Jugend eingesetzt werden. Auch dieser Einsatz soll

nach Möglichkeit klassenweise erfolgen (vergl. IV 2 e).

III. Schulferien und Schulurlau b.

Der Einsatz ist so zu regeln, daß die eigentliche

Aufgabe der Schule durch ihn möglichst wenig in

Mitleidenschaft gezogen wird. Er soll daher in erster

Linie in die Ferien fallen. Der Neichsminister für

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung hat hin¬

sichtlich der Ferien und des Schnlurlaubs folgendes

angeordnet:

1. Die Lage d^e r Ferie n.

Die Gefamtdauer der Ferien beträgt 9V Tage.

L. Die Pfingstserien dauern vom 11. Mai (erster

Ferientag) bis 15. Mai einschließlich. Auf diese

Zeit werde» 3 Ferientage angerechnet.

L. Für die ländlichen Gemeinden wird die Lage

der Sommer- und Herbstferien durch die zustän¬

digen Regierungspräsidenten bzw. Unterrichts-

verwaltuugeu der Länder und Gaue felbstäudig

festgelegt. Die Lage und Dauer der Ferien paßt

sich den landwirtschaftlichen örtlichen Bedürf¬

nissen an, die Gesamtdauer der Sommer- und

Herbstferien umfaßt 63 Tage.

v. Die Sommerferien in den Gemeinden mit

Mittel- und Höheren Schulen umfassen 49 Tage

und sind so zu legen, daß sie für die Erntehilfe

voraussichtlich möglichst nutzbar werden.

Für die Gebiete der Ostmark und des Su-

deteulaudes mit Herbstbeginn des Schuljahres

bleibt es bei deu bisherigen längeren Sommer-

ferien.

L. Für die Herbstferien find 14 Tage vorgesehen.

Ihr Termin wird noch nicht bestimmt, sondern

soll zu gegebener Zeit dnrch die Oberpräsidenten

bzw. Nuterrlchtsverwaltungen der Länder nnd

Gaue in Zusammenarbeit mit deu zuständige»

Landesarbcitsämtern nnd Landesbanernfchaften

festgelegt werden, wenn sich übersehen läßt,

wann die Hilfe der Jngend bei der Hackfrucht¬

ernte usw. der örtliche» Lage »»d de» Wetter-

Verhältnisse» »ach eingesetzt werden muß. Auch

für die Ostmark und das Sudetenland werden

bei Bedarf bewegliche Herbstferien, gegebenen¬

falls von kürzerer Dauer, eingerichtet.

2. Der Schulurlaub.

Der Einsatz der ländlichen Jugend soll grund¬

sätzlich unter Anrechnung anf die Gesamtferienzeit
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erfolgen. Mit Genehmigung der Schnlauffichts-
behörde sind Ausnahmen zulässig.

Für den Einsatz der städtischen Jugend während
der Schnlzeit gilt folgendes:

Die Schüler und Schülerinnen der Klassen 6
und 7 Äer Mittel- und Höheren Schulen können bis
zur Dauer von insgesamt zweiwöchigem Unterrichts¬
ausfall klassenweise beurlaubt werden, darüber hin¬
aus kann auf Anforderung des Hoheitsträgers die
Schillaufsichtsbehörde örtliche Ausnahmen zulassen.

Einzelbeurlaub u u gen von Schülern
für die Hilfe im landwirtschaftlichen Betrieb der
Eltern oder andere wichtige Hilfen können vom
Schulleiter genehmigt werden, soweit die Schulver¬
hältnisse Kies gestatten.

Zur Erleichterung des Einsatzes während der
Ferien- und Schulzeit haben die Schulleiter der
städtischen Schnlen Verzeichnisse über die für einen
Einsatz in Frage kommenden Schüler nnd Schülerin-
uen anzulegen und dem Arbeitsamt einzureichen.
Diese Verzeichnisse sind baldmöglichst fertigzustellen.

IV. Einsatz.

Bei jedem Einsatz ist besonders daraus zu achteu,
daß unnötige Transporte vermieden werden. Soweit
es möglich ist, muß deshalb versucht werden, die¬
jenigen Kräfte zu erfassen, die örtlich für die Einsatz
gewonnen werden können. Auch die städtische Jugend
ist vor allem in den in der näheren Umgebung
liegenden Betrieben einzusetzen und erst in zweiter
Linie zum zwifcheubezirklichen Ausgleich heranzu¬
ziehen. Der Einsatz erfolgt nur auf Anforderung der
Orts- bzw. Kreisbanernführer. Dabei ist Notwendig¬
keit und Umfang des Bedarfs sorgfältig zu über¬
prüfen.

Jugendliche, die nachweislich im Betriebe der
Eltern gebraucht werden, kommen zum Einsatz nur
dort in Frage.

1. Einsatz durch die Schule.

Nach Ziffer 112 ist die Schule zuständig für den
Einsatz der Jugend in ländlichen Gemeinden wäh¬
rend der Schulzeit. In vereinbarten Sonderfällen
(112) untersteht dieser Einsatz auch während der
Ferien der Aufsicht des Lehrers.

Die Einzelheiten der Regelung sind von den
örtlichen Verhältnisse« abhängig.

Im allgemeinen wird die Art des Einsatzes
durch die unmittelbare Verbindung zwischen Orts-
bauernführer und Lehrer bestimmt.

2. Einsatz durch die HJ.
a) Deckung des Bedarfs durch Schüler in Gemein¬

den ohne Mittel- oder Höhere Schulen während
der Ferien:

Die Ortsbanernführer melden den Bedarf
dem örtlichen HJ.-Führer (Führerin). Ist dieser

nicht jederzeit erreichbar, so hat er dafür zu sor¬
gen, daß dem Ortsbanernführer jemand benannt
wird, der rechtzeitig die einzusetzenden Junge»
und Mädel zum Einsatz zusammenruft,

k) Deckung des Bedarfs durch Schüler in Gemein¬
den mit Mittel- nnd Höheren Schulen:

Die Ortsbanernführer bzw. Kreisbanern¬
führer melden ihren Bedarf an Jungen und
Mädeln den Arbeitsämtern, die nochmals sorg¬
fältigst zu überprüfen haben, ob der Bedarf
durch andere Arbeitskräfte als Schüler und
Schülerinnen gedeckt werden kann.

Wenn die Bedarfsmeldung einer Dienststelle
des Reichsnährstandes beim Arbeitsamt eingeht,
setzt es sich entsprechend der Bedarfsmeldung mit
der zuständigen HJ.-Dienststelle wegen der Zu¬
weisung und (während der Schulzeit) mit der
Schule hinsichtlich der Freistellung vom Unter¬
richt in Verbindung.

<z) Während der Schulzeit ist darauf zu
achten, daß alle Schüler und Schülerinnen gleich¬
mäßig herangezogen werden. Um die Fortfüh¬
rung des Schulunterrichts möglichst wenig zn
beeinträchtigen, werden die Jungen nnd Mädel
einer Schulklasse nur gemeinsam abberufen.

Soweit zur Durchführung des Einsatzes
örtliche Verwaltungsmaßnahmen zu treffen sind,
sind hierfür die nachgeordneten Dienststellen des
Jugendführers des Deutschen Reichs zuständig.
Diese haben schon jetzt zu prüfen, inwieweit noch
organisatorische Maßnahmen erforderlich sind,
um die Jngend zn jedem gewünschten Zeitpunkt
sofort zum Einsatz bringen zu können. Sie
haben sich zu diesem Zweck mit der zuständigen
Gauleitung, dem Führer des Gebietes der HJ.,
der Landesbanernfchaft und dem Landesarbeits¬
amt in Verbindung zu setzen, um das örtlich
jeweils zweckmäßigste Verfahren für den Einsatz,
insbesondere auch für den zwifchenbezirklichen
Ausgleich, sicherzustellen. Die Erfahrungen des
vergangenen Jahres sind weitestgehend zu ver¬
werten.

Ortlich gewährleisten die Führer der Banne
den Einsatz sämtlicher Formationen der HJ., des
BDM. und der nicht in der HJ. erfaßten Ju¬
gendlichen nach den vorstehenden Richtlinien.

6) Führung der Jugendlichen:
Der gesamte Einsatz geschieht nnter Leitung

der HJ.-Führung und BDM.-Führerinnen, auch
soweit geschlossene Schulklassen eingesetzt werden.

Wo durch Einberufungen zur Wehrmacht
oder aus anderen Gründen keine geeigneten
HJ.-Führer vorhanden sind, werden für die
Führung der eingesetzten Jugendlichen geeignete
Parteigenossen nach der Anordnung ^ 30/40 des
Stellvertreters des Führers herangezogen. Sie
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gelten als ehrenamtliche HJ.-Führer mit allen

dienstlichen Rechten und Pflichten.

Allen Lagern der HJ. wird der regelmäßige

Einsatz in der Landwirtschaft zur Pflicht ge¬

macht. Die Lagerleiter setzen in Znsammenarbeit

mit dem Arbeitsamt, dem Hoheitsträger der

NSDAP, und dein Ortsbanernsührer fest, wann

und wo das gesamte Lager für den Einsatz

herangezogen werden soll.

Fahrtengruppen der HJ. werden vom HJ.-

Führer in dringenden Fällen dem Ortsbanern¬

sührer zum Einsatz zur Verfügung gestellt.

V. Betreuung.

Für die Betreuung der eingesetzten Jugendlicheil

stehen die gesamten Einrichtungen der NSDAP, zur

Verfügung, die von den Hoheitsträgeru mit den

nötigen Weisungen zu versehen sind. Sie haben in

Zusammenarbeit mit den Dienststellen des Reichs¬

nährstandes und der Arbeitsämter alle Maßnahmen

zn treffen, die notwendig find, um eiue gesundheit¬

liche, körperliche oder sittliche Schädigung der Ju¬

gendlichen auszuschließen.

Die Überwachung der sozialen Verhältnisse der

Jugendlichen, z. B. Arbeitsbedingungen, -zeit, Ver¬

pflegung, Unterkünfte, Behandlung usw., erfolgt zu¬

nächst laufend je nach der Zuständigkeit durch die

Dienststellen der HJ. oder der Schule unter Mit¬

wirkung der Dienststellen des Reichsnährstandes und

der Arbeitsämter. Wer hiermit beauftragt werden

soll, ist von den Banndienststellen bzw. den Schulen

rechtzeitig zu regeln. Geeignete Vertreter für den

Fall des Fehlens des zunächst Beauftragten find

sicherzustellen.

Mädcheu dürfen znr landwirtschaftlichen Hilfe

nur eingesetzt werden, wenn eine sittliche Gefährdung

nach Lage der Verhältnisse nicht zu befürchten ist

(vergl. unten VI); insbesondere ist dies bei der Be¬

schäftigung von Kriegsgefangenen und polnischen

Arbeitskräften u. dgl. zu beachten. Gegebenenfalls

sind die Mädchen in andere Betriebe einzusetzen.

Etwa auftretende Schwierigkeiten sind durch den

Hoheitsträger in Zusammenarbeit mit HJ., Schule,

Reichsnährstand und Arbeitsamt zu bereinigen.

VI. Unterbringnn g.

Bei jödem Einsatz, der eine Übernachtung außer¬

halb des Elternhauses des Jugendlichen oder feiner

gewöhnlichen Wohnung erforderlich macht, ist für

eine angemessene Unterbringung zu sorgen. Inwie¬

weit eine gemeinschaftliche Unterbringung der Ju¬

gendlichen oder eine Einzelunterbringung zweckmäßig

ist, richtet sich nach den örtlichen Möglichkeiten. Für

die Einzeluuterbringnng eines Jungen oder Mädels

ist die Aufnahme in die Hausgemeinschaft des Bauern

oder des Landwirtes Voraussetzung.

Die Unterbringungsart ist von dem Ortsbauern-

führer gemeinsam mit dem Hoheitsträger und dem

örtlich zuständigen Leiter der Einsatzmaßnahmen

oder dem von ihm mit der Betreuung der Jugend¬

lichen Beauftragten vor dem Einsatz zu überprüfen.

Sämtliche Uuterküufte fiud zu besichtigen, notfalls

sind die erforderlichen Maßnahmen zur ordnungs¬

mäßigen Betreuung der Jugendlichen zu treffen. Es

ist schou jetzt dafür zu forgeu, daß bis zum Einsatz

Unterkünfte zu Verfügung stehen, die diesen Anforde¬

rungen entsprechen.

Die Unterkünfte find von den Bauern zu stellen,

soweit uicht geeignete Unterkunftsräume (Jugend¬

herbergen usw.) zur Verfügung stehen.

Die Dienststelle» der NSDAP, sind dafür ver¬

antwortlich, daß die Jugendlichen nur in geeigneten

Unterknnftsräumeu untergebracht werden.

Nur iu Ausnahmefällen, in denen eine einwand¬

freie Unterbringung nicht gewährleistet ist, soll der

Einsatz durch täglichen An- und Abtransport vorge¬

nommen werden.

VII. Fahrtkosten nnd a n d e r e S p e s e n.

An Unkosten können n. a. in Frage kommen die

Kosten für die Hin- und Rückfahrt, möglicherweise

Fahrtkosten für täglichen An- und Abtransport,

Fernsprechgebühren, Unkosten durch laufende Kon¬

trolle der eingesetzten Gruppen usw.

Die Kosten für die Hin- und Rückfahrt und für

einen etwa notwendigen täglichen An- und Abtraus¬

port tragen die Betriebssichrer, in deren Betrieb die

Jugendlichen eingesetzt werden. Wenn dieser dazn

nicht in der Lage ist, können die Kosten für die ein¬

fache Hin- uud Rückfahrt (nicht aber für Pendelver¬

kehr) ausnahmsweise und nach Maßgabe der hierfür

geltenden Richtlinien vom Arbeitsamt übernommen

werden.

Die Unkosten, die durch die laufende Kontrolle

der eingesetzten Gruppen entstehen, werden von den

Trägern des Dienstes getragen.

Soweit sonstige Kosten in Frage kommen, haben

die nachgeordneten Dienststellen des Jugendführers

des Deutschen Reichs dafür Sorge zu tragen, daß bis

zum Einsatz geregelt ist, wer die Kosten übernimmt.

VIII. Gesundheitliche Betreuung.

a) Soweit der Einsatz über das Arbeitsamt er¬

folgt, hat dieses, falls begründeter Verdacht besteht,

vorher beim zuständigen Gesundheitsamt festzustellen,

ob die Gegend, in der die Jugendlichen eingesetzt

werden sollen, auch frei ist von ansteckenden Krank¬

heiten.

b) Für die zur Laudwirtschastshilfe eingesetzten

Jugendlichen sollen nach Möglichkeit Gesundheits¬

appelle durchgeführt werden.
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o) Gesundheitlich gefährdete und vom Schul¬
turnunterricht befreite Kinder sollen grundsätzlich für
die in Rede stehenden Arbeiten nicht eingesetzt
werden.

ü) Aus gesuudheitlichen Gründen und unter Be¬
rücksichtigung der Bekleidungsfrage, vor allem des
Schuhwerks, soll, soweit betriebliche Belange es zu¬
lassen, ein Einsatz der Jugendlichen bei ausgesprochen
schlechter Witterung nicht erfolgen.

IX. Art der Beschäftigung und
Arbeitszeit.

Die Jugendlichen müssen entsprechend ihrer
Leistungsfähigkeit eingesetzt werden. Hierbei ist von
folgenden Grundsätzen auszugehen:

Der Einsatz kann erfolgen bei
1. der Frühjahrsbestellung,
2. landwirtschaftlichen Pflegearbeiten,
3. Erntearbeiten (z. B. Grünfutter-, Heu-, Getreide-,

Hackfruchternte u. a.),
-1. Weinlese.

Im allgemeinen sind die Jugendlichen, die auf
dem Laude aufgewachsen sind, mit 14 Jahren voll
einsatzfähig, während die städtische Jugend in der
Regel erst ab 16 Jahren voll eingesetzt werden kann.
Nicht voll einsatzfähige Jugendliche (vor allem DJ.
nud DJM.) kommen im allgemeinen nur für leichtere
Arbeiten in Frage, z. B.:

Unkraut jäten,
Rüben verziehen,
Schädlingsbekämpfung,
Ährenlese,
Fallobst sammeln,
Kartoffeln nachlesen, sortieren,
Kraut und Blätter zusammenräumen,
Mieten packen,
Nachrichten- und Verpflegungsdienst,
Hütehilfe.

Weibliche Jugendliche kommen vor allen Dingen
für die Hilfe in Küche uud Haushalt der Bailersfrau,
für die Kinderbetreuung und Kleinviehversorgung,
Einbringen der Obst- und Gemüseernte, Garten¬
arbeiten in Frage. Sie können auch zu den vor¬
erwähnten leichteren Feldarbeiten herangezogen
werden.

Die reine Arbeitszeit soll bei Jugendlichen unter
14 Jahren nicht mehr als 6 Stunden, bei Jugend¬
lichen über 14 Jahren nicht mehr als 8 Stunden
betragen. Eine ausreichende Mittagspause und Nacht¬
ruhe ist sicherzustellen.

Es ist Aufgabe der Kreisbauernführer und Orts-
bauernführer, die Bauern darüber aufzuklären, datz
sie keine gelernten Landarbeiter vor sich haben, son¬
dern Jungen und Mädels, die ihnen nach besten

Kräften bei ihrer schweren Arbeit helfen wollen.
Oberstes Gesetz mutz sein, eine Überanstrengung und
Schädigung der Jugendlichen zu vermeiden.

X. Arbeitsentgelt.

Die Jugend betrachtet ihre Arbeitshilfe auf dem
Laude als Ehrendienst. Zur Förderung der Arbeits¬
freudigkeit und als Ausgleich für den Verschleiß an
Kleidung, Arbeitsausrüstung u. dgl. erscheint eine
angemessene Vergütung zweckmätzig. Reichseinheitlich
wird deshalb folgendes angeordnet:

Die zur Arbeitshilfe eingesetzten Jugendlichen
über 14 Jahre erhalten eine Entschädigung nach den
in den landwirtschaftlichen Tarifordnungen oder den
Anordnungen des Reichstreuhänders der Arbeit für
ihr Alter vorgesehenen Sätzen. Die Jugendlichen
unter 14 Jahren erhalten ein tägliches Taschengeld,
das entsprechend den in den Tarifordnungen festge¬
setzten Lohnsätzen besonders zu vereinbaren ist (min¬
destens jedoch 3V Rpf.).

Für Pflege- und Erntearbeiten können nicht be¬
wirtschaftete und, soweit Bestimmungen darüber noch
getroffen werden, bewirtschaftete Lebensmittel als
Zulagen neben dem Barentgelt gewährt werden. Die
Verpflegung der Jugendlichen erfolgt durch die Be¬
triebsführer in ausreichender nnd angemessener
Weise. Die Lebensmittelzuweisung bleibt, soweit sie
nicht nach den Bestimmungen des Selbstversorger-
Erlasses und der darin getroffenen Regelung bezüg¬
lich der Löbensmittelversorgung der in der Landwirt¬
schaft tätigen Arbeitskräfte erfolgt, einer besonderen
Regelung betreffend Einsatz der Partei und ihrer
Gliederungen vorbehalten.

Ortsübliche Vereinbarungen, wonach Verpflegung
vom Hofe nicht gewährt wird, bleiben durch diese
Richtlinien unberührt.

Diese Sonderregelungen dürfen die Jugend¬
lichen nicht uugüustiger stellen als die hier vorge¬
sehenen Richtlinien.

XI. Kleidung.

Maßnahmen zur Versorgung der zur Hilfe ein¬
gesetzten Jugendlichen mit etwa noch fehlenden Be¬
kleidungsgegenständen uud Schuhen sind in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Stellen eingeleitet.

XII. Versicherung.

Die zur Hilfe in der Landwirtschaft eingesetzten
Jugendlichen sind auf Grund der Verordnung zur
Sicherstellung der sozialen Versicherung der Ernte¬
helfer vom 10. August 1938 (RGBl. I S. 999) nach
folgenden Grundsätzen versichert:

1. Krankenversicherung.

!i) Die zur Hilfe in der Landwirtschaft eingesetz¬
ten Jugendlichen sind krankenversicherungspflichtig.
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b) Für die Durchführung der Krankenversiche¬

rung ist die Landkrankenkasse und, wo eine solche nicht

besteht, die Allgemeine Ortskrankenkasse des Beschäf¬

tigungsortes zuständig. Die Versicherten gelten als

Mitglieder der Kraukeukasse.

o) An Leistungen werden gewährt: Verficherungs-

kraukenpslege oder an deren Stelle Krankenhaus-

Pflege. Für die Voraussetzungen und Ken Umfang

dieser Leistungen gelten die allgemeinen Vorschriften

der Reichsversichernngsordnuug (RVO.) und die Be¬

stimmungen der einzelnen Krankenkassensatznugeu.

Die Versicherten sind von der Entrichtung her

Krankenscheingebühr und kes Arzneikostenanteils

befreit.

ä) Als Beitrag ist für den Kalendertag 0,1 v NM.

zu zahlen. Die Beiträge hat her Bauer bzw. Land¬

wirt allein zu tragen.

s) Dem Betriebsführer liegt die Meldepflicht

nach den allgemeinen Vorschriften der RVO. und

den Bestimmungen der einzelnen Krankenkassen-

satzuugeu ob. Bei Überwachung her Meldepflicht

haben die Arbeitsämter den Krankenkassen hie er¬

forderlichen Auskünfte uud Einsicht in >die Listen der

eingesetzten Jugendliche» zu gewähre«.

k) Die Versicherten haben ans Grund der Ver¬

sicherung kein Weiterversicheruugsrecht nach § 313

RVO.

2. Arbeitslosenversicherung.

Die zur Hilfe in der Landwirtschaft eingesetzten

Jugendlichen unterliegen nicht der Arbeitslosenver¬

sicherung.

3. R e u t e u v e r s i ch e r u n g.

Die zur Hilfe in her Landwirtschaft eingesetzten

Jugendlichen unterliege» nicht der Rentenversiche¬

rung.

4. U u s a l l v e r s i ch e r n n g.

Die zur Hilfe iu der Landwirtschaft eingesetzten

Jugendlichen sind nach deu allgemeinen Vorschriften

der RVO. gegen Unfall versichert/

Vergl. den Erlaß des Reichsarbeitsministers vom

29. August 1939 — II a 11253/38 —, Reichsarbeits¬

blatt IV S. 376. Die Reichsverbänhe her Orts- und

Landkrankenkassen haben Abschriften dieses Erlasses

beschleunigt deu Krankenkassen zu übersenden.

XIII. E i n s a tz h c r I u g e u d d i e u st p s l i ch t.

Der Eiusatz durch die HJ. ist Teil der Jugend¬

dienstpflicht. Von der Anwendung irgendwelcher

Zwangsmaßnahmen ist bei Jungen unter 16 Jahren

sowie bei Mädchen abzusehen. Jungen über 16 Jah¬

ren solle» zur Landwirtschaftshilfe nur dann ange¬

halten werden, wenn ihnen ausreicheude Bekleidung

zur Verfügung steht.

Druck und Verlag von Malsch «° Vogel in Karlsruhe.
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Ferienpraxis der Lehrpersonen an Berufs- und

kausmäuuischen Berufsschulen,

Obstbaulehrgang für Lehrer an der Landwirtschafts¬

schule Angnstenberg.

Errichtung der-Heinrich Lanz-Golver>beschule (Ge¬

werbliche Berufsschule) in Aiauuhenn,

Dr. Jakob Johann Ohler-Stiftung,
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Augerovdentliche lZtaatsprüsung für das Lehramt

an Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufsschulen).

III. Pcrsonntnachrichtcn.
IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 9 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 224 „Bekleidung der Anstaltsinsassen" (Deutsch,Wiss,Erziehg,Bolksbildg. 1940 S, 249) — Nr. ^1 3906/40,

Nr. 235 „Zusätzliche Zuteilung von Lebensmitteln für den hausroirtschaftlicheu Unterricht in öffentlichen

und privaten Schulen sowie Kochkursen des Deutschen Frauenwerks und der DAF."

(Deutsch,Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S, 254) - Nr, L 17188/40.

Aus Heft 10 des Reichsministerialamtsblartes:

Nr, 258 „Papiereinsparung" (Deutsch,Wiss,Erziehg,Volksbildg. 1940 S. 269) Nr. ^ I 3928/40.

Il Bekanntmachungen.

Beginn und Ende der Verdunkelung.

RdErl. d. RA^uChdDtPol. im NMdJ. v. 9. 5. 1940

— O — LidoRB/L (L 1 2 Nr. 64/40.

Nachstehenden Erl. des RMd^uObdL. v. 24. 4.

1940 zur Kenntnis.

An die nachgeordneten Dienststellen.

A ulage

Der Neichsmiilister der Luftfahrt

und Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Gen. d. Flakart. b. R. d. L. u. Ob. !d. L.

Az 4l L 48 14 L In. 13/3 II ?

Nr. 12193/40 Berlin, den 24. 4. 1910.

Bezug: 8 S der Achten Durchs.VO. zum LuftfchnUgef.
(Verdunkelungs-VO.) v. 23. 5. 1939 (RGBl, l
S. 9KS).

1) Mit sofortiger Wirkung wird der Beginn der

Verdunkelung mit Sonnenuntergang und das Ende

^ der Verdunkelung mit Sonnenaufgang einheitlich

festgesetzt.

2) In der Zeit von Sonnenuntergang bis Son¬

nenaufgang müssen die Verdunkelungsmaßnahmcn

nach der Achten Dnrchf.VO. zum Luftschutzges. (Ver-

duukelungs-BO.) V. 23. 5.1939 (RGBl. I S. 965) V o r

Inbetriebnahme von Lichtquellen zur Belenchtnng

und bei soustigeu Lichterfcheinungen, z. B. industriel¬

len Feuererscheinungeu, durchgeführt werden. Da¬

gegen ist es nicht notwendig, an Lichtquellen nnd

^ichtanstrittsöffnungen — auch wenn sie bei Tage

weithin sichtbar find (insbesondere industrielle Licht¬

erscheinungen) — Verdnukeluugsmaßnahmen vor

Souncnuutergang nnd nach Sonnenaufgang durch¬

zuführen.

(3) Andere örtlich getroffenen Negelnngen sind

aufzuheben.
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Wicderinbctriebnahme der öffentlichen Feuermelder
in Luftschutz» rteu.

RdErl. d. RMdLuObdL. i. Eiuv. m. d. RF^uCH
»DtPol. im RMdJ. v. 22. 4. 1940 — Az 41 Z 12.
10 L In. 13 4 a 17 445/39 II. Ang. n. O. — Kdo RV/L

(L 2 d) 2 Nr. 1/40 V

1. Im Luftschutzplan für Luftschutzorte (LS.-Orte)
1. Ordnung (übersandt mit Erl. des RMdLuObdL.
v. 20. 7. 1938 — ZLI 1a Nr. 59/38^) ist im
Abschn. L (Terminkalender) Ziffer 24 angeordnet,
das; mit Aufruf der Luftschutzes die
die öffentlichen Feuermelder für die Bevölkerung
zn sperren sind, da alle Schadenmeldungen an die
Luftschutzreviere zu richten sind. U m schnelle

Löfchhilfe in l n f t a n g r i f f s f r e i e n
Zeiten zu ermöglichen, wird die
Anordnung aufgehoben. Dies gilt auch
für LS.-Orte II. und m. Ordnung, sofern dort
eine Außerbetriebsetzung >der Feuermelder vor¬
genommen worden ist.

2. Anch die seit Aufruf des Luftschutzes iu einzelnen
LS.-Orten gesperrte Feuermelduug über Feru-
fprechanfchlüffe der Reichspost an die Zentrale des
Feuerlöschdienstes (Feuer-Notruf, z. B. 02) ist
wieder zuzulassen.

3. Aus dem gleichen Grunde sind die Privatfeuer¬
melder von Fabriken, Warenhäusern, Theatern
usw., die an das öffentliche Feuermeldenetz an¬
geschlossen sind, wieder in Betrieb zu setzen, sofern
sie bei Aufruf des Luftschutzes abgeschaltet worden
sind.

4. Löschhilfe ist iu l u f t a u g r i f f s f r e i e n Zei¬
ten bei Feuermeldungen durch Feuermelder,
Fernsprecher oder mündliche Meldung so schnell
wie möglich unmittelbar durch den Feuerlöfch-
und Entgiftungsdienst (Feuerschutzpol. und Feuer¬
wehren) zu leisten. In wichtigen Fällen find die
örtlichen LS.-Leitungen oder die LS.-Abfchnitts-
leitungen auf dem laufenden zu halten. Für jeder¬
zeitige Einsatzbereitschaft des Feuerlösch- und Ent¬
giftungsdienstes für den Fall von Luftangriffen
ist zu sorgen.

5. Nach Luftangriffen ist die Löfchhilfe nach
LDv. 751 „Grundsätze für die Führung des zivi¬
len Luftschutzes im LS.-Ort" zu regeln.

6. An den öffentlichen und privaten Feuermeldern
find znr Belehrung der Bevölkerung Hinweise
mit dem Inhalt anzubringen:

„Hilfeauforderungen durch Betätigung des
Feuermelders bei Schäden durch Luftangriff
zwecklos. Meldungen an das LS.-Nevier richten,
z. B. Bergstr. 16, Anruf 999."

7. Der Erl. ist sofort durchzuführen.
— RMBliV. S. 823.

>) nicht veröffentlicht.

Erholungsurlaub für das Urlaubsjahr 1940.
RdErl. d. RMdJ. zgl. i. N. d. RFM. u. d. PrMPräs.

V. 25. 4. 1940 — II 8L 1644/40-6460.

(1) Für das Urlaubsjahr 1940 kann Beamten
der nach den Urlanbsrichtlinien zuständige Er¬
holungsurlaub gewährt werden, soweit die dienst¬
lichen Verhältnisse dies zulassen.

(2) Dasselbe gilt für wiederbeschäftigte Warte¬
stands- und wiederbeschäftigte Rnhcstandsbeamte,
wenn sie seit der Einstellung 6 Monate voll verwen¬
det sind und voraussichtlich noch längere Zeit voll
verwendet werden. Werden diese Beamten voraus¬
sichtlich uicht eiu volles Jahr verwendet, so ver¬
ringert sich der Erholuugsurlaub entsprechend.

(3) Dieser RdErl. findet auf Wchrmachtbeamte
keine Auwenduug.

An die nachgeordneten Behörden, Gemeinden,
GemeindeverbäNde, sonst. Körperschaften des öffentl.
Rechts.

An die Obersten Reichsbehörden, den Prenß.
Ministerpräs., den Prenß. Finanzminister, das
Reichsbankdirektorinin durch Abdruck.

— RMBliV. S. 856 a

Heranziehung von Lehrern und Lehrerinnen
zum Notdienst.

Nachstehend gebe ich einen Erlas; des Herrn
Reichserziehungsministers vom 3. April 1940 zur
Beachtung bekannt.

Karlsruhe, den 4. Juni 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, L 1728S In Vertretung
Gärtner

Heranziehung von Lehrern und Lehrerinnen zum Notdienst.

Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen,
daß für eine Heranziehung von Lehrern nnd Leh¬
rerinnen zum langfristigen Notdienst gemäß H 4
Absatz 2 der Notdienstverordnuug vom 15. Oktober
1938 (RGBl. I S. 1441) die Zustimmung der vor¬
gesetzten Schulaufsichtsbehördc erforderlich ist.
L I a 702 Berlin, den 3. April 1940.

Der Reichsminister
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Im Auftrage: Frank.
Au die Uuterrichtsverwaltungen der Länder.

Erntedienstlager der basischen Erzieherinnen.

Die Ernte, die dem Volke heranreift, muß ge¬
borgen werden. Wenn unsere Soldaten ihr Letztes
an Gesundheit und Löben im Kampf zur Rettung
unseres Vaterlandes einsetzen, so besteht für die
Volksgenossen in der Heimat die Pflicht, alles zu
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tun, um ueben ldeiu Heer bestehen zu können und

mitzuhelfen, die Pläne unserer Feinde zunichte zu

„lachen. Bei diesem Einsatz der Heimat Kars der

Erzieher nicht fehlen. Von Lehrern und Lehrerinnen

wird daher erwartet, daß sie sich bei der Sicherung

>der Kriegsernte 1940 beispielhaft einsetzen.

Der NS.-Lehrerbund fuhrt in feiner Ganfchnle

in Gaienhofen (Bodensee) drei Erntedienftlager von

14tägiger Dauer für Erzieherinnen durch. Diese

Lager finden in den Sommer- und Herbstferien statt

und dienen der Bergung des Getreides, des Ohmds

und der Hackfrüchte.

Lehrerinnen, die daran teilnehmen wollen, haben

sich bei der zuständigen Kreisamtsleitung des NS.-

Lehrerbuudes zu melden.

Von den Lehrern wird hier erwartet, daß sie

sich in den Ferien ebenfalls der Erntehilfe zur Ver¬

fügung stellen.

Karlsruhe, den 10. Juni 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Schmittheuner

Nr. R 19377

Dicustprüfniig für Lehrerinnen mit Fortbildungs-

schullehrerinnenausbildung an Berufsschulen.

Nach Maßgabe der Bestimmungen der 1, 2,

4, 5, 6, 9,15 und 16 der Verordnung über die Dienst¬

prüfung der Volksschulkandidaten vom 3V. Juli 1912

(Schulverordnungsblatt 1912 Nr. 19 S. 197 ff.) findet

in der Zeit vom 21. bis 26. Oktober 1940 in Karls¬

ruhe eine Dienstprüfung für an Berufsschulen ver¬

wendete Lehrerinnen mit Fortbildungsschullehrerin-

nenansbildnng statt.

Es wivd ausdrücklich darauf aufmerksam ge¬

macht, daß dies die letzte Dienstprüfnng

alter Orduuug sein wird, so daß alle

B e r n f s f ch u l l e h r e r i u n e n an ihr teil¬

zunehmen haben, welche >die Fortbildungs-

schnllehrerinnenprüfnng abgelegt, aber noch keine

Dienstprüfung bestanden haben, vorausgesetzt, daß

sie mindestens ein Jahr an einer Berufsschule mit

hanswirtschaftlichem Unterricht tätig waren.

Die Gesuche um Zulassung sind mit Ken in K 5

der Verordnung vom 30. Jnli 1912 vorgesehenen

Angaben und Belegen spätestens bis 10. Sep -

tember 1 9 4 0 auf dem vorgeschriebenen Weg beim

Ministerium einzureichen. Die gelesenen pädagogi¬

schen Schriften fittd auf einem besonderen Blatte

anzugeben.

Die zit der im vorigen Herbst ausgeschriebenen

Dienstprüfnng hier eingegangenen Meldungen be¬

halten ihre Gültigkeit.

Die Prüfung erstreckt sich auf die in der Bekannt¬

machung vom 17. Juli 1919 (Amtsblatt 1919 Nr. 23

S. 186 ff.) unter Ziffer 1 a, b, o, 2 e nnd 8 genannten

Gebiete. Hierbei wird unterstellt, daß die Kandi¬

datinnen sich insbesondere auch mit der Mädchen-

bildung nnd Mädchenerziehuug beschäftigt uud mit

den neueren Anschauungen auf dem Gebiete >der

Nahrungsmittellehre vertraut gemacht haben. Jede

Kandidatin hat außerdem eine hauswirtschaftliche

und eiue lebeuskundliche Lehrprobe zu halten, zu

der ihr das Thema einen Tag vorher bekannt¬

gegeben wird.

Den Zugelassenen wird besondere Mitteilung

zugehen.

Die vorgesetzten Dienststellen haben die Zu¬

lassungsgesuche daraufhin zu prüfen, ob alle Voraus¬

setzungen erfüllt sind und sich außerdem aus Grund

einer Besichtigung über die bisherige Bewährung

der Gesuchstellerin im Bernssschnldienst zu äußern.

Es wird darans hingewiesen, daß gem. § 10

Absatz 4 her Vollzngsordnnng vom 18. Angust 1928

zum Besoldungsgesetz — Amtsblatt 1928 Seite 166 —

bei verspäteter Ablegung der Dienstprüfnng das

Vergütungsdienstalter um die Zeit zwischen dem

Tag, an dem Äie Dienstprüsuug hätte abgelegt wer¬

den können, und ldem Tag der tatsächlichen Ablegung

derselben gekürzt werden muß. Die Dienstprüfung

gilt, — unbeschadet der früheren Zulassung «ach

Absatz 2 dieser Bekanntmachung — «dann als ver¬

spätet abgelegt, wenn eine Kandidatin sich der

Dienstprüfnng später als zwei Jahre nach Ablegung

der Fortbildungsschullchrcrinuenprüfung unterzo¬

gen hat.

Karlsruhe, den 28. Juni 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 913 In Vertretung

Gärtner

Nebenamtlicher Kirchendicuft der Vvlksfchullchrcr.

Au die Lehrer und Leiter der Schulen sowie au

die Kreis- und Stadtschulämter.

Ich verweise ausdrücklich auf deu Erlaß des

Herru Rcichscrzichungsministers vom 18. April 1940

— L Ild 98 (ü) — (Dentsch.Wiss.Erzieg.Volksbildg.

Seite 254) über:

Nebenamtlicher Kirchendienst der Volksschullehrer.

Die Versehung des Organistendieustes durch

Lehrer ist, wie auch schon in s 32 Abs. 1 Äes Gesetzes

über die Gruud- und Hanptschnlen vom 29. Jan.

1934 — Amtsblatt Seite 5 ff. — bestimmt ist, nur

uach Maßgabe der für die Beforguug vou Neben¬

beschäftigungen allgemein geltenden Vorschriften

— s 10 DBG. uud VO. über die Nebentätigkeit der

Beamten zulässig. Unter den Begriff „Organisten-

Äieust" fällt auch die Leitung der Kirchenchöre.
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Der s 32 Abs. 3 des Gesetzes über die Grnnd-

nnd Hanptschulen bleibt unberührt.

K arlsrnhe, den 5. Juni 1940.

Der Minister des Knltns und Unterrichts

Nr. S 17197 In Vertretung

Gärtner

Ferienpraxis der Lehrpersonen an Berufs- und

kaufmännischen Berufsfachschule».

An die Leiter der Berufs- und kaufmännischen

Beriissfachschnle».

Ich verweise auf Ken Erlaß des Herrn Neichs-

erzichungsininifters vom 17. April 1940 IV o

1850 —, Detttsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 263.

Diese Anordnung gilt auch für die Lehrer au den

badischen gewerblichen nnd kaufiuäuuischen Bcrufs-

jchuleu.

K arlsrn h e, den l5. Mai 1940.

Der Minister des Knltns uud Unterrichts
Nr. v 7375 In Vertretung

Gärtne r

Obstbaulehrgang für Lehrer

an der Landwirtschaftsschule Angustenberg.

Die Landwirtschastsschnle Angnstenberg ver¬

anstaltet in der Zeit vom 5. bis 10. Angnst 1940

einen Obstbaulehrgang für Lehrer. Die Knrsgebühr

beträgt 5 RM. Für volle Verpflegung uud Unter¬

kunft im Juternat der Anstalt wird je Tag 1,80 NM.

berechnet.

Anmeldungen zn diesem Lehrgang sind bis

spätestens 21. Jnli d. I. an die Landwirt¬

schastsschnle Angnstenberg, Post Grötzingen (Baden),

zn richten.

Karlsrnhe, den S. Juni 1940.

Der Minister des Knltns nnd Unterrichts

Nr D 9239 In Vertretung

Gärtner

Errichtung der Heinrich-Lanz-Gewerbefchulc

(Gcwerbl. Berufsschule) Mannh im.

Mit Znstimmuug des Herrn Reichsministers

für Wissenschaft, Erziehung nnd Volksbildung, Ber¬

lin, wird in Mannheim im Einvernehmen mit dem

Herrn Oberbürgermeister der Stadt Mannheim zn

Beginn des zweiten Schnljahrdrittels 1940/41 eine

vierte selbständige Gewerbeschule (Gewerbliche Be¬

rufsschule) mit der Bezeichnung „Heinrich-

L a n z - G e w e r b e f ch n l e (Gewerbliche Be¬

rufsschule) Mannhei m" errichtet.

Karlsruhe, den 29. Mai 1940.

Der Minister >des Kultus und Unterrichts

Nr. 1> MM In Vertretung

Gärtner

Dr.-Iakob-Johann-Ohler-Stiftung

Aus der D r. - I a k o b - I o h a n n - S h l er -

Stiftung iu Ko u stauz sind für die Zeit vom

l. April 1940 bis 31. März 1941 zwei Stipeudieu

zu vergebe». Bezugsberechtigt siud zuuächst Ver¬

wandte des Stifters Dr. Jakob Johann Ohler,

Pfarrer in Klnftern, in Ermangelnng solcher bedürf¬

tige Schüler des Schlageter-Gvmnasinms und i>er

Zeppelin-Schnle in Konstanz katholischen Bekennt¬

nisses.

Bewerbungen sind nnter Anschluß vou

Schul-, Studien-, Sitten nnd Nerinögenszengnissen,

Staatsangehörigkeitsausweisen und Nachweisen über

Verwandtschastsverhältnis und Religionsbekenntnis

innerhalb 3 Wochen bei dem Herrn

Oberbürgermeister des Stadtkreises

K o n sta n z einzureichen.

K arlsr » h e, den 15. Mai 1910.

Der Minister des Knltns und Unterrichts

Nr. n IS577 In Vertretung

Gärtner

Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt

an Höhere» Schulen.

Folgende Bewerber haben die Prüsnng für das

wissenschaftliche Lehramt an Höheren Schulen be¬

standen:

1.1u de r a l t s p r a ch licheu Abteilung:

Schoch, Eva-Ursula, aus Karlsruhe

S ch r e i n e r , Helmnt, ans Worms.

14. In der nensp r achli ch -geschichtliche n

Abteilung:

K roll, Erhard, aus Jeßnitz (Anhalt)

Lank m an, Helmnt, aus Weimar

Oesteriug, Hans-Gerhart, aus Karlsruhe

S a l o m o n, Wilhelm, ans Bassel

Stöcker, Alfred, ans Nienberg

W i ß m a n n , Heinrich, aus Wallenbrück, Kreis

Herford

Wettach, Paul, ans Karlsruhe.

1 ll. I n der m a t h e in a t i f ch - n a n r w i f f e n -

schaftlichen Abteilung:

Langen, Jngeborg, ans Berlin

Schemitz, Peter, aus Mitterdorf.

Karlsruhe, den 15. Mai >940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, v 12569 In Vertretung

Gärtner
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Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt
n» Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen).

Die außerordentliche Staatsprüfung für das

Lehramt an Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen)

vom ö. bis 10. Mai 1940 haben bestanden:

>i) der Bauiugenie u r

Gröhl, Robert, von Eberbach;

b) der Elektroingenieur:

Broja, Leo, von Kattowitz;

o) der Maschineningenieur

Heiue, Walter, vou Wiefental.

K arlsru h e, den 7. Juni 19-10.

Der Minister des Knltns und Unterrichts

Nr. r> 8311 In Vertretung

G ä r t n e r

III. Personalnachvichten.

I. Veröffentlichungen.

auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe

von Eruennnngs- und Beförderungserlassen (RGBl. I

S. 1701) — Beamte, die znm Wehrdienst einberufen

sind —. Ernannt:

Regiernngsinfpektor Stefan Schwarz im Mi¬

nisterium des Kultus und Unterrichts zum Regie-

rungsoberinspektor daselbst.

Zum ordentlichen Professor: der planmäßige

außerordentliche Professor und persönliche Ordina¬

rius Dr. Gerhard D u l ck e i r an der Universität

Heidelberg.

Zu Studieuräten: die Studienassessoren Rudolf

Hilkebrand an der Murgtalschnle, Oberschule

für Jungen, in Gaggenau — Dr. Otto I ö r d e r an

der Hans Thoma-Schule, Oberschule für Jungen, in

Lörrach — Leo Klein an der Frankenschule, Ober¬

schule für Jungen, in Tauberbischofsheim — Dr.

Oskar Kohler an der Goethefchnle, Oberfchnle für

Jnngen, in Karlsruhe — Wilhelm K n h n an der

Hans Thoma-Schule, Oberschule für Jungen, in

Lörrach — Dr. Heinz Längin an der Dietrich

Eckartschule, Oberschule für Juugeu, in Emmendingen

— Werner Lütke am Bismarck-Gymnasium in

Karlsruhe — Dr. Albert Nagel an der Philipp

Lenard-Schule, Oberschule für Jungen, in Heidel¬

berg — Dr. Volkert Pfaff am Karl Friedrich-Gym¬

nasium in Mannheim — Wilhelm Reinhard an

der Philipp Lenard-Schule, Oberschule für Jungen,

in Heidelberg — Dr. Hans R ü ck l i n am Kurfürst

Friödrich-^Gmnasinm in Heidelberg — Dr. Wilhelm

Schaaff an der Franz von Sickingen-Schnle, Ober¬

schule für Jungen, in Ladenburg — Dr. Friedrich

Siemon an der Rotteckfchnle, Oberfchnle für Jun¬

gen, in Freiburg — Karl Wettliug an der Kant¬

schule, Oberschule für Jungen, in Karlsruhe — Dr.

Hugo Zeller an der Mollfchnle, Oberschule für

Jnugeu, in Mannheim - Ludwig Zink am Grim¬

melshausen-Gymnasium iu Offeuburg — Dipk.-Jug.

Raimund S chere r an der Carl Beuz-Gewerbe-

schnle (Gewerbl. Berufsschule) iu Mannheim.

Zu Studienreferendaren: Wilhelm Salomon

aus Kassel — Paul Siebert aus Idar-Oberstein.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer Albert Bartho -

l o m ä in Raich — Hermann Bauer iu Leugeu-

rieden — Franz Boos in Grünsseld — Karl

Brecht an der ländl. Berufsschule für Knaben iu

Eubigheim — Karl Graf (Karlsruhe) in Etzenrot

— Walter Helger in Blumberg — Albert Keil -

b a ch in Staffort — Friedrich Kloh r in Unter-

gimpern — Kurt K n i t t e l (Karlsruhe) iu Wolfarts¬

weier — Auton Weuger iu Boundorf, Ldkr. Neu¬

stadt.

Ernannt zum Beamten aus Lebenszeit:

Universitätsinspektor Waldemar Weber Hei der

Verwaltung der klinischen Universitätsanstalten in

Freiburg.

Professor Karl Heun am Grimmelshausen-

Gymnasium in Offenburg.

Die Hauptlehrer Alfous König in Bollschweil

— Karl Pfeiffer II iu Urberg — Peter Reli¬

ste i u in Schwenningen — Dr. Alfred Riemens-

perger in Teningen — Artur Roßnagel in

Waldstetten — Ernst Rotzler in Fahrnan — Her¬

mann Schärmeli in Bad Peterstal — Richard

Schandt in Weil a. Rh. — Heinrich Schönig

in Kirrlach — August S ch w e-i zer iu Hugsweier —

Hermaun Seeger iu Schönenberg — Franz

Stehle in Wakdshnt — Karl Storch in Mann¬

heim — Engelbert Tre m in e l in Rheinsheim —

Karl Ulri ch in Gurtweil — Johannes Urba u iu

Haltingen — Oskar Weinzaps in Edingen.

In das Beamtenverhältnis bernsen:

Als apl. Technischer Lehrer: der Anwärter für

den gewerbl. Schuldienst Hugo Gilgiu au der

Gewerbeschule iu Säckingen.

Als apl. Berufsschullehrer: Garteubaulehrec

Rudolf H a h n an der Gewerbeschule (Gewerbl. Be¬

rufsschule) iu Baden-Baden.

Die Studienassessoren Ludwig Edenhoser

an der Handelsschule II iu Karlsruhe — Wilhelm

Gottschalkan ver Handelsschule (Kaufmännischen

Berufsschule) in Bühl — Karl Kapferer an der

Handelsschule (Kaufmännische Berufsschule) in

Pforzheim — Heinrich K ohlwes an der Handels¬

schule (Kaufmännische Berufsschule) iu Karlsrnhe-

Durlach.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zn ordentlichen Professoren: der planmäßige

außerordentliche Professor und persönliche Ordina¬

rius Dr. Karl S ch m idhuber und der planmäßige

außerordentliche Professor Dr. Walter Tho m s au

der Universität Heidelberg.

Znm Universitätsinspektor: Verwaltnngssekretär

Karl Stapf bei der Verwaltung der klinischen Uni¬

versitätsanstalten in Freiburg.

Zu Studienräten: 'die Stndienafsessorcn(innen)

Dr. Eilgen Kaie r an der Bodenseeschnle, Oberschule

für Jungen in Aufbauform, in Meersburg — Ruth

Lenard an der Hölderlinschule, Oberschule für

Mädchen, in Heidelberg — Dr. Annelife Maye r an

der Hans Thoma-Schnle, Oberfchnle für Jnngen, in

Lörrach — Dr. Walter Nehe r an der Elsenzschule,

Oberschule für Jungen, in Eppingen — Eugeu
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Wopperer an der Hindenburgschule, Oberschule

für Mädchen, in Freiburg — Zeichenlehrer Franz

V nchegger an der Martin Schougauer-Schule,

Oberschule für Jungen, in Breisach.

Zur Hauptlehrerin: Lehrerin Mina Roth an

der Liselolteschule, Oberschule für Mädchen, in Mann¬

heim.

Znm Berufsschullehrer: der Technische Lehrer

Friedrich Saß m a n n an der Karl Beuz-Gewerbe-

schnle (Gewerbl. Berufsschule) in Mannheim.

Zu Oberlehrern: die Hauptlehrer Karl Bareth

an der Mittelschule in Freibnrg — Hugo Game r

in Menzingen.

Zum Hanptlehrer(in): die Lehrer(in) Friedrich

K n h n (Grünenwört) in Neicholzheim — Gertrnd

Schrank in Titisee-Joostal.

Zur Berufsschullehrerin: die apl. Bernssschul-

lehrerin Ruth B a ch (Uuterlauchriugeu) in Schwerzeu-

llnterlauchringen.

Ernannt zum Beamten auf Lebenszeit:

Läborant Erwin Ade an der Technischen Hoch¬

schule Karlsruhe.

Die Hauptlehrer Christian Hertle in Karls¬

ruhe — Friedrich M öhrle in Singen/H. — Bern¬

hard Otterb eck in Owingen — Karl Nöller in

Rußheim — Emil Ruf in Gutenstein — Otto

Schweikert in Bürchau — Ludwig Steck in

Reilingen — Josef Steinbach in Karlsruhe —

Richard Strohbach in Dürrn — Hermann Thie -

in ecke in Karlsruhe — Frauz Vogt in Kleindem¬

bach — Ernst Waibel in Kirrlach — Wendelin

Zuber in Deggenhansen.

Verseht in gleicher Eigenschaft.

Studienrat Erwin Aichele von der Gewerbe¬

schule III (Gewerbliche Berufsschule) in Pforzheim

an die Meisterschule für das deutsche Edelmetall- und

Schmuckgewerbe daselbst.

Die Hauptlehrer(iunen) Theodor Fischer in

Bischweier nach Rotenfels — Julius Greulich in

Großschönach uach Wiechs — Eugen Hütt ich in

Sumpfohren nach Radolfzell — Helene Henrici in

Teningen nach Ottenheim — Ida König in Förch-

Heim, Ldkr. Karlsruhe, nach Ortenberg — Hugo

Riester in Rielasingen nach Konstanz — Karl

S ch n n d e l m e i e r in Markt nach Gaggenau —

Karl Spannagel in Brigach nach Tennenbronn.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Oberlaborant Heinrich Ballen weg an !der

Apotheke ker klinischen Universitätsanstalten in

Heidelberg.

Die Hanptlehrer(in) Klara Durler an der

Haus-Thoma-Schule, Oberschule für Mädchen, in

Mannheim — Ferdinand Müller in Assamstadt.

In den Ruhestand versetzt:

Die Hauptlehrerinnen Alma Häfner in Karls¬

ruhe — Adelheid Stöckeliu Baden-Baden — Alice

W e ick in Karlsruhe.

Auf Ansuchen aus dem badifchen Staatsdienst entlassen

zwecks übertritt iu den Neichsdienst:

Professor (Religionslehrer) Anton Broß. zu¬

letzt au der Handelsschule iu Heidelberg.

Entlassen auf Ansuchen:

Die Hanptlehrcr(iuuen) Karl H anse r, zuletzt

beurlaubt, früher iu Haageu — Emilie M ain -

hard, geborene Basler, iu Ortenberg — Luise

M ülle r, geborene Daferner, in Wolfach.

Gefallen für Vvlk und Reich:

Hauptlehrer Ot^o Difch in Neicholzheim am

14. Mai 1940 — Haus Fehringe r, Bibliotheks¬

inspektor an der Universitätsbibliothek in Heidelberg,

am 16. Juni 1940 — Hauptlehrer Karl Fritsch in

Rudenberg — Hilfslehrer Haus H ä berlei u iu

Uonstanz-Wollmatingen am 29. Mai 1940 — Haupt¬

lehrer Alfred Rohde in Heidelberg am 5. Mai

1940 — Hauptlehrer Anton St einer in Malsch,

Ldkr. Heidelberg, am 3. Juui 1940. — Studien-

assessor Friedrich Weber an der Lessingschule,

Oberschule für Juugen, iu Mannheim am 26. Mai
1940.

Gestorben für Volk und Reich im Dienst der

Wehrmacht.

Hauptlehrer Karl B erue r in Radolfzell am

30. April 1940 — Hauptlehrer Werner Münz in

Brühl am 13. Mai 1940.

Gestorben:

Oberlehrer a. D. Ludwig -W e i s h a u p t iu

Stockach am 2S. März 1940 — Fortbilduugsschul-

hauptlehrer a. D. Karl Bell, zuletzt in Gottmadin-

gen, am 14. April 1940 — Stndienrat a. D. Karl

Thoma, zuletzt au der Horst Wessel-Schule, Ober¬

schule für Jungen, in Rastatt, am 28. April 1940 —

Professor a. D. Otto Klauser, zuletzt au der

Elisabethschule in Mannheim, am 3. Mai 1940 —

Hauptlehrerin a. D. Katharina M aper in Karls¬

ruhe am 9. Mai 1940 — Hauptlehrerin a. D. Wilhcl-

mine Pf ist er, znlccht in Mosbach, am 9. Mai 1910

— Hauptlehrer a. D. Hermaun Wehrle, zuletzt iu

Schopfheim, am 10. Mai 1940 — Lehrerin i. R. Hed¬

wig Werner, zuletzt beim Kreisschnlamt Konstanz,

am 10. Mai 1940 — Professor i. R. Karl

Specht, zuletzt an der Anfbanschnle in Tanber-

bischofsheim, am 16. Mai 1940 — Studieurat i. R.

Franz Dörfer, zuletzt an der Hebel-Schule in

Schwetzingen, am 17. Mai 1940 — Bernfsschullchrcr

Otto Haas an lder Friedrich August Haselwander-

Gewerbeschule in Osfenbnrg am 17. Mai 1940 —

Angela Fraeßle, Studienreferendar!!! an der

Hindenburgschule, Oberschule für Mädcheu, in Frei¬

burg, am 19. Mai 1940 — Stndienrat a. D. Karl

Lentz, zuletzt au der Liesclotteschule in Mannheim,

am 22. Mai 1940 — Hauptlehrer Stephau Spieler

in Wiechs am 22. Mai 1940 — Hauptlehrerin Hed¬

wig Schw indt in Karlsruhe am 28. Mai 1940 —

Ministerialoberrechnnngsrat a. D. Georg Pähl,

znletzt im Ministerium des Kultus und Unterrichts,

am 2. Juni 1940 — Hauptlehrer Georg T h n m iu
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Mannheim am 4. Juni 1940 — Oberlehrer Robert
Hänsle in Altlußheim am 11. Juni 1940 — Fi¬
nanzinspektoranwärter Edwin Liebler beim Mi¬
nisterin»! des Kultus nud Unterrichts am 15. Juni
1940.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allgemein.

Im Verlag B. G. Tenbner in Leipzig sind er¬
schienen in der Schriftenreihe „Macht und Erde":
»anshofer, Das a g r a r p o l i t i s ch e We ti¬

li i l k,

Zeck, D i e d e u t s ch e W i r t s ch a st u u d S ü d o st -
enropa,

Oehlrich, D a s p o l i t i s ch e S y st e m der o r i e n-
talischen Staaten,

Siewert, Der Atlantik. Geopolitik eines Welt¬
meeres,

Widenbaner, Böhmen und das deutsche
Schicksa l.

Im Heinrich Handels-Verlag Breslau 1 ist der
Lesebogen „Dein Pfennig b a u t e i u neues
H a u s" — vom Schulpfeuuig zur Jugendherberge —

von Ilse Man erschienen. Einzelpreis 15 Rpf., ab
10 Stuck je 12 Rpf., ab 20 Stück je 11 Rpf. Er bringt
in 4 kindertnmlicheu Erzählungen Schilderungen aus
dem deutschen Jugeudherbergsweseu und eignet sich
als Klassenlesestoff.

L. F ü r d i e Lehre r.

Im Reichsgesundheitsverlag, Abt. Wacht-Verlag,
in Berlin-Dahlem sind erschienen:
Erzieher, Erzieheriuuen, ein Wort an

Euch. Von W. Hermaunsen, Berlin und
Lübke, Berlin.

Gesnndheitss ii h rnng der HJ. Alkohol
und Tabak. Von Dr. E. Kitzing, Berlin,
und Dr. G. Neid, Schwerin.

Alkohol u n d Verke h r. Von Dr. Müller-Haß,
Berlin, Dr. R. Kriebs, Dauzig, F. Goebel,
Berlin, und E. Bauer, Berlin.

A r z t, A l k o h o l u u d T ab a k. Von Dr. F. Sauer¬
bruch und Dr. Lickiut, Dresden, und Dr.
E. Gabriel, Wien.

Der Preis jeden Heftes beträgt 0,40 RM., ab
10 Stück 0,30 NM., ab 100 Stück 0,25 NM.

Die Anschaffung wird den Schulen empfohlen.

Druck und Verlag von Malsch >d Vogel in Karlsruhe.
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Inhalt.

I. Erlasse des Reichsininisteriunis für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen:

Prüfung sür Nichtschülcr zur Erlangung des Ab¬

schlußzeugnisses einer anerkannten Mittelschule.

Beschaffung von Abstammungsurkunden aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren.

l27

Beginn >des Winterhalbjahres 1940/41 an derStaatl.

Ingenieurschule Konstanz.

Lehrbücher für Höhere Schulen.

„Deutscher Bilderdienst" für die Schulen.

III. Perfonalnachrichten.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

V. Mitteilung.

I. Erlasse des Neichsmiuisteriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 11 des Neichsministerialamtsblattes:
Nr. 290 Verbrauchsregelung sür Schreibmaschinen" (Dtsch.Wiss Erziehg Volksbildg.1L40 S. 289/291) —

Nr. ^ I 4351/40.
Nr. 297 „Lehrbücher sür Schüler aus kinderreichen Familien" (Dtsch.Wiss.Erziehg Volksbildg. 1940 S. 296)

— Nr. L 196 75/40.
Nr. 302 Mathematische Lehrbücher für Höhere Schulen" (Dtsch.Wiss.Erziehg.Volkbildg. 1940 S. 301) —

Nr. ö 196 78/40.
Nr. 303 Biologielehrbücher sür Höhere Schulen" (Dtsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 301/02) —

Nr. L 19679/40.

Nr. 304 Chemielehrbücher der Höheren Schulen sür Mädchen" (Dtsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 302) —
Nr. L 196 80/40.

II. Bekanntmachungen.

Prüfung für Nichtschülcr zur Erlangung des
Abschlußzeugnisses einer anerkannten Mittelschule.

Eine Prüfung für Nichtschülcr zur Erlangung
des Abschlußzeugnisses einer anerkannten Mittel¬
schule auf Grund der Prüfungsordnung vom 27. Ja¬
nuar 1940 — L IIä 33/40, L III, ? II 2 — wird in
Baden gemäß meiner Bekanntmachung vom 10. Juli
1939 (Amtsblatt 1939, Seite 152) voraussichtlich im
Monat September lfd. Js- abgehalten werden. Mel¬
dungen zn dieser Prüfung sind mit den in § 4 der
Prüfungsordnung vorgeschriebenen Nachweisen bis
spätestens 1. August lfd. Js. beim Unter-
richtsministerum in Karlsruhe einzureichen. Ort und
Zeit der Prüfung werden den Bewerbern s. Zt. noch
mitgeteilt werden.

Karlsruhe, den 4. Juli 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 20373 In Vertretung

Gärtner

Beschaffung von Abstammungsurkunden
aus dem Protektorat Böhmen und Mähren.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs¬
ministers des Innern bekanntgegeben.

Karlsruhe, den 5. Juli 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. I 4364 Im Auftrag

Dr. Asal

RdErl. d. RMdJ. v. 11. 6. 1940 — lä 12S/40 -S6Z6

Protekt. LSI.

(1) Die Urkundenbeschaffungsstelle beim Reichs-
protektor in Böhmen und Mähren in Prag III,
Waldsteinpalais, wird aufgelöst. Der Reichsprotektor
hat die Beschaffung von Abstammungsurkunden aus
dem Protektorat durch Bekanntmachung neu geregelt,
die nachstehend auszugsweise veröffentlicht wird.

(2) Der RdErl. v. 26. 7. 1939 (RMBliV.
S. 1533) Wird entsprechend geändert. Der RdErl. v.
19. 10. 1939 (RMBliV. S. 2181) tritt außer Kraft.
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(3) Die Standesbeamten erhalten auch durch die
Zeitschrift für Standesamtswesen Kenntnis von die¬
sem NdErl.

An die nachgeordneten Behörden.
Nachrichtlich an die Obersten Neichsbehör-

den d n rchAbdr n ck. — RMBliV. S. 1181.

Anlage

(Auszug)
1. (1) Alle deutschen Staatsangehörigen und

deutschen Volkszugehörigen wenden sich bei Benöti-
gnng von Persoueustandsurkiinden zum Nachweise
der arischen Abstammung ans Kirchenbüchern des
Protektorats Böhmen und Mähren an das Archiv
des MdJ., Abt. sür die Beschaffung von Abstam-
mnngsnachweifen, iu Prag III, Thungasse 20; bei
diesem Amte ist auch ein Beauftragter der Behörde
des Reichsprotektors tätig.

(2) Die Gebühren für die durch dieses Amt be¬
schafften Urkunden bleiben unverändert, d. h. für die
einzelne Urkunde ist eine Gebühr von 0,60 RM.
(6 Kr.) zu entrichten (vgl. VO. der Regierung des
Protektorats Böhmen und Mähren Nr. 166/1939) ^)-
Außer dem genannten Betrage kann eine Snchgebühr
erhoben werden, wenn die Ermittlung von Urkunden
eine ungewöhnlich lange Sucharbeit erfordert. Die
für die Beschaffung der Urkunden festgesetzte Gebühr
ist von den Antragstellern mittels des Erlagscheines
(im Reich: Zahlkarte) einzuzahlen, der dem Antrag¬
steller gleichzeitig mit der Verständigung über die
erfolgte Beschaffung der Urkunden zugestellt wird.
Hierbei ist in jedem Falle die von dem Archiv des
MdJ., Abt. für die Beschaffung von Abstammungs¬
nachweisen, mitgeteilte Geschäftsnummer anzugeben.
Die Zusendung der Urkunden erfolgt erst nach
Zahlungseingang.

2. Im Protektorat Böhmen und Mähren wohn¬
hafte deutsche Staatsangehörige uud deutsche Volks¬
zugehörige wenden sich bei Benötigung von Per¬
sonenstandsurkunden aus dem Reich von jetzt an
unmittelbar an die für die Ausstellung zuständigen
Pfarr- oder Standesämter, bei Benötigung vou
Personenstandsurkunden aus dem Auslande wie
bisher unmittelbar an die zuständige deutsche Aus¬
landsvertretung oder an das Auswärtige Amt in
Berlin. Auch die Bezahlung der Gebühren für die
Beschaffung solcher Urkunden geschieht nunmehr (bei
Summen bis zu 10 RM. ohne besondere devisenf
rechtliche Genehmigung) unmittelbar an die betr.
Pfarr- oder Standesämter bzw. die Gebühren¬
erhebungsstelle des Auswärtigen Amtes.

3. (1) Protektorats an gehörige reichen
ihre Anträge auf Beschaffung von Personenstands-

Vgl. Sammlg. Ä. Ges. u. VOn. d. Protektorats
Böhmen u. Mähren 1939 S. 48S.

Urkunden wie bisher dem Archiv des MdJ.,
Abt. für die Beschaffung von Abstammungsnach-
weifen, ein.

(2) Die Anträge auf Beschassuug von Personen¬
standsurkunden können auf entsprechenden Vor¬
drucken eingereicht werden, die im Reiche bei dem
Gauamt für Sippenforschung in W i e n I, Am Hof 4,
sowie bei dem Verlag Gebrüder Stiepel in
Reich enberg, im Protektorat Böhmen uud
Mähren bei der Protektoratsdruckerei, Prag III,
Karmelitergasse 6, der Deutschen Agrarischen Drucke¬
rei, Prag XII, Fochstraße 2, und in den größeren
Buchhandlungen sowie in Brünn, Bndweis,
Jglan, Königgrätz, Mähr. Ostrau, Ol-
mütz, P a r d n b i tz, P i l s e n und T a b o r in den
größeren Buchhandlungen erhältlich sind.

(3) Auskünfte in Angelegenheiten der Be¬
schaffung von Personenstandsurkunden erteilt das
Archiv des MdJ, Abt. für die Beschaffung vou Ab-
stammungsnachwcisen, Prag III, Thungasse 20, so¬
wie der Beauftragte der Behörde des
R ei ch s p r o t e k t o r s bei diesem Amte.

(4) Für alle bei der bisherigen Urknndenbeschas-
fungsstelle zur Absendung bereit liegenden Urkunden,
von deren Beschaffung die Antragsteller dnrch die
genannte Stelle bereits verständigt worden sind, sind
nnnmehr die fälligen Gebühren beschleunigt zu ent¬
richten, damit die Urkunden sodann alsbald ver¬
sandt werden können. Diese Zahluugsanffordernng
gilt besonders für solche Antragsteller, die zur Ein-
senduug der festgesetzten Gebühren wiederholt ge¬
mahnt worden sind.

Beginn des Winterhalbjahres 1940/41
an der Staatl. Ingenieurschule Konstanz.

An die Leitungen der Höheren Schuleu und der
Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen).

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion der
Staatl. Ingenieurschule Konstanz bringe ich zur
Kenntnis mit dem Ersuchen, den Inhalt den Schü¬
lern der entsprechenden Klassen bekanntzumachen.

Karlsruhe, den 1. Juli 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 10461 In Vertretung
Gärtner

Ausnahme in die Staatliche Ingenieurschule Konstanz,
Fachschule sür Leichtbau, Maschinenbau und Elektrotechnik

zum Winterhalbjahr 1940/41.

Die Ausleseprüfung für das 1. Fachsemester der
Abteilungen Leichtbau, Maschinenbau und Elektro¬
technik finden statt am Mittwoch, den 2., und Don¬
nerstag, den 3. Oktober 1940, jeweils 8 Uhr.

Der Unterricht beginnt sür alle Semester am
Montag, den 7. Oktober 1940, 8.15 Uhr.
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Anmeldungen jederzeit- Alles Nähere ist aus dem
Schulprogramm ersichtlich, welches vom Sekretariat
kostenlos bezogen werden kann. Eingehende Beratung
durch die Direktion.

Koustauz, den 18. Juni 1940.
Staatl. Ingenieurschule

Die Direktion:
Schloe m auu, Prof. Dipl.-Jug.

Lehrbücher für Höhere Schulen.

Für deu Physikunterricht iu der 6. bis 8. Klasse
der Oberschulen für Mädchen werden die folgenden
Lehrbücher zum Gebranch borläufig zugelassen:

Für die Laudeskommissärbezirke Freiburg und
Karlsruhe:

Verlag Salle iu Frankfurt a. M.:

Lehrbuch derP h y f i k, bearbeitet von Dr. Ernst
Fock und Dr. Karl Weber, Ausgabe L: für Mädchen¬
schulen uuter Mitarbeit von Wanda Trendelenburg,
2. Vaud (Klasse 6 bis 8) 1940.

Für die Laudeskommissärbezirke Konstanz uud
Mauuheim:

Verlag Teubuer in Leipzig:
Lehrbuch der Physik für Höhere Schulen von
Professor Dr. Karl Hahn und Dr. Paul Heuckel,
Ausgabe für Mädchenschulen Band 2L (Klasse 6
bis 8), 1940.

Andere als die den einzelnen Bezirken zuge¬
wiesenen Lehrbücher dürfen an den Schulen nicht
benützt werden.

Karlsruhe, den 3. Juli 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 20747 In Vertretung

Gärtner

„Deutscher Bilderdienst" für die Schulen.

Das Wehrkreiskommando V weist auf die im
Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf.
G. m. b. H., München, erschienene Monatszeitschrift
„Deutscher Bilderdienst" hin. Die Zeitschrift steht
ausschließlich im Dienst der uatioualpolitifcheu Er¬
ziehung der deutschen Jugend und berücksichtigt auch
fehr stark die Belange der wehrgeistigen Erziehung.
Der Bezugspreis beträgt RM. 3.— für ein halbes
Jahr.

Ich mache die Lehrerschaft auf diese Zeitschrift
aufmerksam.

Karlsruhe, den 18. Juni 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 19464 In Vertretung

Gärtner

III. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe
von Erneuuuugs- und Beförderuugserlaffen (RGBl. I
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:
Zum Studieuresereudar: Helmut Laud m auu

aus Weimar.
Zu Hauptlehreru: die Lehrer Walter Alt

(Pforzheim) in Eutingen — Karl Bader in Lim¬
bach — Ernst Beiuert iu Büchig — Richard
Beiter iu Hoppetenzell — Friedrich Gerhard
in Niederweiler — Fritz Heckel in Grafenhausen,
Ldkr. Neustadt — Walter Hube r iu Emmendingen
— Josef Keller in Wolpadingen — Hans Knopf
in Sindolsheim — Walter Koppen in Walldürn
— Wilhelm Liuk in Riedöschingen — Alois Manz
in Riegel — Hnmbert Moriz in Aasen — Rudolf
Rastetter iu Weingarten — Hans Reith in
Allmannsweier — Josef Riegger in Kadel-
burg — Alfred Römer in Lampenhain — Adolf
Schmitt (Mannheim) in Philippsburg — Bruuo
Seiffert in St. Georgen i. Schw., Ldkr. Wil¬
tingen — Emil Siblerin Rheinsheim — Friedrich
Stupfel iu Walldürn — Wolfgang Weißer in
Staufen — Friedrich Weh g and in Oberflocken¬
bach.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:

Die Hauptlehrer Franz Schmied er er in
Heimbach — Otto Schröter in Ofingen — Karl
Stahl in Stühlingen — Wilhelm Steiner in .
Schmieheim — Friedrich Stengele in Karlsdorf
— Walter Wolf in Mnrg.

Ernannt unter Berufung in das Beamtenvcrhältnis:
Finanzinfpektorauwärter Heinz Schmitt beim

Ministerium des Kultus und Unterrichts zum außer¬
planmäßigen Verwaltungsinspektor an der Universi¬
tätskasse Heidelberg.

In das Bcaintcnverhältuis berufen:
Studienassessor Hans Witz an der Handels¬

schule in Walldürn.
Schnlamtsbewerber Wilhelm Schelhaas in

Ettlingenweier.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zum Regierungsrat: Negiernngsasfessor Dr. jur.
habil. Thomas Würtenberger im Ministerium
des Kultus und Unterrichts.

Zum planmäßigen ordentlichen Professor: der
planmäßige außerordentliche Professor Dr. Walter
Herwig Schuch Hardt an der Universität Frei¬
burg.

Zu Stndienrätinnen: die Studienassessorinnen
Ruth Leuard au der Hölderlin-Schule, Oberschule
für Mädchen, in Heidelberg — Dr. Nora Senn an
der Höbelschule, Oberschule für Jungen, in Schwet¬
zingen.
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Zu Hauptlehreru(inneu): die Lehrer(inneu) Al¬
wine Baral in Mösbach — Willi Hartmann
in Neibsheim — Maria Oberst in Weinheim —
Walter Stanß in Wangen — Andreas Weißer
in Nonnenweier.

Ernannt zu Beamten aus Lebenszeit:
Die Hauptlehrer(inueu): Elisabeth Litterst in

Pforzheim — Ludwig Müller in ühliugeu —
Anna Rätter in Hockenheim — Ernst Schoch in
Laufenburg — Paul Weißhaar in Freiburg.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Der Hauptlehrer Hugo Gamer in Rußheim

nach Wenzingen.

In den Ruhestand versetzt:
Die Handarbeitshauptlehrerin Frieda Bull in

Karlsrnhe-Durlach.

Gefallen für Volk und Reich:
Studienassessor Emil Schwab au der Handels¬

schule in Mosbach am 6. Juui 1940 — Hauptlehrer
Eugen H a m m e l in Neuukircheu am 7. Juni 1940
— Hauptlehrer Wilhelm Kleuert in Mönchweiler
am 12. Juni 1940 — Hauptlehrer Karl Wohl-
sarth in Ebringen, Ldkr. Konstanz, am 12. Juui
1940 — Oberlehrer Alfred Straub in Ichenheim
am 19. Juni 1940 — Finanziuspektoranwärter Rolf
Bach, zuletzt an der Universitätskasse Freidurg, am
20. Juui 1940 — Hanptlehrer Wilhelm W ann er
in Mannheim, am 20. Juui 1940.

Gestorben:
Hauptlehrer Hermann Büchner in Mannheim

am 8. 6. 1940 — Studienrat Dipl.-Jng. Friedrich
Haack an der Gewerbeschule II in Pforzheim am
19. Juui 1940 — Dr. Max Spreng er, zu¬
letzt Kreisschulrat in Lörrach, am 25. Juni 1940.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allgemein:

(1) Vom Volk- und Reich-Verlag in Berlin W 9,
Potsdamer Str. 18, wird ein Werk „Die polni¬
schen Greueltaten an den Volksdeut¬
schen in Polen" herausgegeben-

(2) Das Werk erscheint im Auftrage des Aus¬
wärtigen Amts und ist auf Grund urkundlichen
Beweismaterials zusammengestellt und bearbeitet. Es
zeigt, welche unmenschlichen Auswüchse die amtlich

15 —

geförderte und geschürte autideutsche Haß- und Hetz¬
propaganda Polens und Englands gegen die Volks¬
deutschen angenommen hat.

(3) Das Werk liegt jetzt in einer 3., bedeutend
erweiterten Auflage vor. Es umfaßt 456 Seiten mit
22 Bildern im Text und 104 Seiten Bilddokumeute
und stellt eine Dokumeuteusammluug dar, die auf
gerichtlichen und gerichtsärztlichen Ermittlungsakte«
beruht. Der Preis des Vnches ist 4,50 RM. Bisher
sind über 100 000 Stück verbreitet worden.

(4) Das Buch wird zur Anschaffung, insbeson¬
dere auch für die Büchereien, empfohlen.

L. Für die Lehrer:

1. Alkoholfreie Jugenderziehung.
Vierteljahrs-Zeitschrift für Erziehung nnd Unterricht.
Herausgegebeil in Verbindung mit der Reichsjngend-
sühruuq, dem NS.-Lehrerbuud und dein Jugendamt
der DAF. Jährlich 4 Hefte 2.— RM.

2. Kameraden! Herhören! Von Stnd-
Rat W. Hermannsen, Landjahrbannführer. Jugeud-
Aufkläruugs- und Schnlungsheft. 20 S., 3. Auflage,
20 Psg., ab 10 Stück 18 Psg., ab 100 Stück 15 Pfg.

3. Aureguugeu uud Vorschläge für
die unterrichtliche Behandlung der Alkoholfrage,
herausgegeben vom NSLB. Hamburg. 32 S., 50 Pfg.

4. So wirkt der Alkohol. Quellen znr
Behandlung der Alkoholfrage im Unterricht. 44 S.,
50 Pfg.

Nr. 1 und 2 find erschienen im Reichsgesund¬
heitsverlag, Abteilung Wacht-Verlag, Berlin-Dahlem,
Habelfchwerdter Allee 16.

Nr. 3 uud 4 sind erschienen bei der Neulaud-
Verlagsgesellschast, Dr. Gläß & Biel, Berlin N 4,
Liuieustr. 121.

Die Anschaffung wird den Schulen empfohlen.

V. Mitteilung.
Der Herr Reichswirtschaftsminister «hat sachliche Vor¬

schriften für folgende weitere Berufe (vgl. auch Amts¬
blatt 1937 Sir. 20, S. 306, Nr. 23, S. 316, Amtsblatt
1333 Nr. 6, S. 48, Nr. 10, S. 70 und Amtsblatt 1939
Nr. 2, S. 16) genehmigt:

Bogenmacher, HolMasinstvuinentenmacher, Mul¬
denhauer, Rauchwarenzurichter, Zinngieszer und
Zupsinstrumcnteninaeher,

Die vom Reichsstand Äes Deutschen Handwerks,
Deutscher Handwerks- und Gowerbekammertag Berlin
herausgegebenen fachlichen Vorschriften für die Meister¬
prüfung in den obengenannten Handwerlkszweigcn sind
im Druck und Verlag: Hanldwerker-Verlagshaus Hans
Holzmann, Berlin SW 63, erschienen.

Druck und Verlag von Malsch Vogel in Karlsruhe.
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deS Vadischen Ministeriums de^ Aultu^ und Unterrichts

Herausgegeben vom MZinisterium de-s iitultuA und NmerrichtA.
^

Ausgegeben Karlsruhe, den 9. August 1940

Inhalt.
I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft^ Er¬

ziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen:

Nebentätigkeit der Lehrer an öffentlichen Schulen.

Die Ordnung der Prüfung an Höheren Lehranstalten.

Geschichtslehrbücher für Höhere Schulen.

Gedenkstunde für Johannes Gutenberg.

Einrichtung der Höheren Schulen.

Einrichtung der Höheren Schulen.

Bezeichnung der Grund- und Hauptschule in Hockenheim.

Bezeichnung der Grund- und Hauptschule in Renchen.

Errichtung einer Bergmännischen Berufsschule in ZollhauS-

Blumberg.

Errichtung einer Bergmännischen Berufsschule in ZollhauS-

Blumberg.

Sammlung der Altmaterialien.

Pädagogische Prüfung — Juni 1940.

Versorgung der Fachschulen, Berussfach- und Berufsschulen

mit Stoffen, die der Bewirtschaftung durch Reichsstellen unterliegen.

Bedarf von Bastfasern für den Unterricht.

Die Einrichtung von Berufsschullehrgängen für Lehrlinge des

Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes an der Fachschule für

das Hotel- und Gaststättengewerbe in Heidelberg.

Vorlage von Tätigkeitsberichten in den kaufmännischen

Berufsschulen.

Schutz der Waldungen vor Brandgefahr.
III. Personalnachrichten.
IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 9 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 234 „Mitteilung von Unfällen, die sich im chemischen und physikalischen Unterricht ereignet haben".

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 253/54) — Nr. L 24149/40.

Aus Heft 12 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 324 „Jahrbuch des deutschen Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht 1940"

(Dtsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1S40 S. 312) — Nr. ö 20738/40.

Nr. 327 „Durchführung der hauswirtschastlichen Erziehung der weiblichen Jugend und Seisenversorgung"

(Dtsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 313) — Nr. ö 20741/40.

Nr. 332 „Vergütung sür nach § 5 des Reichsleistungsgesetzes in Anspruch genommene, nicht Erwerbs¬
zwecken dienende Räume und Gebäude der öffentlichen Hand". (Dtsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.
1940 S. 317/18) — Nr. ö 20744/40.

Aus Heft 14 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. S78 „Heranziehung Jugendlicher zu Dienstleistungen im Notdienst und im Lustschutz"

(Dtsch.Wiss Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 345/6) — Nr. ö 24084/40.
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II Bekanntmachungen.

Nebentätigteit der Lehrer an öffentlichen Schulen.

An die Leiter und Lehrer aller unterstellten

schulen — einschließlich der einer öffentlichen Schule

als gleichwertig anerkannten privaten Schulen —

serner an die Kreis- und Stadtschulämter.

Unter Aufhebung der bisherigen Bestimmungen

über die Erteilung von privatem Unterricht und

privatem Musikunterricht sowie über die Haltung

von Äostzöglingeu (vgl. iusbesoudere Erlaß vom

23. Mai 1935 Nr. L 16073, Amtsblatt Seite 75/76)

wird folgendes bestimmt:

1. Die Erteilung von privatem Un¬

terricht ist künftig wie jede andere Nebenbeschäf¬

tigung der Beamten zu behandeln und gemäß den

Bestimmungen der Verordnung über die Nebentätig¬

keit der Beamten vom 6. Juli 1937 (RGBl. 1

Seite 753)*) genehmigungspflichtig. Zuständig für

die Erteilung dieser Genehmiguug ist der Dien st-

vorgefetzte des betreffenden Schulleiters oder

Lehrers. Dienstvorgesetzter für die Schulleiter uud

Lehrer(innen) an Volks-, ländlichen Berufsschulen

für Knaben und Mädchen, an den allgemeinen und

hauswirtschaftlichen Berufsschulen sowie an den

Mittel-(Bürger-)schuleu ist das jeweils vorgesetzte

Kreis- bzw. Stadtschulamt, Dieustvorgefetzter für

die Leiter und Lehrer aller übrigen Schulen ist der

Minister des Kultus und Unterrichts.

Soweit nach Nr. 4 Abs. 1 d) der Verordnung

über >die Nebentätigkeit der Beamten die Genehmi¬

gung allgemein als erteilt gilt (Nebenbeschäftigung

geringen Umfanges, für die Vergütung bis zu

4V RA!, monatlich gewährt wird), ist die Neben¬

beschäftigung nach Art uud Umfaug und die Höhe

der Vergütung dem Dienstvorgesetzten zu melden.

Wenn sich durch die Erteilung von Privatunter¬

richt im Einzelfall Mißstände ergeben, ist die Ge¬

nehmiguug abzulehnen bzw. der Privatunterricht

auf Grund von Nr. 4 Abf. 2 der Verordnung über die

Nebentätigkeit der Beamten zu untersagen. Für die

Entscheidung ist insbesondere zu prüfen, ob die

dienstlichen Leistungen des Lehrers die Erteilung

der Genehmigung zulassen oder ob sonstige unter¬

richtliche Gründe entgegenstehen. Ein angemessenes

Höchstmaß der Stundenzahl soll nicht überschritten

werden. N i ch t f e st a n g e st e l l t e Lehrkräfte kom¬

men für die Erteilung von Privatunterricht in erster

Linie in Betracht. Die Erteilung durch festange¬

stellte Lehrkräfte soll die Ausnahme sein. An

Schüler einer Klasse, in der der Lehr er

unterrichtet, 'darf er keinen Privat¬

unterricht erteile n.

*) Die Verordnung ist in einer Taschenausgabe „ Durchfüh¬

rungsbestimmungen zum Deutschen Beamtengesetz und zur Reichs¬

dienststrafordnung" abgedruckt, erhältlich im Verlag W, Kohlhammer,
Stuttgart-Berlin,

Eine Ablehnung von privatem Nebenuuterricht

durch den Dienstvorgesetzten kommt nach Nr. l

Abs. 3 a der Verordnung über die Nebeutätigkeit

der Beamten insbesondere dann in Betracht, wenn

die Tätigkeit die Zeit uud die Arbeitskraft des

Beamten so stark in Anspruch nimmt, daß er in der

Erfüllung seiner Verpflichtung fich mit seiner gan¬

zen Arbeitskraft dem Hanptamt zu widmen, behin¬

dert wird. Dies wird also insbesondere dann der -

Fall sein, wenn der Schulleiter oder Lehrer schon

eine oder mehrere andere Nebentätigkeiten ausübt

und durch diese schon reichlich in Anspruch genom¬

men ist.

2. Die Genehmigung zur Erteilung von pri¬

vatem Musikunterricht erfolgt ebenfalls —

vorbehaltlich einer noch zu treffenden Sonderrege¬

lung — uach den Bestimmungen der Verordnung

über die Nebentätigkeit der Beamten. Die Voraus-

fetzuugeu für die Erteilung der Genehmigung sind

die gleichen wie unter Ziffer 1 aufgeführt; ein

Unterschied zwischen festangestellten und uichtfestau-

gestellteu Lehrkräften wird aber nicht gemacht.

3. Das Halten von K o st z ö g l i u g e u

durch Schulleiter sowie durch festangestellte und

uichtfestangestellte Lehrer an öffentlichen Schulen ist

genehmigungspflichtig. Bei der Genehmigung der

Aufnahme von Schülern der eigenen

Schnle in den Haushalt ist größte Zurückhal¬

tung geboten. Sie soll nur beim Vorliege« zwin¬

gender Gründe erteilt werden.

Karlsruhe, deu 26. Juli 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr L 2Z2SL In Vertretung

Gärtner

Die Ordnung der Prüfung an Höheren
Lehranstalten.

Nachstehend veröffentliche ich den Erlaß des

Herrn Neichsministers für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung vom 18. September 1939 R III a

1890 über die Ergänzuugsprüfung in Latein für

Studierende der Medizin und Pharmazie. Gleich¬

zeitig ordne ich uuter Aufhebung des Miuisterial-

erlaffes vom 22. Oktober 1932 Nr. L 51683 (Amtsbl.

Nr. 23, S. 103) an:

I. Künftig finden in Baden an den Höheren

Schulen folgende Ergänzungsprüfungen in Latein

oder Griechisch statt:

a) Ergänzungsreifeprüfungen in Latein (sog.

Latinum) und Griechisch (sog. Graecum),

b) Prüfungen zum Nachweis der Lateiukeuut-

uisse eines dreijährigen Lehrganges in der Ober¬

stufe einer Oberschule für Mädchen (sog, kleines

^ Latinum).
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II. Den Gesuchen um Zulassung sind beizu¬
fügen:

g.) Ein kurzer Lebenslauf, der deu vollständi¬
gen Namen des Gesuchstellers. Ort und Tag siiner
Geburt und eine Darlegung des bisherigen Bil¬
dungsganges des Bewerbers unter Angabe der
von ihm besuchten öffentlichen und privaten An¬
stalten, ferner eine Erklärung darüber enthalten
muß, ob und bejahendenfalls an welcher Anstalt
der Bewerber bereits den Versuch gemacht hat,
die Prüfung abzulegen;

b) eine genaue Zusammenstellung des durch¬
genommenen Lehr- und Lesestoffs, wobei eine
Auswahl des Lesestoffes im einzelnen anzugeben
ist und etwaige Bescheinigungen über die Vor¬
bereitung beizufügen sind;

o) das Reifezeugnis (in Urschrift oder be¬
glaubigter Abschrift);

ä) ein Leumundszeugnis neuesten Standes;

v) die Geburtsurkunde des Bewerbers und
die Heiratsurkunde seiner Eltern.

III. Die Prüfungen finden im Frühjahr nnd
Herbst jeden Jahres statt. (Meldetermin 1. Februar
bzw. 1. August).

IV. An Mindestansordernngen sind festgesetzt:
s) für die Ablegung einer Ergänzungsreife¬

prüfung im Lateinischen an einer Oberschule für
Jungen:

1. Gründliche Kenntnis der lateinischen For¬
men- und Satzlehre sowie Beherrschung eines
ausreichenden Wortschatzes.

2. Die Durcharbeitung folgenden Lesestoffs:
Cäsar: Eomm. d. bello Gallico, II u. V in Aus¬

wahl, VII, ferner die Germanenabschnitte aus I,
IV, VI.

Cicero: Eine der Katilinarischen Reden; De
re publica.

Livius: Einige Erzählungen aus der ersten
Dekade, Auswahl aus XXI und XXII.

Sallust: bellum Jngurthinum.
Das Werk des Augustus: Monnmentnm An-

cyrannm, Vergil: Aeneis VI (außerdem II),
Horaz: Politische Dichtung: Epoden 16 und 7,
Oden I 14 und 37, III 1-6, IV S.

Tacitns: Die Germanenabschnitte aus Ann. I
und II und aus Histor. IV und V; Germania.

3. überblick über die römische Geschichte in
großen Zügen. Kenntnis der wichtigsten, vor
allem der römisch-germanischen Altertümer.

b) Für die Ablegung einer Ergänzungsreife-
prüfnng in Griechisch an einem Gymnasium:

1. Gründliche Kenntnis der griechischen For¬
men- und Satzlehre sowie Beherrschung eines
ausreichenden Wortschatzes.

2. Die Durcharbeitung folgenden Lesestoffs:
Xenophon: Auswahl aus I, III—VI der

Anabasis.
Herodot: I, 1—5; aus dem Freiheitskampf

der Griechen: Marathon, Thermophlae, Salamis;
von den Novellen: Solon und Kroifos.

Thukydides: I, 1, Auswahl aus VI und VII
siz. Expedition). Die Leichenrede des Perikles aus
Buch II in der Übertragung von Dinding.

Platon: Apologie, Kriton; Auswahl aus dem
Staat (II 11-16, V 10—13, VII 1—17).

Homer: Odyssee I, IX—XII, Auswahl aus
XIX—XXIII. Jlias I. II 1-483, VI, IX, XXII,
XXIV.

Sophokles: Antigone oder König Oedipus;
Aischylos: Orestie in Übertragung.
Politische Lyrik: Solon und Tyrtaios.

3. Übersicht über den Ablauf der griechischen
Geschichte, Kenntnis der Meisterwerke der griechi¬
schen Kunst.

e) Für die Ablegung einer Prüfung zum Nach¬
weis der Lateinkenntnisse eines dreijährigen Lehr¬
gangs in der Oberstufe einer Oberschule für Mäd¬
chen sprachliche Form (vergl. „Erziehung und Unter¬
richt" Seite 247):

1. Ausreichender Wortschatz, gründliche Kennt¬
nis der Formen- und Satzlehre;

2. Durcharbeitung folgenden Lesestoffes:
Cäsar: Comm. de bello Gallico, die Germanen¬

abschnitte aus Buch I, IV und VI, ferner
Buch VII.

Tacitus: Die Germanenabschnitte aus I und
ll der Annalen und aus IV und V der Historien,
außerdem die Germania.

Karlsruhe, den 11. Juli 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 23073 In Vertretung

Gärtner

Der Reichsminister
für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung
L III a 1890

Berlin W 3, den 18. September 1939.

Mehrfache Anfragen wegen des Lateinnachwei¬
ses für Studierende der Medizin geben mir Ver¬
anlassung, auf folgendes hinzuweisen:

Schüler nnd Schülerinnen, die im Besitze eines
Reifezeugnisses der durch „Erziehung und Unter¬
richt" festgelegten Schnlsormen (Gymnasium und
Oberschule) sind, haben für die Zulassung zur ärzt¬
lichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Vorprüfung
oder für die Zulassung zur Apothekerlaufbahn nur
daun eine lateinische Ergänzungsprüfung abzule-
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gen, wenn das Reifezeugnis keine Lateinkenntnisse
nachweist.

Schüler und Schülerinnen der früheren Ober¬
realschule, die am wahlfreien Lateinnnterricht teil¬
genommen haben, oder frühere Realgymnasiasten,
die den Lateinunterricht der Schule bis Obersekunda
besuchten, haben keine Ergänzungsprüfung abzu¬
legen.

Für Schüler und Schülerinnen, die die Ergän¬
zungsprüfung im Lateinischen bestehen, hat der auf
dem Reifezeugnis anzubringende Vermerk künftig
wie folgt zu lauten:

„Der Inhaber dieses Zeugnisses .
hat in der mit ihm heute ordnungsgemäß abge¬
haltenen Prüfung den für die Zulassung zur
(ärztlichen Vorprüfung usw.) erforderlichen Nach¬
weis an Kenntnissen in der lateinischen Sprache
erbracht."

Hierunter ist Orts- und Zeitangabe, Unterschrift
des Prüfungsvorsitzenden, Bezeichnung der Prü¬
fungsstelle und entsprechendes Amtssiegel zu setzen.
In der Prüfung sind die Kenntnisse zu verlangen,
welche die Lehrpläne für Latein nach einem drei¬
jährigen Oberstufenunterricht verlangen (vergl. „Er¬
ziehung und Unterricht" Seite 247).

Der Erlaß wird auch in DtfchWifsErziehg-
Volksbildg. veröffentlicht.

Im Auftrag
gez. Holfelder.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

Geschichtslehrbücher für Höhere Schulen.

Für 'den Geschichtsunterricht der 6., 7. und 3.
Klasse der grundständigen Oberschulen und der
Oberschulen in Aufbauform sowie der Gymnasien
werden folgende Lehrbücher vorläufig zugelassen:

Für die Landeskommissärbezirke Freibnrg
und Konstanz:

Verlag Diesterweg in Frankfurt a. M.:
1. Volk und Führer. Deutsche Geschichte für

Schulen. Herausgegeben von Dietrich Klagges in
Verbindung mit Oberstudiendirektor Dr. Walter
Franke. Von der Vorgeschichte bis zum Ende der
Stanferzeit. Bearbeitet von Dr. Johannes Silomon
und Dr. Walter Franke. 6. Klasse.

2. Volk und Führer. Deutsche Geschichte. Heraus¬
gegeben von Dietrich Klagges in Verbindung mit
Oberstudiendirektor Dr. Walter Franke. Deutsches
Ringen um Lebensraum, Freiheit und Einheit
(125<Z—185l1).Bearbeitet von Dr. Eugen Huth und
Dr. Waldemar Halfmann. 7. Klasse.

3. Volk und Führer. Deutsche Geschichte. Heraus¬
gegeben von Dietrich Klagges in Verbindung mit
Oberstudiendirektor Dr. Walter Franke. Der Weg

zum Großdentschen Reich. Bearbeitet von Dr. Paul
Malthan. 8. Klasse.

Für den Landeskommissärbezirk Karlsruhe:

Verlag Vel Hagen & Klasing in
Bielefeld.

1. Führer und Volk. Geschichtsbuch für Höhere
Schulen. Herausgegeben von Oberstudiendirektor
Dr. Friedrich Fliedner und Staatsminister Pro¬
fessor Dr. Paul Schmitthenner. Von der Vorge¬
schichte bis zum Ende der Stauferzeit. Bearbeitet
von Oberstudiendirektor Dr. Friedrich Fliedner und
Stndienrat Dr. Otto Schnurr. 6. Klasse.

2. Führer und Volk. Geschichtsbuch für Höhere
Schulen. Herausgegeben von Oberstudiendirektor
Dr. Friedrich Flieduer und Staatsminister Professor
Dr. Paul Schmitthenner. Von der deutschen Oftsied¬
lung bis zu den Anfängen Bismarcks. Bearbeitet von
Oberstudiendirektor Dr. Friedrich Fliedner - uud
Dr. Wilhelm Köhler. 7. Klasse.

3. Führer und Volk. Geschichtsbuch für Höhere
Schulen. Herausgegeben von Oberstudiendirektor
Dr. Friedrich Fliedner und Staatsminister Professor
Dr. Paul Schmitthenner. Von Bismarck bis zum
Großdeutschen Reich. Bearbeitet von Oberstudien¬
direktor Dr. Friedrich Fliedner und Studienrat
Dr. Erich Heim. 8. Klasse.

Für den Landeskommissärbezirk Mannheim:

Verlag Teubner in Leipzig:

1. Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für
Höhere Schulen. Herausgegeben von Professor
M. Edelmann und Oberschulrat L.Gruenberg. Von
der Vorgeschichte bis zum Ende der Stauferzeit.
Bearbeitet von Oberstudiendirektor Dr. Hans Bar¬
tels und Oberstudiendirektor Dr. Karl Klotzsch.
6. Klasse.

2. Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch
für Höhere Schulen. Herausgegeben von Professor
M. Edelmann und Oberschulrat L. Grueuberg. Von
der deutscheu Ostsiedlung bis zu den Anfängen Bis¬
marcks. Bearbeitet von Studieurat Dr. Erich Buch¬
holz, Studienrat Dr. Karl Difch und Professor Dr.
L. Zimmermann. 7. Klasse.

3. Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuch für
Höhere Schulen. Herausgegeben von Professor
M. Edelmann und Oberschulrat L.Gruenberg. Von
Bismarck bis zum Großdeutschen Reich. Bearbeitet
von Studienrat Dr. Karl Disch und Oberschulrat
L. Gruenberg. 8. Klasse.

Die Lehrbücher für die 6. Klasse sind sofort, die
Bände für die 7. und 8. Klasse sogleich nach Erschei¬
nen zu beschaffen.

Karlsruhe, den 26. Juli 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 23261 In Vertretung
Gärtner
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Gedenkstunde für Johannes Gutenberg.

An die Leiter der unterstellten Schulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-
erziehuugsmiuisters vom 15. Juni 1940 — L II a
1441, 15 III, L IV, L V (Dentsch.Wiss.Erziehg.Volks-
bildg. Seite 330).

Soweit die Feier Gutenbergs vor den Ferien im
Unterricht nicht schon durchgeführt wurde, ist dies bei
Beginn des Unterrichts nach den Ferien nachzuholen.

Karlsruhe, den 25. Juli 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, ö 23259 Im Auftrag
Vollmer

Einrichtung der Höheren Schulen.

In Heidelberg wird mit Wirkung vom 2. Sep¬
tember 194IZ eine weitere 8stufige Oberschule für
Jungen (Vollanstalt) errichtet. Die Schule trägt den
Namen „Robert Bunfenschule, Oberschule für Jun¬
gen, in Heidelberg".

Karlsruhe, den 18. Juli 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 22433 In Vertretung
Gärtner

Einrichtung der Höheren Schulen.

Ju Heidelberg wird auf 2. September 1940 eine
vorerst vierklafsige Oberschule für Mädchen (Zu¬
bringeschule) eingerichtet. Die Schule trägt den Na¬
men: „Eichendorff-Schnle, Oberschule für Mädchen,
in Heidelberg" und ist Zubringeschule für die
Hölderlin-Schule, Oberschule für Mädchen, in Heidel¬
berg,

Karlsruhe, den 15. Juli 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, L 19313 In Vertretung
Gärtner

Bezeichnung der Grund- und Hauptschule in
Hockenheim.

Die Grund- und Hauptschule in Hockenheim
erhält die Bezeichnung „Otto Wacker-Schnle".

Karlsruhe, den 26. Juli 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, L 3OO42 In Vertretung

Gärtner

Bezeichnung der Grund- und Haupl-chule in Ncnchsn.

Der Grund- und Hauptschule in Renchen ist
die Bezeichnung „Grimmelshansenschnle" beigelegt
worden.

Karlsruhe, den 11. Juli 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. O 28573 In Vertretung

Gärtner

Errichtung einer Bergmännischen Berufsschule
in Zollhaus-Blumberg.

Die Errichtung einer Bergmännischen Berufs¬
schule mit der Bezeichnung „Bergmännische Berufs¬
schule Blumberg" wird hiermit öffentlich bekannt¬
gegeben.

Karlsruhe, den 26. Juni 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, v IV243 In Vertretung

Gärtner

Errichtung einer Bergmännischen Berussschule
in Zollhaus-Blumberg.

Auf Grund des H 10 Absatz 1 des Reichsschul¬
pflichtgesetzes vom 6. Juli 1933 (RGBl. S. 799) wird
im Einvernehmen mit dem Oberbergamt Karlsruhe
folgendes bestimmt:

Sämtliche in der Doggererz Bergbau GmbH.
Blumberg beschäftigten, unter und über Tage, berg¬
männisch und handwerklich tätigen berufsschul¬
pflichtigen Bergjungleute und Lehrlinge haben mit
sofortiger Wirkung die Bergmännische Berufsschule
Blumberg zu besuchen.

Karlsruhe, den 26. Juni 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr v IV243 In Vertretung

Gärtner

Sammlung der Altmaterialien.

An die Leiter der unterstellten öffentlichen und
privaten Schulen sowie an die Kreis- und Stadt¬
schulämter.

Nach vorliegenden Berichten der Wirtschafts¬
ämter in Baden wird der Durchführung der Alt¬
materialsammlung in den Schulen im allgemeinen
die nötige Beachtung geschenkt, so daß durchschnittlich
erfreuliche Ergebnisse festgestellt werden konnten. Nur
vereinzelt wird darüber geklagt, daß der Anfall
mäßig sei, sowie daß von einzelnen Schulleitern die
Bedeutung der Sammlung nicht genügend gewürdigt
wird. Teilweise seien auch Schulvorsammelstellen
noch nicht restlos errichtet.
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Ich mache erneut auf die große Bedeutung der
Sammlung von Altmaterial aufmerksam und ersuche
die Schulleiter, sich mit Nachdruck für die weitere
Sammlung dieser Art einzusetzen. Wo noch keine
Schulvorsammelstelle eingerichtet ist, ist eine solche
möglichst alsbald einzurichten.

Karlsruhe, den 26. Juli 1340.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr L L32W In Vertretung
Gärtner

Pädagogische Prüfung — Juni 194V.

Die im Juni 194V abgeschlossene Pädagogische
Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen haben
bestanden:

In der Fachgruppe Neuere Sprachen
und Geschichte:

Studieureferendar Karl Gast von Hönau,
Studienreferendar Alfred Hub er von Mannheim,
Studienreferendar Alfons Kohler vou Basel,
Studienreferendarin Johanna Kuh mann von

Baden-Baden,
Studienreferendarin Dr. Anne-Marie Müller von

Berlin,
Studienreferendar Heinrich Schwarz von Schwer-

zeu,
Studienreferendar Dr. Richard Theis von Sidcup

(England),
Studieureferendar Valentin Z w o st a von Würz¬

burg.
Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Generallandes¬

archiv Dr. Martin Wellmer von Verglichen,
Kreis Minden,

Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Generallandes¬
archiv Dr. Paul Zinsmaier von Konstanz.

Inder Fachgruppe
Mathematik und Naturwissenschaften:

Studienreferendarin Maria Haaf von Ebnet,
Studienreferendarin Frieda Henu von Weinheim,
Studienrcserendarin Jngeborg Jacobs von Müll¬

heim/Ruhr.

In der Fachgruppe Alte Sprachen:

Studienreferendar Erwin Netzbach von Grüns¬
feld.

In der Fachgruppe Zeichnen:

St udienreferendarin Herta Blum von Mannheim.

In der Fachgruppe Musik:

Studienreferendar Erwin Grimmeisen von
Basel,

Studienreferendar Rolf Ummenhofer von
Karlsruhe,

Musiklehrer Dr. Alfred Gaffert von Konstanz.
Karlsruhe, den 26. Juli 194V.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

In Vertretung
Gärtner

Nr. ö 19416

Versorgung der Fachschulen, Berussfach- und Beruss¬
schulen mit Stoffen, die der Bewirtschaftung durch

Reichsstellen unterliegen.

An die Leiter der Fachschulen, Berufsfach- und
Berufsschulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs¬
erziehungsministers vom I .Juli 1940 — 15IVg.3573,—
(Deutsch,Wiss.Erziehg'Volksbildg, Seite 350/51).

Gegebenenfalls ist entsprechend zu verfahren
(vgl. insbesondere auch Absatz 5 Ziff. 2 des Erlasses).

Karlsruhe, den 31. Juli 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 11980 In Vertretung
Gärtner

Bedarf von Bastfasern für den Unterricht.

An die Leiter der Fachschulen, Berufsfach- und
Berufsschulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-
erzi ehuugsministers vom 2. Juli 194V-kIVg,3358/40-
(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. Seite 351).

Ich ersuche entsprechend zu verfahren.
Karlsruhe, den 31. Juli 194V.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 11979 In Vertretung
Gärtner

Die Einrichtung von Berussschullehrgängen für Lehr¬
linge des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
an der Fachschule für das Hotel- und Gaststätten¬

gewerbe in Heidelberg.

An der Fachschule für das Hotel- und Gaststätten¬
gewerbe in Heidelberg werden folgende Berufsschul¬
lehrgänge für Lehrlinge des Gaststätten- und Be¬
herbergungsgewerbes abgehalten werden:

1. Berufsschullehrgang (1. Klasse)
vom 3V. September bis 9. November 1940;

2. Berufsschullehrgang (2. Klasse)
vom 11. November bis 21. Dezember 1940);

3. Berufsschullehrgang (3. Klasse)
vom 6. Januar bis 1. März 1941.

Für die Zulassung der Lehrlinge und die Durch¬
führung der Lehrgänge gelten die Bestimmungen
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meiner Bekanntmachungen vom 26. Juli 1937 (Amts¬
blatt 1937 Seite 300) und vom 7. Juli 1L39 (Amts¬
blatt 1939 Seite 153) sinngemäß.

Karlsruhe, den 26. Juli 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. l) II378 In Vertretung
Gärtner

Vorlage von Tätigkeitsberichten
in den kaufmännischen Berussschulen

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs¬
erziehungsministers vom 26. Juni l 940 - k !V c 3246 -
(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. Seite 334/35) und
ersuche, das Erforderliche zu veranlassen.

Karlsruhe, den 26. Juli 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr v 114^2 In Vertretung
Gärtner

Schuh der Waldungen vor Brandgefahr.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn
Reichsmunsters für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung bekannt. Der Erlaß ist von sämtlichen
Schnlen aufs genaueste zu beachten. Bei den Schul-
prüfnngen haben sich die Aufsichtsbeamten zu über¬
zeugen, daß die Bestimmungen sachgemäß durchge¬
führt worden sind.

Der Erlaß des Herrn Reichserziehungsministers
hat folgenden Wortlaut:

„Immer wieder werden durch das Abkochen im
Walde bei offenem Holzfeuer oder durch leichtferti¬
ges Umgehen mit Feuerzeugen aller Art Wald¬
bestände gefährdet bzw. in einigen Fällen sogar ver¬
nichtet.

Ich ersuche daher die Lehrer (Lehrerinnen) aller
Schularten, die Schulvorstände nud Schulräte, im
Unterricht und bei sich sonst bietender Gelegenheit
bei der Schuljugend Verständnis dafür zu wecken,
daß durch solches fahrlässiges Verhalten dem Volks¬
vermögen schwerer Schaden zugefügt wird, der mit
Rücksicht auf die zur Zeit herrschende Knappheit an
Rohstoffen im Hinblick auf die Durchführung des
Vierjahresplanes unbedingt vermieden werden muß.
Hierbei ist darauf hinzuweisen, daß Feueranzünden
im Walde nach K 40 des Feld- und Forstpolizei- !
gesetzes vom 21. Januar 1926 (GS. S. 83) (in Baden
nach H 26 des Gesetzes über, das Forststrafrecht und
das Forststrafverfahren in Verbindung mit s 64 des
Forstgesetzes) und, wenn es sich um Stellen im Walde
in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer¬
fangenden Sachen handelt, nach § 368 Nr. 6 des
Strafgesetzbuches strafbar ist, und daß außerdem der
Täter oder seine Angehörigen für allen Schaden

haftbar gemacht werden, der durch einen Waldbrand
entsteht.

Alljährlich zu Beginn der Wanderzeit ist auf die
mit dem Feueranzünden im Walde verbundene Ge¬
fahr nachdrücklichst hinzuweisen."

Karlsruhe, den 26. Juli 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Dr. S ch m i t t h e n n e r.
Nr. L 890S

III Personalnachrichten.
I. Veröffentlichungen »

auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe
von Ernennungs- und Beförderungserlassen (RGBl-1
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zu Studienräten: die Studienassessoren Dr. Her¬
mann Bastian an der Markgrafenschule, Ober¬
schule für Jungen, in Karlsruhe-Durlach — Dr.
Richard Däublean der Hölderlinschule, Oberschule
für Mädchen, in Heidelberg — Hermann Diete¬
rich an der Nraichganschule, Oberschule für Jungen,
in Sinsheim — Edgar F o e r st e r an der Murgtal¬
schule, Oberschule für Jungen, in Gaggenau — Dr.
Hellmut Frank am Kurfürst Friedrich-Gymnasium
in Heidelberg — Dr. Hellmut Kohlbecker an der
Hochrheinschule, Oberschule für Jungen, in Walds¬
hut — Dr. Viktor Kordeuter am Karl Friedrich-
Gymnasium in Mannheim — Norbert Kühn au
der Hohenstaufenschule, Oberschule für Jungen, in
Eberbach — Hermann Mampel an der Seuse-
schule, Oberschule für Jungen, in Überlingen — Al¬
bert Mayer an der Jmmelmannschule, Oberschule
für Jungen, in Villingen — Johannes P s reuud -
f ch u h au der Schillerschule, Oberschule für Jungen,
in Offenburg — Karl Ruhm an der Rnpprecht-
schule, Oberschule für Jungen, in Wiesloch — Dr.
Wilhelm Schaaff an der Franz von Sickingen-
Schule, Oberschule für Jungen, in Ladenburg —
Dr. Albert Schoch an der Helmholtzschule, Ober¬
schule für Jungen, in Karlsruhe — Dr. Walter
Schreiber au der Hochrheinschule, Oberschule für
Jungen, in Waldshut — Dr. Friedrich Seelig an
der Horst Wessel-Schule, Oberschule für Jungen, in
Rastatt — Dr. Oskar S t ü b i n g an der Franken-
schule, Oberschule für Jungen, in Tauberbifchofsheim
— Hermann Walter an der Horst Wessel-Schule,
Oberschule für Jungen, in Rastatt — Karl Wett -
ling an der Kant-Schule, Oberschule für Jungen,
in Karlsruhe — Friedrich Ziebold am Friedrich-
Gymnasinm in Freiburg.

Zu Studienassessoren: die Studienreferendare
Karl G a st aus Hönau — Alfred Huber aus
Mannheim — Alfons Kohler aus Bafel — Erwin
Retzbach aus Grnnsfeld — Heinrich Schwarz
aus Schwerzen — Rudolf Krayer aus Winkel/
Rheingau.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer Friedrich Am m e r
in Berwangen — Friedrich Brann II in Nenlnß-
heim — Alfons E i ch k o r n in Oberkirnach — Georg
Fleckenstein in Mannheim — Eugen'Golm¬
bach er in Ibach, Ldkr. Säckingen — Friedrich
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Geßler in Palmar — Helmut Groß in Ober-
öwisheim — Adelbert Klein in Sasbachwalden —
Alois Kraus in Hünghoim — Erwin Reidel in
Dörlesberg — Friedrich Roll in Varnhalt — Bern¬
hard Rübenacker in Oberöwisheim — Karl
Schatz in Birkingen — Kurt S ch,i r in e r in Blum¬
berg — Adolf Schmitt (Neuweier) in Kappclrodeck
— Emil Spieß in Manheim — Friedrich Stich-
ling an der Ländl. Berufsschule für Knaben in
Stühlingen — Hans Störzer in Eberstadt —
Friedrich Voll in Wiesental — Karl Weber in
Sasbachwalden — Wilhelm Weidenhammer
in Erzingen — Heinrich W ö h r l i n, z. Zt. beurlaubt
— Hermann Zorn in Büchenbronn.

ch
Ernannt zu Beamten aus Lebenszeit:

Die Berufsschullehrer: Walter Gebhardt an
der Gewerbeschule II in Karlsruhe — Erwin
Schelk an der Gewerbeschule I in Pforzheim
Karl Seyferle in Stühlingen.

Die Hauptlehrer: Ludwig Moser iu Heddes¬
heim — Karl Nömmele iu Nheinbischossheim —
Emil Welcker in St. Georgen, Ldkr. Villingen.

Ernannt unter Berufung in das Beamtenverhältnis:

Zum Dozenten: den Dr. Phil, habil. Horst
Kirchner in der Philosophischen Fakultät der
Universität Heidelberg.

In das Beamtenverhältnis berufen:

Die Studienassessoren: Adolf Bronner an der
Bodensee-Schule, Oberschule für Jungen in Aufbau¬
form, in Meersburg — Bruno Dold an der Elsenz-
Schnle, Oberschule für Jungen, in Eppingen —
Georg Enders an der Albert Leo Schlageter-
Schule, Oberschule für Jungen, in Schopfheim —
Dr. Paul Rave am Kurfürst Friedrich-Gymnasium
in Heidelberg — Dr. Joses Schlotter an der
SS-VT-Brnssschule in St. Georgen/Schw. — Willi
Seitter an der Moll-Schnle, Oberschule für Jun¬
gen, in Mannheim.

Als apl. Berufsschullehrer: der Anwärter für
lden gewerblichen Schuldienst Robert Gröhl an der
Gewerbeschule Eberbach.

Die Schnlamtsbewerber: Gunther Bam in
Grimmelshosen — Berthold Becker in Ebnet —
Gotthilf Brenner in Oberflockenbach — Adolf
Eckenfels in Sachsenhausen — Heinrich Edel¬
mann in Eiersheim — Ludwig Falk in Steinach
— Kurt Frieß in Weiler, Ldkr. Konstanz — Gott¬
lieb Gabelmann in Oberbergen — Ferdinand
Götzmann in Neckarburkeu — Alfons Huber in
Hausen, Ldkr. Lörrach — Josef Hog in Reute, Ldkr.
Emmendingen — Emil Hornnng in Schlüchtern
— Ernst K entischer in Klengen — Franz Koch
in Reichenbach, Ldkr. Offenburg — Hermanu Koch
in Bodman — Hans Kuchenmüller in Nieder¬
winden — Siegfried Lipps in Steinmauern —
Hansjörg Martin in Rente, Ldkr. Stockach —
Kurt Orthmann in Bonndorf, Ldkr. Neustadt —
Bernhard Rübenacker in Oberöwisheim — Her¬
mann R n m st a d t in Korb — Walter Schmidt in
Reilingen — Franz Schönig in Hochdorf — Hans
Strecker in Singen, Ldkr. Pforzheim — Josef
Ummenhofer in Schwörstadt — Ludwig Vögely
in Nnteröwisheim — Friedrich Wernz in Stein

IS —

a. Kocher — Ernst Wiedemannin Weiler, Ldkr.
Sinsheim — Emil W ü st in Lohrbach.

II. Sonstige Veröffentlichungen.
Ernannt:

Zum plaumäßigeu ordentlichen Professor für
Forstbenutziing, Forstschutz und Ertragskunde an der
Universität Freiburg: der ordentliche Professor Dr.
Anton Röhrl an der forstlichen Hochschule
Tharandt.

Zum planmäßigen ordentlichen Professor für
öffentliches Recht und Kirchenrecht: der planmäßige
außerordentliche Professor Dr. Herbert Krüger an
der Universität Heidelberg.

Znm planmäßigen außerordentlichen Professor
für mittelalterliche deutsche Geschichte an der Univer¬
sität Freibnrg: der Dozent Dr. Hans-Walter Kle¬
in i tz.

Zum planmäßigen außerordentlichen Professor
für Ruudsuukwisseuschast: der ao. Professor Dr. Fritz
Roedemeher an ker Universität Freiburg.

Zum Oberstudiendirektor: Studiendirektor Hu¬
bert Rothfelder an der Ortenanschnle, Ober¬
schule für Mädchen, in Offenburg.

Zn Stndienräten(innen): die Studienassessoren
(innen) Dr. Otto Burkhartan der Friedrich Luisen-
Schule, Oberschule für Mädchen, in Konstanz —
Hildegard Egner an der Elsenzschnle, Oberschule
für Jungen, in Eppingen — Helene Eifenhardt
an der Friedrich Luisen-Schule, Oberschule für Mäd¬
chen, in Konstanz — Dr. Fritz Eifinger an der
Kantfchnle, Oberschule für Jungen, in Karlsruhe —
Alfons Fleig an der Scheffelschule, Oberschule für
Junge», in Säckingen — Dr. Friedrich Gnädin -
ger an der Langemarckfchule, Oberschule für Jungen,
in Singen a. H. — Alohs Götz an der Seuseschule,
Oberschule für Jungen, in Überlingen — Dr. Mar¬
garete G ü n t h e r - M a f f i a s an der Rupprecht-
fchule, Oberschule für Jungen, in Wiesloch — Dr.
Richard Harlacher an der Jmmelmannschnle,
Oberschule für Jungen, in Villingen — Dr. Wilhelm
Hegner an der Senseschule, Oberschule für Jun¬
gen, in Überlingen — Dr. Ferdinand Helm an der
Goetheschule, Oberschule für Jungen, in Karlsruhe —
Dr. Karl I o o s an der Fürstenbergschnle, Oberschule
für Jungen, in Donaueschingen — Martha Müller
an der Friedrich Luisen-Schule, Oberschule für Mäd¬
chen, in Konstanz — Dr. Erika S ch m i t t h e n n e r
an der Schillerschule, Oberschule für Jungen, in
Offenburg — Alois Stauch an der General Wer¬
der-Schule, Oberschule für Jungen, in Achern —
Heinrich Veltean iderJohannFifchart-Schnle,Ober¬
schule für Jungen, in Ettenheim — Karl Weiler
an der Hildaschule, Oberschule für Mädchen, in
Pforzheim — Dr. Friedrich Weis an der Moll-
schnle, Oberschule für Jungen, in Mannheim.

Zu Handarbeitshauptlehrerinnen: die Hand¬
arbeitslehrerinnen Luise Oberle an der Hilda-
schnle, Oberschule für Mädchen, in Pforzheim —
Luise Pfeiffer und Irma Ruf an der Hinden-
burgschule, Oberschule für Mädchen, in Freiburg.

Zum Berussschullehrer: der Technische Lehrer
Karl Keil an der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufs¬
schule) in Eppingen.

Zum Oberlehrer: Hauptlehrer Albert Stein¬
brenner in Bruchhansen.
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Hu Hauptlehrern (innen): vie Lehrer(innen) Emma
Bauerin Btannheim — Alfons Becker in Neuen¬
bürg - Hermann Egel in Feldberg — Hedwig
Hager (Oberschopfheim) in Kuhbach — Emil
Hoffmann (Watterdiugen) in Markdorf — Tho¬
mas Kopp, z. Zt. am Institut Crespo (Argentinien)
— Wilhelm Kuhn, z. Zt. beurlaubt — Martha
Löhle in Karlsruhe — Anna Meisel in Erfeld
— Helene Nanck in Sulzbach, Ldkr. Rastatt —
Martha Ran binger in Hügelsheim — Ida
Schultis in Tannenkirch — Thekla Varren-
trapp in Unterkessach.

Zur Berussschullehreriu: Hauswirtschaftslehrerin
Elisabeth Damian in Pforzheim.

Zu Handarbeitshauptlehrerinnen: die Hand¬
arbeitslehrerinnen Maria Aigner in Breisach —
Maria Anselm in Karlsrnhe-Dnrlach — Johanna
Bau mann in Mannheim — Josefine Baum¬
gärtner in Geisingen — Irma Brenzinger
in Mannheim — Paula Bühler in Karlsruhe —
Mathilde Elemens in Mannheim — Klara
Disch in Mannheim — Lydia Dörr in Pforzheim
— Anna Fehr in Tiengen, Ldkr. Waldshut — Eli¬
sabeth Fingado in Freiamt — Maria Frech in
Friedrichstal — Berta Gomer in Mannheim —
Elisabeth Grieshaber in Mannheim — Lina
Hanck in Karlsruhe — Elisabeth Hummel in
Durmersheim — Ottilie Iörger in Brühl — Else
Kappes in, Mannheim — Martina Katzen-
maier in Hockenheim — Ilse Kamm in Pforz¬
heim — Therese Kn a m in Freiburg — Amalie
Koch in Mannheim — Anna Konzelmann in
Pforzheim — Anna Lehmann in Heidelberg —
Martha Müller in Herbolzheim, Ldkr. Emmen¬
dingen — Maria M nrenwald in Mannheim —
Franziska Neureit her in Mannheim — Hilda
Renk in Steinen — Mina Rudi in Wies¬
loch — Johanna Rudolph in Mannheim
— Elisabeth Schmid in Mannheim —
Johanna Schmidt in Mannheim — Johanna
Schnabel, geb. Sebold, in Mannheim —
Luise Schumacher in Mannheim — Anneliese
Sing in Heidelberg — Margarete Speckner in
Wertheim — Lydia Steiger in Mannheim —
Luise Stober an der Staatl. Gehörlosenschule mit
Heim in Gengenbach — Josefa Gräfin Strachwitz
von G r o ß -Z a u ch e n n d Eamminetz in Frei¬
burg — Auna Thoerle in Freiburg — Luise

.Thumulka in Karlsruhe — Else Werner in
Wilferdingen — Klara W i ck in Karlsruhe — An¬
tonie Winkler in Mannheim — Maria Witter
in Freiburg — Hilde Ziegler in Ettenheim —
Frieda Zoller in Jhringen.

Ernanut zu Beamten aus Lebenszeit:

Oberlehrer Kurt Iourda n in Huchenfeld.
Die Hauptlehrer(in) Dr. Albert Kapp in Brühl

— Erwin Lötz in Schriesheim — Siegfried
Mackert in Durbach-Tal — Eugen Mader in
Ladenburg — Gustav Müller-Sachs in Leutes¬
heim — Theodor Ochs in Oberbränd — Hugo
Schenermann in Mannheim — Karoli'ne
Schneller in Grünwettersbach — Hermann
Schrempp in Waldau — Josefine Schütz in
Freiburg — Franz Sprauer in Karlsruhe —
Paul Steinbrenner in Karlsruhe — Hermann

. 16 — 13S

Thum in Untermünstertal-Rotenbuck Emil
Westermann in Völkersbach — Franz Zwiebel-
hofer in Gernsbach.

In den preußischen höheren Schuldienst übernommen:

Professor Christian Caselmann an der Helm-
hvltzschnle, Oberschule für Jungen — in Karlsruhe.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Studienrat Dr, Friedrich Lepp an der Schlageter-
schule, Stadt. Oberschule für Jungen, in Duisburg-
Hamborn an die Friedrichschule, Oberschule für Jungen,
in Pforzheim.

Hauptlehrer Emil King von Müsingen nach
Hagnau.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:
Direktor Alexander Küste rer an der Gewerbe¬

schule l iu Karlsruhe.

In den Ruhestand versetzt:

Rektor Julius Kolmerer in Freiburg.
Berufsschullehrerin Anna Stiegel er in Vöh-

renbach.
Die Hauptlehrerinnen Johanna Birkhofer

und Lina Thum in Mannheim.

Aus Antrag aus dem Staatsdienst entlassen:
Professor Dr. Arnold von Salis an der Uni¬

versität Heidelberg.

Entlassen auf Ansuchen:

Außerplanmäßige Berufsschullehrerin Elfriede
Gries er, geb. Schöner, in Neckargerach.

Gefallen für Volk und Reich:

Hauptlehrer Karl Fichtner in Weinheim am
9. Juni 194V. — Lehrer Hermann Götz in Schön¬
feld am 9. Juni 1940. — Hauptlehrer Max Seeber
in Behla am 4. Juli 1940.

Gestorben für Volk und Reich
im Dienst der Wehrmacht:

Hauptlehrer Alfred Claß in Sand am 22. Juni
1940. — Berufsschullehrer Josef Wasmer in Zell
a. H. am 17. Juli 1940. Hauptlehrer Johannes
Kuhn in Forst am 18. Juli 1940.

Gestorben:

Huuptlehrer a.D. Eduard Schüle in Heidel¬
berg am 23.Mai 1940. — Oberlehrer a.D. Eberhard
Hamberger in Bräunlingen am 25. Mai 1940. —
Handarbeitsinspektorin a. D. Auguste Ewald in
Heidelberg am 3. Juni 1940. — Fachlehrer i. R.
Theodor Bingler, zuletzt an der Gewerbeschule in
Gaggenau, am 25. Juni 1940. — Studienrat a. D.
Otto Haug zuletzt an der Gewerbeschule in Man¬
dern, am 29. Juni 1940. — Lehrerin Gerda Steng¬
ler in Kuhbach am 2. Juli 1940. — Rektor Ernst
Körb er in Mannheim am 5. Juli 1940. — Haupt¬
lehrer Alois Renner in Stettseld am 7.Juli 1940.—
Fachlehrer a. D. Gustav Thomas, zuletzt an der
Uhrmacherschule in Furtwangen, am 8. Juli 1940.—
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Professor Dr. Melchior Mayer an der Friedrich¬
schule, Oberschulefür Jungen, in Pforzheim am
18. Juli 1940.

IV. Eingesandte Drnckwevke und Lehrmittel.

Allgemein:
Im Heinrich Handels-Verlag in Breslau find

folgende Klassenlesestoffe aus deu „Schriften zu Deutsch¬
lands Erneuerung" erschienen:
Nr. 84 „Das Geheimnis des Fliegens "

Eine Einführung in die Flugphysik von W.
Brühmann, 2. Aufl., mit 20 Abbildg., 13 Rpf,
bei Klassenbezug ab 10 Stück . . je 12 „

ab 20 Stück . , je 11 „
Nr. 38 „Segeln iu Winden und Lüften"

Bon G. A. Dawin, 5. Aufl., mit 5 Abbildg.,
Preis 11 Rpf.

Nr 21e „Helden in der Luft" Bon Georg Vogel,
5. Aufl, Preis 11 Npf.

Nr. 104 „Unsere Heilpflanzen" von E.Schalow,
Einzelpreis IS Rpf, ab 10 Stück 12 Rpf.,

ab 20 „ 11 „
Nr. 62 „ Augeu auf" Deutsche Jungen und Mädel

m Straßenverkehr,Einzelpreis 15 Rpf.,
ab 10 Stück 12 Rpf., ab 20 Stück 11 Rpf.

Nr. 119 „Helft Brandschäden verhüten" von
Kurt Herbst. Einzelpreis IS Rpf,
ab 10 Stück 12 Rpf., ab 20 Stück II Rpf.

Nr. 10 „Wir helfen mit", Kleines Volk hilft
dem Führer beim zweiten Vierjahresplan.
Von Kurt Herbst. Einzelpreis IS Rpf.,
ab 10 Stück 12 Rpf.

Nr. 12S (Neuerscheinung): „Bauernheimat auf der
Bäter Scholle" von Martin Spielhagen.
Einzelpreis15 Rpf, ab 10 Stück 12 Rpf.,
ab 20 Stück 11 Rpf.

Nr. 126 „Du heil'ger deutscher Osten", eine
Auswahl VolksdeutscherDichtung, eingeleitet
und ausgewählt von Dr. Franz Lüdtke
EinzelpreisIS Rpf., ab 10 Stück 12 Rpf,
ab 20 Stück II Rpf.

Eugen Hornung, Deutsche Heilpflanzen. Verlag
M. Schauenburg,Lahr i. B. Preis 1,40 RM.
Das Buch wird zur Anschaffung für die Leh¬
rerbibliotheken empfohlen.

R. Landsberg: Buchführung im Einzelhandel, Ge¬
schäftsgänge, 2. Aufl., Preis 1.— RM.
Für Einzelhandelsfachklassenan Handelsschulen
(kaufmännischenBerufsschulen) geeignet.

16 —

Schwarz: Bücherabschlußbogen (Beiriebsübersicht
und schematichesHauptbuch) mit vorgedruckten
Aufgaben. Preis je 0.13 RM.
Für Wiederholungslehrgängean Handels¬
schulen besonders geeignet.

Beide Unterrichtswerkesind im Berlag Holland <k Josen-
hans, Stuttgart, erschienen.
Reidel - Cescotti „Bilanzsicherdurch Übung"

Preis 1.40 RM.
Das Lehrbuch ist mit den geschickt gewählten
Aufgaben im Buchhaltungsnnterrichtan den
Handelsschulen und Höheren Handelsschulen
für die Hand der Schüler besonders geeignet.

Waigand-Leicher „Warenkunde für de» Textil-
einzelhandel, I.nnd 2. Teil, Preis je 1.20 RM-

Beide Werke sind im Verlag Moritz Diesterweg,Frank¬
furt a. M. erschienen.
Paul Hübel. ' Der Bergsteiger Walter Slösser. Ein

Buch der Erinnerung. Gebr. Richters Berlags-
austalt in Ersurt.

L. Für die Lehrer:
A. Kluge r. Die deutsche Volksschule im Großdeutschen

Reich. Handbuch der Gesetze, Verordnungen
und Richtlinien für Erziehungund Unterricht
in Volksschulen nebst den einschlägigen Be°

' stimmnngen über Hitler-Jugend und naüonal-
politische Erziehungsanstalten.Halbl. gebund.
10.80 RM. Verlag Ferdinand Hirt, Breslau.

Aren s-Stra übe: „Buchführungleicht gemacht",
3 Teil: Beleggeschäfisgang für den Einzel¬
handel nach dem Kontenrahmen in 3 Ausgaben
Ausgabe für Durchschreibebuchführung,

Preis 1,60 RM.,
„ L: für amerikanischeBuchführung.

Preis 1,10 RM,
„ L: nur Belege Preis - ,70 RM.,

Lösungen dazu Preis —,30 RM.,
Belegsammlungfür die Mindestbuchsühruug,
(Lebensmittel), 3. Teil Preis 1,S0 RM.
für Handelsschulen und Höhere Handelsschulen.

Dr. Moser - Dr. Erbach: Lebendige Kurzschrift¬
geschichte, ein Führer dnrch Kurzschriftlehre
und Knrzschristgeschichte für Kurzschrift¬
lehrer. Preis 3,- RM.

Druck und Verlag von Malsch «, Bogel in Karlsruhe.
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Urlaub.
Ausbildung Äcr Hauswirtschafts- und Turnlehrerin-

nen, hier: Aufnahme an die Staatliche Ausbildungs-
stätte in Karlsruhe.

Schutz der Enzianwiese auf Allmende Löfsingen,
Landkreis Neustadt i. Schw.

Benennung >der neuen Universitätskliniken in Frei¬
burg i. Br.

Anerkennung privater höherer Schulen.
Verhütung von Brandschäden.
Pädagogische Staatsprüfung für das Lehramt der

Landwirtschaftlichen Haushaltungskunde.
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III. Personalnachrichten.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung nnd Volksbildung.

Aus Heft 15 des Reichsmiuisterialamtsblattes:
Nr. 398 „Beschaffung von Abstammungsurkunden aus dem Protektorat Böhmen und Mähren".

(Deutsch,Wiss,Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 357) — Nr. ^ I 4908/40.

Nr 414 Richtlinien für die Beschaffung von naturwissenschaftlichen Lehrmitteln für die Schulen".

(Deutsch.Wiss,Erziehg,Volksbildg. 1940 S. 375) — Nr. 26434/40.

Nr. 415 „Ausbildungsbeihilfen aus Mitteln der Reichsfinanzverwaltung". (Deutsch,Wiss.Erziehg.Volks-

bildg. 1940 S. 375) — Nr. U 26435/40.

Aus Heft 16 des Reichsmiuisterialamtsblattes:
Nr. 424 „Führung der Bezeichnung „Frau" durch unverheiratete weibliche Personen".

(DeutschWiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 381) — Nr. ^ I 5387/40.

Nr, 434 „Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung". (Deutsch, Wiss .Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 385) —
Nr. U 27134/40.

II Bekanntmachungen.

Winterhilfswert 1940/41.

An alle unterstellten Behörden, Dienststellen,
Schulaustalteil und Schulen.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Neichs-
miuisters des Innern vom 13. August 1940 V s 16/40 !
— 9335 — über die Durchführung des Winterhilfs¬
werks 1940/41 zum Abdruck gebracht. Nach Benehmen
mit dem Herrn Bad. Fiuanz- und Wirtschaftsminister
wird hierzu folgendes bestimmt:

Die erforderlichen Vordrucke für die Erklärungen
der dortigen Beamten, Angestellten und Arbeiter,

auch sowejt sie einberufen sind und Bezüge weiter
erhalten, gelangen von hier aus unmittelbar zum
Versand an die Dienststellen, für die Grund- und
Hauptfchuleu sowie die ländlichen Berufsschulen an
die Kreis- und Stadtschulämter, kie sie umgehend
an die Lehrerschaft ihrer Bezirke weiterleiten. Aus¬
weise und Türplaketteu werden nicht ausgegeben.
Diejenigen Lohn- und Gehaltsempfänger, die nur
25 F?// zahleu, ändern die Erklärung entsprechend ab;
ebenso ist zu Verfahren, wenn eine andere Kasse als
die Landeshauptkaffc als zahlende Kasse in Betracht
kommt. Die Dienststellen senden die gesammelten
Erklärungen umgehend au die Laudeshauptkafse bzw.
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die zahlende Klasse. Die Einsendung darf durch etwa

sehlende Erklärungen nicht verzögert werden. Der

Einseuduug an die Klasse durch den Spender selbst

steht nichts entgegen.

Falls die Vordrucke uicht ausreiche», sind solche,

um eine Verzögerung zu vermeide», selbst herzu¬

stellen.

Die Landeshanptkasfe bzw. die zahlende Klasse

behält die in den Erklär»nge» angegebene» Beträge

a» den Bezügen ein und führt diese monatlich an den

Gaubeauftragten des Winterhilsswerts in Karlsruhe,

Banmeisterstraße 8 (Postscheckkouto Nr. 360) ab. Da

die Landeshauptkasse die Bezüge für September deu

Bauten usw. schon überwiesen hat, wird sie aus

kassentechnischen Gründen bei jedem Gehalts- oder

Vergütuugsempfäuger für die Monate September

uud Oktober den Abzug vou je 10 v. H. der Lohn¬

steuer in: Oktober mit zusammen 20 v. H., minde¬

stens aber für jeden Monat 25 -5?/,/ vornehme». Ei»

etwaiger Ausgleich auf Grund der Erklärung findet

im darauffolgenden Monat statt.

Bis 25. September 1940 ist mir zu berichte»,

daß der Ruuderlaß sämtlichen Bediensteten bekannt¬

gegeben wurde uud daß die Vordrucke verteilt sind.

Karlsruhe, deu 9. September 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^1 5747 In Vertretung

Gärtner

Anlage 1
Wmtcrhllfswerk 1940/41.

RdErl. d. RMdJ. V. 13. 8.1940 — Vs 16/40 — 9335.

(1) Die Mittel für das Winterhilfswerk des

Deutschen Volkes 1940/41 werden in der gleichen

Weise wie im Vorjahr ausgebracht. Die Ruhegeld-

uud Rentenempfänger werden an das Abzugsverfah¬

ren angeschlossen. Für die Beteiligung der Beamten,

Angestellten, Arbeiter, Ruhegeld- und Rentenempfän¬

ger der öffentlichen Verwaltung gelten folgende

Richtlinien:

1. Das Winterhilfswerk beginnt in diesem Jahr

mit dem 1. 9. 1940 und wird bis zum 31. 3. 1941

durchgeführt. Mouatstürplaketten werden nicht aus-

gegebeu.

2. Der Lohn- und Gehaltsabzug für das Wiuter-

hilfswerk wird nach der bisherigen Lohnsteuer be¬

rechnet. Die Kriegszuschläge bleiben also bei der

Berechnung außer Ansatz.

3. Beamte, Angestellte und Arbeiter, Ruhegeld-

uud Rentenempfänger, welche sich am WHW. betei¬

ligen, weisen die für die Auszahlung der Dienst¬

bezüge zuständigen Kassen (Zahlstellen) an, die

Spende zum WHW., abgerundet auf Vi° Ml, eiuzu-

behalteu und dem WHW. (Gaubeauftragten) zuzu¬

führen. Soweit die Besoldungen durch zeutrale Be¬

soldungskassen gezahlt werden, sind die Spenden an

denjenigen Gaubeauftragteu abzuführen, in dessen

Geschäftsbereich die zentrale Besoldungskasse ihren

Sitz hat. Ein Muster für die Äuweisuug ist uach-

stehend abgedruckt.

4. Die Einsichtnahme in die WHW.-Abzugs-

listeu ist Personen, die nicht mit der Gehalts- nnd

Lohnzahlung befaßt sind, nicht gestattet.

5. Die Beiträge für die NSV. werdeu während

der Daner des WHW. nicht ermäßigt.

(2) Ich ersuche, den vorstehenden RdErl. allen

Beamten, Angestellte» und Arbeitern, Rnhegeld- uud

Rentenempfängern Ihres Geschäftsbereichs beschleu¬

nigt bekanntzugeben.

Anlage 2.

Sofort ausfüllen und bis längstens 25. Septem¬

ber 1940 einzusenden an:

Badische Landeshanptkasfe Karlsruhe.

Spende für das Winterhilsswcrl 1940/41.

Ich ermächtige hierdurch die

Badische Landeshanptkasfe

für die Monate September 1940 bis März 1941

10 v. H. der von mir für diese Monate zu entrichten¬

den Lohnsteuer (auf volle 0,10 Mi nach oben abge¬

rundet) uud außerdem für die genanuten Monate

einen festen Betrag von Ml *) von

meinen Bezügen einzubehalten und dem Winterhilfs¬

werk zu überweisen. Den Widerruf der Ermächtigung

behqlte ich mir vor.

Ort: Name:

, denSept. 1940

Dienststelle: Dienstbezeichnung:

*) Nur von denjenigen Beamten usw. auszufüllen,

die für 1939 zur Einkommensteuer veranlagt sind oder

einen Betrag spenden wollen, der >den Betrag von

10 v. H. der Lohnsteuer übersteigt.

Urlaub.

Mit Bezug auf den Erlaß des Herrn Reichser¬

ziehungsministers vom 29. Juli 1940 — 6 II ^

10822/40 —, Deutsch.Wisf.Erziehg.Volksbildg. Seite

382, werden nachstehend die Erlasse des Herrn Reichs-

ministers der Finanzen vom 13. Juni 1940 —

? 2160 — 7500 IV u. ? 2160/8388 IV — zur Kennt¬

nis gebracht.

Ich ersuche, entsprechend zu Verfahren.

Karlsruhe, den 5. September 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I S386 In Vertretung

Gärtner

Urlaubsrückstiindc.

Unter den gegebenen Verhältnissen haben sich

Urlaubsrückstände aus den Urlaubsjahren 1938 und

1939 bei Angestellten nnd Arbeitern des öffentlichen

Dienstes ergeben, deren Abwicklung bis 30. Juni 1940
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nicht mehr möglich ist. Ausnahmsweise werden diese
Rückstände dnrch die Gewährung des Betrages ab¬
gegolten, der während des Urlaubs fortzugewähreu
gewesen wäre.

Dies gilt nicht in den Fällen, in denen Dienst¬
bezüge an Gefolgschaftsmitglieder, die zum Wehr¬
dienst einbezogen sind, auf Grund meiner Erlasse
vom 26. August und 9. September 1939 (RBB. S. 212
uud 238) gewährt werden. In diesen Fällen ist der
Urlaubsanfpruch durch die Weitergewährung de-.'
Dienstbezüge während der Einberufung zum Wehr¬
dienst abgegolten.

Während «der Dauer des Kriegszustandes finden
Bestimmungen, die eine verlängerte Urlaubsdauer
für Ken in »den Wintermonaten genommenen Urlaub
vorsehen, im öffentlichen Dienst keine Anwendung.

Die vorstehende Regelung ergeht im Einver¬
nehmen mit dem Neichsminister des Innern. Dienst¬
stellen und Betriebe, die nicht als öffentliche Ver¬
waltungen oder Betriebe im Sinne des K 1 AOGO.
gelten, werden auf die Änderung der Anordnung
über die Wiedereinführung von Urlaub (RABl. 1939
Nr. 33 S. I 545) durch den Erlaß des Reichs-
arbeitsministers vom 27. Mai 194» hingewiesen, der
im Reichs- und Preußischen Staatsanzeiger und im
Amtlichen Teil des Neichsarbeitsblatts veröffent¬
licht ist.

Berlin. 13. Juni 1940.

I' 2160-7500 IV Der Reichsminister der Finanzen
(RBB. S. 183) Graf Schwerin von Krosigk.

Urlaub für das Nrlaubsjahr 19-tv.

Bei Aufstellung des Urlaubsplans für das
Jahr 1940 ist bis zur abschließenden Regelung des
Urlaubs für 1940 durch die Tarifordnung die Ur¬
laubsbemessung für Angestellte im gleichen Umfang
vorzunehmen wie bei den Beamten derselben öffent¬
lichen Verwaltung oder desselben Betriebes, vgl.
Abs. 1 des RdErl. vom 25. April 1940 (RMBliV.
S. 856 a). Diese vorläufige Regelung ergeht im Ein¬
vernehmen mit dem Neichsminister des Innern.

Berlin. 13. Juni 1940.

? 2160-8388 IV Der Reichsminister der Finanzen
(RBB. S. 183) Graf Schwerin von Krosigk.

Ausbildung der Hauswirtschafts- und Turnlchrerin-
nen, hier: Aufnahme an die Staatliche Ausbil¬

dungsstätte in Karlsruhe.

In den am 15. Oktober ds. Js. beginnenden
zweijährigen Lehrgang für Hauswirtschafts- und
Tnrnlehrerinnen können noch Bewerberinnen auf¬
genommen werden. Entsprechende Gesuche sind späte¬
stens bis 5. Oktober 1 940 an die Leitung der
Ausbildungsstätte für Hanswirtfchafts- und Turn¬

lehrerinnen in Karlsruhe, Rüppurrer Straße 29, zu
richten.

Die Zulassungsbedingungen sind dem Erlaß des
Herrn Reichserziehungsminister vom 20. Juni 1939
über die „Ausbildung und Prüfung der Lehrerinnen,
die an Volksschulen, mittleren Schulen und Berufs¬
schulen auf dem Lande den Unterricht in Hauswirt¬
schaft und Leibesübungen erteilen" (Reichsministerial-
amtsblatt Deutsche Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung vom 5. Juli 1939 Seite 375 ff.) zu ent¬
nehmen. Das Amtsblatt kann auf jedem Stadt- oder
Kreisschulamt oder auf der Direktion einer Höheren
Schule eingesehen werden. Ich weise dabei daraus
hin, daß in besonders begründeten Einzelfällen die
genaue Erfüllung der in § 7 der Ausbildungs¬
bestimmungen vorgesehenen Vorbildungsanforde¬
rungen nicht verlangt wird.

Die Bewerberinnen sollen im allgemeinen das
26. Lebensjahr nicht überschritten haben.

Der Meldung sind beizufügen:
1. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf, auf

dessen Titelblatt unter einem Lichtbild der voll¬
ständige Name, der Geburtsort, der Wohnort,
das Alter und das Bekenntnis anzugeben sind;
in ihm ist vor allem eiue genaue uud übersichtliche
Darstellung des Bildungsganges sowie der bis¬
herigen beruflichen Arbeit und der Tätigkeit in
nationalsozialistischen Gliederungen und ange¬
schlossenen Verbänden zu geben;

2. die Zeugnisse über die bisherige Schulbildung,
Berufsansbildung und Berufstätigkeit;

3. ein amtlicher Ausweis über die deutsche Reichs¬
angehörigkeit;

4. ein polizeiliches Führungszeugnis für die Zeit
nach dem Schulabgang;

5. der Nachweis der deutschblütigeu Abstammung
nach Maßgabe der für die Anstellung von Beam¬
ten geltenden Vorschriften des Deutschen Beamten-
gesetzes. Danach sind vorzulegen:
a) das ausgefüllte Formblatt 2 für Ledige, dazu

gegebenenfalls die Anzeige nach Formblatt 3
für Verheiratete,

k) die Geburtsurkunde der Bewerberin, gegebe¬
nenfalls auch des Ehegatten, sowie die Heirats-
uud Geburtsurkunde der Eltern und die Ge¬
burtsurkunden der Großeltern. Dabei kann an
Stelle der Urkunden auch der Ahnenpaß vor¬
gelegt werden.

Die Formblätter können bei der Erpeditnr
des Badischeu Unterrichtsministeriums erhoben
werden. Wenn die erforderlichen Unterlagen
zum Nachweis der arischen Abstammung nicht
vollständig vorhanden sind, können sie nach¬
geliefert werden.

6. Zeugnisse über die Zugehörigkeit der NSDAP.,
zu uationalsozialistischeu Verbänden, die Mitarbeit
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in Partei und Verbänden sowie die Ableistung
des freiwilligen Arbeitsdienstes.

Karlsruhe, den 14. September 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. L 29927 In Vertretung
Gärtner

Schutz der Enzianwiese auf Allmende Lössingen,
Landkreis Neustadt i. Schw.

Meine Anordnung über den Schutz der Enzian¬
wiese auf Allmende Löffingen, Landkreis Neustadt
i. Schw., bom 10. September 1935 (Amtsblatt des
Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts
S. 166) wird hiermit im Hinblick darauf, daß das
zu schützende Gelände in das Naturdenkmalbuch der
unteren Naturschutzbehörde in Neustadt i. Schw. ein¬
getragen worden ist, anßer Kraft gesetzt.

Karlsruhe, den 31. Juli 1940.
Der Badische Minister des Kultus uud Unterrichts

— als Höhere Natnrschntzbehörde —
Nr, S 9848 In Vertretung

Gärtner

Benennung der neuen Universitätskliniken
in Freiburg i. Br.

Auf Antrag des Ministers des Kultus und Un¬
terrichts in Karlsruhe hat das Bad. Staatsministe¬
rium unterm 8.tS. 40 Nr. 3659 beschlossen, daß künftig¬
hin die neuen Universitätskliniken in Freiburg in
Anbetracht!der hervorragenden Verdienste, die sich der
verstorbene Minister Dr. Otto Wacker um das ba¬
dische Universitätswesen im allgemeinen und den
Aufbau der ueuen Freibnrger Universitätskliniken im
besonderen erworben hat, die Bezeichnung

„Otto Wacker-Kliniken"
zn führen haben.

Karlsruhe, den 21. August 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr.H, 13386 In Vertretung
Gärtner

Anerkennung privater höherer Schulen.

Auf Grund des Erlasses kes Herrn Neichsmini-
sters für Wissenschaft, Erziehung uud Volksbildung
vom 5. April 1939 N III e 423, L VII (Dentsch.Wifs.
Erziehg.Volksbildg. Seite 258) sind die nachgenanu-
ten privaten höheren Schulen in Baden als Ken
öffentlichen Schulen gleichwertig anerkannt worden:

1. Deutsches Landerziehuugsheim Gaienhofen
am Bodensee, Private Oberschule für Jungen
in Gaienhofen.

! 2. Albert Holzberg-Schule — Dr. A. Holzberg
u. Söhne, Private Oberschule für Jungen in
Heidelberg.

Die im Erlaß vom 29. März 1940 Nr. IZ 8797
(Amtsblatt Seite 70) unter Ziffer 2 aufgeführte
Leudersche Lehranstalt in Sasbach fuhrt unnmehr die
Bezeichnung: „Heimschule Lender, Private Oberschule
für Jungen in Sasbach bei Achern."

Karlsruhe, deu 13. September 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 23609 In Vertretung
Gärtner

Verhütung vvn Brandschäden.

Au die Leiter der unterstellten Schule», ein^
schließlich der privaten Lehranstalten.

Ich verweise auf den in der Deutsch.Wiss.Erziehg.
Volksbildg. Seite 375 veröffentlichte» Erlaß des
Herru Reichserzichungsministers vom 25. Juli 1940
und ersuche, das Erforderliche alsbald zu veranlassen.
Die angeordnete Belehrung der Schüler und Schü¬
lerinnen hat jährlich wiederholt, auf den:
Lande mindestens viermal in entsprechenden Zeit¬
abständen zu erfolge».

Karlsruhe, den 21. August 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, R 26436 In Vertretung
Gärtner

Pädagogische Staatsprüfung für das Lehramt
der landwirtschaftlichen Haushaltuugskunde.

Die pädagogische Staatsprüfung für das Lehr¬
amt der landwirtschaftlichen Haushaltungskunde ge¬
mäß den Bestimmungen des Herrn Neichsministers
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom
10. Mai 1935 haben nachstehende Studentinnen der
landwirtschaftlichen Haushaltungskunde bestanden:
Brnhn, Hilde, von Brandenburg,
Henniger, Ruth, vou Möschwitz, Kr. Bernburg,
Schminke, Hertha, von München,
Vögeler, Paula, von Nenß a. Rh.,
Vollmer, Therese, von Urloffen.

Karlsruhe, den 4. September 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 15146 In Vertretung
Gärtner
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Verleihung von Stipendien aus der von Reischach'
schen Stiftung.

Aus der von Reischach'schen Stiftung in Kon¬
stanz sind für das Rechnungsjahr 1940 zwei Stipen¬
dien zn vergeben.

Gennßberechtigt sind katholische Schüler höherer
Lehranstalten, sofern sie die 5. Klasse zurückgelegt
und zum geistlichen Stand Lust haben.

Anspruch auf Berücksichtigung haben in erster
Reihe Bewerber aus den Orten Weiterdingen und
Binningen, in zweiter Reihe solche aus anderen
ehemals hegauischen Ritterorden und bei Mangel
solcher Studierende aus den übrigen Lan esteilen.

Bewerbungen sind uuter' Anschluß von Nach¬
weisen (Geburts-, Vermögens-, Schul-, Studien- und
Sittenzeugnissen) binnen 4 Wochen bei dem Ver¬
waltungsrat der Distriktsstistuugen in Konstanz ein¬
zureichen.

Karlsruhe, den 22. August 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L S61S2 In Vertretung

Gärtner

HI. Persoualnachrichten.

I. Veröffentlichungen
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe
von Ernennungs- und Beförderungserlassen (RGBl. I
S. 1701) — Beanite, die zum Wehrdienst einberufen
sind.

Ernannt:

Zum Regieruugsiuspektor: der apl. Verwaltungs¬
inspektor Emil Moritz beim Ministerium Äes
Kultus und Unterrichts.

Zum außerplanmäßigen Professor: Dozent Dr.
med. habil. Hugo Kleine an der Universität Hei¬
delberg.

Zum planmäßigen Universitätsinspektor: der
apl. Verwaltungsinspektor Alois Bänrle bei der
Verwaltung der klinischen Universitätsanstalten in
Heidelberg.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Heinrich
Bantle an der Frankenschule, Oberschule für Jun¬
gen, in Tauberbischofsheim — Adolf Bueb und
Walter Eglan an der Bodenseeschule, Oberschule
für Jungen in Aufbauform, in Meersburg — Wal¬
ter Fischer an der Kraichgaufchule, Oberschule für
Juugen, in Sinsheim — Dr. Hans Gerspacher
an der Melanchthon-Schule, Oberschule für Juugen,
in Bretten — Karl Glaser an der Jmmelmann-
schule, Oberschule für Jungen, in Villingen — Dr.
Sigmund Hoffmann an ker Bodenseeschule,
Oberschule für Jungen in Aufbauform, in Meers-
burg — Otto Hug an der Altwindeckschnle, Ober¬
schule sür Jungen, in Bühl — Werner K öhle r an
der Hohenstanfenschule, Oberschule für Jungen, in
Eberbach — Wilhelm Meyer an der Bodensee¬
schule, Oberschule für Jungen in Aufbauform, in
Meersburg — Walter Rieger au der Gottfried
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von Straßburg-Schule, Oberschule für Jungen, in
Oberkirch — Karl Roßwag an der Hochschwarz¬
waldschule, Oberschule für Jungen, in Neustadt —
Gustav R u f an der Albert Leo Schlageter-Schnle,
Oberschule für Jungen, in Schopfheim — Walter
Schäfer an der Hindenbnrgfchule, Oberschule für
Jungen, in Ettlingen — Josef Schlör an der
Rupprechtschule, Oberschule für Juugeu, in Wiesloch
— Alfons Seubert an Äer Wolfram von Eschen¬
bachschule, Oberschule für Jungen, in Wertheim —
Hermann Spraner an der Schillerschule, Ober¬
schule für Jungen, in Osfenburg — Hermann
Stephan am Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe
— Adolf Waguer an der Benderschule, Oberschule
für Jungen, in Weinheim — Dr. Joses Walz am
Kurfürst Friedrich-Gymnasium in Heidelberg — Dr.
Rudolf Meirich an der Fürstenbergschule, Ober¬
schule für Juugeu, in Donaueschingen — Oskar
Wickertan der Richard Wagner-Schule, Oberschule
für Mädchen, in Baden-Baden — Dr. Otto Witt-
in a n n an der Hans Thoma-Schule, Oberschule für
Jungen, in Lörrach.

Zum planmäßigen Berufsschullehrer: der Be¬
rufsschullehrer Karl Seitz an der Gewerbeschule
(Gewerbl. Berufsschule) in Weinheim.

Zum Bezirksschulrat: Schulrat Wilhelm S and -
ritter beim Stadtschnlamt Pforzheim.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer Eduard Frauk
in Nußloch — Richard Gröhl in Eberbach — Ru¬
dolf Hospack> in Krautheim — Ludwig Merz in
Heidelberg — Othmar Stehlein Mannheim.

Ernannt zum Beamten auf Lebenszeit:
Hauptlehrer Kurt Schirmer in Blumberg,

Landkreis Douaueschingen.

In das Bcamtcnverhkltnis berufen:
Stildienassessor Dr. Ernst Eucnel an der

Franz von Sickingen-Schnle, Oberschule für Juugen,
in Ladenburg.

Die Dipl.-Haudelslehrer Ludwig Kassel an
der Handelsschule (Kaufmännische Berufsschule) in
Furtwangen — Hans Merz an der Handelsschule
(Kaufmännische Berufsschule) in Heidelberg.

Als apl. Berufsschullehrer: der Berufsschul¬
anwärter Walter Keßler an der Gewerbeschule in
Neustadt i. Schw.

Die Schulamtsbewerber Heinrich Bauer in
Untermettingen — Rudolf Bladt in Hüffenhardt
— Adam Kempf in Eiersheim.

H. Sonstige Veröffentlichungen:

Ernannt:

Zu ordentlichen Professoren: der persönliche
ordentliche Professor Dr. Adolf Schönke und
Dozent Dr. habil. Arnold Loeser an der Univer¬
sität Freiburg.

Zum Oberlaborant: Laborant Karl Wind-
bühl an der Technischen Hochschule Karlsruhe.

Zu Studienräten(innen): die Studienassessoren
(innen) Dr. Wilhelm Do st er am Schlageter-Gym-

-nasinm in Konstanz — Friedrich Fischer an der
Goetheschule, Oberschule für Jungen, in Karlsruhe
— Wilhelm Flügler an der Richard Wagner-
Schule, Oberschule für Mädchen, in Baden-Baden —
Lina Müller an der Fichteschule, Oberschule für

. Mädchen, in Karlsruhe — Dr. Walter Rücke rt an



146 — Nr. 17 —

der Philipp Lenard-Schule, Oberschule für Jungen,
in Heidelberg — Hedwig Weiß an der Kraichgan-
schule, Oberschule für Jungen, in Sinsheim —
Ludwig Zöbeley an der Hochrheinschule, Ober¬
schule für Jungen, in Waldshut — Zeichenlehrer
Wilhelm Sauter am Schloßgymuasium in
Bruchsal.

Zum Direktor: Studienrat Alfons Willax an
der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) in Sins¬
heim.

Zum Berufsschuldirektor: Studienassessor Otto
Fäßler an der Höheren Handelsschule in Wert¬
heim.

Lum planmätzigen Berufsschullehrer: der apl.
Berufsschullehrer Ernst Wolf an der Gewerbe¬
schule I (Gewerbl. Berufsschule) in Heidelberg.

Znr planmäßigen Technischen Lehrerin: die
apl. Technische Lehrerin Elisabeth Brüderlin au
der Gewerbeschule in Singen a. H.

Zu Berufsschnllehreriunen: die apl. Berufsschul¬
lehrerinnen Margarete Künkel in Bietigheim —
Anna Maria Müller und Hildegard Müller in
Mannheim — Martha Schindler in Pforzheim

Zum Oberlehrer: Hauptlehrer Karl Spanna -
gel in Tennenbronn.

Zu Hanptlchrern(innen): die Lehrer(innen) Albert
Bassauer, z. Zt. im deutscheu Auslandsschuldienst
— Elsa Bau m ann ' in Pforzheim — Zita Bau -
in a n n " in Mannheim — Elfe B a u s in Schwetzin¬
gen — May Vellinghausen in Erzingen —
Luise Bender* in Mannheim — Luise Böhmerle
in Selbach — Karola Branngart* in Mannheim
— Elsa Charrois in Dilsberg — Karoline Dor¬
ner in Untereggingen — Else Ehrmann in
Brühl — Pauline Eipper * in Heidelberg — Mar¬
cel Faninger in Unadingen — Martha Frank
in Schriesheim — Maria Fritzin Ketsch — Gertrud
Gehrig * iu Mannheim — Bernhard Graf in
Blumberg — Gertrud Häfelein Ettlingenweier —
Irina Hafel 5 in Mannheim — Maria Hodecker
in Beuren, Landkreis Überlingen — Maria
Kaiser *, geb. Stuhl, in Pforzheim — Anna K ü n -
kel in Varnhalt — Hedwig Marius in Mühl¬
hausen, Ldkr. Heidelberg — Maria Maye r (Grafen¬
hausen) in Buchenbach — Else Odenwald* in
Emmendingen — Mathilde O st iu Mauenheim —
Maria Riegertin Mönchzell — Elisabeth Schä -
s e r in St. Leon — Elsa S chmitt * und Antonie
Schmitgen * in Mannheim — Emil S chönin -
ger* in Pforzheim —Irma Siegrist* in Eutingen
— Martha Steck in Schönbrunn-Allemühl — Wil¬
helm Steidinger in Rohrbach b. Sinsheim,
Ldkr. Sinsheim — Hedwig Trenker in Mingols-
heim — Rosa Trenker in Brühl — Elisabeth
Walter* in Emmendingen — Friedrich Weber*
in Heidelberg.

Zur Handarbeitshauptlehrerin: Handarbeitsleh¬
rerin Maria Becker in Mannheim.

5 zur Dienstleistung an den gen. Orten.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:
Die Hanptlehrer(innen) Johanna Laub in

Gansbach — Hermann Leitz in Mundingen —
Klara M ü ndel in Schallstadt — Heinrich Simon
in Mannheim — Oskar Stiefvater in Kuppen¬
heim — Erwin S t u r m in St. Georgen, Ldkr. Vil¬
lingen — Rudolf Sumser in Oberhausen, Ldkr.
Emmendingen — Kurt Thielemann in Epfen-

bach — Jakob Weber in Wittlekofen — Hans
Zenner in Heidelberg — Hedwig Zimmer-
m a n n in Schenkenzell.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hanptlehrer(in): Arthur Bechinger in

Oberkirnach nach Allmannsweier — Gustav Böh-
nert in Blumberg nach Jhringen — Johann
Brau u in Bad Rippoldsau uach Niederschopfheim
— Otto Denzel iu Jllmeufee nach Ebringen, Ldkr.
Konstanz — Engen Eble in Wittlingen nach Markt
— Emmy Fischer in Endenburg nach Oppenan —
Erust Fleig in Siegelsbach nach Stettseld — Wil¬
helm Gräßlin in Schallbach nach Ettenheim —
Julius Greulich in Wiechs a. R., Ldir.
Konstanz, nach Rudeuberg — Arnold Hof-
stetter iu Amrigschwand - Strittberg nach
Görwihl — Ernst Klein in Bleibach nach
Völkersbach — Oskar Matt in Hollerbach nach
Neuukircheu — Julius Schnader in Hüngheim
nach Auerbach, Ldkr. Mosbach — Eugen Snk in
Säckingen nach Oflingen — Jakob Zimmer¬
nd ann in Niederschopfheim nach Nheinbischofsheim.

Verseht:
Oberlehrer Wilhelm Heuser in Münzesheim

als Hauptlehrer nach Wiesloch.
Wachtmeister Hans Dietsche am Landes¬

museum Karlsruhe als Hausmeister an die Kunst-
Halle Karlsruhe.

Aus Antrag in den Ruhestand versetzt:
Die Hanptlehrer Fridolin Wessinger in

in Mannheim — Franz H ilde b rand in Hansach.
Taubstummenoberlehrer Wilhelm Wagner an

d er Staatl. Gehörlosenschule mit Heim in Heidel¬
berg.

In den Ruhestand verseht:
Die Professoren Wilhelm Lieb Herr an der

Zeppelinschule, Oberschule für Jungen, in Konstanz
— Dr. Rudolf Vortifch au der Hans Thoma-
Schnle, Oberschule für Juugeu, in Lörrach.

Rektor Julius Ratz in Kehl.
Rektorin Alice Wendling in Mannheim.
Die Hauptlehrer Wilhelm Bihu in Karlsruhe

— Ludwig Hefuer iu Mannheim.
Handarbeitshauptlehrerin Helene Stotz in

Pforzheim.
Lehrerin Kornelia König in Völkersbach.

Aus dem badifchen Staatsdienst ausgeschieden:
Regierungsinspektor Karl Wickert beim Mini¬

sterium des Kultus und Unterrichts infolge Ver¬
setzung zum Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft.

Entlassen durch übertritt in den sudetendeutschen
höheren Schuldienst:

Hauptlehrer Hermann Ehret in Zienken.

Entlassen auf Ansuchen:
Hauptlehrer Oskar K r a n s in Forchheim, Ldkr.

Karlsruhe.
Die Hilfslehrerinnen Liselotte Hnnn, geb.

Bauknecht, in Niedereschach — Elisabeth Scholer
in Furtwangen.
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Gestorben für Volk und Reich im Dienst der
Wehrmacht:

Hauptlehrer Neuchold Flam m in Freiburg
am 20. Juli 1910.

Zeichenlehrer Walter Kibh an der Lessingschule,
Oberschule für Jungen, in Mannheim am IS. August
1940.

Gestorben:

Hauptlehrerin a. D. Emma Henrich in Karls¬
ruhe am 2. Juli 1940 — Handarbeitshauptlehrerin
а. D. Wilhelmine Reinhol dt, zuletzt in Karls¬
ruhe, am 5. Juli 1940 — Oberlehrer a. D. Otto
Schäfer, zuletzt in Emmendingen, am 13. Jnii
1940 — Hauptlehrer a. D. Otto Hefuer, zuletzt in
Oberneudorf, am 23. Juli 1940 — Hauptlehrer a. D.
August Clausiug in Pforzheim am 31. Juli 1940
— Negierungsamtmann Josef Schön leb er im
Ministerium des Kultus und Unterrichts am
б. August 1940 — Hauptlehrerin a. D. Camilla
Götze in Überlingen a. S. am 9. August 1940 ^
Professor Gustav K urz au der Helmholtzschule,
Oberschule für Jungen, in Karlsruhe am 17. August
1940 — Oberlehrer Gustav Richter iu Lörrach am
17. August 1940 — Rektor a. D. Otto Alter in
Überlingen am 21. August 1940 — Handarbeits¬
hauptlehrerin Elisabeth M ü l l e r e i s e r t in Karls¬
ruhe am 23. Augnst 1940.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel

^..Allgemein:

L ü b b e - L o h r m a n n , Deutsche Dichtung in
Vergangenheit uud Gegenwart. Ein Führer durch
die deutsche Literatur für mittlere Schulen. Verl.
Earl Meyer (Gustav Prior), Hannover. Preis 3 RM.

Diesterwegs Unterrichtswerk für die ländliche
Berufsschule. Teil II Völkischer Unterricht von
Erich Budde und PanlSkriewe. l940. 95 S.
In Steifdeckel 1.40 RM. Verl. Moritz Diesterweg,
Frankfurt a. M.

D r. G a b r i el e P a l m, Friedrich Fröbel, Der
Mensch, Denker und Erzieher. Selbstzeugnisse. Preis
kart. 5.— RM. (für Mitglieder des NSLB. 4.20 RM.),
geb. 6.40 RM.

Ruder, Boot und Bootshans. Verlag
„Wassersport", Berlin SW, Seydelstr. 7.

R. Für die Lehrer:

Max Eichler, „Du bist sofort im Bilde".
Lebendig-anschauliches Reichsbürgerhandbuch. Ver¬
triebsstelle „Reichsbürgerhandbuch" Berlin-Eharlot-
tenburg, Eichenallee 22. Geb. 6.80 NM.

Druck uud Verlag von Malsch 6-Vogel in Karlsruhe.
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II. Bekanntmachungen.
Mietbeihilsen für Behördenbedienstete in den teil¬

weise geräumten westlichen Grenzgebieten.
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I Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 17 des Reichsmimsterialamtsblattes:
Nr. 542 „Sammlungen in Diensträumen öffentlicher Behörden und Betriebe" (Deutsch.Wiss Erziehg.Volksbildg.

1940 S. 403) — Nr. ^ I 5854/40.

II Bekanntmachungen.

Mietbeihilsen für Behördcnbedienstete in den teilweise
geräumten westlichen Grenzgebieten.

An sämtliche unterstellten Dienststellen.
Der Herr Reichsminister der Finanzen hat mit

dem nachstehend abgedruckten Erlaß vom 6. Septem¬
ber 1940 ^ 5184 — 11036 IV (RBB. S. 228) eine
besondere Regelung wegen Gewährung von Miet¬
beihilfen für die aus dem Bereich der teilweise ge¬
räumten westlichen Grenzgebiete rückgeführten Be¬
hördenbediensteten getroffen.

Für die Gewährung einer Mietbeihilfe kommen
im wesentlichen alle Bediensteten — dazu zählen
auch die Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen —
in Frage, die entsprechend meiner Bekantnmachung
vom 26. März 1940 Nr. ^ I 1584 — Amtsblatt 1940
S. 57/59 — f. Zt. nur eine Räumungsunterstützung
erhalten konnten.

Die Gewährung der Mietbeihilfe ist an die fol¬
genden Voraussetzungen geknüpft:
g.) Der Antragsteller muß verheiratet oder einem

Verheirateten gleichzustellen sein (vergl. Nr. 7
der Abordnungsbestimmungen im Teil IV der
Reisekostenvorschriften vom 26. März 1934 —
Amtsblatt 1934 S. 60 —.

d) Es muß in jedem Falle feststehen, daß die Fa¬
milienangehörigen nach den örtlichen behörd¬
lichen Anordnungen auch zur Freimachung ver¬
pflichtet waren.

Jeder Bedienstete, der hiernach die Mietbeihilfe
in Anspruch nehmen will, hatsofort einen Antrag

in doppelter Fertigung nach dem beigefügten Muster
auf dem Dienstwege hierher einzureichen.

Der Dienstvorgesetzte hat die Angaben des An¬
tragstellers durch Einsichtnahme in den Mietvertrag
und auf Grund eines Nachweises über die in der in
Frage kommenden Zeit entrichtete Miete zu prüfen.
Soweit eine Räumungsunterstützung auf Grund
meiner Bekanntmachung vom 26. März 1940 (a.a.O.)
nicht gewährt worden ist, hat sich der Dienstvor¬
gesetzte von der Freimachungspflicht dadurch zu
überzeugen, daß er sich den Freimachungsschein durch
den Beamten vorlegen läßt. In Zweifelsfällen find
die in Frage kommenden Belege dem Antrag an¬
zuschließen.

Die gewissenhaft ausgefüllten Anträge sind mir
für die Dienststelle gesammelt baldmöglichst, läng¬
stens bis 1. November 1940, mit der durch
den Dienstvorgesetzten vollzogenen Bescheinigung
„Sachlich richtig" in doppelter Fertigung
vorzulegen. Die notwendigen Vordrucke für den Antrag
können bei dem Verlag des Amtsblatts bezogen werden.

Zum Wehr-(Not)dienst einberufene verheiratete
und Verheirateten gleichzustellende Bedienstete,
welche nach den vorstehenden Bestimmungen eine
Mietbeihilfe erhalten können, sind umgehend zu
verständigen. Die daraufhin einkommenden Anträge
können zur Vermeidung einer Verzögerung geson¬
dert vorgelegt werden.

Karlsruhe, den 7. Oktober 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. l 5984 In Vertretung

Gärtner



Antrag

.. genannten Personen.

O. Dauer der Rückführung vom bis

Außer dem Antragsteller — soweit er nicht im Wehr- oder Notdienst stand — sind während dieser
Zeit in der Wohnung zurückgeblieben:

a) Haushaltsangehörige (nach L Ziff.

b) Familienangehörige mit Mietanteil:

e) Untermieter:

auf Gewährung einer Mietbeihilfe
gemäß Erlaß des Reichsministers der Finanzen vom 6. September 1940 ^ S184 — 11036 IV

(RBB. 1940 S. 228).

Bekanntmachung des Ministers des Kultus und Unterrichts vom 7. Oktober 1940 (Amtsblatt 1940, S. 149).

Name des Antragstellers:

Stand:
Dienststelle (Schule)

Wohnort:
Wohnung «lraße

L. Znm Haushalt des Antragstellers gehörige Personen:

Name: Alter: Stellung im Haushalt:

— Nr. 18

L. Beihilfegrund: Rückführung der vorstehend unter ö Ziffer

War die Rückführung verpflichtend und warum?
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I'. Miete für die ständige Wohnung am Freimachungsort:
Jahres miete lt. Vertrag:

Monatliche Miete im Freimachungszeitraum(einschl. Nebengebühren,
jedoch ohne Nebenleistuugeu, z. B. für Heizung, Beleuchtung usw.) -AU

— Einnahmen an Untermiete bzw. Mietanteile von Angehörigen an der gemeinsamen Wohnnng
sind an der monatlichenMiete in Abzug zu bringen —.

Es wurdeu sonach im Freimachungszeitraum,— Tage, durch den Antragsteller -AM
bezahlt.

Sonstige Erläuterungen:

Ich versichere, die vorstehenden Angaben sorgfältig und nach bestem Gewissen gemacht zu haben.
Ich bin mir bewutzt, daß falsche Angaben zur Bestrafung führen können.

Die Zahlung der zu gewährendenMietbeihilse erbitte ich auf mein Konto Nr.

bei der :

, den _ l94v.

(Unlerschrift,Amtsbezeichnung)

„Sachlich richtig"

lDienslstelle,Unterschnfl,Amtsbezeichnung
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N r. 3 5 0 7.

y^iictbcihilse für Bcyördcnbcdienstctc in den

tcilweiss gcräuintc» westlichen Grenzgebieten.

Für die ans dem Bereich der teilweise geräum¬

ten westlichen Grenzgebiete rückgeführten Behörden¬

bediensteten wird folgendes bestimmt:

t. Versorgungsempfänger, die als Mieter von Wohn¬

räumen infolge einer amtlichen Räumung oder der

amtlich angeordneten Rückführung von Angehöri¬

gen ihres Haushalts nicht in der Lage sind, ohne

unbillige Einschränkung ihres Lebensunterhalts

die von ihnen geschuldete Miete am Heimatort ans

ihren laufenden Einnahmen zu zahlen, können auf

Antrag eine Mietbcihilfe durch das Reich nach

Maßgabe des Runderlasses des Reichsministers

des Innern und des Reichsministers der Finanzen

vom 2S. April 1940 1 Rs, 4355/40 246 s und

0 1371 ^ 11 — 1043 V (RMBliV. S. 829) er¬

halten.

2. Den zum Wehrdienst (Notdienst) einberufeneu Be-

hördenbedieusteten können auf Antrag die Miet-

auslagen in nachgewiesener Höhe erstattet werden,

wenn sie infolge der amtlich augeordneteu Rück¬

führung von Angehörigen ihres Haushalts nicht

in der Lage find, die Miete an ihrem Heimatort

für die in Betracht kommende Zeit aus ihren

laufenden Einnahmen ohne unbillige Einschrän¬

kung des Lebensunterhalts der Familie zu be¬

streiten. Die Erstattung erfolgt durch den Dienst-

Herrn.

3. Den Behördenbediensteten, die allein oder mit

ihren Haushaltsangehörigen aus Anlaß einer

amtlich angeordneten Rückführung eines Teils der

Bevölkerung die Wohnung geräumt haben und

vie Miete an ihrem ständigen Wohnort im Rän-

mungsgebiet weiterzahlen mußten, können auf

Antrag diese tatsächlich entstandenen Mietauslagen

für die Dauer der auswärtigen Unterbringung er¬

stattet werden. Gleiches gilt, wenn die Hanshalts¬

angehörigen der Behördenbediensteten allein rück¬

geführt wurden. Die Erstattung erfolgt durch den

Dienstherrn. Diese Regelung gilt nur für die Zeit

der Rückführung bis einschließlich 31. Dezember

1939.

4. Haben Behördenbedienstete, deren Hanshaltsange¬

hörige aus Anlaß einer amtlich augeordneten Teil-

ränmung rückgeführt worden sind, die eigene

Wohnung am ständigen Wohnort selbst weiter-

benntzt, so kann bei ihnen für die Zeit am 1. Ja¬

nuar 1940 von einer Kürzung Äer Beschäftigungs-

vergütnng (Hinweis auf Abschnitt II Ziffer 7 der

Richtlinien vom 27. Februar 1940, RBB. S. 43)

abgesehen werden.

5. Die Regelung zu Ziffern 1 bis 4 gilt nicht für die

Bediensteten der Deutschen Reichsbahn, der Reichs-

post und der Reichsbank.

6. Als Behördenbedienstete im Sinne dieser Richt¬

linien sind Beamte, Angestellte und Arbeiter des

Reichs, der Länder, Gemeinden und Gemeiudever-

bände zn verstehen.

Berlin, 6. September 1940.

^.5184-11036IV Der Reichsminister der Finanzen

(RBB. S. 228) I. A.: Wever.

III. Personal,rachrichten.

I. Veröffentlichungen

auf Gruud der Verordnung über die Bekanntgabe von

Ernennnugs- uud Bcförderuugserlassen (RGBl. I

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

find —.

Ernannt:

Zum Oberregiernngschulrat: Studiendirektor

Hermaun Linnen dach beim Ministerium des

Kultus und Unterrichts.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Franz

K ö t in e l an der Goetheschule, Oberschule für Jun¬

gen, in Karlsruhe — Dr. Wilhelm Kölmel an der

Beuderschule, Oberschule für Jungen, in Weiuheim

— Autou M erkle au der Adolf Hitler-Schule,

Oberschule für Jungen, in Mannheim — Dr. Gott¬

lieb Treiber an der Martin Schongauer-Schule,

Oberschule für Jungen, in Breisach — Dipl.-Jng.

Max S ch m i d t an der Staatlichen Ingenieurschule

in Konstanz — die Dipl.-Jng. Hermann Iandt

uud Gerhart Wachtel au der Staatliche» Inge¬

nieurschule in Konstanz.

Zum Rektor: Hauptlehrer Oskar Bögli in

Maunheim.

Zum Hauptlehrer: Lehrer Alois Horuuug,

z. Zt. beurlaubt.

In das Beamtenverhältnis berufen:

Schulamtsbew. Karl Fault) aber iu Jmp-

siugeu.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zum Regierungsdirektor: Oberregieruugsrat

Emil B a u m gratz im Ministerium des Kultus

und Unterrichts.

Zum außerplanmäßigen Professor: Dozent Dr.

Friedrich Keller an Äer Medizin. Fakultät der

Universität Freiburg.

Zu Studieuräten: die Studienassessoren Fried¬

rich Beck an der Liselotteschule, Oberschule

für Mädchen, in Mannheim — Heinrich Monn

an der Adolf Schmitthenner - Schnle, Ober¬

schule für Jnngen, in Neckarbischofsheim — die

Dipl.Ang. Walter Deisler und Johann Venger

an der Staatlichen Ingenieurschule in Konstanz.

Zu Hauptlehreru(inneu): Die Lehrer(innen) Lud¬

wig Augustldörfer iu Erlenbach — Hedwig Bur¬

ger iu Helmliugeu — Margarete Göppert in

Nordrach — Lucia Heck in Reilingen — Franziska

Heizmann in Unteralpfen — Äugusta Jörg iu

Huttenheim — Alfred K o h l in St. Leon — Elisa¬

beth Kuhn in Dittwar — Gertrud Pfeiffer in

Broggiugen — Carola Ruch in Schuttertal —
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Johann Seibert in Rockenan — Martha Volk
in Linkenheim — Ruth Walter in Kiechlinsbergen
— Martha Wiehl in Durmersheim.

Zu Berufsschullehrerinnen: die Technische Leh¬
rerin Laura Hillenbrand an der Gewerbe¬
schule (Gewerbl. Berufsschule) in Offenburg — die
apl. Bernfsfchullehreriunen Elisabeth Bockhornin
Wössingen — Ruth Ewald in Großfachfen — Jo¬
sefine Furtw engler in Appenweier — Marga¬
rete Gippert in Mannheim — Lucia Kirchen-
banerin Muggensturm — Luise Lauerin Illin¬
gen — Elisabeth Schilling in Karlsruhe —
Maria Streibich in Oberwinden — Else Ver -
nicke l in Karlsruhe — Ruth Wagner in Bretten
— Josefine Weber in Karlsruhe — Wilhelmine
Winklerin Karlsruhe — Lina Zwiebelhofer
(in Stein a. K.) in Steinmauern.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hauptlehrer: Viktor Brutscher in Karls¬

ruhe nach Schallbach — Anton Fischer in Nieder-
wihl nach Hausach — Willi Hartman» in Neibs-
heim nach Bad Rippoldsau — Richard Iselin in
Vögisheim nach Brombach — Otto Scheu in
Krumbach nach Radolfzell — Julius Schleifer in
Neumühl nach Kehl — Rudolf Sumser iu Ober¬
hausen, Amt Emmendingen, nach Denzlingen.

Zurückgenommen
Die Versetzung des Hauptlehrers Julius

Schnader in Hüngheim nach Auerbach (A.Bl.
S. 146).

In den Ruhestand versetzt:
Die Hauptlehrer(in) Bernhard Bender in

Nendorf — Wilhelm Kirn er in Ladeuburg —
Luise Oettiuger in Mannheim — August Zim¬
mermann in Heidelberg.

Handar''eitshauptlehrerin Emma Strelin in
Bühlertal.

Enthebung auf Ansuchen:
Hilfslehrern: Theresia Winter an der Mittel¬

schule in St. Georgen/Schw.

Gefallen für Volk und Reich:
Lehrer Klaus M a i in Blnmberg am 2. Sep¬

tember 194V.
Gestorben:

Hauptlehrer Heiurich Schnäbele in Hocken¬
heim am 22. August 194V — Studienrat Oskar
Bertfch an der Carin Göring-Handelsfchnle in
Mannheim am 5. Sept. 194V — Hauptlehrer a. D.
Martin Weigold, zuletzt iu Oftersheim, am
8. Sept. 1940 — Berufsschullehrer Karl Hosmauu
an der Gewerbeschule III in Karlsruhe am 11. Sept.
1940 — Hauptlehrer a. D. Karl Knecht, zuletzt in
Wasenweiler, am 12. Sept. 1940. — Hauptlehrer Otto
Kopp in Ruft am 12. Sept. 1940 — Hauptlehrer
Josef Sieber in Karlsruhe am 13. Sept. 1.940 —
Hauptlehrerin Franziska Brinkmann in Müll¬
heim am 14. Sept. 1940.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allgemein:

Dr. Emil Freitag, Französische
Grammatik. Verl. Moritz Diesterweg, Frankfurt
a. M. Preis RM. 2.60.

Die geschickt aufgebaute französische Grammatik
mit ihren vielen Übungsstoffen hat den Vorteil, daß
die Beispiele fast ausschließlich dem kaufmännischen
Schriftverkehr entnommen sind. Das Buch erleichtert
deshalb die Erlernung der französischen Handels¬
korrespondenz und wird zur Einführung in den ein¬
jährigen Höheren Handelsschulen und Wirtschafts¬
oberschulen für die Hand des Schülers besonders
»eignet empfohlen.

W. Scheuermauu, Steinbach bei Wertheim,
Geschichte eines fränkischen Bauern¬
dorfes 1214—1940.

Auf die Arbeit wird empfehlend hingewiesen.
In Frankes Verlag, Breslau 1, An der Sand¬

kirche, ist eine Schrift erschienen mit dem Titel: „U n-
sere Frauen nnd die Jugend im Luft¬
schutz". Das Büchlein ist besonders geeignet und
wichtig für die Ausbildung der Jugend im zivilen
Luftschutz. Ich emmpfehle daher seine Anschaffung
für die Schüler und Schülerinnen vom 13. Lebens¬
jahr an aufwärts.

Das Heftchen kostet bei Sammelbezug 0,15 RM.
Die Bestellungen sind, soweit Volksschulen in Be¬
tracht kommen, an die Kreisschulämter zu richten, die
sie au den Verlag weiterleiten werden. Der Verlag
wird die Hefte den einzelneu Schulen unmittelbar
zusenden. Die übrigen Schulen bestelle» unmittelbar
beim Verlag.

Bei Beteiligung der Sparkasse» oder der Ge¬
meindeverwaltungen an der Beschaffung der Heftchen
kann der Bezugspreis für die Schüler(innen) wesent¬
lich ermäßigt werden.

L. Für die Lehrer:

Dr. Friedrich Wendler, Grund schnl-
tnrnen. Die Leibeserziehung im 1., 2., 3. und
4. Schuljahr. Gemeinschaftsverlag Moritz Diesterweg,
Frankfurt a. M., und Paul Härtung K.-G., Ham¬
burg. Preis des 1. und 2. Heftes 0,50 RM, des
3. Heftes 0,30 RM., des 4. Heftes 1RM.

V. Mitteilung.
Der Herr Reichswirtschaftsminister hat die Prü¬

fungsordnung für die Zusatzprüfung für Orthopädie¬
schuhmachermeister, die gemäß s 3 Abs. 2 der Verord¬
nung über die Herstellung von orthopädischen Matz¬
schuhen vom 6. November 1933 (RGBl. I, S. 1572) er¬
lassen worden ist, genehmigt.

Die vom Reichsstand -des Deutschen Handwerks,
Deutscher Handwerks- und Gewerbekammertag Berlin,
herausgegebene fachliche Vorschrift für die Zusatzprüfung
in obengenanntem Handwerkszweig ist -im Druck und
Verlag: Handwerker-Verlagshaus Hans Holzmann,
Berlin SW 63, erschienen.

Druck und Verlag von Malsch «> Vogel in Karlsruhe.
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de^ VadLschm MlnisterluM deA NultuK und Unterrichts

Herausgegeben vom Ministerium deA VultuF und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 25. Oktober 1940

Inhalt.
I. Erlasse des Reichsministeriums skr Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen und Verordnungen:

Vergütung der nichtbeamteten Nebenlehrer an Fach-, BerufS-

fach- und Berufsschulen,

Deutscher Spartag am 3ö, Oktober 1940,

Altstoffsammlung durch die Schuljugend.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Ursee" in der Ge¬

markung Lenzkirch, Landkreis Neustadt im Schwarzwald.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Schlücbtsee" in der

Gemarkung Grafenhausen, Landkreis Neustadt im Schwarzwald.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Weingartener Moor"

in der Gemarkung Weingarten, Landkreis Karlsruhe.

Schulsammlung für das Deutschtum im Ausland.
III. Personalnachrichten.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I Erlaffe des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 18 des Reichsmiuisterialamtsblattes:
Nr. 482 „Bezugscheine für Ersatzbereifungen von Fahrradern" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S.429)

Nr. L 33264/40.

Nr. 489 „Deutsche Kolonialschule in Witzenhausen" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 437)

Nr. v 19183/40.

Aus Heft 19 des Reichsmiuisterialamtsblattes:
Nr. 500 „Winterhilfsroerk 1940/41" (Deutsch.WissErziehg.Volksbildg. 1940 S. 452) — Nr. ^ l 6523/40.

Nr. 505 "Einsatz der Unterrichtsfilm- und Bildorganisation für Zwecke der Technischen Nothilfe"

(Dcutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 454) — Nr. ö 34740/40.

II Bekanntmachungen und Verordnungen.

Vergütung der nichtbeamteten Nebenlchrer
an Fach-, Berufsfach- und Berufsschulen.

Das Staatsministerim hat mit Verordnung vom
23. August 193S die Verordnung über die Vergütung
der überstunden der Lehrer vom 26. Juli 1922 (Ge¬
setz- und Verordnungsblatt Seite 524) aufgehoben.

Unter Aufhebung der Bekanntmachung vom
22. März 1928 (Amtsblatt 1928 S. 69) über die Ver¬
gütung der überstunden der Lehrer und Vergütung
der Nebenlehrer wird die Vergütung der nichtbeam¬
teten Nebenlehrer an Fach-, Berufsfach- und Berufs¬
schulen wie folgt festgesetzt:

s) an Fachschulen:

Für die ersten Ist Wochenstunden:
4 -STA für jede Stunde

Bei weiteren 5 Wochenstunden:
3,5V -AM für jede dieser 5 Stunden

Bei weiteren 5 Wochenstunden:
3 -AM für jede dieser 5 Stunden

Bei höherer Stundenzahl wird die
Vergütung besonders festgesetzt.

b) an Berufsfach-».Berufsschulen:

Für die ersten 10 Wochenstunden:
3 -AM für jede Stunde

Bei weiteren 5 Wochenstunden:

2,75 -TM sür jede dieser S Stunden

Bei weiteren Wochenstunden:
2,50 -AM für jede dieser 10 Stunden

Bei höherer Stundenzahl wird die
Vergütung besonders festgesetzt.

Einzel-
stunde

-TM

Mncits-

wochen-
stunde

-TM

Jahres¬
wochen¬

stunde
-AM

4,- 13,30 l60,—

3,50 ll,70 140,—

3- 10,- 120,—

3,- 10,- 120,—

2,75 9,10 110 —

2,50 8,40 >00,—
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Bei Verwendung an verschiedenen Schulen

(Fach-, Berufsfach- oder Berufsschulen) wird bei der

Berechnung der Vergütung die Stundenzahl zusam¬

mengerechnet. Die Stunden an der Fachschule gclteu

dabei als erste Stunden.

Vorstehende Vergütuugssätze treten mit Wirkung

vom 1. April 194l1 iu Kraft.

Karlsruhe, den 1. Oktober 1940.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. I) 14070 In Vertretung

Gärtner

Deutscher Spartag am 3V. Oktober 1949.

An die Leiter der unterstellten Schulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-

erziehnngsministers vom 39. August 1949 — Lila

1863 N lo 15 III L IV 15 V —, Deutsch.Wiss.Er-

ziehg.Volksbildg. Seite 453 —. Die Schulleiter

habe» entsprechend zu versahreu.

K arlsruhe, Äeu 21. Oktober 1949.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. L 34749 In Vertretung

Gärtner

Altstoffsammlung durch die Schuljugend.

An die Leiter der unterstellten Schulen — ein¬

schließlich der privaten Schulen — sowie an die

Kreis- und Stadtschulämter.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs¬

erziehungsministers vom 21. September 1940 — 15 II a

2016 k III —. Deutsch. WissErziehg. Volksbildg.

Seite 456 —. Ich ersuche die Schulleitcr, das Er¬

forderliche zu veranlassen.

Ich verweise im übrigen auf die Erlasse vom

14. März 1940 L 5l4l (Amtsblatt Seite 68), vom

5. Juli 1940 L 22360 sowie auf die Abhandlung von

Studiendirektor Dr. Krause-Berlin im nichtamtlichen

Teil der Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 95 ff.

Karlsruhe, den 23. Oktober 1940.

Der Minister!des Kultus und Unterrichts.

Nr. L 34745, In Vertretung

Gärtner

Verordnung

über das „Naturschuhgebiet Ursec" iu der Gemarkung

Lenzkirch, Landkreis Neustadt im Schwarzwald.

Auf Grund der §s 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15

und 16 Abs. 2 des Reichsnaturschntzgesetzes vom

26. Juui 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des s 7

Abs. 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom

31. Oktober 1935 (RGBl. 1 S. 1275) wird mit Zu¬

stimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes

verordnet:

s 1

Der rund 2 km westlich vou Lenzkirch liegende

Urfee in der Gemarkung Lenzkirch, Landkreis Neu¬

stadt im Schwarzwald, wird iu dem im H 2 Abs. 1

näher bezeichneten Umfange mit dem Tage der

Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnatnr-

schntzbnch eingetragen nnd damit unter !den Schutz

des Reichsnaturschntzgesetzes gestellt.

s 2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von

l0,2929Imnnd umfaßt im Gewann Urfee in der Ge¬

markung Lenzkirch die Gruudstücke Lagerbuchuummer

394,395 nnd 396 bis 400.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Karte 1:25 000 uud eiue Uatasterhandzeichnnng

1 : 1500 r o t eingetragen, die bei der obersten Natur¬

schutzbehörde iu Berlin niedergelegt sind. Weitere

Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der

Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der

höheren Natnrschntzbehörde in Karlsruhe, der un¬

teren Natnrschntzbehörde in Neustadt im Schwarz¬

wald nud dem Bürgermeister in Lenzkirch.

A3

Im Bereich des Schutzgebietes ist Verbote«:

s.) Pflanzen zn beschädigen, auszureißen, auszu¬

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬

schneiden oder abzureißen,

b) freilebende» Tieren nachzustellen, sie mutwillig

zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬

richtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu

töten, oder Puppeu, Larveu, Eier oder Nester

uud sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere

fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet

der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kul¬

turschädlinge und sonst lästige oder blutsaugende

Insekten,

0) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) eine andere als die nach H 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

s) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf andere Weise zu beeinträchtigen,

1) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

einschließlich der natürlichen Wasserläufe oder

Wasserfläche» auf audere Weise zu verändern

oder zu beschädigen,

s) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schntz des Gebietes hinweisen.
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s 4

(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der

Fischerei,

d) die landwirtschaftliche Nutzung in der bisherigen

Art und im bisherigen Umfang.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den 21 uud 22 des

Reichsnatnrschntzgesetzes und den KH 15 und 16 der

Durchführungsverordnung bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des

Kultus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 1 l. Oktober 1940.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Dr. Schmittheune r

Nr. L 11344

Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Schlüchtsee" in der

Gemarkung Grafenhausen, Landkreis Neustadt im

Schwarzwald.

Auf Grund der Ks 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15

nnd 16 Abs. 2 des Reichsnatnrschntzgesetzes vom

26. Juni 1935 (RGBl. 1 S. 821) sowie des Z 7

Abs. 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom

31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬

stimmung der obersten Natnrfchntzbehörde folgendes

verordnet:

§ 1

Der rund 1 km nördlich von Gräfenhausen

liegende Schlüchtsee in der Gemarkuug Gräfenhausen,

Landkreis Neustadt im Schwarzhald, wird in dem

im Z 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem

Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das

Reichsnatnrschntzbnch eingetragen uud damit unter

den Schutz des Reichsnatnrschntzgesetzes gestellt.

s 2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 3,68 Im

uud umfaßt in der Gemarkung Gräfenhausen das

Grundstück Lagerbuchnummer 143.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Karte 1 :25 000 und eine Katasterhandzeichnung

1 :1500 r o t eingetragen, die bei der obersten Natnr¬

fchntzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere

Ausfertigungen dieser Uarten befinden sich bei der

Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der

höheren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der un¬

tere« Natnrschutzbehörde in Neustadt im Schwarz¬

wald und dem Bürgermeister in Grafenhausen.

s 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugra¬

ben oder Teile davon abzupflücken, abzuschnei-

den oder abzureißen,

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig

zu beunruhigen, zn ihrem Fang geeignete Vor¬

richtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu

töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester

und sonstige Brut- uud Wohnstätten solcher Tiere

fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet

der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Knl-

tnrfchädlinge nnd sonst lästige oder blutsaugende

Insekten,

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

s) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

anf andere Weise zu beeinträchtigen,

k) Bodenbestandteile abzubauen, Sprenguugeu oder

Grabuugeu vorzunehmen, Schutt oder Boden¬

bestandteile einzubriugeu oder die Bodengestalt

einschließlich der natürlichen Wasserläufe oder

Wasserflächen auf andere Weise zu verändern

oder zu beschädigen,

x) Bild- und Schristtaselu anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

s 4

(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd und ker

Fischerei,

d) das Aufarbeiten von Windwurf und -bruch,

e) das Wegräumen von kranken oder abgestorbenen

Bäumen,

ä) der geordnete Badebetriob an den dazu frei¬

gegebenen Stellen,

s) die Maßnahmen zur Unterhaltung des Stau¬

dammes.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird uach den 21 und 22 des

Reichsuaturschutzgesetzes und den 15 und 16 der

Dnrchführungsverorduuug bestraft.
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§ 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des
Kultus und Unterrichts in Kraft. Gleichzeitig wird
meine Bekanntmachung vom 10. September 1935
(Amtsblatt des Bad. Ministeriums des Kultus und
Unterrichts S. 166) aufgehoben.

Karlsruhe, den 11. Oktober 194V.
Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschntzbehörde —
Dr. Schmitt!) enner

Nr. D 11421

Verordnung
über das „Naturschutzgebiet Weingartcner Moor"
in der Gemarkung Weingarten, Landkreis Karlsruhe.

Auf Grund der Ks 4, 12 Abs. 2. 13 Abs. 2, 15
und 16 Abs. 2 des Reichsuaturschutzgesetzes vom
26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des s 7
Abs. 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom
31. Oktober 1935 (NGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬
stimmung der obersten Naturschntzbehörde folgendes
verordnet:

s 1
Das rund IV- kin südwestlich von Weingarten

(Baden) liegende Weingartener Moor in der Ge¬
markung Weingarten, Landkreis Karlsruhe, wird
in dem im H 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange
mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung
in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen und damit
unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

s 2
(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 28 da

und umfaßt im Gewann Torflager in der Gemarkung
Weingarten einen Teil >des Grundstückes Lagerbnch-
nnmmer 12483 >>.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sink in eine
Karte 1 :25 V0V und eine Katasterhandzeichnung
1 :150V rot eingetragen, die bei der obersten Natur¬
schntzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere
Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der
Neichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der
höheren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der un¬
teren Naturschntzbehörde in Karlsruhe uni> dem
Bürgermeister in Weingarten.

§3
Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a,) Pflanzen zu beschädigen, "auszureißen, auszu¬
graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬
schneiden oder abzureißen,

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig
zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬
richtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu

töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester
und sonstige Brnt- und Wohnstätten solcher Tiere
fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet
der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kul¬
turschädlinge und sonst lästige oder blutsaugende
Insekten,

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

6) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene
wirtschaftliche Nutzung auszuübeu,

s) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzu¬
machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände
auf andere Weise zn beeinträchtigen,

k) Bodenbestaudteile abzubauen, Sprengungen oder
Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬
bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt
einschließlich der natürlichen Wasserläufe oder
Wasserflächen auf andere Weise zu verändern
oder zu beschädigen,

Z) Bild- nNd Schrifttafeln anzubringen, soweit sie
nicht auf den Schutz des Gebietes hinweise«.

s 4

(1) Unberührt bleiben:
a,) die rechtmäßige Ausübung der Jagd und ker

Fischerei,
d) ldie ordnungsmäßige forstliche Bewirtschaftung

und Nutzung,
o) die landwirtschaftliche Nutzung der Streuwiesen

im bisherigen Umfang und unter Beibehaltung
der bisherigen Wirtschaftsform.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung von mir
genehmigt werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬
widerhandelt, wird nach den §s 21 und 22 des
Reichsnaturschutzgesetzes und Äen 15 und 16 der
Durchführungsverordnung bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt >des Badischen Ministeriums des
Kultus und Unterrichts in Kraft. Gleichzeitig wird
meine Bekanntmachung vom 29. September 1931
(Amtsblatt des Bad. Ministeriums des Kultus und
Unterrichts S. 18V) aufgehoben.

Karlsruhe, den 11. Oktober 194V.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts
— als höhere Naturschntzbehörde —

Dr. Schmittheuner
Nr. D 11342
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Schulsammlung für das Deutschtum im Ausland.

Nachstehend wird der Erlaß des Reichserzie-
hnngsministeriums vom 2. Oktober 194(1 bekannt¬
gegeben. Die Schulleiter haben das Erforderliche zu
veranlassen.

Karlsruhe, den 11. Oktober 194V.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 33794 In Vertretung

Gärtner

Berlin W 8, den 2. Oktober 1940.

Der Reichsminister
für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung
6111 2013, Lila, LIIIa(b)

Betrifft: Schulsammlung des Volksbundes für das
Deutschtum im Ausland.

Der Volksbund für das Deutschtum im Aus¬
land, Bundesleitung in Berlin, hat zur Ermög¬
lichung der Durchführung seiner Aufgaben die Ab¬
haltung einer Schulsammlung beantragt. Jni Ein¬
vernehmen mit dem Herrn Reichsminister des In¬
nern und dem Herrn Reichsschatzmeister der NSDAP,
bestimme ich, daß in der Zeit vom 2 2. bis24. No¬
vember 1940 eine Schulsammlung abgehalten
wird. Die Durchführung der Sammlung liegt in den
Händen des VDA. Zu der Schulsammlung können
Schüler und Schülerinnen im Alter vom vollendeten
10. Lebensjahre herangezogen werden. Der Reichs¬
schatzmeister der NSDAP, wird im Einvernehmen
mit dem Reichsjugendführer seine Zustimmung zur
Mitwirkung der Hitler-Jugend an der Schulsamm¬
lung erteilen. Das Sammeln ist lediglich innerhalb
des Bekanntenkreises der Sammler gestattet und
darf nicht auf Straßen und Plätzen, in Gast- oder
Vergnügungsstätten oder in anderen jedermann zu¬
gänglichen Räumen oder von Haus zu Haus, son¬
dern ausschließlich iu Ken Wohnungen der
Sammler oder ihrer nächsten Bekannten geschehen.
Eine Vereinfachung in der Sammlung und der Ab¬
rechnung gegenüber früher ist insofern vorgesehen,
als an Stelle der frühere« Quittungsbücher Bild¬
karten zum Einheitspreis von 0,20 RM. zum Ver¬
kauf gelangen, die auch in Serien zn 5 Stück an den
Emvfänger abgegeben werden können. Die Sammel¬
tätigkeit der Schüler und Schülerinnen un'd der
Hitler-Jugend und Hie Abrechnung über die Samm¬
lung hat außerhalb der Unterrichtsstunden zu er¬
folgen; eine Störung Hes Unterrichts darf dadurch
nicht eintreten.

Dieser Erlaß wird auch in Deutsch.Wiss.Er-
ziehg.Volksbildg. und in den Amtsblättern der
Unterrichtsverwaltungen der Länder veröffentlicht.

In Vertretung: gez. Zschintzsch.
An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

HI. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennnngs- und Besörderuugserlassen (RGBl. 1
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zum Oberstudiendirektor: Professor Dr. Ferdi¬
nand Zandt an der Kraichgauschule, Oberschule
für Jungen, in Sinsheim.

Zu Studieuräten: die Studienassessoren Fritz
Eickhofs an der Friedrichschule, Oberschule für
Jungen, iu Pforzheim — Kurt Fabricius an
der Hindenburgschule, Oberschule für Mädchen, in
Freiburg — Dr. Albert Fischer an der Seuse-
schule, Oberschule sür Jungen, in Überlingen — Dr.
August Großkinsky am Schlageter-Ghmuasium
in Konstanz — Dr. Herbert Haster an der Hans
Dhoma-Schule, Oberschule für Jungen, in Lörrach —
Eugen Meyfen an Her Adolf Hitler-Schule, Ober¬
schule für Jungen, in Mannheim — Mar Schweig-
ler an der Wolfram von Eschenbach-Schule, Ober¬
schule für Jungen, in Wertheim.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Eruanut:

Zum Vcrwaltungsfekretär bei der Verwaltung
der klinischen Universitätsanstalten in Freiburg
Fiuanzsekretär Karl Träulein beim Erzb. Ober¬
stiftungsrat.

Zu Studienräten(innen): die Studieuassessorcu
(innen) Dr. Herbert Frö h lich an Her Kantschule,
Oberschule für Jungen, in Karlsruhe — Dr. Oskar
Göppert an her Frankenfchnle, Oberschule für
Jungen, in Tauberbischofsheim — Maria Graab
an der Melanchthonfchule, Oberschule für Jungen,
in Bretten — Ilse Groos-Lnntz an der Lessing¬
schule, Oberschule sür Mädchen, in Karlsruhe —
Friedrich Groß an Her Philipp Lenard-Schnle,
Oberschule für Jungen, in Heidelberg — Kurt
Iand er am Bismarck-Gvmuasium in Karlsruhe
— Dr. Albert Kiefer an der Hohenstanfenfchule,
Oberschule für Jungen, in Eberbach — Dr. Lina
Kirchen bau er an der Odenwaldschule, Ober¬
schule für Jungen in Aufbauform, in Buchen —
Leonhard Kreukler an der Odenwaldschule, Ober
schule für Juugen in Aufbauform, in Buchen —
Dr. Maria Lienhart an der Johann Fischart-
Schule, Oberschule für Jungen, in Ettenheim —
Dr. Antonie M o ck an der Jmmelmannfchule, Ober¬
schule sür Jungen, in Villingen — Alfred Müller
an der Helmholtzschnle, Oberschule für Jungen, in
Karlsruhe — Heinrich Saue r au der Odenwald^
schule, Oberschule für Junge» in Anfbauform, in
Buchen — Irmgard Schäfer an der Kraichgau
gard S ch u l t e - S t ö ck e l au der Hölderlinschule,
schule, Oberschule für Jungen, in Sinsheim — Hilde-
Oberschule für Mädchen, in Heidelberg — Rudolf
Sternberg an der Humboldtschule, Oberschule
für Juugen, in Karlsruhe — Hellmuth Stolzeu -
berger an der Hindenburgschule, Oberschule für
Jungen, in Ettlingen — Josef Vökt an der
Scheffelschule, Oberschule für Jungen, in Säckingen
— Elisabeth Wetz an der Fichteschule, Oberschule
für Mädchen, in Karlsruhe — Johanna Zwißle r
an Her Bodenseeschule, Oberschule für Jungen in
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Anfbanform, in Meersbnrg — die Dipl.-Jng. Dr. >
Heinrich Hardensett und Dr. Artnr Mayer
an i>er Staatlichen Ingenieurschule in Konstanz.

Zu planmäßigen Technischen Lehrerinnen: die
außerplanmäßigen Techn. Lehrerinnen Franziska
Maier an der Handelsschule in Singen/H. — Eli¬
sabeth Neckermann an der Handelsschule II in
Karlsruhe.

Zu Hanptlehrern(innen): die Lehrer(innen) Martha
Heußler in Emmeudingen — Auguste Hölzel
in Karlsruhe — Rosemarie Meyer, geb. Wieser,
in Ebringen — Robert Pflüger in Wehr.

Zu Bernfsfchnllehrerinnen: die apl. Berufs-
schullehreriuen Gertrud Becker, Elfriede Lan und
Hertha Zug in Karlsruhe.

Zu Handarbeitshauptlehrerinnen: die Hand¬
arbeitslehrerinnen Maria Baningart und Maria
Wiedensohler in Mannheim.

Ernannt zu Beamten aus Lebenszeit:
Die Hauptlehrer Karl Kuch in Pforzheim —

Artur Leichnitz in Heidelsheim — Friedrich
Weiß in Pforzheim.

Eingewiesen in die Besoldungsgruppe der
bisherigen badischen Besoldungsordnung:

Studienrat Waldemar Volkmar an der Karl
Benz-Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) in
Mannheim.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hauptlehrer Ernst Banmann in Huchen¬

feld nach Büchenbronn — Friedrich D ö r r in Stein,
Ldkr Pforzheim, nach Huchenfeld — Alfons Dreher
in Huttingen nach Notzingen.

In den Ruhestand versetzt:
Oberstndieudirektor Dr. Hermann Ried er an

der Schillerschule, Oberschule für J-ungen, in Offen¬
burg.

Entlassen durch Übernahme in den Dienst der
Wehrmacht:

Hanptlehrer Friedrich Rahner in Mannheim.

Gestorben:

Professor Karl Mayer an der Liselotteschule
Oberschule für Mädchen, in Mannheim, am
26. August 1940 — Hauptlehrer a. D. Valentin
Albert, zuletzt in Horrenbach, am 24. September
1940 — Fachlehrer a. D. Josef Münz er, zuletzt
an der Uhrmacherfchnle in Furtwangen, am
26. September 1940 — Hauptlehrer Emil Wuus ch
in Bötzingen, am 10. Oktober 1940 — Hauptlehrer
Johann Hanner in Mannheim, am 15. Okto¬
ber 1940.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allgemein:

Im Gauverlag Bayrische Ostmark G. m. b. H.,
Bayreuth, ist der Führerkalender für 1941 „Die
Führuug des Großdeutschen Reiches"
erschienen. Der Kalender ist als Wandschmuck sür
Schulen und Dienststellen geeignet nnd wird zur

Anschaffung empfohlen. In der Znsammenfassnng
der führenden Persönlichkeiten des Großdeutscheu
Reiches, deren Bilder mit einer kurzen Biographie
gebracht werden, ist der Kalender auch geeignet, im
nationalpolitischen Sinne erzieherisch zu wirken.
Der Preis beträgt je Stück RM. 2.—., bei Mengen¬
bezug ab 100 Stück je NM. 1.85, ab 150 Stück je
RM. 183, ab 200 Stück je RM. 1.81, ab 250 Stück je
RM. 1.80, ab 300 Stück je RM. 1.79, ab 350 Stück
je RM. 1.78, ab 400 Stück je RM. 1.77, ab 450 Stück
je RM. 1.76, ab 500 Stück je RM. 1.75.

Sammelbestellungen sind über die Kreis- und
Stadtschulämter au den Gauverlag Bayrische Ost¬
mark G. m. b. H., Ansliefernngsstelle Berlin, Berlin
W 35, Großadmiral von Koester-Ufer 59, zu richten.
Die Kreis- und Stadtschulämter werden um Weiter¬
leitung ersucht.

Ewiges deutsches Soldatentnm,
Ruhmesblätter aus zwei Jahrtausenden deutscher
Geschichte. Zusammengestellt von Ludwig Vogt nud
Kurt Dümlein. Verl. Franz Eher Nachf. G. m. b. H.,
München. 1940.

Otto Lais, Bilder ans der Sommefchlacht
des Weltkrieges. 216 Seiten mit 10 Bildern. Preis
RM. 2.80. Perl. G. Braun, Karlsruhe.

H e i n r i ch K l i n g e n b e r g, Italien und Wir.
Pd. Verlagsgemeinschaft Ostpreußen G.m.b.H.
Sturm-Verlag Ferdinand Hirt-Königsberg (Pr.).

Im Verlag Velhageu 6 Klasing, Bielefeld, sind
erschienen:

Deutsche Ausgaben: Psg.
Goethe: Dichtung und Wahrheit I (D. Ausg. 5) 95
Goethe: Dichtung uud Wahrheit II (D. Ausg. 6) 90
Das Nibelungenlied (im Auszuge, übersetzt von

Dr. G. Legerlotz) (G. Ausg. 15) l10
Homers Jlias (im Anszuge, übersetzt von

I. H. Voß) (D. Ausg. 68) 95
Eichendorff: Aus kein Leben eines Taugenichts

(D. Ausg. 193) 70
Nietzsche: Vom Nutzen und Nachteil der Historie

für das Leben (D. Ausg. 268) 75
Grillparzer: Der Traum ein Leben (D. Ausg.

291) 70

Deutsche Lesebogen:
Storm: Pole Poppeuspäler (D. Lsbg. 132) . . 40
Stehr: Der Geigenmacher (D Lsbg. 148) ... 45
Der Krieg als inneres Erlebnis (D. Lsbg. 162) 50
Vesper: Drei Erzählungen (D. Lsbg. 166) . . 25
Edert: Erzähluugen (D. Lsbg. 184) 45
Grasf u. Hiutze: Die endlose Straße (D. Lsbg.

185) 70
Benmelburg: Deutschland erwacht (D. Lsbg. 186) 40
Cremers: Die Marneschlacht (D. Lsbg. 189) . 80
Moltke: Auszüge aus seinen Schriften (D. Lsbg.

196) 50
v. Molo: Friedrich List (D. Lsb. 204) .... 45
Scharnhorst und Gneisenan (D. Lsbg. 210) . . 50
v. Francois: Erinnerungen eines preußische»

Generals (D. Lsbg. 216) 50
Moser: Gedanken znr deutschen Geschichte (D.

Lsbg. 227) 35
j Kleist: Briefe (D. Lsbg. 232) 40
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Pfg-
Hartinann von Aue: Der arme Heinrich (D.

Lsbg. 239) 50
Friedrich August Ludwig von der Marwitz
^ (D. Lfbg. 244) 50
Die italienische Kaiserpolitik des deutschen Mit¬

telalters (D. Lsbg. 246) 50
Ulrich von Hutten: Arminins (D. Lsbg. 248) . 40
C. F. Meyer: Huttens letzte Tage (D. Lsbg. 251) 60
Freiherr vom Stein (D. Lsbg. 252) .... 50
Edert: Der Druck der 95 Thesen (D. Lsbg. 257) 35

^ Nothardt: Alles oder nichts — das ist Kleist
^ (D. Lsbg. 253) 35

Englisch eAnsgaben :
Shakespeare: The Merchant os Venice (Engl.

Ausg. 3) 100
Drinkwater: Abraham Lincoln (Engl. Ausg.

190) 70

Prosateurs fraucais:
Dandet: Tartariu de Tarascou (Pros. 122) . . 90
H-'unon: Maria Chardelain (Pros. 230) . . . 145

Thsstre srancais:

Moliöre: Les Pröeieufes ridicnles (Thsatre 56) 70

Neusprachliche Lese bogen:

Three Pleasant Little Plays (Nspr. Lsbg. 16) 25
Scönes de la Revolution srancaise (Nspr. Lsbg.

29) 35
Ruskin: The King os the Golden River (Nspr.

Lsbg. 54) 40
Great Britain and the World War (Nspr. Lsbg.

143) 40
Dramatized Stories srom English History

(Nspr. Lsbg. 152) . 40
Conteurs d' Avant-Garde (Nspr. Lsbg. 131) . 50
Detective and other Stories (Nspr. Lsbg. 192) 40
English Sport (Nspr. Lsbg. 198) 35
London, Selected Tales (Nspr. Lsbg. 228) . . 60
Dickens: The Old Enriosity Shop (Nspr. Lsbg.

242) 30

19 - 161

Pfg-
The United States and the World (Nspr. Lsbg.

252) 40
Stevenson: The Jsle os Voices (Nspr. Lsbg.

258) 30
Daudet: Lettres de mon Moulin (Nspr. Lsbg.

289) 30

Lateinische und griechische Lesebogen:
Sallust: Bellum Jugurthiuum, Text (Lat.-griech.

Lsbg. 65) 80
Sallust: Bellum Jugurthinum, Erläuterungen

(Lat.-griech. Lsbg. 66) 60

Spanische Lesebogen:
Amerikanische Kurzgeschichten (Span. Lsbg. 10) 60

In Heinrich Handels Verlag in Breslau sind
erschienen:
Nr. 128. „Flieger gegen England", von Her¬

mann Kärgel. Einzelpreis 15 Rps., ab 10 Stück
12 Rpf., ab 20 Stück 11 Rps.

Nr. 131. „Heinz wird Kampfflieger". Der
We rdegang des deutschen Kampffliegers, für die
Schuljugend dargestellt von Heinrich Hausmann.
Einzelpreis 15 Rpf., ab 10 Stück 12 Rpf., ab
20 Stück 11 Rpf.

Nr. 132 a/b. „U rsachen und Grundlage n
des Krieges gegen Englan d", von Paul
Schmidt. Preis 20 Rps., ab 10 Stück 19 Rpf., ab
20 Stück 18 Rpf.

Nr. 133. „Seekrieg gegen Englan d". Erster
Teil. Nach Tatsachenberichten erzählt von Her¬
mann Kärgel. Preis 15 Rps., ab 10 Stück 12 Rps.,
ab 20 Stück 11 Rpf.

„Handels Lesebogen für die Grund¬
schule"

Gru 1 „Von unserem Führe r" (Neubearbei¬
tung). Erzählt von Ilse Nan. Einzelpreis 15 Rpf.,
ab 10 Stück 12 Rpf.

Gru 6 „Ins Jungvolk hiuei u" (Neubear¬
beitung) von K. Paur. Einzelpreis 15 Rpf., ab
10 Stück 12 Rpf.

Druck und Verlag von Malsch 6> Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben Karlsruhe, den 14. November 1940

Inhalt
I. Erlasse des Reichsmlnisteriums für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen und Verordnungen:
Amtliches Verkündigungswesen.
Schulsammlung des Volksbundes für das Deutsch¬

tum im Ausland.
Einrichtung >der Höheren Schulen.
Einführung neuer Lernbllcher an Mittelschulen.
Meldung für -die Aufnahme in das Musische Gym¬

nasium in Frankfurt a. M. aus 1. Januar 1941.
Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im

Vereich des Wehratales in den Landkreisen Säckingen
und Lörrach.

Verordnung zum Schutze von Landschaftstcilcn um
den Bberg bei Baden-Baden in den Gemarkungen Neu¬
weier, Steinbach, Varnhalt, Landkreis Bühl und der
Gemarkung Baden-Baden.

Verordnung zum Schutze von Landichaststeilen in
'den Landkreisen Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Seefelder
Aach-Mündung" in den Gemarkungen Unteruhldingen
und Oberuhldingen, Landkreis Uberlingen am Bodensee.

Berufsausbildung Äer LehrlÄige im Dienste der
Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaften, hier Besuch der Kaufmännischen Berufsschule
(Handelsschule).
III. Personalnachrichten.

I Erlaffe des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 19 des Reichsmiutsterialamtsblattes:
Nr. 509 „Kriegs-Wa?chfibel der deutschen Hausfrau" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 456)

Nr. L 34746/40.

Aus Heft 20 des Reichsmiuistenalamtsblattes:
Nr. 520 „Nachweis der deutschblutigen Abstammung" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 474)

Nr. ^ I 6691/40.

Nr. 534 „Tag der deutschen Hausmusik" (Deutsch.Wiss Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 473) — Nr. 8 36780/40.

H Bekanntmachnngen und Verordnungen.

Amtliches Verlündigungswesen.

Die Bekanntmachung vom 1. Dezember 1933
Nr. A I 32 199 (A. Bl. 1933 S. 177) wird wie folgt
geändert:

Für den Kreis Wolfach ist mit Wirkung
vom 1. November 1940 an nicht mehr der „Führer",
sondern vas „Schwarzwälder Tagblatt" in Villin¬
gen amtliches Verkündigungsblatt.

Karlsruhe, den 31. Oktober 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I 6660 In Vertretung
Gärtner

Schulsammlung des Volksbundes für das
Deutschtum im Ausland.

An die Leiter und Lehrer der Schulen.
Unter Hinweis auf den im Amtsblatt Seite 159

abgedruckten Erlaß der Herrn Reichsministers für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 2.
Oktober 1940 Z III 2013 „Schulsammlung für das
Deutschtum im Ausland" fordere ich die Schulleiter
und Lehrkräfte zur tatkräftigen Mitwirkung auf.

Gerade in diesem Jahr mnß der Erfolg der
Sammluug ein Zeugnis ablegen für die Verbuuden-
heit des deutschen Volkes mit den Volksdeutschen
Kameraden außerhalb der Neichsgreuzen.

Da die gesamte Durchführung, wie in den frühe¬
ren Jahren, in der Hand der Schulleiter bzw. deren
Beauftragten liegt, bin ich überzeugt, daß das Ge-
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lingen gewährleistet ist. Ich glaube bestimmt, daß

für die Volksdeutsche Sache niemand Opfer scheut,

sei es an Arbeit, Zeit oder Geld.

Den Schulleitern und Lehrkräften spreche ich

im voraus Dank und Anerkennung aus.

Karlsruhe, den 8. November 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ö 39027 In Vertretung

Gärtner

Einrichtung der Höheren Schulen.

Die Erwiu von Steinbach-Schnle in Kehl hat

den Namen „Hananer-Schnle" erhalten.

Sie führt nuumehr die Bezeichnung „Hauauer-

Schule, Oberschule für Jungen in Kehl a/Nhein".

Karlsruhe, den 25. Oktober 194».

Der Minister des Kultus und Unterrich>ts

Nr. k 35770 In Vertretung

Gärtner

Einführung neuer Lernbücher an Mittelschulen.

An die Kreis- und Stadrschnlämter, sowie an

die Leiter und Lehrer der Mittelschulen.

Aufgrund ber Entschließung des Reichsmini¬

sters für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung

vom 4. Oltober 1940 L II ä 240 (Deutsch. Wiff. Er-

ziehg. Volksbildg. 1940 S. 479) werden zum Ge¬

brauch au Mittelschulen in meinem Dienstbereich

folgende Lernbücher zugelassen:

Für den Deutschunterricht in den Klassen

I und 2:

Deutsches Lesebuch für Mittelschulen „Dich ruft

dem Volk", herausgegeben von H. Kickler, H. Lnh-

mann, H. Pröve und W. Schäfer, Band 1 und 2;

Verlagsbuchhandlung Velhagen und Klasing in

Bielefeld und Leipzig, Carl Meher (Gustav Prior)

in Hauuover und Julius Klinckhardt in Leipzig.

L. Für deu Unterricht in Geschichte in Klasse 2:

Geschichte für Mittelschulen, l. Band: für

Klasse 2, bearbeitet von P. Jennrich, R. Krause und

A. Viernow; Verlag Hermann Schroedel in Halle

a./S.

<?. Für den Unterricht in Rechnen uud Raumlehre

in den Klassen 1 und 3 :

Rechnen und Raumlehre für deutsche Mittel¬

schulen, Ausgabe A: für Jungenschulen, 1. und 2.

Teil, Ausgabe B: für Mädchenschulen, 1. Teil, her¬

ausgegeben von Arthur Müller, Paul Polster, Her¬

mann Stechow und Johannes Gerch; Verlag Alwin

Huhle in Dresden.

v. Für de» Unterricht in Lebensknnde

in den Klassen 1 und 2:

Lebenskunde für Mittelschulen, 1. uud 2. Teil,

bearbeitet von Dr. Hermann Wiehle nnd Dr. Marie

Harm; Verlag Hermann Schroedel in Halle a./S.

nnd Ferdinand Hirt in Breslau.

I?. Für den Unterricht in Natnrlehre — Physik —

für Jungen in den Klaffen 3 nnd 4:

Physik für Jungenmittelschuleu, Teil l, bear¬

beitet von A. Lucas, W. Ludwig und A. Schür¬

mann unter Mitwirkung von G. Gülzow; Verlag

B. G. Tenbner in Leipzig.

1>. Für den Unterricht in Musik

in den Klassen 1 bis 3 :

„Klingender Tag", Musikvuch für Mittelschulen,

1. Band, bearbeitet von Ferdinand Lorenz nnd

Adolf Strnbe; Verlag Merseburger uud Co. in

Leipzig.

Di? Genehmigung »ieser Lerubücher ist vorläu¬

fig. Gleichwohl können die obengenannten Unter-

richtswcrke sofort an allen grundständigen Mittel¬

schulen meines Dienstbereichs in den bezeichneten

Klassen nnd Fächern eingeführt werden. Über die

Einführung ist mir unverzüglich Anzeige zu erstat¬

ten. Andere als die oben angegebenen Bücher dür¬

fen nicht mehr benützt werden.

Karlsruhe, den 5. November 1940.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. L 36789 In Vertretung

Gärtner

Meldung für die Aufnahme in ^>as Musische

Gymnasium in Frankfurt a. M. auf 1. Januar 1941.

An die Leiter der Volksschulen nnd der Ober¬

schulen sür Juugen.

Aus die Anordnungen des Herrn Reichsmini¬

sters für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung,

die im Amtsblatt Deutsch. Wiss. Erzieh. Volksbildg.

1939 — Hest 24, nicht amtlicher Teil Seite 246 —

erschienen sind, wird hingewiesen.

Karlsrnhe, den 8. November 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr L 3914S In Vertretung

Gärtner

Verordnung

zum Schutze von Landschaftsteileu im Bereich des

Wehratales in den Landkreisen Säckingen und

Lörrach.

Anf Gruud der KZ 5 und 19 des Neichsuatur-

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I Seite
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821) in der Fassung des Dritten Änderungsgesetzes
vom 20. Januar 1938 (RGBl. I S. 36) sowie des §
13 der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober
1935 (NGBl. I Seite 1275) wird für Ken Bereich
ves Wehratales ans den Gemarkungen Wehr, Her¬
rischried, Rütte, Großherrischwand und Todtmoos,
Landkreis Säckingen, und der Gemarkung Gers¬
bach, Landkreis Lörrach, folgendes verordnet:

s 1.
Die in der Landschaftsschntzkarte bei dem Mini¬

ster des Kultus und Unterrichts als höherer Natnr-
schntzbehörde in Karlsruhe mit roter Farbe einge¬
tragenen Landschaftsteile im Bereich des Wehra¬
tales auf den Gemarkungen Wehr, Herrischried,
Rütte, Großherrischwand nnd Todtmoos, Landkreis
Säckingen, und der Gemarkung Gersbach, Landkreis
Lörrach, werde» in dem Umfange, der sich aus der
Eintragung in der Landschaftsschutzkarte ergibt, mit
dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung dem
Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes unterstellt.

s 2.

Es ist verboten, innerhalb der in der Landschafts-
schutzkarte durch besondere rote Umrahmung kennt¬
lich gemachten Landschaftsteile Veränderungen vor¬
zunehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädi¬
gen, den Naturgenuß zu beeinträchtigen oder das
Landschaftsbild zu verunstalten.

Hierunter fällt die Durchführung von Hoch¬
spannungsleitungen, die Anlage von Bauwerken
aller Art, Verkaufsbuden, Zelt- und Lagerplätzen,
Müll- und Schuttplätzen, die Neuanlage von Stein¬
brüchen sowie das Anbringen von Inschriften, so¬
weit letztere nicht auf die Landfchaftsschntzmaßnah-
men hinweisen oder als Wegweiser erforderlich sind.

Unberührt bleiben:
1. der künftige Ausbau der das Schutzgebiet durch¬

ziehenden Straßen,
2. die bisherige forstwirtschaftliche, landwirtschaft¬

liche und gewerbliche Nutzung, jedoch mit fol¬
genden Einschränkungen:
a) größere Kahlhiebe dürfen nicht vorgenommen

werden,
k) das Ufergehölz ist zu erhalteu, soweit es nicht

teilweise oder ganz beseitigt werden muß, um
Hochwasserschäden vorzubeugen. Wird eine
derartige Beseitigung auf längeren Strecken
(20 m und mehr) von der örtlichen Wasserbau^
behörde (Wasserwirtschaftsamt) als nötig er¬
achtet, so hat sich diese Stelle mit der unteren
Naturschutzbehörde in Verbindung zu setzen.
Wird eine Einigung nicht erzielt, so entschei¬
det das Finanz- und Wirtschaftsministerinm,
Abteilung für Landwirtschaft und Domänen,
nach Fühlungnahme mit der höheren Natur¬
schutzbehörde, ob und inwieweit der Wasser¬

schutz die Entfernung des Ufergehölzes ver¬
langt. Ersatzpflanzung soll in diesen Fällen
nach Möglichkeit durchgeführt werden.

s's.
Ausnahme» von den Vorschriften im K 2 kön¬

nen von mir in besonderen Fällen zugelassen wer
deu.

s
Wer den Bestimmungen des s 2 zuwiderhan¬

delt, wird nach den Ks 21 uud 22 des Reichsnatur-
schntzgesetzes und dem § 16 der Durchführungsver¬
ordnung bestraft.

s 5.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬
tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 24. Oktober 1910.
Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —
Dr. Schmitthenner

Nr. 2 12303

Verordnung

zum Schutze von Landschaftsteilen um den Abcrg

bei Baden-Baden in den Gemarkungen Neuweier,

Steinbach, Varnhalt, Landkreis Bühl und der Ge¬

markung Baden-Baden.

Auf Grund der Ks 5 und 19 des Reichsnatur¬
schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (NGBl. I S. 821)
in der Fassung des Zweiten Ergänzungsgesetzes
vom 1. Dezember 1936 (RGBl. I S. 1001) sowie des
§ 13 der Durchführungsverordnung von: 31. Okto¬
ber 1935 (RGBl. I S. 1275) wird für den Bereich
der oben angegebenen Gemarkungen folgendes ver¬
ordnet :

§ 1-
Die in der Landschaftsschutzkarte bei der höhe¬

ren Natnrschntzbehörde in Karlsruhe mit roter
Farbe eingetragenen Landschaftsteile nm de» Dberg
bei Baden-Baden in den Gemarkungen Neuweier,
Steinbach, Varnhalt, Landkreis Bühl uud in der
Gemarkung Baden-Baden werden in dem Umfange,
der sich aus der Eintragung in der Landschafts¬
schntzkarte ergibt, mit dem Tage der Bekanntgabe
dieser Verordnung dem Schutz des Reichsnatnr-
schutzgesetzes unterstellt.

s 2.
Es ist verboten, innerhalb der in der Land¬

schaftsschutzkarte durch rote Umrahmung kenntlich
gemachten Landfchaftsteile Veränderungen vorzu-
nehmen, die geeignet find, die Natur zu schädigen,
den Naturgenuß zu beeinträchtigen oder das Land¬
schaftsbild zu verunstalten. Hierunter fällt die An¬
lage von Bauwerken aller Art, Denkmälern, Stein¬
brüchen, Lehmgruben, Stützmauern und Weinberg-



166 — Nr.

treppen aus Beton, Werbezeichen aller Art, Sport¬

plätzen, Müll- und Schuttplätzen, die Entfernung

von Bäumen oder Vaumgruppeu, die für das Land¬

schaftsbild von wesentlicher Bedeutung sind, von

einzelstehenden Felsen und Felsgruppen.

Unberührt bleibt!die wirtschaftliche Nutzung, die

Herstellung einfacher bodenständiger land- und forst¬

wirtschaftlicher Gebände wie Rebhäuschen, Holz¬

hauerhütten und dergl. und die Unterhaltung und

Verbesserung der vorhandenen Straßen und Wege,

soweit die vorbehaltenen Arbeiten dem Zweck der

Verordnung nicht widersprechen.

8 3.

Ausnahmen von den Vorschriften im § 2 kön¬

nen von mir in besonderen Fällen zugelassen werden.

§4.

Wer den Bestimmungen des § 2 zuwiderhan¬

delt, wird nach Ken ss 21 und 22 des Reichsnatur¬

schutzgesetzes und Äem § 16 der Durchführungsver¬

ordnung bestraft.

s 5.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬

tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 24. Oktober 1940.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Dr. Schmitthenner

Nr. 6 9810

Verordnung
zum Schutze von Landschaftsteilen in den Land¬

kreisen Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt.

Auf Grund der KZ S und 19 des Reichsnatur¬

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821)

sowie des s 13 der Durchführungsverordnung vom

31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird für den

Bereich der Landkreise Karlsruhe, Rastattt und

Pforzheim folgendes verordnet:

s

Die in der Landschaftsschutzkarte bei dem Mini¬

ster des Kultus und Unterrichts als höherer Natur¬

schutzbehörde mit roter Farbe eingetragenen Land¬

schaftsteile

1. Moosalbtal auf den Gemarkungen Bur¬

bach, Spessart, Schöllbronn und Völkersbach im

Landkreis Karlsruhe und Gemarkung Freiols¬

heim im Landkreis Rastatt,

2. Holzbach- und Maisenbachtal auf den

Gemarkungen Pfaffenrot und Schielberg im

Landkreis Karlsruhe und Langenalb im Land¬

kreis Pforzheim,

20 - K

3. Diebs wiesen auf den Gemarkungen Spiel¬

berg und Pfaffenrot im Landkreis Karlsruhe

und Ittersbach im Landkreis Pforzheim,

werden in dem Umfange, der sich ans der Eintra¬

gung in die Landschaftsschutzkarte ergibt, mit dem

Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung dem

Schutz des Reichsnatnrschntzgesetzes unterstellt.

s 2. 5

Es ist Verbote«, unterhalb der in der Laud¬

schaftsschntzkarte durch rote Umrahmung kenntlich

gemachten Landschaftsteile Veränderungen vorzu¬

nehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen,

den Naturgenuß zu beeinträchtigen oder das Land¬

schaftsbild zn verunstalten. Hierunter fällt die An¬

lage von Bauwerken aller Art, Verkaufsbuden,

Zelt- uud Lagerplätzen, Drahteinzännnngen, Draht¬

leitungen, Müll- und Schuttplätzeu sowie die Besei¬

tigung der Einzelbanmgruppeu.

Unberührt bleibt die wirtschaftliche Nutzung, so¬

fern sie dem Zweck dieser Verordnung nicht wider¬

spricht. Dies bedeutet im einzelnen:

a,) Das Ufergehölz ist zu erhalten, soweit es nicht

teilweise oder ganz beseitigt werden muß, um

Hochwasserschädeu vorzubeugen. Wird eme der¬

artige Beseitigung auf längeren Strecken (2V m

und mehr) von der örtlichen Wasserbaubehörde

(Wasserwirtschaftsamt) als uötig erachtet, so hat

sich diese Stelle mit der unteren Naturschutzbe-

hörde in Verbindung zu setzen. Wird eine Eini¬

gung nicht erzielt, so entscheidet das Finanz- und

Wirtschaftsministerium — Abteilung für Land¬

wirtschaft und Domänen — im Benehmen mit

der höheren Naturfchntzbehörde, inwieweit der

Wasserschutz die Entfernung des Ufergehölzes

verlangt. Ersatzpflanzung soll in diesen Fällen

nach Möglichkeit durchgeführt werden.

b) Der Tranf des Waldes ist in seinem Laubholz-

charakter zn erhalten unter Ausschluß von Hie¬

ben, die in ihrer Wirkung einem Kahlhiebe

gleichkommen.

o) Die Wiesen sind als solche zu erhalten.

8 3.

Ausnahmen von den Vorschriften im § 2 können

von mir in besonderen Fällen zugelassen werden.

§ 4.

Wer den Bestimmuugeu des K 2 zuwiderhan¬

delt, wird nach den 21 und 22 des Reichsuatur-

schutzgesetzes und dem s 16 der Durchführungsver¬

ordnung bestraft.
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s 5.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Ünl-

tns und Uuterrichts in Kraft.

K arlsrn h e, den 4. November l940.

Der Badische Minister des Kultus uud Unterrichts

— als höhere Natnrschutzbehörde —

Dr. Schmitt h e n n e r

Nr. L 12234

Verordnung

über das „Naturfchlchgebict Seefelder Aach-Mün¬

dung" in de» Gemarkungen Unteruhldingen und

Oberuhldingen, Landkreis Überlingen am Bodensee.

Auf Grund der Aß 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und

16 Abs. 2 des Neichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juui

1935 (NGBl. I S. 821) sowie des s 7 Abs. 1 uud 5

der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober

1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung der

obersten Natnrschutzbehörde folgendes verordnet:

H 1.

Das rund 50l> m nördlich von Unteruhldingen

am Bodensee in den Gemarkungen Unteruhldingen

und Oberuhldingen, Landkreis Überlingen, am Bo¬

densee, liegende Schilfried der Ssefelder Aach-Mün¬

dung wird mit den außerhalb der Ufergrundstücke

im See wachsende» Schilfbeftäuden in dem im s 2

Abs. > näher bezeichneten Umfange mit dem Tage

der Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichs-

natnrschntzbuch eingetragen nnd damit unter den

Schutz des Rcichsnaturfchutzgesetzes gestellt.

s 2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von runo

25 da uud umfaßt

n) iu der Gemarkung Unteruhldingen die Grund¬

stücke Lagerbnchnnmmer 84, 37 bis 133, 135 bis

l38, l40 sowie Teile der Grundstücke Lagerbnch

munmer 76 uud 77 ;

>,) in der Gemarkung Oberuhldingen die Grund¬

stücke Lagerbnchnummer 294, 295, 297 bis 303,

die im See anßerhalb dieser Grundstücke wach

feudeu Schilfbestände sowie die Wasserfläche der

Seefelden- Aach innerhalb der Grenzen des Ge¬

bietes.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes siuo iu eiue

Uarte 1:25 000 uud eine Katasterhandzeichnnng

1:1 500 rot eingetragen, die bei der obersten Na-

tnrschntzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Wei¬

tere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei

der Reichsstelle für Naturschutz iu Berlin, bei der

höheren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der unte¬

ren Natnrschntzbehörde in Überlingen am Bodeusee

und den Bürgermeistern in Unternhldingen und

Obernhldingen.

s 3-

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

-i) Pflanze» zu beschädigen, auszureißen, anszugra-

beu oder Teile davon abzupflücken, abzuschnei¬

den oder abzureißen,

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mntwillig

zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬

richtungen anzubriugeu, sie zu fangen oder zn

töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester

und sonstige Brut- uud Wohnstätten solcher

Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbe¬

schadet der berechtigten Abwehrmaßnahmen ge¬

gen Kulturschädlinge und sonst lästige oder blut¬

saugende Insekten,

b) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

cl) eine andere als die nach ß 4 Absatz 1 zugelassen?

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

o) die Wege zu verlassen, zn lärmen, Feuer auzu-

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf andere Weise zu beeinträchtigen,

Bodeubestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt ode? Boden¬

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

einschließlich der natürlichen Wasserläufe oder

Wasserflächen auf andere Weise zu verändern

oder zn beschädigen,

^') Bild- nnd Schristtafelu anzubringen, soweit sie

nicht ans den Schutz des Gebietes hinweise«.

s

(1) Unberührt bleibt:

a'> die rechtmäßige Ausübung der Jagd uud der

Fischerei,

b) die Streunntznng durch die Berechtigten im bis¬

herigen Umfange.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

s 5.

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird uach deu KH 21 uud 22 des

Neichsnaturschutzgesetzes und den KK 15 und 16 der

Durchführuugsverorduuug bestraft.

s 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badifchen Ministeriums des Kul¬

tus und Unterrichts in Kraft. Gleichzeitig wird

meine Bekanntmachung vom 15. Dezember l928

(Amtsblatt 1929 des Bad. Ministeriums des Kul¬

tus uud Unterrichts S. 2) aufgehoben.

Karlsruhe, den 5. November 1940.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

?r. S ch m i t t h e n n e r

Nr. L 11422



168 — Nr, 20 —

Die Berufsausbildung der Lehrlinge im Dienste der
Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen Kör¬

perschaften ;
hier:

Besuch der Kaufmäunischen Berufsschule
(Handelsschule).

Die Anordnung vom 12. April 1940 Nr. v 2631
über die Berufsausbildung der Lehrlinge im Dien¬
ste der Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften wird hiermit über den Kreis der be-
rufsfchulpflichtigen Verwaltungslehrlinge hinaus
auf sämtliche im Dienste der Gemeinden lind son¬
stigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Ver¬
waltungen beschäftigten Dieustanfänger(innen) und
mit Verwaltnngsarbeiten beschäftigten Hilfskräfte
(einschließlich Schreibkräfte), die sich im bernfsschul-
pflichtigen Alter befinden, ausgedehnt.

Karlsruhe, den 3V. Oktober 1910.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr, v 16437 In Vertretung
Gärtner

III. Personalnachrichten.

I. Beröff entlichnngcn
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennungs- und Beförderuugserlasseu (RGBl. I
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind.

In das Bcamtenverhältnis berufen:
Die Studienassessoren Josef Scbwarz am

Kurfürst Friedrich-Gymnasium in Heidelberg — Dr.
Fritz Treiber an der Tulla-Schnle, Oberschule
sür Jungen, in Mannheim.

II. Sonstige Veröffentlichungen.
Ernannt:

Zum außerplanmäßigen Professor: Dozent Dr.
Hans Furler an der Techn. Hochschule Karlsruhs.

Zum Oberstudiendirektor: Studiendirektor Dr.
Heinrich Dietrich an der Moll-Schule. Oberschule
für Jungen, in Mannheim.

Zu Studieuräteu(iunen): die Stndienassessoreu
(innen) Engenie Focke an der Frankenschule,
Oberschule für Jungen, in Tauberbischofs¬
heim - Dr. Ferdinand Haag an der Hohen¬
staufenschule, Oberschule sür Juugeu, in Ellerbach —
Friedrich Körner an der Markgraseuschule, Ober¬
schule für Jungen, in Karlsruhe - Durlach —
Charlotte Okle an der Markgrafenschule,
Ob/rschule für Juugeu, in Karlsruhe-Durlach —
Dr. Maria Settele au der Hiudeuburgschnle,

Oberschule für Mädchen, in Freiburg — Paul
Stern an der Markgrasenschnle, Oberschule für
Jungen, in Karlsruhe-Durlach — Dr. Luise Wacker
au der Fichteschnle, Oberschule sür Mädchen, in
Karlsruhe — Dipl.-Jug. Hans Krämer am
Staatstechnikum in Karlsruhe.

Ernannt unter Berufung in das Beamtenvcrhältnis
auf Lebenszeit:

Zn planmäßigen Techn. Lehrerinnen: die außer¬
planmäßigen Technischen Lehrerinnen Wilhelmine
Blechner an der Gewerbschule (Gewerbl. Berufs¬
schule) Rastatt — Elisabeth Dörr an der Gewerbe¬
schule!! (Gewerbl. Berufsschule) Heidelberg—Eugenie
Henfel an der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufs¬
schule) Villingen — Klara Meye r an der Gewerbe¬
schule (Gewerbl. Berufsschule) Bruchsal. — Eli¬
sabeth Rahrbach er au der Gewerbeschule in
Schwetzingen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hanptlehrer(innen) Otto Botz in Sasbach

nach Müllheim — Anton Fischer in Nieder-
wihl nach Hansach — Ernst Klein in Völkersbach
nach Forchheim, Ldkr. Karlsruhe — Karl Schun¬
de l m e i e r iu Gaggenan nach Mannheim — Bruno
Wittinger in Wittnau nach Kirrlach.

In den Ruhestand versetzt:
Hauptlehrer Max Ziereiseu in Schwandorf.

Entlassen auf Ansuchen:
Hauptlehrerin Johanna Br.iuu, geb. Sproll,

in Griesheim.
Lehrerin Gertrud V e r r o u, geb. Schroff, in

Villiugeu.
Gestorben:

Oberlehrer a. D. Gnstav Dörr, zuletzt in Kon¬
stanz, am 9. September 1940 — Hauptlehrerin a. D.
Maria Kurz iu Breisach am 20. September 1940 —
Studienrat a. D. Max N r nau , zuletzt an der Ge¬
werbeschule in Ofseuburg, am 1. Oktober 1940 —
Rektor a. D. Max Enderlin in Mannheim am
3. Oktober 1940 — Rektor a. D. Otto SÄneider,
zuletzt in Ziegelhansen, am 8. Oktober 1940 —
Hanptlehrer a. D. Karl B r n m m e r in Mannheim
am 11. Oktober 1940 — Hanptlehrerin -i. D. Maria
Kirchgätzner, zuletzt in Ottersweier, am 18. Ok¬
tober 1940 — Oberlehrer Karl Bau mann in
Nbstadt am 20. Oktober 1940 — Rektor Werner
H a h n in Offenburg am 20. Oktober 1940 — Haupt¬
lehrer a. D. Theodor Kuh« iu Mannheim am
21. Oktober 1940 — Hauptlehrer Alfreo Ober-
b auer in Nensatz-Waldmatt am 29. Oktober 1940
— Hauptlehrer Alois Frommeld in Zoznegg am
2. November 1940 — Professor Emil Weber an
der Ortenan -Schnle, Oberschule für Madchen, in
Offenbnrg, am 3. November 1940.

Druck und Verlag von Malsch «° Vogel in Karlsruhe.
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I Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 16 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 429 „Versicherung von Frachtsendungen der Neichsbehörden" (Deutsch.Wiss Erziehg.Volksbildg, 1940

S. 383) — Nr. ^ I 6453/40.

II Bekanntmachungen.

Fcricnordmmg.

Auf Grund meines an die Leitungen der unter¬
stellten Schulen sowie an die Kreis- und Stadtschul¬
ämter gerichteten Erlasses vom 18. September 1940
Nr. L 29751 sind die Herbstferien 1940 (14 Tage) der
höheren Schulen (einschließlich der privaten) sowie
der übrigen Schulen an den Orten mit höheren
Schulen ausgefallen, soweit nicht im Einzelfall auf
Grund besonderer Genehmigung im Hinblick auf die
landwirtschaftlichen Arbeiten die Herbstferien aus¬
nahmsweise in ganzer oder verkürzter Dauer ge¬
halten werden dursten.

Die Weihnachtsferien, die mit Erlaß
vom 17. Mai 1940 Nr. L 16561 — Amtsblatt S. 103
— auf die Zeit von

Souuabend, 21. Dezember 1940 (Tag des Schul¬
schlusses — letzter Schultag vor den Ferien), bis

Montag, 6. Januar 1941 (Tag des Schulbeginns
— erster Schultag nach den Ferien),
festgelegt worden sind, sind nun an allen Schulen,
an denen keine Herbstferien gehalten wurden, um 14
Tage zu verlängern. Sie endigen daher am Montag,
den 20. Januar 1941 (Tag des Schulbeginns — er¬
ster Schultag nach den Ferien).

An den Schulen, an denen die Herbstferien auf
Grund besonderer Genehmigung in verkürzter Dauer
(weniger als 14 Tage) durchgeführt worden sind,
verlängern sich die Weihnachtsferientage um die an
den 14tägigen Herbstferien noch fehlenden Tage.
Diese nachzuholenden Ferientage werden an das
Ende der ursprünglichen Weihnachtsferien (Erlaß
vom 17. Mai 1940 Nr. L 16 561) angeschlossen.

Diese Regelung gilt nicht für die Gewerbe- und
Handelslehranstalten; für diese Lehranstalten folgt
besondere Verfügung nach.

Die Osterferien 1941 werden für alle
unterstellten Schulen wie folgt festgesetzt:

Sonnabend, den 5. April 1941 (Tag des Schul¬
schlusses — letzter Schultag vor den Ferien)

Donnerstag, den 17. April 1941 (Tag des Schul¬
beginns — erster Schultag nach den Ferien).

Karlsruhe, den 20. November 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 39339 In Vertretung

Gärtner
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Schulfrcindenreifcprüfung an den Höheren Schulen
im Frühjahr 1941.

1. Die Reifeprüfungen für Schulfremde werden
voraussichtlich im Januar 1941 abgehalten.

Bewerber, die zn einer Schnlfremdenreifeprllfung
zugelassen werden wollen, haben sich sofort von der
Expeditur 1Z des Unterrichtsministe¬
riums 3 Vordrucke übersenden zu lassen und das
Zulassungsgesuch zusammen mit den ausgefüllten
Vordrucken und den in den Vordrucken aufgeführten
Nachweisen bis spätestens 23. Dezember
1940 an das Unterrichtsministerium einzusenden.

2. Die Zeugnisse über den Vorbereitungsunter¬
richt müssen für die sprachlichen Fächer genaue An¬
gaben über den Umfang des Lesestoffes enthalten.
Bezüglich der naturwissenschaftlichen Fächer müssen
die Bescheinigungen erkennen lassen, daß der Vorbe¬
reitungsunterricht ein experimenteller Unterricht war
uud unter Benutzung von naturwissenschaftlichen
Sammlungen erteilt wurde. Für alle Fächer sind
die Lehrbücher anzugeben, die bei der Vorbereitung
auf die Prüfung benützt wurden.

3. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die
Prüsuug in Leibesübungen ein Teil der Reifeprü¬
fung ist. Bewerber, die von der Teilnahme an der
Prüfung in Leibesübungen befreit werden wollen,
haben ein amtsärztliches Zeugnis vorzulegen,
aus dem hervorgeht, daß sie zur Ausübung
von Leibesübungen gesundheitlich nicht in der Lage
sind.

4. Prüfuugsbewerber, die früher eine öffentliche
höhere Schule besucht haben, dürfen durch die Zu¬
lassung zur Schulsremdenreifeprüfuug grundsätzlich
keine Zeit gewinnen.

Karlsruhe, den 20. November 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 39827 In Vertretung
Gärtner

Englische Lernbücher für Mittelschulen.

An die Kreis- und Stadtschulämter, sowie an
die Leiter uno Lehrer der Mittelschulen.

Der Neichsminister für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung hat mit Entschließung vom 21.
Oktober 1940 N II ä 237/40 bezüglich der englischen
Lernbücher für die Klasse 4 nnd die englischen
Sprachkundebücher für die Klassen 4 bis 6 der Mit¬
telschulen nachstehende Anordnung erlassen:

Zum Gebrauch im Unterricht der Mittelschulen
werden folgende englische Lernbücher zugelassen:

1. Für die Klasse4der Mittelschule,
Teubuers Englisches Unterrichtswerk für Mittel¬
schule«. Englisch für Mittelschulen. Teil 4 (für

j Klasse 4). Herausgegeben von Nikolaus Maaßen,
1940, Verlag B. G. Teubuer in Leipzig und Berlin.

The New Guide, Englisches Unterrichtswerk
für Knaben- und Mädchenmittelschuleu. Neubearbei¬
tung von 1'Iarie Duve und Karl Kreier. Teil IV.
1940. Verlag Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

3. Leru- und Übungsbuch der englischen Sprache
für Mittelschulen von Schmidt-Thede. 4. Teil: My
Fourth Reader. 1940. Verlag Moritz Diesterweg in
Frankfurt a. M.

4. Hirt's und Velhagen Q Klafing's Englisches
Unterrichtswerk, Ausgabe v: Mittelschulen. Bear¬
beitet von Magda Hoppe, Rudolf Salewsky, Marie

l Wenzel, Albert Ohloff nnd Arthur Scheuermann.
Vierter Teil, 1940. Verlag Ferdinand Hirt in Bres-
lan und Velhagen K Klafing in Bielefeld und

j ^lPZig-

5. My English Reader, Englisches Unterrichts-
merk für Mittelschulen. Von Th. Tisken nnd A
Gerstuug, bearbeitet vou A. Gerstung, 4. Teil. Ver¬
lage Velhagen <K Klasing in Bielefeld und Leipzig
und Carl Meyer (Gustav Prior) in Hannover.

II. Für die Klassen 4 bis 6 der Mit¬
telschule.

L. Teubuers Englisches Unterrichtswerk für Mit¬
telschulen. Neue englische Sprachkunde für Mittel¬
schulen, von Nikolaus Maaßeu und Alex Roeßler.
1940, Verlag B. G. Teubuer in Leipzig und Berlin.

7. The New Guide, Englisches Unterrichtswerk
für Knaben- uud Mädcheumittelfchulen. Sprachlehre.
Neubearbeitung von Marie Duve uud Karl Kreter.
1940. Verlag Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

8. Lern- und Übungsbuch der englischen Spra¬
che für Mitelschnlen, Sprachlehre, von Schmidt-
Thede. 1940. Verlag Moritz Diesterweg in Frank¬
furt a. M.

9. Hirt's und Velhagen & Klasing's Englisches
Unterrichtswerk, Ausgabe v: Mittelschulen, Sprach¬
lehre, bearbeitet von Magda Hoppe, Rudolf Sa¬
lewsky, Maria Wenzel, Albert Ohloff und Arthur
Scheuermann. 1940. Verlag Ferdinand Hirt in
Breslau und Velhagen 6- Klasing in Bielefeld uud
Leipzig.

Die Genehmigung dieser Lernbücher ist vorläu¬
fig. Die endgültige Genehmigung kann erst nach
Vorlage und Prüfung der gesamten Unterrichtswerke
erfolgen.

Ich gebe die Liste der genehmigten Lernbücher
hiermit bekannt.

Karlsruhe, den 6. November 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 36422 In Vertretung

Gärtner
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Dienstprüfung für Lehrerinnen an Berufsschulen.

Im November 1940 haben die Dienstprüfung
für Berufsschullehrerinnen bestanden:

Arnold, Maria, von Freiburg i. Vr.
Auth, Susanna, von Heidelberg
Bleienstein, Elisabeth, von Oberkirch
Ernst, Hanna, von Friesenheim
Grieser, geb. Schöner, Elfriede, von Mannheim
Hagen, Gertrud, von Arbon (Schweiz)
Höhr, Helene, von Mannheim
Oechsner, Johanna, von Freiburg i. Br
Roßmann, Maria, von Heidelberg
Scheu, Elisabeth, von Bruchsal
Schweikert, Irma, von Mannheim
Walter, Gertrnd, von Pforzheim
Werner, Martha, von Mannheim
Winkler, geb. Schilling, Charlotte, von Konstanz.
Karlsruhe, den 15. November 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 34963 In Vertretung

Gärtner

m. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennnngs- und Befördernngserlassen (RGBl. I
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
find —.

Ernannt:

Zum Bibliotheksrat auf Lebenszeit: der apl.
Bibliotheksassessor Dr. Paul Wein acht an der
Universitäts-Bibliothek Freiburg.

Zum Oberstudienrat: Studienrat Ludwig M i -
chel als Leiter der Konradin Kreutzer-Schule, Ober¬
schule für Juugen, in Meßkirch.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Karl
Dnfner am Schlageterghmnasium in Konstanz —
Friedrich Herrgott an der Friedrichschule. Ober¬
schule für Jungen, in Pforzheim — Theodor Kai¬
ser an der Bodenseeschule, Oberschule für Jungen
in Aufbauform, in Meersburg — Haus Kirn er
an der Albert Leo Schlageter-Schule, Oberschule für
Jungen, in Schopfheim.

Ernannt zum Bcainten auf Lebenszeit:
Negieruugsinspektor Georg Latt beim Ministe¬

rium des Kultus und Unterrichts.

In das Beamtenverhältnis berufen:

Schulamtsbewerber Willy Haas ander Knaben¬
mittelschule in Mannheim.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zum ordentlichen Professor der Mathematik und
Geometrie: der außerordentliche Professor Dr. Wolf¬
gang Haack unter Berufung in das Beamtenver¬

hältnis auf Lebenszeit an der Technischen Hochschule
in Karlsruhe.

Zu Oberstudienräten: die Studienräte Hugo
Rahner nnd Hermann Wolfs am Bismarck-
Gymnasium iu Karlsruhe.

Zu Studienräten(innen): die Studienassessoren(inuen)
Dr. Julius Auweiler an i>er Hans Thoma-
Schule, Oberschule für Mädchen, in Mannheim —
Annemarie Bihlmann an der Elfenzschnle, Ober¬
schule für Jungen, in Eppingen — Margarete Blau
an der Liselotteschule, Oberschule für Mädchen, in
Mannheim — Margarethe Bränninger an der
Fichteschule, Oberschule für Mädchen, in Karlsruhe
— Werner Dilgeran der Odenwaldschule, Ober¬
schule für Jungen in Aufbauform, in Buchen —
Adelheid Epp am Bismarck-Gymnasium in Karls¬
ruhe — Dr, Adolf Fettich an der Gottfried von
Straßburgschule, Oberschule für Juugen, in Ober¬
kirch — Heinrich Franz an der Tullaschule, Ober¬
schule für Jungen, in Mannheim — Johanna Hanck
an der Bodenseeschule, Oberschule für Jungen in
Aufbauform, in Meersburg — Dr. Celiue Laus¬
berg an der Hebelschule, Oberschule für Jungen,
in Schwetzingen — Frieda Martin an der Zep¬
pelinschule, Oberschule für Jungen, in Konstanz —
Emil Noe an der Benderschule, Oberschule für
Jungen, in Weinheim — Ivo Ofner am Schloß-
gymnasium in Bruchsal — Lothar Nohrer an der
Zeppelinschule, Oberschule für Jungen, in Konstanz.

Ernannt zum Beamten auf Lebenszeit:
Hauptlehrer Otto Haugarter in Albbruck.

Ernannt unter Berufung in das Beamtenverhältnis
aus Lebeuszcit:

Zu planmäßigen Technischen Lehrerinnen: die
apl. Technischen Lehrerinnen Hedwig Den gel an
der Gewerbeschule in Heidelberg — Gertrud Mön -
neckemeyer au der Gewerbeschule in Baden-
Baden.

Bestellt:
Zum Leiter einer Volksschule: die Hauptlehrer

Otto Schuhmacher in Ichenheim — Wilhelm
Thom m a in Oflingen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Studienrat Georg Eggers an der Lettow-

Vorbeck-Schule, Oberschule für Jungen, in Bremen,
an die Hanauerschule, Oberschule für Jungen, in
Kehl.

Die Oberlehrer Walter Soell in Legelshurst
nach Kehl — Alois Ullmer in Nordrach nach
Buchen.

Die Hauptlehrer: Ernst Fleig in Siegelsbach
nach Forst — Karl Grnenais in Bremgarten
nach Ballrechten — Ernst Köbele in Weilersbach
nach Brigach — Eitel Psingstler in Plittersdorf
nach Oberkirnach — Karl Pfistert in Liptingen
nach Stockach — Josef Rnfin Untermünstertal nach
Krumbach — Gebhard Stiefvater in Mörsch
nach Weinheim.

Auf Antrag in den Ruhestand verseht:
Die Professoren Heinrich Witter an der Frei¬

herr vom Stein-Schule, Oberschule für Juugen, in
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Bruchsal — Emil Wseltner an der Friedrich
Lift-Handelsschule in Mannheim.

Hauptlehrerin Elisabeth Lohran der Hölderlin¬
schule, Oberschule für Mädchen, in Heidelberg.

In de» Ruhestand versetzt:
Handarbeitshauptlehrerin Emma Med er in

Mannheim.

Gefallen für Volk und Reich:
Hauptlehrer Hans Reith in Allmannsweier

am 25. Oktober 194g.

Gestorben:
Stadtschulrat a. D. Rupert Nepple iu Kon¬

stanz am 26. September 1940 — Musiklehrer a. D.
Eduard Obergsell, zuletzt an der Oberrealschule
in Pforzheim, am 12. Oktober 1940 — Hauptlehrer
a. D. Gustav Büchner in Mannheim am 25. Ok¬
tober 1940.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allgemein:

„U nsere Frauen und die Jugend im
Luftschutz". Verl. Franke, Breslau I, an der
Sandkirche, Preis Rpf. bei Sammelbezug über
die Kreis- und Stadtschulämter. Zusendung unmit¬
telbar an die Schulen.

Die Beschaffung der Schrift wird den Schulen
empfohlen.

21 - 5

Pfeil-Otto, Das Grundwissen des Bank-
kaussmanns. Eine Einführung in die Bankbetriebs¬
lehre und die allgemeine Wirtschaftslehre. Preis ge¬
heftet 4.20 RM. Verlag: G. A. Gloeckner, Leipzig,
Bestell-Nr. 515.

Kurz-Prater, Das Rechnen des Bankkauf¬
manns. Preis gebunden 3.80 NM. Verlag: G. A.
Gloeckner, Leipzig, Bestell-Nr. 674.

Als Lehrbuch und Aufgabensammlung für den
Unterricht für Fortgeschrittene in den Bankfachklassen
>der Kaufm. Brufsfchulen sehr gut geeignet.

In der Schriftenreihe „Deutschland und die
Welt" sind erschienen:
Hartig, Englische Blockade — Deutsche Gegen¬

blockade.

Hartig, Englands Kriegswirtschaft.
Hagemann, Der deutsch-französische Gegensatz in

Vergangenheit und Gegenwart.
Schulz, Die deutschen Volksgruppen in Südost¬

europa.

Jahrreiß, Europa — Afrika. Die Welt zwischen
Nordkap und Südkap.

Preis je 0.50 RM. Verl. B. G. Teubner, Leipzig.

— Nr.
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I Erlasse des Reichsministerinms für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 21 des ReichsmiutsterialamSsblattes:
Nr. 555. „Schulbeihilfe für die Erziehung der Kinder von Beamten und nichtbeamteten Gesolgschafts-

mitaliedern des öffentlichen Dienstes außerhalb des Elternhauses" (vgl auch Reichshaushalts- und
Besoldungsblatt 1940 Nr. 32 S. 240) (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 493) — Nr. ^ I 7388/40.

II Bekanntmachungen.

Schuljahrbegiuu.

Im Zuge der Vereinheitlichung des badischen
und des elsässischen Schulwesens wird unbeschadet
einer künftigen Reichsregelung der Schuljahrbeginn
für die badischen Volks-, Mittel-, Berufs- und
Berufsfachschulen, sowie der Höheren Schulen auf
den Herbst verlegt.

Im einzelnen wird angeordnet:
1. Das Schuljahr 1940/41 endet

->,) an Ostern 1941 für die Schüler(inneu) des
laufenden letzten Schuljahres der Volksschulen,
Bürgerschulen, Berufs- uud Berufsfachschulea
sowie der Höheren Schulen;

b) im Herbst 1941 für die Schüler(innen) all:r
übrigen Schuljahre.

Der eintretende Zeitgewinn ist zur Aus¬
füllung der Lücken im Unterricht und zur Ver¬
tiefung des Lehrstoffes auszuwerten.

2. Das Schuljahr 1941/42 beginnt für alle oben¬
genannten Schulen im Herbst 1941 zu einem
noch zu bestimmenden Zeitpunkt.

3. Die Berufsschulpflicht beginnt für die an Ostern
1941 zur Entlassung kommenden Volksschüler

(innen) an Ostern 1941 uud endet nach Erfüllung
der Berufsschulpflicht an Ostern des entsprechen¬
den Jahres. Die entsprechende Regelung gilt für
die Berufsschulpflicht aller vor Ostern 1941
berufsschulpflichtig gewordenen Schüler(innen).
Karlsruhe, den 3. Dezember 1940.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts
Nr. N 43615 In Vertretung

Gärrner

Schuljahrbegiuu,
hier: Prüfungen und Schulzeugnisse.

Zum Vollzug der Verlegung des Schuljahrbe¬
ginns auf den Herbst wird angeordnet:
!. Die Reife- und Schlußprüsungcn für Schulfremde

an den Höheren Schulen werden — unbeschadet
des Schuljahrendes im Herbst — bis auf weite¬
res zu den bisher üblichen Zeiten abgehalten.

^ Zwischenzeugnisse sind vom Schuljahr 1941/42 an
s.) an Volksschulen auf 1. Februar,
b) an den übrigen Schulen an Weihnachten uud
Ostern auszustellen.

Für das Schuljahr 1940/41 kommt an der Volks¬
schule die Erteilung eines Zwischenzeugnisses nicht
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mehr in Frage. An den übrigen Schulen ist das in
diesem Schuljahr noch fällige zweite Zeugnis (das
bisherige Weihnachtszeugnis) erst auf 15. März 1941
zu erteilen; den an Ostern 1941 znr Entlassung kom¬
menden Schülern ist uoch ein Weihnachtszeugnis
1940 auszustellen.

Karlsruhe, den 3. Dezember 194V.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ö 4M16 In Vertretung
Gärtner

Lateinische Lehrbücher.

Der Herr Neichsminister für Wissenschaft, Erzie¬
hung und Volksbildung hat für den lateinischen
Unterricht in der 3. Klasse der Gymnasien folgendes
Lehrbuch zum Gebrauch vorläufig zugelassen:

Verlag Teubuer in Leipzig:
S tu d i u m L a t i n n m. Teubners Unterrichts¬

werk für Gymnasien. Lese- und Übungsbuch III:
für die 3. Klasse. Nou Dr. Gerhard Röttger. 1939.

Karlsruhe, den 25. November 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 40203 In Vertretung
Gärtner

Beschädigungen an Personenwagen der Deutschen
Reichsbahn und ihren Einrichtungen.

An die Leiter der unterstellten Schulen.
Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Neichs-

erz iehnngsminifters vom 12. Oktober 1940 — V II a
1933 — D III K IV k V — (Dentsch.Wiss.Erziehg.
Volksbildg. S. 495).

Die Schulleiter haben das Erforderliche zu ver¬
anlassen.

Karlsruhe, de» 27. November 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 40S0I In Vertretung
Gärtner

Einrichtung von Haushaltungsschulen (Berufsfach'
schulen) durch den Bund deutscher Mädel.

Der Gebietsführung der Hitlerjugend, Bund
deutscher Mädel, Gebiet Baden (21) wird die Ge¬
nehmigung erteilt, in Karlsruhe, Otto Sachsstraße 5,
eine Hanshaltnngsschule (Berufsfachschule) im Sinne
und nach Maßgabe der Erlasse des Herrn Reichs¬
ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks¬
bildung vom 1. Februar 1939 „Einrichtung von
Haushaltungsschulen (Berufsfachschulen)" nnd vom
8. November 1940 „Errichtung von Haushaltuugs-
schnlen (Berufsfachschulen) durch den Bnnd deutscher

Mädel" zu errichten. Gleichzeitig wird dieses Unter¬
richtsunternehmen staatlich anerkannt.

Karlsruhe, den 25. November 1940.
Der Minister des Knltus und Unterrichts

Nr. L 40l76 In Vertretung
Gärtner

Außerordentliche Staatsfrüfung für das Lehramt an
Gewerbeschulen (Gewerbl. Bernfsfchnlen).

Die außerordentliche Staatsprüfung für das
Lehramt an Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen)
vom 28. Oktober bis 1. November 1940 haben be¬
standen:

u.) die Maschineningenieure
Billinger, Karl, von Konstanz
Kobold, Ludwig, von Ittersbach
M ellert, Herbert, von Karlsdorf;

d) der Elektroingenieur
M ü hlhä u ser , Willy, Vau Bruchsal;

c) der T ie f b a u i n g e n i e n r
e nsy , Wilhelm, von Gelsenkirchen;

die I n n e n a r ch i t e k t e
Götz, Fritz, von Donaneschingen
Groß, Hans, von Karlsruhe.

Karlsruhe, den 14. November 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, v SVS47 In Vertretung
Gärtner

III. Personalnachrjchten.

I. V e r ö f f e n tl i ch u n g e u
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennnngs- nnd Befördcrnngserlafsen (RGBl, l
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zum Studienassessor: Studienreferendar Wil¬
helm Schick aus Zürich.

Ii. Svnstige Veröffentlichungen:

Ernannt:

Zu Regierungsobersekretären: die Regicruugs-
sekretäre Adam Hart m a n n und Uarl Mössin -
ger beim Ministerium des Kultus und Unterrichts.

Znm Oberstudiendircktor: Professor Friedrich
Laube am Schloßgymuasium in Bruchsal.

Zum Studienrat: Berufsschullehrer Karl Hert -
lein an der Bodenfeeschule, Oberschule für Jungen
in Aufbauform, in Meersburg.

Zum Lehrer(in): der apl. Lehrer(in) Franz Leh¬
mann in Welschensteinach — Pia Nußbäume r
in Bietigheim.
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Zur Berufsschullehrerin: die außerplanmäßige
Berufsschullehrerin Maria Steck im ländlichen Be-
rufsfchul-Verband Banfchlott-Göbrichen-Ofchelbronn.

Zu Handarbeitslehrerinnen: die apl. Hand¬
arbeitslehrerinnen Emma Krämer an der Hans
Thoma-Schule, Oberschule für Mädchen, in Mannheim
— Lina Scholl an der Hans Thoma-Schnle, Ober¬
schule für Jungen, in Lörrach — Elsa Winter¬
halter in Lahr.

Ernannt zum Beamten aus Lebenszeit:

Berufsschullehrer Karl Lang in Trienz.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Hauptlehrer Waldemar Abel in Zazenhausen,

Ldkr. Sinsheim, nach Siegelsbach, Ldkr. Sinsheim —
Hauptlehrer Linus Beha in Neuenburg, Ldkr.
Bruchsal, uach Münchweier, Ldkr. Lahr — Haupt¬
lehrerin Amalie Bertholld in Mannheim nach
Höllstein — Hanptlehrer Martin Böhmer in Son¬
derriet, Ldkr. Tanberbischossheim, nach Brehmen,
Ldkr. Tanberbischossheim — Hanptlehrer Julius
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Bruuuer in Oberhausen, Ldkr. Emmendingen,
nach Falkau, Ldkr. Neustadt — Berufsschullehrerin
Maria Dürr in Hochstetten, Ldkr. Karlsruhe, nach
Karlsruhe — Hauptlehrer Karl Röller in Ruß¬
heim, Ldkr. Karlsruhe, nach Eppingen, Ldkr. Sins¬
heim.

Anf Antrag in den Ruhestand versetzt:
Professor Fridolin Zegowitz an der Hum¬

boldtschule, Oberschule für Jungen, in Karlsruhe.

Gestorben für Volk und Reich im Dienst der
Wehrmacht:

Hanptlehrer Gottfried Leiser in Pforzheim
am 24. November 194V.

Gestorben:

Hanptlehrer Robert Goetze in Königsfeld
i. Schw. am 4. November 194V — Professor a. D.
Adolf Kistner, zuletzt am Bismarckgymnasium
Karlsruhe, am 2V. November 1940.

Druck und Verlag von Malsch «° Vogel in Karlsruhe,
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Herausgegeben vom Ministerium des Vtultus und Nnterrichrö.

Au?gegeben Karlsruhe, den 19. Dezemder
1K40

I. Bekanntmachungen.
Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend.
Preis des Amtsblattes für 1941.
Beginn des Sommersemesters 1941 am Staats-

»«chnitum in Karlsruhe.

Inhalt.
Staatliche Privatmusiklehrerprilfung 1941.

II. Personalnachrichten.

III. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Bekanntmachungen.

Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend.

An die Leiter sämtlicher unterstellten Schulen —
einschließlich der privaten — sowie an die Kreis- und
Stadtschulämter.

Es besteht Veranlassung, die Leiter uud Lehrer
der Schulen auf die im Amtsblatt Nr. 9 vom Jahre
194« veröffentlichte „Polizeiverordnung zum Schutze
der Jugend", insbesondere auf die ss 4 uud 5.
hinzuweisen.

Diesen Bestimmungen ist die erforderliche Auf¬
merksamkeit zu schenken. Verstöße der Schüler und
Schülerinueu sind nach Maßgabe der Schulordnun¬
gen so zu aHuden, dast eine erzieherisch wirksame
Auswertung der erwähnten Vorschriften nach Mög¬
lichkeit sichergestellt ist.

Karlsruhe, den 6. Dezember 194V.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. k 4Z431 In Vertretung
Gärruer

Beginn des Sommer Semesters 1941 am Staats¬

technikum in Karlsruhe.

An die Direktionen der Höheren Lehranstalten
sowie die Direktoren und Leiter der Gewerbeschulen
(Gewerblichen Berufsschulen).

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion des
Bad. Staatstechnikums — Staatsbauschule und
Staatliche Ingenieurschule — in Karlsruhe wird
zur Kenntnis der beteiligten Schulleiinngen ge¬
bracht mit dem Ersuchen, den Inhalt den Schülern
der entsprechenden Klassen bekannt zu geben.

Karlsruhe, den 25. November 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
v W933 In Vertretung

Gärtner

Bekanntmachung.

Anmeldungen zum Besuch des Staatstechui-
uikums im bevorstehenden Sommer-Halbjahr 1941
sind bis 31. Dezember 194V schriftlich an den
Direktor der Anstalt zu richten. Vordrucke zur An¬
meldung werden auf Verlangen kostenlos abgegeben.

Die Ausleseprüfuugeu für die Fachsemester so¬
wie sämtliche Nachprüfungen finden statt: Vom
Montag, den 17. März 1941 bis Mittwoch, den
19. März 1941, die Aufnahmeprüfungen für die
Vorbereituugssemester am Donnerstag, den 2V. März
1941, und Freitag, den 21. März 1941.

Die zu den Prüfungen Zugelassenen und die
Nachprüflinge werden besonders benachrichtigt.

Sämtliche Studierende habeu sich am

M o nta g, d e n 2 4. M ä r! 1941,
8 Uhr

zur Einweisung in ihren Semcsterzimmern einzu¬
finden.

Der Unterricht beginnt am

Montag, den 24. März 1941,
8.45 Uhr

Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich,
! das vom Sekretariat erhältlich ist. Drucksachenporto

ist beizulegen.
Staatstechnikum Karlsruhe

Staatsbauschule und Staatliche Ingenieurschule
im November 194V.

Der Direktor:

gez. Dr. Krauth.
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Preis des Amtsblattes für 1941

Für das Jahr 1941 ist der vorauszuzahlende
Bezugspreis für das Amtsblatt borläufig auf vier¬
teljährlich 1.40 Ätt ausschließlich der gesetzlichen
Postgebühren festgesetzt worden.

Karlsruhe, den 5. Dezember 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 4 1 75^3 In Veilrerung
Gärtner

Staat». Privatinusiklehrerprüfung 1941.

Im März und April 1941 findet in Karlsruhe
eine staatliche Privatmusiklehrerprüfung nach Maß¬
gabe der Verordnungen des Ministeriums des
Kultus und Unterrichts vom 19. April 1928 und vom
15. August 1936 statt.

Meldungen zu dieser Prüfung find bis spä¬
testens 15. Januar 1941 unter Beifügung der
in den genannten Verordnungen bezeichneten An¬
gaben, Nachweise und Zeugnisse an das Ministerium
des Kultus und Unterrichts in Karlsruhe einzn-
reicheu.

K >arls r uhe, «den 6. Dezember 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr L 15156 In Vertretung

Gärtner

Prüfung für Schwimmeister und Schlvimm-
meisterinnen.

Die Prüfung für Schwimmeister nnd Schwimm-
meisterinnen gemäß Bekanntmachung vom 18. April
1940 Nr. v 5972 (Amtsblatt Seite 93) haben im
Oktober 1940 bestanden:

1. Pohlmann, Otto, Lahr
2. Eberhardt, Otto, Badenweiler
3. Bär, Otto, Eutingen
4. Pletscher, Walter, Freiburg
5. Schneider, Wilhelm, Landau (Pfalz)
6. Fickert, Anna, Mannheim
7. Maier, Mathilde, Mannheim
8. Metzinger, Max, Karlsruhe
9. Schmidt, Georg, Badenweiler

10. Keffer, Albert, Freibnrg
11. Haag, Paul, Stuttgart.
Karlsr u h e, den 4. Dezember 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. » 2Z283 In Vertretung

Gärtner

ll. Persoualnachrjchten.

i. Veröffentlichungen
auf Grnnd der Verordnung über die Bekanntgabe von
Eruennnngs- und Beförverungserlafsen (RGBl. 1
S. 1701) — Beamte, 'die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zu wissenschaftlichen Assistenten: Dr. med. Gar
relt Bülthnis am Hygienischen Institut der Uni¬
versität Freiburg — Diplom-Ingenieur Ernst-
Günter Finte am Lehrstuhl für Strömungsmaschi¬
nen an der Technischen Hochschule Karlsruhe -
Dozent Dr. med. habil. Hans von Gehlen am
Anatomischen Institut der Universität Heidelberg —
Dr. med. Peter Walter Krüger an «der Unwerfitäts-
iinderkliuik in Heidelberg — Dr. med. dent. Friedrich
Kullma-nn an der Universitätsklinik nnd Poli¬
klinik für Muud-, Zahn- und Kieferkrankheiten in
Heidelberg — Dr. med. Horst Matth es an der
Chirurgischen Universitätsklinik in Heidelberg.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Karl
Kindler an der Nichthofenschule, Oberschule für
Jungen, in Kenzingen — Rudolf Kreutz au der
Friedrichschule, Oberschule für Juugeu, in Pforz
heim — Friedrich Krone an der Seuseschule,
Oberschule für Jungen, in Überlingen — Heribert
K ü «zig am Hebel-Ghmnafium in Lörrach — Theo
dor Kutsche am Schlageter-Gymnasium in Kon
stanz — Ludwig Maier am Grimmelshansen-Gym
nasium in Offenbnrg — Wilhelm Mechler an der
Hanauerschule, Oberschule für Jungen, in Kehl —
Dr. Berthold Nohrer an der Bodensee-Schule,
Oberschule für Jungen in Aufballform, in Meers
bürg — Fritz Ruch an der Friedrichschule, Ober
schule für Jungen, in Pforzheim — Rudolf Nup
pertan der Hochrheinschule, Oberschule für Jungen,
in Waldshut — Heinrich Teichert an der Kraich-
ganschnle, Oberschule für Jungen, in Sinsheim —
Dr. Erich Vittali an der Friedrich-Schule, Ober
schule für Jungen, in Pforzheim — Dr. Hans
Zeife an der Markgrafcnschule, Oberschule für
Jungen, in Karlsruhe-Durlach — Dr. Erich Zim-
m e r in a n n am Karl Friedrich-Gvmnasinm i»

! Mannheim.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zum Regierungsaintmann: Regierungsober
infpektor Friedrich Wildermuth beim Ministe
rinin des Kultus und Unterrichts.

Zu Verwaltungsfekretüren: die Verwaltungs
assistenteu Oskar Schulz bei der Universttäts
Bibliothek Heidelberg — Gottlieb Wöhr! in an
der Universitätskasse Freiburg.

Zum Verwaltungsassistent: Kanzleiassistent Georg
Hein st ein beim Universitäts-Sekretariat in Hei
delberg.

Zn Studieuräten(iu): die Studienafsessoren(in)
Irmgard K ä ß an der Adolf Schmitthenner-Schule.
Oberschule für Jungen, in Neckarbeschofsheim -
Alfons Ofzfeld am Schlotz-Ghmnasium in Bruch
fal — Hans Walch an der Hohensianfenschule.
Oberschule für Jungen, in Eberbach.
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Zur planmäßigen Technischen Mehrerin: die

außerplanmäßige Techn. Lehrerin Frieda Fank an

der Handelsschule in Emmendingen.

Zu Lehrern(innen): die apl. Lehrer(innen) Aiaria

Hermann, geb. Bänerle, in Ettlingen — Elsa

Hold in Walldorf — Christine Miltz in Weizen
- Beate Stemmte in Seebach, Ldkr. Bühl —

Luise Thron, (Wittlingen) in Jstein — Eugen

Vierneisel iu Schönau, Ldkr. Heidelberg —

Otto Winter in Mudau-Langenelz — Josef W i tz

A in Adelsberg.

Ernannt zum Beamten ans Lebenszeit:

Hanptlehrer Alfred Kunzmann in Karls¬

ruhe.

In den Ruhestand verseht:

Lehrerin Anna Sch ächtete in Ortenberg.

Ausgeschieden:

Regierungsrat Dr. jnr. habil. Thomas Wür-

lenb erger beim Ministerium des Kultus und

Unterrichts infolge Ernennung zum außerordent¬

lichen Professor an der Universität Erlangen.

Gestorben:

Professor a. D. Walter Ludwig, zuletzt am

Gymnasium Tauberbischofsheim, am 5. November

1940 — Handarbeitshauptlehrerin Emma Med er

>n Mannheim am 25. November 1940.

m. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.

Durch den Neichsansschnß für Volksgesundheits¬

dienst beim Reichsministerinm des Innern, Berlin

W 62, Einemstr. 11, sind A n s ch a n u n g s t a f e l n

herausgegeben worden, die für die Aufklärungs¬

arbeit besonders auf dem Gebiete der Erb-, Rasseu-

nnd Sippenpflege sowie der Gesundheitspflege von

großer Wichtigkeit sind. Sie bringen in einfacher,

klarer und leicht verständlicher Darstellung alles, was

jeder Volksgenosse über die Dinge wissen mnß. Sie

eignen sich besonders für Unterrichtszwecke.

Werbedrncke mit Preisangabe können vom

Neichsansschnß für Volksgesundheitsdienst beim

Reichsministerinm des Juueru, Berlin W 62, ange¬

fordert werden. Die Beschaffung wird den Schulen

empfohlen.

Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes gibt

zum dritten Male das deutsche Hausbuch „Ewiges

Deutschland" heraus. Das Buch ist in Ganz¬

leinen gebunden, hat eine Stärke von 352 Seiten

und ist mit vielen hochwertigen Holzschnitten sowie

mit einem Vorwort des Herrn Reichsministers Dr.

Goebbels ausgestattet. Es umfaßt, jahreszeitlich ge¬

gliedert, neben zahlreichen Erzählungen nnd Gedich¬

ten bekannter deutscher Dichter uud Schriftsteller der

Vergangenheit und Gegenwart auch die wichtigsten

Dokumente des Kriegsgeschehens. Der Preis des

Buches beträgt 3.— Verlag Georg Westermann

in Braunschweig. Das Buch kann bei jeder Buch¬

handlung bezogen werdeu.

Im Selbstverlag des Deutschen Tierschutzwerbe¬

dienstes e. V. Berlin SW 61, Großbeereustr. 63, ist

der R e i ch s - T i e r s ch u tz k a l e n d e r 1941 als

Ausgabe ^ (für die Unter- und Mittelstufe) und

Ausgabe k (für die Oberstufe) erschienen. Preis 10

bz. 12 Rpf. zuzüglich Porto. Auf je 1V Stück ein

Freistück. Auf Anfordern beim Selbstverlag erhalten

die Schulen kostenlos ein Probeheft der Ausgaben

^ und ö, sowie ein Schriftenverzeichnis mit den

Bedingungen für den Mengenbezng.

Ferner ist erschienen im gleichen Verlag der

Monatsabreißkalender „Earns-Kalender". Er ent

hält 12 Bildpostkarten in Kunstdruck.

Im Verlag Velhageu K Klasing sind erschienen:

Deutsche Ausgaben: Pfg.

Kleist: Die Hermauuschlacht (D. Ausg. 53) . . 75

Grillparzer: Medea (D. Ausg. 99) 65

Storm: Der Schimmelreiter (D. Ausg. 207) . 8V

Eckermann: Gespräche mit Goethe (D.Ausg.289) 110

D e u t s ch e L e s e b o g e u:

Schönherr: Volk in Not (D. Lfbg. 152) ... 45

Erbgut und Umwelt als lebengestaltende

Kräfte (D. Lfbg. 211) 30

Ehamberlain: Auswahl aus seinen Briefen

(D. Lfbg. 220) 65

Schiller: Aus Vergils Aneis (D. Lsbg. 255) . . 70

Neustädter: Der Jüngling im Panzer (D.

Lsbg. 256) 40

Aischylos: Die Perser (D. Lsbg. 261) .... 50

Englische Ausgaben:

Scott: Kenilworth (Engl. Ausg. 31) ... . 115

Kipling: Stories srom the Jungle Book

(Engl. Ausg. 81) 80

Creightou: Queen Elizabeth (Engl. Ausg. 137) 110

Plays, Five One-Act (Engl. Ausg. 188) . . . 125

Neuere amerikanische Dichtung (Engl.Ansg.196) 70

Bioderne englische Dramatiker (Engl.Ausg.200) 90

Six Short Stories of To-Day (Engl.Ausg.201) 80

Egau: Throngh the Hollow Oak (Engl.Ansg.227) 60

Profateurs franeais:

Dandet: Lettres de mon Moulin (Pros. 74>. . W

Enstine: Une Famille sous la Terreur

(Pros. 248) 70

Thütre francais:

Molisre: L'Avare (ThüStre 5) 95

Beaumarchais: Le Barbier de Seville

(ThöStre 75) 105

N e u f p r a ch l i ch e Lefebogen:

Barras: Le Regime de la Terrenr

(Nspr. Lsbg. 25) 25

Scenes de la Vie eoloniale (Nspr. Lsbg. 27) . 40

Maupassant: La Möre Sauvage (Nspr.Lsbg.103) 2H

Thackeray: Vanity Fair Waterloo (Nspr.Lsb.144) H

Stevenson: The Bottle Jmp. (Nspr. Lsbg. 160) 35

Manssield: Six Stories (Nspr. Lsbg. 204) . . 45
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Pfg.

ZI»
60 !

50

Fabliaux et Contes du A!oven-Age
(Nspr. Lsbg. 207)

American Humor (Nspr. Lsbg. 248) . . .
Erisis in the Growth of the United States o

America (Nspr Lsbg. 278)
Eoster: Thhl Ulenspiegel (Nspr. Lsbg. 281 >
Lindsay: The Epic of Captain Scott

(Nspr. Lsbg. 282)
En Auvergne (Nspr. Lsbg. 293) 60
Germany not Gnilth (Nspr. Lsbg. 294> ... -tO
Contes Regionanr (Nspr. Lsbg. 299) .... 50
Sunny und Fnnny (Nspr. Lsbg. 300) .... 10
British Folklore in Fiction (Nspr. Lsbg. 304) . 50
Les Vrais Conpables (Nspr. Lsbg. 321) ... 60
Sims-: The Victortt at Sea (Nspr. Lsb. 340> . . 50

Lateinische und griechische
Lesebogen:

Civilis: Der Freiheitskampf der Bataver
(Lat.,griech. Lsbg. 38) 90

Tacitus: Germania (Lat.-griech. Lsbg. 59) . . . NO
Uenophons Hellenika in Answahl

(Lat.-griech. Lsbg. 64) . 60

R e Ii g e r s ch e S ch u laus g a beu:
'M-

30 Maupassant: Ausgewählte Erzählungen
l--, (Renger .V 176) -

13. ^ ür die Lehrer:
Lesebuch zur E r z i e h u u g s w i f s e n

schaft, herausgeg. von Dr. I. Dolch, Dozent der
Erziehungswissenschaft an der Hans Schemm-Schule
München. 340 S. 4.40. Verl. Moritz Diefterweq.
Frankfurt a. M. 1940.

Anton Baumaun, Studienrat und Abtei-
l ungsleiter der Meisterschule für das Herreuschneider
Handwerk in Pforzheim, „Die Kalkulation für das
Herrenschnciderhandwerk", 2. Auflage, Verlag:
Deutsche Bekleidungs-Akademie München, F. X.
Müller G.m.b.H., München 23, Ohmstr. 15. PretK

1.80.

Druck und Verlag von Malsch 6 Bogel in Karlsruhe
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